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2. Teil

Die Rechtsverhiltnisse

1. Abschnitt
Die schwyzerische Oberhoheit

1. Kapitel: Die Hoheitsrechte

Das Verhiltnis zwischen Schwyz und der March wurde
durch den Landrechtsbrief festgelegt, welchen 1414 die Leute
der Untermarch und nach dem Tode Friedrichs VII. von
Toggenburg auch die Leute der Obermarch beschworen:

»In Gottes namen amen. Wir die lantliite gemeinlich in
der mittel March vnd mit namen die in der obern March,
die zuo vns gehérend, vnd ouch alle die zuo vns gehérent, tun
kunt vnd veriehen offenlich mit disem gegenwiirtigen offenen
brief . .. dz wir der fiirsichtigen wisen liiten vnser lieben
Herrn, eines ammanns vnd der lantliiten gemeinlich ze Switz
lantliite siien vnd ouch sin sullen, nu vnd hernach ... Des
Ersten so haben wir gelopt und gesworn . . . dazselb lantrecht
war vnd stet ze halten vnd ze volfiiren, also daz wir sullen
eines ammanns vnd der lantliiten gemeinlich ze Switz . ..
schaden warnen vnd wenden vnd ir nuz vnd ir Ere fiirdern
als verre wir vermugen . . . vnd ouch einem ammann vnd dien
lantliiten gemeinlich zu Switz, vnsern lieben Herren, gehorsam
ze sin an alle widerred, vnd ouch jnen behulffen vnd be-
raten ze sin. Es ensol ouch enkeiner vnser der vorgeschribnen
Mirchlingen noch vnser nachkomeden niemand anderswa bur-
ger noch lantman werden noch sin, ... es were denne dz
vnser keiner in ander stett oder lender mit lib vnd gut
ziechen vnd da hushablich sind wurde, oder es aber vnser
keinem erloupt vnd gunnen wurde von vnsern lieben Herren
von Switz . . . Wir die obgenempten lantliit gemeinlich in der
Mittel march vnd alle die in der obern March, die zu vns
gehorend, vnd ouch alle, die zu vns gehérend als vor stat,
und vnser nachkomen sullent ouch dise sache vnd eide, als
diser brief wiset, ernuwern vnd swerren als dik wvnd vil
so dz vnser lieben Herren, ein Amman vnd die landliite ze
Switz oder in botschaft an vns oder vnser nachkomen er-
vordernt . . .“ Besiegelt wird der Brief durch: ,,Arnold He-
giner, zu disen ziten vnser ammann in der March in namen
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vind an statt eines ammanns vnd der lantliiten ze Switz,
vnser liecben Herren, vnd ouch Heinrich Higiner, Rudolf
Stellin vnd Peter Schriber, Heinrich Bruchin, Heinrich Gugel-
berg und Rudolf Silien.‘* :

Zwei Dinge gehen aus dem Landrechtsbrief hervor: 1. daf}
Schwyz die March nicht als gleichberechtigt anerkennen
wollte, da sie schwoéren mufite, den , Herren“ von Schwyz
»gehorsam ze sin an alle widerred‘. 2. dafl die Marchleute
anderseits ,Jlantliite” und nicht Untertanen von Schwyz wur-
den. Die einzigen konkreten Verpflichtungen der Mirchler
waren die Enthaltung von fremden Biirgerrechten, aufler wenn
sich einer in der Fremde niederlassen wollte, oder wenn
Schwyz sich ausdriicklich damit einverstanden erklirte, d.
h. Verzicht auf eine eigene Auflenpolitik, und die Beschwd-
rung des Landrechtes mit Schwyz, so oft Schwyz dies ver-
langte. Die Schwyzer ihrerseits verpflichteten sich weder zur
Beschwoérung des Landrechtes, noch legten sie sich irgend
eine andere Verpflichtung auf; der Landrechtsbrief schuf
also eine einseitige Bindung der March an Schwyz. 1415 lie-
flen sich die Schwyzer von Kénig Sigmund das Blutgericht und
das Marktregal iibertragen. Dazu kam die Fiihrung im Krieg,
doch ergab die Summe all dieser Rechte keine Landeshoheit.

Gestiitzt auf diese Rechte und ihre rein machtmiflige
Ueberlegenheit dehnten die Schwyzer ihre Befugnisse in den
folgenden Jahrhunderten betrichtlich aus. Dennoch sank die
March nicht auf den Stand vélliger Untertédnigkeit herab, denn -
im schwyzerischen Staat fehlten dazu die Voraussetzungen,
d. h. der Wille, die Verwaltung zu zentralisieren und die da-

1 Sz. Nr. 313/13. V. 1414; E. A. 1 Nr. 314 pag. 140/13. V. 1414. , Mit
namen die ‘in der obern March, die zuo uns gehiérend” sind wohl ein-
zelne Landleute aus der Obermarch, die von Schwyz ins Landrecht auf-
genommen worden waren. Von den Sieglern des Briefes stammten Peter
Schriber und Heinrich Bruchin aus der Obermarch. Ein Peter Schriber
bezeugte das Wangener Hofrecht, Heinrich Bruchin und Peter Schriber
das Recht der Kirchgenossen zu Wangen. Kothing pag. 366; Kothing,
Rechte d. Kirchgen. v. Wangen pag. 213. .

Blumer (1 pag. 308) vermutet in denen ,die in der obern March, die
zuo vns gehérend” die Dorfer Siebnen und Schiibelbach. Gasser (pag. 60)
ibernimmt diese Ansicht. 1449 wird jedoch die Aa ausdriicklich als po-
litische Grenze genannt. Kothing pag. 22.

Die, ,die zuo vns gehorent®, sind wohl in der Untermarch (resp. Mit-
telmarch) ansissige Leute, welche micht freie Landleute waren, z. B. ein-
siedlische Gotteshausleute oder &sterreichische Eigene. Da der Ausdruck
- ,und alle, die zu uns gehdéren* auch in den Landrechtsbriefen, welche
Schwyz mit den Leuten von Einsiedeln und Kiifinacht schlof}, vorkommt,
kéonnte er auch Formel sein.

Die Landrechtsbriefe zwischen Schwyz und den Leuten von Einsie-
deln (18. XI. 1414) und Kiifinacht (3. IV. 1424) stimmen mit dem Mirch-
ler Landrechtsbrief fast wortlich tiberein, nur daf} fiir Einsiedeln die Rechte
des Klosters vorbehalten wurden. Tschudi 1 pag. 680, 2 pag. 1585.
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fiir notwendige biirokratische Organisation zu schaffen. Die
Schwyzer lieflen deshalb die Behérden der March neben den
ihrigen bestehen, entzogen ihnen aber manche Kompetenzen
und behielten sich das Recht vor, nach freiem Ermessen iiber-
all einzugreifen. Zu den Rechten, welche die Schwyzer im
15. Jahrhundert ausgeiibt hatten, traten im 18. Jahrhundert fol-
gende Befugnisse: In der hohen Gerichtsbarkeit kam nicht
nur der Vorsitz einem Schwyzer zu, sondern ein schwyzeri-
scher Gesandter wohnte bereits dem Verhdér bei, wenn dabei
die Tortur angewendet wurde. Die Schwyzer hatten der March
die Frevelgerichtsbarkeit fast ganz entzogen und die Appella-
~ tion vom Zivilgericht der March nach Schwyz durchgesetzt.
Im Krieg beanspruchten sie nicht nur die Fiithrung, sondern
auch das Aufgebotsrecht und die Ernennung der Offiziere.
Die Ausiibung anderer Rechte, welche die Mirchler bis an-
hin selbstéindig ausgeiibt hatten, unterstand jetzt der schwy-
zerischen Ratifikation: Die Erhebung von Steuern, die An-
nahme von Landleuten und Hintersaflen, der Erlal von Man-
daten und die Einfiihrung neuer Landrechtsartikel. Mandate
und Landrechtsartikel, welche Schwyz erlief}, waren fiir die
March verbindlich. Die Mérchler durften schwyzerische Land-
leute und ihren Besitz nicht mehr besteuern. Die Ausfuhr von
Heu, Streue, Diinger, Holz und Vieh gelangte unter schwy-
zerische Kontrolle, und das Salz wurde monopolisiert. See-
vogt und Seestatthalter wurden vom schwyzerischen Rat er-’
nannt. Die Erwerbung dieser Rechte ging unter mannigfachen
Kéampfen vor sich, welche in den folgenden Kapiteln im ein-
zelnen ausgefithrt werden sollen, aber nie erreichte Schwyz
die voll ausgebaute Landeshoheit iiber die March.

2. Kapitel
Die schwyzerischen Behirden

Der schwyzerische Vogt

Stumpf berichtet: ,Die selben von Schwytz beherrschend
dises lendle (die March) mit einem Vogt, darbey habend
die Landleiit selber Amman vnd R&adt.“? &

Urkundlich sind schwyzerische Vogte in folgenden Jah-
ren nachweisbar: 1480, 1481, 1488, 1489, 1510—12, 1525—2T7,

2 Vgl. Blumer 1 pag. 306 ff., 2 1 Stumpf fol. 136 b. Vgl. Simler
pag. 216 ff.; Steinauer pag. pag. 214; Fasi 2 pag. 266.
86 ff.
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1530. Sie treten also erstmals in einer Zeit auf, wo auch
andere eidgendssische Orte die Untertanen in ein strafferes
Abhiangigkeitsverhiltnis zu bringen suchten. Die Vigte der
March scheinen indes nie grofle Bedeutung gewonnen zu ha-
ben; in den uns zuginglichen Urkunden traten sie als Schieds-
richter auf oder werden einfach als ,,Vogt in der March* be-
zeichnet.? Die Vigte vertraten wohl die schwyzerische Ober-
hoheit in der March, welche in dieser Zeit nicht stark her-
vortrat, da die March sich selbst regierte. Anscheinend nah-
men die Vogte auch nicht Wohnsitz in der Landschaft. Ob
es liberhaupt einen stindigen Vogt fiir die March gab, er-
scheint fraglich, und schlieflilich verzichteten die Schwyzer
darauf, einen Vogt fiir die March zu ernennen; das Fehlen
jeder urkundlichen Nachricht 143t darauf schlieflen, daf} nicht
ein bestimmter Gnadenakt vorlag, sondern daf} diese Institu-
tion im 16. Jahrhundert nach und nach in Abgang kam. Dafiir
mufiten die Mairchler alljihrlich an der Schwyzer Landsge-
meinde um Bestétigung ihrer Freiheiten anhalten.

Die schwyzerische Landsgemeinde

Als oberste Gewalt des freien Landes Schwyz représen-
tierte die Schwyzer Landsgemeinde die schwyzerische Ober-
hoheit iiber die angehorigen Landschaften. Alles, was die
‘Rechte und Freiheiten der Untertanen betraf, hatte sie sich
ausdriicklich vorbehalten.

Die angehérigen Landschaften muflten alljéhrlich eine De-
legation an die Schwyzer Landsgemeinde abordnen, um dort
die Bestitigung ihrer Freiheiten zu erbitten, worauf ihnen zu-
gesagt wurde, sie diirften ihre Gemeinden halten und ihre
Aemter besetzen. Manchmal wurde noch eine allgemeine Be-
stitigung der Freiheiten angefiigt. Mit dieser Pflicht war das
Recht verbunden, der Landsgemeinde allfillige Beschwerden
vorzutragen. Die Schwyzer betrachteten diese alljdhrliche Be-
stitigung der Freiheiten als Gnade und gestanden sie nur
unter der Bedingung zu, daf} sich die Angehérigen ,,still vnd
gehorsamklich® auffiihrten und gutes Gericht hielten, da sonst
,die Herren von Schweytz jr hand offen haben jnen wider-
umb einen Vogt zu geben.“* Demnach mufiten die angehérigen

2 Styger, In der Halten pag 4
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(1480, 1481); %\/I Eins.
1006,/22. 1I. 1481 Nr. 11/12
XI. 1481; Sz. 322 Nr. 119/1481;

Sz. Nr. 668/29. I. 1488, Nr. 672

25. VII. 1488; Sz. Reg. K. 20.
X. 1525; Blumer I pag. 310

* (1510. Die Urkunde befand sich
in der 1861 verbrannten Tschu-

dischen Urkundensammlung in
Glarus). Die iibrigen Jahre bei
Kilin, Gutachten pag. 13 ff.
(ohne Quellenangabe).

3 Simler pag. 214; Fasi 2 pag.

266; Sz. 332 Nr. 129/2. V. 1658;
Sz. L. Pr. 2 pag. 109/28. IV,
1765; Schniiriger pag. 84.



Landschaften erst dann um Bestiitigung der Freiheiten bitten,
als die Schwyzer ihnen keine Voégte mehr schickten. Der
- Vorgang ist fiir die Hofe urkundlich belegt; die Schwyzer
befreiten diese 1656 von der Vogtei und legten ihnen dafiir
die Verpflichtung auf, alljihrlich bei der Schwyzer Lands-
gemeinde um Bestitigung der Freiheiten anzuhalten.* Die erste
‘Andeutung, dafl die Mirchler um Bestiitigung ihrer Freiheiten
‘bitten mufiten, findet sich 1555; am 2. November 1555 droh-
ten ihnen nidmlich die Schwyzer: ,,. .. dan wo semliches mer
geschehen sollte, werden myne h(erren) das regiment in die
handt nemen vnd inen ein vogt geben wie myn h(erren) ihnen
das selb zu meyen vorbehalten.“ Demnach war die jihrliche
Gesandtschaft an diesem Zeitpunkt bereits in Uebung.s’

Die Delegation der March pflegte durch den dortigen.
Dienstagsrat bestimmt zu werden, welcher regelmiifiig den
Ammann, den Statthalter und den Weibel abordnete. Fiir die
Staatskasse der March war diese Gesandtschaft eine alljihr-
lich wiederkehrende Belastung, auch wenn den Abgeordneten
nur die Unkosten vergiitet wurden,® und die Landleute forder-
ten deshalb 1712 die Nachlassung dieser Gesandtschaft in
den Mitteljahren, in denen in Schwyz kein neuer Landammann
gewiihlt wurde.” Darauf gingen die Schwyzer nicht ein, doch
wollten sie sich mit einer einfachen Gesandtschaft, d. h. mit
einem Gesandten und einem Diener, begniigen® In der March
wurde dieses Entgegenkommen nicht als geniigend erachtet
und im Januar und November 1713 und spéter 1731 die For-
derung wiederholt, daf} die Gesandtschaft nur noch jedes zweite
Jahr stattfinden sollte? Dariiber wurde iiberhaupt nicht dis-
kutiert, und auch die 1712 gegebene Zusage wurde nicht ge-
halten; die Gesandtschaft bestand weiterhin aus Ammann,
Statthalter und Weibel, bis endlich 1791 der Schwyzer Rat
‘die Delegatmn einer emfa(,hen Gesandtschaft gestattete.!

Die schwyzerischen Ehrengesandten u
D1e Ehrengesandten waren die beiden vom Schwyzer ge-

seffnen Rat aus den angeschenen Ratsgliecdern erwihlten Bo-
ten, welche zu der Landsgemeinde der March abgeordnet

+ Kothing pag. 293. 8 Sz. Nr. 1565/23. X. 1712,

55z. R. Pr. 1 pag. 381/2. XL 9 Sz. 332 Nr. 134/9. I. 1713, Nr.
1555; Diese Eintragung wurde 152/2. XI. 1713; Sz. R. Pr. 14
von Schnumger (vgl pag 83) pag. b43/28. IV, 1731.
iibersehen. 101 ¢ 29 pag. 130/19. IV. 1791;

6§ M. L. Pr. 2. V. 1773. M. D. Pr. 12. IV. 1796.

" Sz. 332 Nr. 132/30. IX. 1712, .
11 Das Institut der ,Ehrengesandten“, oft auch ,Syndikat“ genannt,
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wurden. Schon 1405 ist von Boten die Rede, welche von
Schwyz in die March gesandt wurden, um die Landschaft in
Eid zu nehmen.? Die Ehrengesandten vertraten das Land
Schwyz wihrend der Landsgemeinde, und es ergab sich ganz
natiirlich, daf} sie bei dieser Gelegenheit die Hoheit auch in an-
dern Belangen vertraten. So ermittelten sie nach der Lands-
gemeinde die Friedbrecher und beurteilten die Uebertretungen
schwyzerischer Mandate, was mehrere Tage in Anspruch
nahm. Die Landesbeamten der March waren ihnen bei ihren
Geschéften behilflich und leisteten ihnen beim Essen auf
Landeskosten Gesellschaft.
- Die Landschaft war verpflichtet, bis Mittwochmorgen nach
der Landsgemeinde fiir Unterkunft und Verpflegung der
Ehrengesandten aufzukommen, was die Mirchler 1710 als
driickende Belastung empfanden.’

Im 17. und 18. Jahrhundert erlaubten sich die Ehrenge-
sandten zuweilen Uebergriffe sowohl in die Rechte der Mérch-
ler, als auch des schwyzerischen Rates und trugen dadurch

wesentlich zur Verschlechterung der Beziehungen zwischen
den beiden Lindern bei.

Der gesefine Landrat von Schwyz

Da der schwyzerische Rat die Fiihrung der laufenden
Geschifte der Landsgemeinde abgenommen hatte, war er es
hauptséchlich, der gegeniiber der March die Rechte der Hoheit
vertrat und ausiibte. Seine Kompetenzen waren dabei weder
gegeniiber der Schwyzer Landsgemeinde, noch gegeniiber den
Instanzen der March abgegrenzt. Dem Rat oblag die Ernen-
nung der schwyzerischen Gesandten zur Mirchler Landsge-
meinde und des Vorsitzenden im Blutgericht der March. So-
dann ordnete er Schiedleute in verschiedenen Streitfillen ab,
und frithe schon beurteilte er straf- und zivilrechtliche Kla-
gen. Die Schwyzer Landsgemeinde verfiigte 1697, dafl der
geseflne Landrat der kompetente Richter in Streitigkeiten
zwischen den Angehérigen und der Hoheit sein solle.it
‘ Im 17. und 18. Jahrhundert begann der Rat, sich in zu-

nehmendem Mafle in mirchlerische Angelegenheiten einzu-

war bei den demokratischen Orten sehr verbreitet. Blumer 2 pag. 209,
220 ff., 228; Gmiir pag. 167; Leu Hans Jacob: Allgemeines, helvetisches,
eidgendssisches Lexikon. Ziirich 1747/65. Bd. 3 pag. 47, Bd. 4 pag. 183,
Bd. 15 pag. 318.

12 Tschudi 1 pag. 630. VIIIL. 1710.
-8 Fasi 2 pag. 276; Sz. Nr. 129/2. 14 Kothing, Staatsvermigen pag.
V. 1658; M. Kop. pag. 201/16. 21.

90



mischen und die Bedeutung der Behérden der March einzu-
schrinken, so dafl die heftigsten Konflikte entstanden.

Der schwyzerische Landsdickelmeister

Urspriinglich hatte der schwyzerische Landsickelmeister
tiberhaupt keine amtliche Funktion bei den angehorigen Land-
schaften, da die Finanzhaushalte getrennt waren. Dies dnderte
sich, als Schwyz begann, von den Nebenlindern regelmifige
Einkiinfte zu beziehen.

In der March war dies seit 1599 der Fall, da Schwyz
seit diesem Jahr die Hilfte des Umgeldes bezog. Nun kam
der Landsiéickelmeister fiir die Umgeldabrechnungen regel-
miflig in die March.1

In der Folge wurde der Landsickelmeister derjenige Be-
amte, den der gesefine Landrat von Schwyz fiir sémtliche
laufenden Geschifte in die angehérigen Landschaften abzu-
ordnen pflegte. Im Gegensatz zu den jihrlich wechselnden
Ehrengesandten blieb der Landsickelmeister anfangs des 18.
Jahrhunderts 6 Jahre lang im Amt und konnte sich mit den
Verhaltnissen der Landschaften vertraut machen.!® Die Land-
sidckelmeister, welche meist den angesehensten Familien des
‘Landes entstammten, verstanden es, sich als Zwischeninstanz
zwischen die Behorden von Schwyz und die der March hin-
einzuschieben und wurden die eigentlichen Vertreter der Ho-
heit bei den angehorigen Landschaften. Ihre Bedeutung wuchs
im 17. und 18. Jahrhundert derart an, daf3 die Glarner Kanzlei
den schwyzerischen Landsickelmeister einmal als ,,Landvogt
der March“ bezeichnete.l?

Selbstindige Machtbefugnis hatte der Landsickelmeister
dabei aber nicht, sondern er empfing in jedem einzelnen
Falle den Auftrag vom geseflnen Landrat von Schwyz. Gegen
Willkiirlichkeiten. des Lands#ickelmeisters bot den ‘Angehori-
gen die Maoglichkeit, an den Schwyzer Rat zu appellieren,
einen gewissen Schutz.!s

Da der Landsickelmeister die Verhéltnisse bei den Ange-
horigen am besten kannte, durften diese nur dann vor den
Schwyzer Landrat treten, wenn er anwesend war.!?

Die mannigfachen Aufgaben der Landsickelmeister bei
den angehorigen Landschaften bedingte deren hiufige An-

15 Eins. R./K. 4. 18 Reding pag. 17.

16. Reding pag. 110. 19 Sz, R. Pr 10 fol. 340 b/23. III.
17 Z. A 247/7/16. V. 1688. 1700.
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wesenheit in den Nebenlindern.?? Wihrend des Aufenthaltes
in der March lebten die Landsickelmeister auf Kosten der
Landschaft, was in zunehmendem Mafle die Finanzen bean-

spruchte und am Ende des 17. Jahrhunderts zu Beschwerden
Anlaf} gab.2

Der Trager

Der Trager besorgte die Geldgeschifte der schwyzeri-
schen Regierung in der March; er bezog die Lehenzinse der
dem Lande Schwyz gehérenden Giiter, sowie den Anteil der
Hoheit an den Abziigen und titigte allfdllige Auszahlungen.
Hingegen hatte er mit dem Einzug der Buflen nichts zu tun.

Der Trager wurde vom geseflinen Landrat von Schwyz
aus den Landleuten der March gewihlt. Bevorzugt wurden
Mianner in angesehener Stellung, welche zugleich Landleute
von Schwyz und der March waren.??

Der Trager wird zum ersten Mal 1541 erw#hnt.?®

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts versuchte der Trager,
eine politische Rolle zu spielen. Besonders aktiv war Jakob
Michael Schorno, der 1688 zum Trager gewihlt worden war
und 1694/95 sogar das Amt des Mirchler Landammanns be-
kleidete. Er war als schwyzerischer Parteiginger bekannt und
hielt nicht viel auf die alten Rechte der March. Anlafilich
seiner Wahl hatte der schwyzerische Rat eigenmiichtig ver-
figt, dafl mit dem Amt der Sitz im Mirchler Rat verbunden
wire.?4

Der Trager begann, sich in die Gerichtsbarkeit einzu-
mischen, indem er Kundschaft aufnahm, ja sogar einem Ge-
scholtenen das Recht sperren wollte.?» Schwyz unterstiitzte ihn
mit der Weisung, ,ein getreues Aufsehen zu haben“ und
Schuldige dem Landsickelmeister anzuzeigen, was von Rechts
wegen Ammann und Rat der March zukam.?¢ Der Trager

20 Nach, Fisi 2, pag. 267 kam der Landsickelmeister regelmiilig jahr-
lich dreimal, nach Steinauer (pag. 40) zweimal ins Land, um Gericht zu
halten. Dies war aber wenigstens in den Jahren 1777—1788, von welchen
die Urteile des Landsiickelmeisters erhalten sind, nicht der Fall, sondern
der Landsickelmeister erschien in unregelmifligen Zeitabstinden, so oft es
notig war. M. Ger. Lands.’

21 Eins. R./K. 4; Sz. 132/30. IX. 654/10. V1. 1662; Z. A 82/4/31.
12 IT1. 1669.

22 Sz. R. Pr. 1 pag. 143/8. IIL 23 Urbar Schwyz pag. 136.
1553; M. Nr. 28/13. III. 1557; 24 Sz. R. Pr. 9 fol. 345a/26. IV.
Sz. R. Pr. 2 fol. 213 e/17. XII. 1688; 1. c¢. 10 fol. 25b/8. IV.
1596, fol. 651 ¢/20. IX. 1608; 1690; M. Ger. Pr. 1/27. IIIL
Doc. arch. Eins. pag. K 50 Nr. 1691; Sz. R. Pr. 10 fol. 128/11.
3/10. VI. 1608; Sz. R. Pr. 6 pag. IX. 1694.

269/15. V. 1632; 1. c. 7 pag. 2 Eins. /R/K/4 Nr. 10, 12, 14.
91/13. 1IL. 1648; 1. c. 6b pag. 26 Z./A/82/4/31. III. 1669,
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wollte 1698 nicht nur dem Rat, sondern auch dem Gericht,
den Amts-, Kirchen- und Vogteirechnungen, sowie den Grenz-
-begehungen beiwohnen. Das hiitte die Bewegungsfreiheit der
March gehemmt und dazu noch groflie Kosten verursacht. So-
fort wurde eine Delegation nach Schwyz geschickt, um die
Abstellung dieser mifiliebigen Neuerung zu erbitten, aber da
die Schwyzer Landsgemeinde diesen Beschluf3 bereits ratifi-
ziert hatte, konnte der geseflne Landrat von Schwyz diese
Verfiigung nicht #ndern. Endlich wurde die Bitte dem drei-
fachen Landrat vorgelegt, und da zeigte sich, daf} die meisten
Punkte, iiber die sich die Mirchler beschwerten, durch einen
Zusatz ,zugeflickt” und gar nicht von der Hoheit verfiigt
worden waren! Im iibrigen waren die Klagen bereits gegen-
standslos geworden, denn unterdessen hatte die schwyzeri-
sche Obrigkeit das Trageramt fiir ein Jahr in der ganzen Bot-
méfligkeit iiberhaupt aufgehoben. Nach einem Jahr sollte der
Landsickelmeister berichten, ob die Hoheit zu Schaden kime,
und ob er mehr Miihe hitte als vorher. Dies war nicht der
Fall, und das Amt des Tragers blieb abgeschafft.?’

2. Abschnitt
Die obrigkeitlichen Organe der March

1. Kapitel: Die Landsgemeinde

Wie in allen Landsgemeindedemokratien war in der March
die Landsgemeinde die oberste Behtérde der Landschaft. Sie
wurde als ,freie, offene Landsgemeinde bezeichnet und re-
prisentierte das Land. Da die Landsgemeinde die Gesamtheit
der vollberechtigten Biirgerschaft der March umfafite, wurde sie
auch einfach ,,die landliite’ oder die ,herren landliit*“ genannt;
dementsprechend hiefl die Staatskasse ,,der landliite seckel®
und Bufien, welche an diese fielen, ,,der landliiten einig“.

Die Spuren einer politisch. handelnden Gemeinde lassen
sich bis 1323 verfolgen. Vom 30. Mirz 1323 datiert ein Ueber-
einkommen zwischen den Leuten von Schwyz und denen der
March, welches siumige Schuldner betraf: Wer einen zah-
lungsunfihigen Schuldner, der deshalb des Landes verwiesen
worden, , huset oder hovet®, ist mit diesem in gleicher Schuld.
Aussteller der Urkunde ist Graf Johannes von Habsburg, der
Vogt und Pfleger der Leute in der March, an Stelle seines
Miindels Wernli. Aber nicht der Graf, sondern die Landleute

27 Sz, R. Pr. 10 fol. 252 a ££./16. V. 1698; M. Kop. pag. 261/16. V. 1698.
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schlossen das Uebereinkommen und legten sich selber eine
Verpflichtung auf. Sie werden eine ,,Gemeinde“ genannt.

»daz die erbern, bescheiden, die gemeinde der lueten
us der Marche, der vogt und phleger wir sin, ... mit den
erberen lueten den Lantliiten von Switze offenlich und mit
gemeinem rate uberein sint chomen . .. wan sich die vor-
genanten lantlute us der Marche mit gemeinem rate darunter
gebunden hant, du vorgenanten dinge stete ze han ane allen
var . . .“). Wenn auch im Abkommen ausdriicklich erwéhnt
wurde, daf} es mit Gunst und Willen des Grafen Hans zustande
kam, der auch die Urkunde besiegelte, so setzt diese Urkunde
doch eine Gemeinde voraus, die imstande war, selbstéindige
Beschliisse zu fassen.t

Fir die Entstehung der Landsgemeinde war wohl der po-
litische Wille der Mirchler ausschlaggebend, welche, durch
das Beispiel der Schwyzer angefeuert, gleich diesen die volle
Selbstverwaltung erstrebten und sie dann unter schwyzeri-
schem Schirm auch nahezu erreichten. Der schwyzerische
Einfluf} auf die Bildung der Mirchler Landsgemeinde spiegelt
sich im Zeremoniell wieder, das im gefreiten und im ange-
horigen Land sozusagen gleich war.? Teilnahme am Jahr-
gericht und Verwaltung der Allmenden werden in der March
wie anderswo die politische Schule der Landleute gewesen
sein, und die Zugehorigkeit zum gleichen Hochgericht mochte
den politischen Zusammenschlufl erleichtern.

Die ordentliche Landsgemeinde versammelte sich alljihr-
lich am ersten Sonntag im Mai, also eine Woche spiter als
die Schwyzer Landsgemeinde, die am letzten Sonntag im April
abgehalten wurde.®* Von dieser hatte die Deputation der March
die Erlaubnis zur Abhaltung der Gemeinde eingeholt.

Auflerordentliche Landsgemeinden waren sehr selten und
wurden nur in dringenden Fillen abgehalten; wir erinnern
‘an diejenige vom Juli 1531,* vom Juli 1712 oder vom Sep-
tember 1713 Auch Nachgemeinden kamen nur sehr selten
vor, — es ist uns nur eine einzige bekannt, — denn iiblicher-
weise wurde an den zweifachen Rat geschlagen, was an der
Maienlandsgemeinde nicht behandelt werden konnte.f

Das Recht zur Teilnahme an der Landsgemeinde besaf}
jeder Landmann der March. Davon ausgeschlossen waren Ehr-
und Gewehrlose, Falliten und Bevogtete.” Es ist anzunehmen,
dafl die Teilnahme wie in den iibrigen Landsgemeindedemo-

1 QW I 2 Nr. 1152/30. III. 1323, L. Pr. 1 pag. 399/28. VIL 1712.
2 Vgl. Schniiriger pag. 32 ff. 5 Sz. R. Pr. 13 pag. 291/16. IX.
31 c. pag. 29; Blumer 2 pag. 1713. :

216. 6 z. B.: L. 3 Art. 127/1693.

¢+ ASR 3 Nr. 902/5. VIL 1531; Sz.  * M. L. Pr. 3, IX. 1791,
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kratien wegen der Pflicht der Eidesleistung obligatorisch
war.8

Die Landsgemeinde tagte nach alter germanischer Sitte
unter freiem Himmel, und zwar auf der Allmend bei Lachen
unter einer groflen Linde; bei schlechtem Wetter tagte man
in der Kirche.? |

Das Recht, die Landsgemeinde abzuhalten, mufite die
March, wie schon gezeigt wurde, alljihrlich von der Schwy-
zer Maienlandsgemeinde erbitten. Sogar 1713 suchten die
Mirchler um Bewilligung der Landsgemeinde nach, als sie
in sehr rebellischer Stimmung waren und sich den Anord-
nungen von Schwyz offen widersetzt hatten.® Als die Mérch-
ler Ende Juli 1712 eine Landsgemeinde ohne Bewilligung von
Schwyz abhielten, bedeutete dies Revolution.!

Die Schwyzer schrieben sich auch das Recht zu, die
Landsgemeinde ausfallen zu lassen. Am 29. August 1712 be-
schlof3 der Rat, die Ritte und die Landsgemeinden der Ange-
horigen ausfallen zu lassen, ,,um ihnen Kosten zu ersparen.”1?

Nachdem Schwyz die Bewilligung zur Abhaltung der Lands-
gemeinde gegeben hatte, wurde diese durch die Landschaft
einberufen. |

Die Schwyzer Ehrengesandten erschienen bereits am Vor-
abend. Zum Zeichen des Willkomms und der Ehrerbietung
wurde ihnen von Landammann, Statthalter, Landschreiber
und Landweibel in vier Kannen Wein dargeboten. Die Amts-
leute leisteten den Ehrengesandten wihrend des Abends Ge-
sellschaft, wozu sie am Morgen der Landsgemeinde nicht
mehr verpflichtet waren.1¢

Zur Landsgemeinde schritt man in feierlichem Zug. Zwolf
Hintersaflen, nimlich sechs aus der Unter- und sechs aus der
Obermarch, sowie alle tolerierten Fremden mufiten mit Ge-
wehren bewaffnet beim ,,Hirschen‘ erscheinen, wo die Ehren-
gesandten logierten,’® um diese zum Landsgemeindeplatz zu
. begleiten.’¢ Hinter den Ehrengesandten schritten die Amtsleute
und der Rat, gefolgt von den Landleuten.!” Der Landmann er-
schien mit dem Gewehr.1#

8 Ryffel pag. 103. l. c. pag. 201/16. VIIL. 1710;
B MyL Pr. 1. V. 1763, 6. V. 1787, Nach Fisi 2 (pag. 274) nahm
M. D. Pr. 17. V. 1768; Fasi 2 auch der Landsickelmeister re-
pag. 275. gelmiiflig an der Landsge-
10 Sz, R. Pr. 13 pag. 291/16. IX. meinde teil, was sich aber aus
1713. den Landsgemeindeprotokollen
11 Sz, L. Pr. 1 pag. 399/28. VIL nicht belegen lifit.
1712, 16 M. L. Pr. 6. IV. 1745, 15. V.
12 Sz. R. Pr. 13 pag. 198/29. VIIL 1758.
1712, 16 1. ¢. 15. V. 1769.
13 1 c. pag. 291/16. IX. 1713, 17 1, ¢. 6. IV, 1745, 15. V. 1758.

14 M. Kop. pag. 198/4. VIIIL. 1692; 18 1, c. 8. IX. 1791,
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Am Landsgemeindeplatz angekommen, nahmen der Land-
ammann und die Amtsleute auf den ,Landstiihlen Platz,
withrend fiir die Ratsherren Binke bereit standen. Sicher wa-
ren fiir die Ehrengesandten Ehrenpldtze bereitet. Das Volk
stand nach Kirchgemeinden geordnet.?®

Die Landsgemeinde wurde durch eine kurze Ansprache des
Landammanns eréffnet, worin er ausfiihrte, ,,daf} unsere viiter
die hochst lébliche gewohnheit auf sich genommen, bei ab-
zuhandelnden landesgeschiiften allervorderst den giitigen und
barmherzigen Gott mit abbetung fiinf heiliger vater unser und
ave Maria zu ehren der fiinf wunden Jesu Christi zu erflehen,
damit alles zu Gottes hochster ehre und dann auch zum
allgemeinen nutzen unseres lieben vaterlandes mdge und
kénne abgehandelt und nach gerechtigkeit abgefaf’t werden. 20

Nach verrichtetem Gebet entboten die Ehrengesandten den
landesviterlichen Gruff der Obrigkeit von Schwyz. Sie wie-
derholten, was den Abgeordneten der March bereits auf der
Schwyzer Landsgemeinde zugesagt worden war, namlich, daf}
sie an dieser ihrer Landsgemeinde ihre Aemter und Gerichte be-
setzen durften, und daf} ihre Freiheiten, Rechte und Gewohn-
heiten bestétigt wiirden. Doch sollten sie sich als ,getreue
Untertanen‘ auffithren. Daran schlossen sich weitere Ermah-
nungen und Anweisungen, je nach der Instruktion, die die
Ehrengesandten vom gesefinen Landrat von Schwyz empfan-
gen hatten.?!

Nun ergriff der Landammann wieder das Wort. Er be-
dankte sich bei den Landleuten fiir Ehre, Liebe und Gehor-
sam, die sie ihm erwiesen hatten, dann iibergab er den Land-
leuten das Schwert und stellte ihnen so sein Amt wieder
anheim.

Jetzt trat der Landweibel ans Schwert und hielt Um-
frage, ,,wie man die landsgemeinde anfangen, mittlen und
enden® wolle.

Da die Reihenfolge der Geschiifte vollig frei war, stimmten
die Landleute jedes Jahr neu dariiber ab. Im Mitteljahr be-
stiatigte die Landsgemeinde zuerst Landammann und Statt-
halter, schwur nachher den Eid und besetzte schliefilich die
tibrigen Aemter. War ein neuer Ammann zu wihlen, so wurde
in der Regel bestimmt, dafl der alte Ammann wieder ,ans
Schwert stehen und die Gemeinde weiterfithren solle, bis
die in seiner Amtsperiode aufgelaufenen Geschifte erledigt
waren. Dann erst wurden die Aemter neu besetzt, der Eid
geschworen und die iibrigen Geschéfte behandelt. Es war

19 ], e. 13. VL. 1791, 333/8. Verschiedenes/V. 1679;
20 ], ¢ 4. V. 1788, 8. V. 1791, M. L Pr. 5. V. 1793, 8. V.
21 Sz, 332 Nr. 129/2. V. 1658; Sz. 1791.
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tiblich, zuerst die unterm Jahr an die Landsgemeinde geschla-
gellfll Geschifte und nachher die neuen Antrige zu behan-
e '22

In manchen Landsgemeindedemokratien wurden zu Be-
ginn der Landsgemeinde bestimmte Landessatzungen verlesen
und ermehrt, was den Offnungen der Jahrgerichte entsprach.?
Diesem entsprach in der March die Bestitigung des alten Rech-
tes, daf} die mindere Gewalt nicht brechen diirfe, was die hé-
here Gewalt erkannt, und daf} die Minderheit sich der Mehrheit
fligen miisse.?t

Der feierlichste Akt der Landsgemeinde war die Ablegung
des Eides auf das Landrecht mit Schwyz, von dem es be-
reits 1414 hiefl, daf} die Mirchler diesen Eid den Herren von
Schwyz schwéren sollten, so oft es diese oder ihre Boten:
verlangten.®® Seit jeher wurde er von jeder Landsgemeinde
geschworen. So befiehlt eine Urkunde von 1488, jedermann
solle den Fehlbaren anzeigen ,,bey sinem eydt, so einer unsern
herren von Schwytz geschworen hiatt,?® und auch das alte
Landbuch setzt diesen Eid bereits voraus.?” Die versammelte
Gemeinde schwur, »unseren gnidigen herren von Schwyz,
einem landammann und rat in der March treu, gewirtig und
gehorsam zu sein.“ Dieser Eid gegeniiber der Hoheit von
Schwyz sollte nach der Meinung der gnddigen Herren allen
andern Eiden und Verpflichtungen vorgehen.?

Die Verhandlungen wurden durch den Ammann geleitet.
Er war es, der die Umfrage hielt, in der Regel referierte und
die obrigkeitlichen Erkenntnisse verlas. Es herrschte vollige
Redefreiheit. Ueber die Handlungen der eigenen Regierung
wollte der Landmann genau unterrichtet sein und begniigte
sich nicht mit vagen Angaben.?* Auch iiber die Erlasse der
Obrigkeit von Schwyz wurde ausgiebig verhandelt, so daf}
diese einmal indigniert zu verstehen gab: ,,Euch nit ‘gebﬁhren
will, vnsere hochoberkeithliche dispositiones an euweren
landtsgemeinden zuo quaestionieren, oder mit vnanstendigen
terminis zuo explicieren vndt durch die hichel zuo treiben.” ®

Dem freien Rederecht entsprach das freie Antragsrecht.
Weder war der Landmann an die Traktandenliste gebun-
den, noch mufdten die Antrédge vorher dem Rate eingereicht
werden.

Die vollige Redefreiheit schlof natiirlich auch Gefahren

2] e 1. V. 1774, 6. V. 1787, 3. 27 L. 1 Art. 13, 14, 26, 27, 34, 39.

V. 1789, 3. V. 1795. 28 Sz, R. Pr. 13 pag. 443/29. 1L
25 Ryffel pag. 103. 1716; M. L. Pr. 4. V. 1788.
2¢ M. L. Pr., 4, V. 1788, 3. V. 1795, 29 M. L. Pr. 2. V. 1790, 6. V.
% E. A. 1 Nr. 314 pag. 140/13. V. 1792.

1414. 30 M. B. Nr. 10/31. V. 1721.

26 Sz. Nr. 672/25. VII. 1488.
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in sich, da leicht die Ruhe und Wiirde der Versammlung ge-
stort werden konnten, wenn die Meinungen zu heftig auf-
einander prallten. Deshalb war in der March wie in den iib-
rigen Landsgemeindedemokratien 3! der Landsgemeindefrieden
besonders geschiitzt. Verstéf’e wurden mit der héchsten Bufle,
die die March zu beziehen das Recht hatte, mit 9 Pfund, ge-
ahndet. Der Landsgemeindefrieden dauerte zwischen den bei-
den Betglocken im Umkreis der Gemeinde Lachen.3?

Die Ruhe und Ordnung wurde besonders dadurch gestort,
dafl man den Redner nicht ausreden liefl, daff man bei Ab-
stimmungen durch Zurufe und Aufforderungen das Resultat
zu beeinflussen suchte, oder seiner Freude iiber das Ab-
stimmungsergebnis allzu unverhohlen Ausdruck verlieh. Ein
Mandat von Schwyz bestimmte: ,,Wir haben zur erhaltung
guter ordnung an der landsgemeinde gesetzt und geordnet,
dafl man in der umfrag einander lassen reden und raten, und
keiner dem andern in sein ratschlag mit worten einbrechen,
auch bis die gewdshnlich und ordentliche umfrage vorbei ist,
unangefragt nicht reden, auch bei ergehendem mehr und auf-
hebung der hiinde Weder jauchzen noch andere unruhe ma-
chen, sondern in aller stille und bescheidenheit die hand auf-
h‘eben;' welcher oder welche dann zu widerhandlen wiirden,
die sollen jedes mal, so oft es also zu schulden kommt, um
1 taler gebiifit werden. 33

Die Gesandten beteiligten sich in der Regel nicht an den
Verhandlungen, sondern begniigten sich mit der Rolle des
aufmerksamen Zuhérers; nur in kritischen Situationen griffen
sie ein, beispielsweise im Salzkonflikt von 17133

Dafiir, dafl die Landsgemeinde von auflen nicht gestért
werde, sorgten die zwolf Hintersassen und Fremden, welche
die Ehrengesandten hergeleitet hatten. Wihrend der Ver-
sammlung hielten sie Wache und wiesen die Zuschauer in re-
spektvolle Entfernung.ss

~ Alljahrlich wihlte oder bestitigte die Landsgemelnde den
Landammann und den Statthalter. Der Wahlakt ging fol-.
gendermaflen vor sich: Der Landweibel fragte zuerst den
abtretenden Ammann, wen er zum Nachfolger vorschlage,
worauf dieser regelmiflig den Statthalter empfahl. Darauf-
hin wurde die Umirage gehalten, — wobei es jedem Landmann
frei stand, seinerseits einen andern Kandidaten in Vorschlag
zu bringen, — und dann die Wahl vorgenommen. Auch der
Statthalter schlug seinen Nachfolger vor. War der Land-
ammann gewihlt, bedankte er sich fiir die Gunst der Land-

31 Ryffel pag. 90; Blumer 1 pag. 33 M. Kop. pag. 205/20. V. 1724.

490. 3¢ Sz. R. Pr. 13 pag. 291/16. IX.
52 L. 2 Art. 66; L. 3 Art. 53; L. 4 1713
Art. 46. | 35 M. L. Pr. 6. IV, 1745.



leute, hielt bei ihnen um ,ruck, schutz und schirm in allen
billichen sachen* an, was ihm durch das Mehr zugestanden
wurde, und leistete den Amtseid.

Die Gefahr, sich ein Amt durch Stimmenkauf zu ver-
schaffen, war in der March nicht so groff wie in Schwyz,
da die Landschaft keine eintréglichen Landvogteien zu ver-
geben hatte und auch die héchsten Aemter finanziell keinen
sehr hohen Gewinn brachten. Trotzdem kamen auch in der
March ,, Trolereien vor, und zwar in so krasser Weise, daf}
der gesefine Landrat von Schwyz einschritt und am 20. Mai
1724 eine Praktizierordnung nach Lachen schickte, ,,da ihnen
die unordnung der landsgemeinde der March zu ohren ge-
kommen“. Darin wurde bestimmt, dafl in Zukunft seines
Amtes verlustig gehe, wer es durch Bezahlung von Essen und
Trinken oder andere unerlaubte Mittel erworben hitte.*® Ein
dhnliches Mandat wurde 1740 in die March gesandt.*’

Die letzte bekannte Trolerei-Affire kam 1769 vor: Ein
Bewerber versprach jedem Landmann &6ffentlich 25 Schilling
fiir die Wahl zum Landschreiber. Die Landleute empfanden
dies jedoch als ,jungewohnten, abscheulichen mifibrauch® und
bestdtigten den bisherigen Inhaber des Amtes, Johann Franz
Diethelm, mit einhelligem Mehr.3s

Abstimmungen und Wahlen erfolgten durch offenes Hand-
mehr, wobei Stimmenmehrheit entschied.?® Fielen bei Wahlen
gleich viele Stimmen auf zwei Kandidaten, so entschied das
Los. Der Ammann hatte also keinen Stichentscheid.®* In der
Landsgemeinde von 1698 wurde der Versuch unternommen,
fir die Wahl der Ehrendmter das Los einzufiihren. Zu die-
ser Zeit war das in Schwyz 1692 eingefiihrte Wahlverfahren
durch das Los wohl noch in Geltung, wurde jedoch bald
abgeschafft#! Die Landsgemeinde der March verwarf den
Antrag.s

Die Landsgemeinde endigte durch eine nochmalige Auf-
forderung des regierenden Landammanns an die gesamten
Landleute, daf}, wer noch etwas zum Nutzen der Landschaft
anzubringen wisse, es tun solle; dann erklarte er d1e Lands-
gemeinde fiir geschlossen.t

Nach Beschlufl der Landsgemeinde fanden sich die Ehren-
gesandten mit den neuen und den abgetretenen Beamten im
Gasthaus zum Hirschen zu einem frohlichen Landsgemeinde-
mahl zusammen, dessen Kosten der Landessickel trug. Der
Laufer wartete auf. Von Seiten der March waren zugegen:

3¢ M. Kop. pag. 205/20. V. 1724. pag. 205/20. V. 1724.

37 Sz, R. Pr. 15 pag. 381/25. IV. 40 M. L. Pr. 9. V. 1779.
1740. 41 Blumer 2 pag. 129.

3 M. L. Pr. 7. V. 1769. 42 M. Ger. Pr. 22. V. 1698.

¥ Pf. G. 37/XXIII 19; M. Kop. 4 M. L. Pr. 8. V. 1791.
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Der neue und der alte Ammann, Statthalter und Sickel-
meister, sowie der im Amt stehende Landschreiber und Land-
weibel. Einige Geistliche, worunter vorziiglich der Pfarrer von
Lachen und spiter zwei Kapuziner, wurden vom Ammann
zum Mahl geladen. Schulmeister, Organist und Sigrist beniitz-
ten ebenfalls gerne die Gelegenheit, sich auf Kosten des Lan-
dessédckels an einem festlichen Essen giitlich zu tun. Ihnen und
andern niederen Beamten wurde dann allerdings die Teilnahme
am Landsgemeindemahl untersagt, weil es fiir die Staatskasse
zu teuer war. Daf} dieses Verbot nicht viel niitzte, beweist seine
spitere Wiederholung. Um den Landessiickel zu schonen, wurde
auch bestimmt, dafl die Staatskasse nur so lange herhalten
miisse, als die Ehrengesandten zugegen seien. Sobald sich diese
zuriickgezogen hatten, mufiten die Trinklustigen fiir ihre wei-
tere Zeche selbst aufkommen.s

Die Landsgemeinde verkorperte die oberste Gewalt der
March. Thre Kompetenzen waren aber weder gegeniiber der
Hoheit von Schwyz, noch gegeniiber dem Rat und den Beam-
ten der March genau abgegrenzt. Zudem erfuhren sie im
Verlauf der Zeit einige Aenderungen.

Die Gemeinde wihlte die wichtigsten Beamten: Land-
ammann, Statthalter, Landsfihndrich, Sickelmeister, Bauherr,
Zeugherr, Zoll-Einnehmer, Haus- und Sustmeister, sowie die
Fiirsprecher. Landschreiber, Landweibel und Waagmeister
mufiten die Landsgemeinde um die Wahl bitten.

Weiter erteilte die Landsgemeinde das Land- und Hinter-
sassenrecht, iibte das Gesetzgebungsrecht aus und beaufsich-
tigte den Finanzhaushalt. Als Markgemeinde entschied sie
tiber die Bewirtschaftung der Landeswilder, der dem Lande
gehorenden Alpenr und des Anteils am Staffelried. Endlich
kontrollierte sie die Titigkeit der Rite und Kommissionen,
wobei sie ohne weiteres deren Funktionen iibernehmen konnte.
In allen wichtigen Angelegenheiten behielt sie sich den Ent-
scheid oder die Ratifikation vor, wie es auch die andern
Landsgemeinden zu handhaben pflegten.

Es mufd aber festgehalten werden, dafl die Mairchler
Landsgemeinde letztlich den Schwyzern unterstellt war und
ihnen auch die Auflenpolitik iiberlassen mufite.

2, Kapitel: Der Rat

Der Rat wird in der March das erste Mal 1424 erwihnt.
Er entstand aus dem Bediirfnis, die Landsgemeinde von we-
niger wichtigen Geschiiften zu entlasten.

4 M. Kop. pag. 201/16. VIIL. 1710; ag. 198/4. VIII. 1692.
M. L. Pr. 15. V. 1769; M. Kop. 1 gz. Nr. 346/15. I1I1. 1424.
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Ueber die Zusammensetzung des einfachen Rates geben
weder die Landbiicher noch die Ratsprotokolle Aufschlufl.
Nach Fiasi bestand der einfache Landrat aus 45 Mitglie-
dern, welche die Pfarrgemeinden auf Lebenszeit wihlten, und
zwar Lachen 9, Altendorf 6, die iibrigen 6 Gemeinden (Gal-
genen, Wiggital, Nuolen, Wangen, Tuggen, Schiibelbach) je
5.2 Es ist anzunehmen, daf} iiberdies, wie in Schwyz und Nid-
walden, auch die abgetretenen Landamminner, vielleicht auch
die ibrigen Landesbeamten, zum Rat gehérten? Um eine
Familienherrschaft zu verhindern, wurde 1685 bestimmt, daf}
nicht zwei Briider im Rate sitzen diirftent In Schwyz und
den iibrigen Landsgemeindedemokratien waren die gegen eine
Familienherrschaft gerichteten Bestimmungen strenger, aber
in der kleinen March war die Auswahl an fdhigen Ratsherren
ohnehin begrenzter.s

Der zweifache Landrat wurde dadurch gebildet, daf’ je-
dem Ratsherrn des einfachen Rates ein Landmann zugegeben
wurde, der fiir die betrefiende Ratssitzung die Pflichten und
Rechte eines Ratsherrn innehatte und auch raten und richten
durfte, wenn der ordentliche Ratsherr aus irgend einem Grund
in den Ausstand treten mufitef Es ist anzunehmen, daf} ur-
spriinglich jeder Ratsherr nach eigenem Ermessen sich einen
Landmann zugesellte, wie es ja auch in den anderen Lands-
gemeindedemokratien gehalten wurde.? 1759 wurde bestimmt,
dafl der Ratsherr den Zugezogenen aus seinem eigenen und
nicht aus einem andern Kirchgang nehmen solle,® und spéter
wurde es wie in Schwyz iiblich, daff die Kirchgemeinden die
Zugeordneten bestimmten.®

Der dreifache Landrat wurde in analoger Weise gebildet,
indem zu jedem Ratsherrn zwei Zugezogene traten.

Die Zusammensetzung des Dienstagrates ist aus den Quel-
len nicht ersichtlich. Er war ein engerer Rat, dem eine be-
- schrinkte Anzahl Ratsherren angehorte.

Die Ratsherren waren bei ihrer Ehre und bei ihrem Amts-
eid zur Teilnahme am Rat verpflichtet. Wer am' Erscheinen

> Fédsi 2 pag. 275; Blumer 2 pag. 217; Steinauer (pag. 38) gibt ohne
Quellenbeleg die Zahl 36.

Die in den Landrat gewihlten Ratsherren einer Gemeinde bildeten
unter dem Vorsitz des sog. Siebners den Gemeinderat, dessen Befugnisse
namentlich in der Ausiibung der Polizei, der Verwaltung des Kirchen-
gutes und der Armenpflege bestanden. Steinauer pag. 39.

3 Benz pag. 188; Steinauer pag. Nr. 150/10. XI. 1790; M. L. Pr.
38. 29. VI. 1795, 17. 1. 1798.
t L. 3 Art. 122; L. 4 Art. 69. " Blumer 2 pag. 169.
5 Blumer 2 pag. 179; Reding pag. 8 M. L. Pr. 6. VIII. 1759.
93. 91, e. 2. VL 1765, 29. VI. 1795;
6 M. L. Pr. 11. VI. 1771; Sz. 332 Blumer 2 pag. 170.
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verhindert war, mufte sich beim Ammann entschuldigen oder
wurde gebiifit.10

Die Verhandlungen wurden unter dem Vorsitz des Land-
ammanns in vollig freier Weise gefiihrt.!! Personlich inte-
ressierte Rite traten bei den Wahlen und anderen Geschiften
in den Ausstand.’? Wie in Schwyz wurde alles, was im Rat
beantragt und gesprochen wurde, unter Frieden gestellt,’* ja
in den heiklen Verhandlungen, welche 1792 mit Schwyz ge-
fithrt wurden, durfte nicht einmal der Name des Antrag-
stellers im Protokoll vermerkt werden.’* Die Ratsherren wa-
ren durch ihren Amtseid zu strengster Verschwiegenheit ver-
pflichtet,’®* womit zwar die Obrigkeit von Schwyz nicht ein-
verstanden war, da sie dafiir hielt, daf} die Ratsherren alles,
was etwa im Rat gegen die gnidigen Herren gesprochen
wiirde, sofort mnach Schwyz melden miif3ten, weil der Eid
auf die Hoheit allen andern Eiden vorgehe.’* Diesem Befehl
wurde natiirlich nicht nachgelebt.

Die Obrigkeit von Schwyz war im Rat nicht vertreten,
aufler zu Ende des 17. Jahrhunderts, wo der Trager dem
Rat beizuwohnen pflegte. In der March wurde dies nur un-
gern geduldet. Nach Aufhebung des Trageramtes verzichtete
Schwyz auf eine stiindige Vertretung im Rat!” War der Land-
sickelmeister im Land, so mochte er der Ratssitzung bei-
wohnen ; seine Anwesenheit wurde 1701 fiir den Rat, welcher
»Bot und Verbot“ aufzustellen hatte, sogar fiir obligatorisch
erklidrt.'8 Desgleichen durfte 1704 der dreifache Rat, der eine
Holzordnung aufstellen sollte, nur tagen, wenn ihm der Land-
siickelmeister beiwohnte.® Vereinzelt kam es vor, daf} schwy-
zerische Ratsherren eigenmichtig nach Lachen reisten, um
dort die Ratssitzung zu besuchen, was aber sogar vom ge-
seBnen Landrat in Schwyz als unstatthaft empfunden wurde.20

Im Rat scheint es oft gemiitlich zugegangen zu sein, ob-
wohl man bestrebt war, die Formen zu wahren. Die Rats-
herren mufiten mit dem Gewehr erscheinen?* Das Tragen
eines sauberen Kragens war vorgeschrieben, wer ohne Rock
den Rat besuchte, wurde um 5 Batzen gebiif3t,2? und ,rats-
besuchung in den pantoffeln” trug strenge Riige ein.?

Die ordentlichen Rite versammelten sich wie folgt: Der
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10 M. Ger. Pr. 1/27. V. 1695; M.
L. Pr. 11. VI. 1771; Sz. 332 Nr.
150/10. XI. 1790; M. L. Pr. 17.

I. 1798.

1] e 2 VI 1765, 9. XIIL. 1790.
2], c. 24. VI. 1740, 14. VI. 1774.

13 Pf. G. 37/XXIII 19.
14+ M. L. Pr. 30. VII. 1792.

15 Sz, R. Pr. 9 fol. 310 a/14. XIL

1686; M. L. Pr. 17. 1. 1798.

16 Sz.R.Pr.13 pag. 443/29. I1. 1716.

17 1. e. 9 pag. 345/26. IV. 1688;
M. Kop. pag. 261/16. V. 1698.

18 |, c. pag. 249/28. V. 1701.

19 1. c. pag. 176/21. IV. 1704.

20 Sz. R. Pr. 12 pag. 535/1. XIL
1708. pag. 539/5. XIIL. 1708.

21 M. L. Pr. 29. VI. 1795.

22 1. e, 6. VIII. 1759.

2 M. Ger. Pr. 2. II. 1695.



zweifache Rat am Pfingstmontag, der einfache Rat am Jo-
hannistag im Sommer (Johannisrat) und am Nikolaustag
(Nikolausrat). Der Dienstagrat tagte, wie der Name sagt, je-
den Dienstag. Daneben hielten die Marchler nach Bedarf
auflerordentliche Rite ab, welche von der Landsgemeinde,
den Réten oder den Amtsleuten der March beschlossen wur-
den. Auch die schwyzerische Obrigkeit konnte solche be-
fehlen, machte aber von diesem Recht nur sehr selten Ge-
brauch.?¢ 1689 verbot der Schwyzer Rat den angehérigen
Landschaften, ohne Vorwissen des Landsickelmeisters Rat
oder Nachgericht zu halten, eine Verordnung, die aber fiir die
March auf dem Papier blieb.?

Die Einberufung der Rite erfolgte durch den Landammann,
der oft auch den Tag ansetzte.

Die ordentlichen Réte hatten ihre jihrlich wiederkehrende
Geschiftsordnung. Bei den iibrigen Geschiften teilte man
die Kompetenzen nie richtig ab, indem gefiihlsmiflig ent-
schieden wurde, was vor den Dienstag-, den einfachen oder
zweifachen Landrat oder vor die Landsgemeinde gehore, wo-
bei der Gesichtspunkt mafligebend war, daf}, je wichtiger
ein Geschift sei, desto zahlreicher die Versammlung sein
miisse, die dariiber zu beschliefen habe. Grundsitzlich durf-
ten an zweifachen Riten keine Geschifte an den einfachen
Landrat geschlagen werden, damit die Zugezogenen allen
vorkommenden Landesgeschéiften beiwohnen konnten.2s

Die ordentlichen Traktanden der Riite waren folgende:

Der Pfingstmontagsrat beschlofl zwei Prozessionen; fer-
ner ordnete er den Landammann und die Amtsleute ab, um
die Landesrechnung und den Eid der Hinter- und Beisassen
abzunehmen. Dann wihlte oder bestitigte er: Landslochner
(eine Art Grundbuchbeamte), Bann- und Waldvigte und die
,, Wasserleiter”, welche die Aa, den Spreitenbach und andere
Wildbiche zu beaufsichtigen hatten.2?

Der Johannisrat bewilligte die Schiitzengaben fiir die Un-
ter- und die Obermarch und wihlte oder bestitigte zwei
Fachschitzer fiir die Linthfachen2 bei Tuggen, die Schiff-
leute, deren Zahl er bestimmte, vier Weinziiger, zwei Sack-
triger ? und zwei Schiffschitzer 30.

2 M. L. Pr. 24. X. 1751, 14. IX. 25 Sz, R. Pr. 10 fol. 3a/30.VI. 1689.
1752, 19. IX. 1792. 26 M. L. Pr. 2. VI. 1765.

27 Ueber die Wasserpolizei vgl. Kilin, Gutachten pag. 19 ff.

%¢ Fach: Eine dem Fischfang dienende Vorrichtung; im fliefléenden
Wasser einfache, aus Flechtwerk gebildete Winde zur Herstellung von
ruhigem Hinterwasser. Idiotikon Bd. 1 Spalte 638.

29 Die Weinziiger besorgten den Weinverlad, die Sacktridger den Ver-
lad der iibrigen Giiter.

30 Die Schiffschétzer kontrollierten die Schiffleute und das Marktschiff.
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Der Nikolausrat verordnete die Abhaltung des ,heiligen
Gebetes” im Advent ! und wihlte oder bestétigte den Liufer,
den Schulmeister der Landesschule in Lachen, zwei Schul-
visitatoren, den Pfleger des Sondersiechenhauses und den
Armleuteabwart.

Der Rat hatte ferner das Wahlrecht fiir folgende Beamte:
Siebner (Gemeindeprisident), Kastenvogte 82, Angstergeldein-
zieher, Wegmeister, Staffelriedvogt, Staffelriedachter 33, Brot-
schiitzer 3¢, Salzausmesser und Postmeister.

Weiter wihlte der Rat die Vertreter fiir abwesende Be-
amte und die Substituten der von der Landsgemeinde gewéhl-
ten Beamten, wenn diese Aemter unterm Jahr ledig wurden.
Die Landsgemeinde nahm dann im folgenden Jahr die defi-
nitive Wahl vor.3?

Der Geschaftsbereich des Rates umfafite die gesamte Ver-
waltung, insofern diese nicht durch einzelne Beamte oder
Kommissionen besorgt wurde, und umfafite auch richterliche
Funktionen.

Ferner besorgte der Rat den Verkehr mit Schwyz und
mit dem Landsickelmeister als dem Vertreter der Hoheit,
sei es durch Schreiben oder durch Abordnung von Gesandt-
schaften, denen er bindende Instruktionen mitgab. Besonders
aber wachte er iiber die Rechte der Landschaft und vertrat
den Standpunkt der March bei der Hoheit. Wie er dies bald
mit, bald ohne Erfolg tat, soll weiter unten im einzelnen aus-
gefiihrt werden. Oft genug mufite er ungnidige Sendschrei-
ben von Schwyz einstecken, oder es wurden einzelne Rats-
herren gebiifit, weil sie gegen die Interessen von Schwyz ge-
ratschlagt hatten. Der Rat schiitzte aber auch die Beamten
gegen die eigenen Landleute, wenn diese die Hoheit gegen
die Mirchler Regierung ausspielen wollten.¢

Der zweifache Rat bildete unter dem Vorsitz des Land-
sdckelmeisters das Blutgericht, wihrend der einfache Rat
niedergerichtliche Funktionen ausiibte.

31 Darunter ist wohl das ,grofle Gebet” zu verstehen, welches in der
Mittelschweiz besonders in Zeiten von Krieg und grofier Not verrichtet
wurde. Es dauerte einige Stunden und bestand aus einer Reihe kurzer Be-
trachtungspunkte aus der Heilsgeschichte der Menschheit, von der Er-
schaffung der Welt bis zur Ausgieffung des hl. Geistes, mit eingefiigten
Gebeten und wurde in einer bestimmten, 6fters wechselnden Kérperhal-
tung gebetet. P. Ringholz Odilo: Das ,Grofle Gebet“. ZSK Bd. 11/1917
pag. 126 ff.

32 Die Kastenvigte verwalteten das Vermogen des Armenhauses. Sie
wurden nach M. L. Pr. 18. V. 1750 und 6. XTI. 1774 vom Rat gewihlt,
nicht, wie Steinauer pag. 37 ohnme Quellenbeleg angibt, von der Lands-
gemeinde.

33 Vgl. unten pag. 193 ff. 35 M. L. Pr. 24. VI. 1774, 19. 1X,
34 Die Brotschiitzer setzten den 1792, 30. X. 1792, 26. VI. 1793.
Brotpreis fest. 36 1. c. 2. VIII. 1796.
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Spezielle Pflichten der Ratsherren waren die Teilnahme
an den offiziellen Prozessionen, an den Landesmusterungen
und am Siebnergericht, wenn der Landweibel sie zu diesem
berief3” Thr Ansehen befihigte und verpflichtete sie auch
besonders zur Friedensstiftung.3s

Der Rat tagte im Rathaus, das die Mirchler in der ersten
Halfte des 16. Jahrhunderts aus eigenen Mitteln erbaut hat-
ten.?*® Dieses wurde einem Landmann verliehen, welcher darin
nicht wirten, aber Wein ausschenken durfte. Wollte man
dann im Winter Rat oder Gericht in der ,neuen Stube‘ ab-
halten, so muflte er samt Frau und Gésten das Feld rdumen,
bis die Sitzung beendet war.4

Neben Rat und Gericht fanden im Rathaus auch die offi-
ziellen Empfinge stattt! An der Fastnacht wurde hier Thea-
ter gespielt,? und weiter beanspruchten die Genossen von
Lachen das Recht, hier ihre Ostergemeinde abzuhalten.4® Im
Rathaus befand sich auch das ,,Stiibli“, wo man solche Leute
in Verhaft hatte, welche man nicht ins Geféngnis legen
wollte.st

Auf dem Rathaus befand sich wohl das Archiv, das so-
genannte ,Landleutenginterli oder die ,lLad“t Hier ver-
wahrte man alle wichtigen Schriften, soweit sie nicht auf
Nimmerwiedersehen im Schwyzer Archiv verschwunden wa-
ren. 1746 wurde beschlossen, ein neues ,,Gehalt zu machen,
weil das alte zu klein geworden war, und bei dieser Gelegen-
heit sollte das wahllose Durcheinander durch eine Kommission
»erlesen werden.t¢ Nicht alle Schriften lagen indes in der
Lad; vieles, z. B. die Protokolle, bewahrte der Landschreiber
bei sich zu Hause auf, weshalb viel Wertvolles verloren ge-
gangen ist.4” So wurden Landsgemeinde- und Ratsprotokolle
mindestens seit 1592 gefiihrt,** sind aber erst seit 1739 erhal-
tent? Wie wenig Wert man auf die Erhaltung alter Proto-
kolle legte, beweist der 1765 gefafite Beschlufl des Dienstag-
rates, die ,,Abrechnungssachen und Criminalia“ nach dem
letzten Willen des verstorbenen Landschreibers zu verbren-
nen.*? -

37 L. 1 Art. 31. ¢4 M. D. Pr. 9. XI. 1773; M. L.
% Pf. G. 37/XXIII, 19 (1577). Pr. 25. XI. 1790.
39 Sz. 332 Ehrerbietige Vor- ], e. 26. III. 1753.

stellung. 16 ] e 19. V. 1746. :

40 M. R. 1 fol. 47b/24. II. 1559. 47 M. D. Pr. 18. VI. 1765, 13. VIIIL.
#°M. L. Pr; M. R. 1 fol. 10/4. 1765; M. L. Pr. 6. XII. 1793.
VIII. 1557; L. 3 Art. 144. 48 Sz. 332, Ehrerbietige Vor-

2 M. R. 1 fol. 11/15. VIIIL. 1559; stellung.
M. D. Pr. 10. II. 1734; M. L. 9 M. L. Pr. 1 Deckel.
Pr. 2. IIL. 1778, 50 M. D, Pr. 18, VI. 1765.

8 1 e 19. V. 1746.
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3. Kapitel: Die Landesbeamten

Entsprechend der politischen Stellung der March waren
ihre Beamten durchaus Funktionire der Landschaft und nicht
etwa von Schwyz. ,Die dmter selbs zu besetzen wurde den
Mirchlern alljahrlich von der Schwyzer Landsgemeinde zu-
gesagt.

Wurde der junge Landmann der March mit 16 Jahren voll-
jahrig,! erhielt er zugleich mit dem aktiven auch das passive
Wahlrecht Jeder, der das Recht der Teilnahme an der Lands-
gemeinde besafl, konnte mit einem Landesamt bekleidet
werden. Selbstverstandliche Voraussetzung zur Bekleidung
eines Amtes war der Besitz des Mirchler Landrechtes.

Wahlbehérde war in erster Linie die Landsgemeinde, und
die von ihr gewihlten Beamten trugen den Ehrentitel ,Lan-
desbeamter®. Fiir die meisten Beamtungen wurden die Kan-
didaten von der Gemeinde vorgeschlagen. Landschreiber,
Landweibel und Waagmeister mufiten sich bei der Lands-
gemeinde um das Amt bewerben, weshalb diese Aemter
,,bittende Aemter genannt wurden. Theoretisch konnten also
die Landleute jedes Jahr andere Kandidaten wihlen. Prak-
tisch blieben indes die Inhaber der bittenden Aemter lebens-
langlich im Amt.? Einzig die Landsgemeinde von 1682 be-
schlofi, fiir die Beamten der bittenden Aemter die in Schwyz
iibliche Amtsdauer von 6 Jahren einzufiihren, eine Neuerung,
welche schon im folgenden Jahr abgeschafft wurde.

Spiter eingefiihrte oder untergeordnete Beamtungen wur-
den durch den ein- oder zweifachen Rat besetzt. Die Gemein-
debeamten wurden mit Ausnahme des Siebners durch die
Gemeindeversammlungen gewihlt. Der Gewihlte hatte den
Amtseid zu leisten.3

In der Regel fehlte es in der March nicht an geeigneten
Minnern, die sich dem Amt freiwillig zur Verfiigung stell-
ten. Amtszwang war aber immerhin mdéglich; so wihlte die
Landsgemeinde 1775 Johann Kaspar Oetiker zum Statthalter
sungeachtet seiner abrede‘.t '

Amtsunfihig waren nur Ehr- und Gewehrlose, Bevogtete
und Falliten.?

Trotzdem in der March Verwandtschaft kein Grund zur
Amtsunfihigkeit war, kam es auch im 17. und 18. Jahrhun-
dert nicht zur Herrschaft einzelner Familien. Es gab wohl
eine Anzahl Geschlechter, denen die Wiirde des Landammann-
amtes verhéltnismiflig oft anvertraut wurde, so die Bruhin,

1E. A. 1 Nr. 314 pag. 140/13. 3 Dettling, Hexenprozesse pag.
V. 1414, 317.

2 L. 3 Art. 120/2. V. 1683; L. 4 ¢+ M. L. Pr. 7. V. 1775.
Art. 70; Reding pag. 110. 51 e 3. IX. 1791
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Diethelm, Gugelberg, Guntli, Hegner und Steinegger, doch ist
von dem Bestreben, einen engen Kreis regierender Geschlech-
ter zu schaffen, nichts zu bemerken. Dem stand schon die
Tatsache entgegen, dafl die March aus zwei Hilften bestand,
die wenigstens gefithlsmifig deutlich voneinander geschie-
den waren und sich in der Landesregierung gleichberechtigt
vertreten lassen wollten.

Aemterkumulation war in der March nicht nur erlaubt,
sondern sogar sehr hiufig, was in einem kleinen Land selbst-
verstindlich ist, wo die Auswahl an fiihrenden Ménnern na-
turgemifd beschriankt ist. Zudem nahm ein Amt den Triger
nicht so sehr in Anspruch, dafl er nicht noch ein anderes
hitte daneben verwalten kénnen. In der Praxis ergab sich von
selbst, dafl nur ungefihr gleichrangige Aemter kumuliert wur-
den. Ferner schlossen das Amt des Landammanns und das
des Statthalters die Vereinigung in einer Person schon durch
ihre Aufgabe aus. Im allgemeinen wurden fiir verantwortungs-
volle Beamtungen gern Alt-Amminner genommen, besonders
fir das Sickelmeisteramt, die Holzkommission usw. Umge-
kehrt wihlte man zu Landamménnern sozusagen immer Leute,
die sich bereits in andern Beamtungen bewihrt hatten.

Die Absetzung von Beamten wihrend der Amtszeit war
nur bei grober Dienstverletzung moglich. Die Regierung der
March hat diese Sanktion nie ergriffen. Hingegen nahm der
gesefine Landrat von Schwyz das Recht in Anspruch, Beamte
abzusetzen, und machte davon auch dreimal Gebrauch, iiber-
lie} aber dann die Neuwahl der Landschaft.6

Weiterhin ging des Amtes verlustig, wer es durch Be-
stechung eriangt hatte, doch ist kein Fall bekannt, wo ein
Beamter deswegen seines Amtes entsetzt werden mufdte.’

Zeitweilige Suspension im Amt kam vor, wenn eine Amts-
handlung den Beamten persénlich betraf und die Gefahr be-
stand, daf} er deshalb nicht zu der nétigen Objektivitiat fahig
war.?

Urspriinglich waren wohl alle Aemter Ehrenimter, d. h.
die Beamten wurden nicht besoldet, sondern waren auf ihre
Sporteln angewiesen. Den Beamten wurden blof} die Unkosten
vergiitet, welche sie von landeswegen auf sich genommen
hatten, und nur, wenn eine Aufgabe besonders viel Aufwand
an Zeit und Arbeit erforderte, beschlof3 der Rat von Fall zu
Fall eine Entschidigung fiir die ,Miihwalt”“. Einzelne Funk-
tionen wurden nach festen Ansitzen vergiitet, so die Abnahme

6 Sz. R. Pr. 1 fol. 116 g/16. XI. " M. Kop. pag. 205/20. V. 1724;
1552; 1. c. 10 fol. 318 b/18. VII. Sz. R. Pr. 15 pag. 381/25. IV.
1699; 1. c. fol. 316 b/11. VIIL. 1740. ‘

1699. 81 c. 32 pag. 358/13. XII. 1794.
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des Hinter- und Beisisseneides mit 20 Schilling,® das Ver-

héren von Gefangenen mit einer Mahlzeit, spater dazu noch
mit 10 Schilling.1°

Der Landammann

Als im Jahre 1394 der Waffenstillstand zwischen Oester-
reich und den Eidgenossen auf 20 Jahre verldngert wurde,
rdumte die Herrschaft den Schwyzern das Recht ein, ihren
neuen ‘Landleuten in der March einen Richter zu geben, der
in der March iiber sie richten sollte.!! Dieser Richter war der
spdtere Landammann, der vorerst neben die habsburgischen
und toggenburgischen Vogte trat und spiter, als die March
unter schwyzerische Oberhoheit kam, ihre Funktionen iiber- .
nahm. Das Amt stammt aber nicht erst von 1394, sondern
existierte bereits 1389, wo der erste bekannte Landammann
der March, Heini Gerstener, am 7. September als ,land-
ammann in der March ze der alten Rapreswil”“ urkundet.i?
Die Entstehung des Amtes fillt wahrscheinlich in dieses Jahr,
da es im Frieden von 1389 wohl erwihnt worden wire, wenn
es frither bestanden hitte.

Urspriinglich wurde der Landammann won Schwyz ge-
wihlt. Diese Annahme legt nicht nur das Recht der Schwyzer,
den Landammann zu ,geben‘ nahe, sondern die ganze schwy-
zerische Politik dieser Zeit 1af3t es zum mindesten als sehr
unwahrscheinlich erscheinen, daf} die Schwyzer, welche den
verbiindeten Zugern und Appenzellern den Landammann ga-
ben, den eroberten Mirchlern die freie Wahl des obersten Be-
amten zugesagt hitten. Und wenn im Landrechtsbrief von
1414 der Ammann der March, Arnold Hegner, ,,in namen vnd
an statt eines ammanns vnd der lantliiten ze Switz* siegelt,
so deutet das ebenfalls darauf hin, dafl er, der den Stand
Schwyz gegeniiber den Landleuten vertrat, auch von diesem
gewihlt wurde.

Wann erhielten die Méarchler das Recht, den Landammann
selbst zu wihlen? Das alte Landbuch setzt die freie Wahl
des Ammanns voraus, und zwar wurde der entsprechende
Artikel zwischen 1435 und 1467 eingetragen. Es wire denk-
bar, daf} die Schwyzer 1450 der Landschaft die freie Wahl
zum Dank fiir ihr loyales Verhalten im Ziirichkrieg gewéhr-
ten, — auch die Glarner erhielten damals einen verbesserten
Bundesbrief, — und sich fortan durch die Ehrengesandten, den

» M. Kop. pag. 198/4. VIII. 1692. VII. 1394.
0L, 2 Art. 107; L. 3 Art. 85; 12 UB R 1 Nr. 73/7. IX. 1389.

L. 4 Art. 84. 13 Sz. Nr. 318/18. V. 1414; E. A,
11 E. A. 1 Beilage 42 pag. 330/16. 1 Nr. 314 pag. 140/13. V. 1414



Vogt oder den Landsickelmeister vertreten lieflen, welche nur
zur Erledigung von Sonderauftrigen ins Land kamen.

Die Landsgemeinde der March nahm jedes zweite Jahr
die Wahl des Landammanns vor. Die normale Amtsdauer
betrug also zwei Jahre, doch war Wiederwahl gestattet.
Nun gab aber der Landammann auch im sogenannten Mittel-
jahr sein Amt an der Landsgemeinde auf, bis er es durch die
Bestdtigung der Landleute neu empfing. Dies konnte darauf
hinweisen, dafl die Wahl urspriinglich alljahrlich vorgenom-
men wurde, doch besteht auch die Maoglichkeit, dafl die
Mirchler einfach das Schwyzer Zeremoniell iibernahmen.!

Die faktische Amtsdauer war im 15. Jahrhundert sehr
lang. So treffen wir von 1414—1436 Arnold Hegner, von
1447—1464 Johannes Vader an der Spitze des Landes. Wenn
auch nicht von jedem Jahr Belegurkunden vorhanden sind,
ist doch kaum anzunehmen, daf} dazwischen andere Amménner
gewihlt wurden!® Auch im 16. Jahrhundert amteten die
Ammiénner oft wihrend mehr als einer Amtsperiode. Spiter
wechselten die Amménner regelmiflig alle zwei Jahre, was
vielleicht dem Einflul von Schwyz zuzuschreiben ist, wo
1583 gesetzlich festgelegt wurde, daff kein Schwyzer Land-
ammann oder Statthalter linger als zwei Jahre im Amt ver-
bleiben diirfe,’s doch beschrinkte die March die Wiederwahl
ihrer Ammiénner nie durch Gesetz.

Es bestand die Uebung, Ober- und Untermarch bei der
Wahl gleichméflig zu beriicksichtigen, jedoch wurde ein re-
gelméfliger Turnus nicht gesetzmiiflig festgelegt.

Da das Amt des Ammanns aus dem Richteramt erwachsen
ist, war urspriinglich die richterliche Funktion die wich-
tigste. ,,Vnd sol ein aman den landliiten richten vor men-
lichem®, lesen wir im ersten Artikel des alten Landbuches.!”
Ja, der Ammann wurde geradezu als der Richter bezeichnet:

4 1.1 Art. 36; L. 1 Art. 11 (nach
L. 2 Art. 92 auf 1435 datiert);
L. 1 Art. 42.

14 Arnold Hegner: E. A. 1 Nr. 314

Sz. Nr. 393/24. 1. 1436; Jo-
hannes Vader: M. Nr. 7/7. XI.
1447; Sz. Nr. 494/15. X. 1449,
1. c. Nr. 499/8. V. 1450; L c.

pag. 140/13. V. 1414; UB R 2
Nr. 132/11. VIIL. 1415; Sz. Nr.
321/3. III. 1416; 1. c. Nr. 339/
28. IV. 1422; 1. c. Nr. 346/15.
III. 1424; 1. e. Nr. 350/31. VIIL
1424; 1. c. Nr. 355/5. VII. 1427;
U Gl Nr. 181/22. II. 1428; 1. c.
Nr. 182/13. IIL. 1428: Sz. Nr.
367/10. 1I. 1430; UB R 2 Nr.
173/16. VIII. 1431; Z. C. IT 12/
Nr. 433/1. IX. 1432; Pf. G. 37/
20. III. 1434 (Ammann Hegner);

Nr. 507/21. 1. 1451; 1. c. Nr.
512/2. IX. 1451; Eins. R/ C 2/7.
VI. 1452; Senn Urk. Nr. 6/13.
VIIL. 1454; Eins. R/H 1/16. V.
1458; Reg. Pf. Nr. 604/2. VIII.
1459 (Landammann Fader); M.
Kop. pag. 343/1461; Eins. R/H
2/28. IIL. 1462; Sz. Nr. 541/7.
III. 1463; UB R 3 Nr. 273/19.
XI. 1464.

16 Reding pag. 109.
17 L. 1 Art. 1.
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,vVnser Aman, oder wer den Vnseres Lantz Richter ist‘.18
Der Ammann fithrte den Vorsitz im Jahrgericht der Land-
schaft und iibte auch polizei- und strafrichterliche Funktionen
aus.’® Im Blutgericht dagegen nahm er keine besondere Stel-
lung ein, sondern hatte seinen Platz bei den andern Richtern.20

Die politisch wichtigste Aufgabe des Landammanns war
die Einberufung und Leitung von Landsgemeinde und Rat.

Ueberall da, wo ein Einzelner das Land vertreten muf3te,
war der Landammann der Reprisentant. Er besiegelte die Ur-
kunden fiir die March, solange sie kein eigenes Siegel besaf.
Hinter- und Beisassen schworen dem Landammann und den
Amtsleuten als Vertretern des Landes die Treue.

Der Landammann vertrat die Landschaft nach auflen. All-
jahrlich reiste er an die Schwyzer Landsgemeinde, um da im
Namen seines Landes die Bestidtigung der Freiheiten zu ho-
len. Er gehorte auch den meisten Gesandtschaften an, die
nach Schwyz geschickt wurden, um die Anliegen der Land-
schaft vorzubringen.

In der eigentlichen Verwaltung fiihrte der Landammann
die allgemeine Aufsicht, und besondere Aufgaben wurden ihm
von Fall zu Fall zugewiesen. Er wurde in die meisten Kom-
missionen gewihlt, welche eine befristete wichtige Aufgabe
zu erfiillen hatten. Regelmiflig nahm er die o6ffentliche Rech-
nung ab.

Im Militirwesen vertrat der Ammann den schwyzerischen
Landeshauptmann in der March. _

Wenn auch das Amt des Ammanns ein reines Ehrenamt
war, bezog er doch bedeutende Sporteln, da ihm von den
meisten Buflengeldern ein Drittel zufiel.2! Im 15. Jahrhundert
entrichtete das Kloster Einsiedeln dem Ammann fiir seine
Dienste jahrlich nach den 1449 aufgezeichneten Rechten Ein-
siedelns in der March 6 Viertel oder nach dem alten Land-
buch 2 Miitt Kernen.22

Der Alt-Ammann stand in hohem Ansehen. Wie der Alt-
Ammann von Schwyz hatte er wohl das Recht, lebenslinglich
den Rat zu besuchen.?? Hiufig wurden Alt-Amménner in Kom-
missionen und Gesandtschaften gewihlt. An der Landsge-
meinde iibte der #lteste Alt-Ammann eine Ehrenfunktion aus:
Nachdem der regierende Landammann zuriickgetreten war,

18 I.. 1 Art. 2; Kothing pag. 22. 1769; 1. c. 6. IV. 1778.

19 L. 1 Art. 1, 14, 26, 27, 41, 56, 2 Sz. Nr. 1519/14. VIIL. 1693.
77; L. 2 Art. 2, 38, 51, 64: L. 21 L. 1 Art. 14, 26, 27, 30, 32, 48;
3 Art. 1; L. 4 Art. 1, 39, 46; L. 4 Art. 46.
M. Kop. pag. 324/12. 11. 1563; 22 Kothing pag. 22; L. 1 Art. 2.
M. D. Pr. 4 II 1765; M. L. 23 Reding pag. 144; Benz pag.
Pr. 24, VIII 1740; 1. ¢. 15. V, 188; Steinauer pag. 38.
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wurde er zuerst angefragt, wie man die Tagesordnung fest-
legen wolle 24

Der Statthalter

Das Amt wird zum ersten Mal im Jahre 1461 urkundlich
belegt.2s

Nach dem Landammann war der Statthalter der ange-
schenste Beamte. Seine Amtsdauer war die gleiche wie dle
des Landammanns, betrug also zwei Jahre.

Die eigentliche Bedeutung des Amtes lag darin, daf} der
Statthalter an die Stelle des Ammanns trat, wenn dieser an
~der Ausiibung seiner Funktionen verhindert war, sei es durch
Abwesenheit oder Krankheit, oder wenn der Ammann wih-
rend des Amtsjahres gestorben war, aber auch, wenn dieser
Partei ergriff.

Spezielle Befugnisse hatte der Statthalter nicht viele. Er
wurde zur Schwyzer Maienlandsgemeinde abgeordnet, dane-
‘ben gehérte die Abnahme des Hinter- und Beisasseneides,
sowie der Amtsrechnung zu seinen Pflichten. Dem hohen An-
sehen des Amtes entsprechend, wurde der Statthalter auch
hiufig in Kommissionen und Gesandtschaften gewihlt.26

Das Amt besaf} trotz seines hohen Ansehens nur geringe
praktische Bedeutung. Als im Jahre 1793 der Statthalter
starb, hielt es der Rat nicht fiir notig, einen Substituten zu
bestellen;2” 1794 war aber ein Mitteljahr, und die Lands-
gemeinde beschlof}, erst 1795 einen neuen Statthalter zu wih-
len.28

Was das Statthalteramt trotzdem sehr begehrenswert
machte, war die Tatsache, daf’ sein Inhaber die beste Aus-
sicht hatte, in der nichsten Amtsperiode Ammann zu werden.
Von dieser Regel wurde nur in sehr seltenen Fiéllen abge-
- wichen. Der Grund ist wohl darin zu suchen, daf} sich die
beiden Landesteile in der Regierung gleichmiflig vertreten
lassen wollten, so dafl die Obermarch den Landammann, die
Untermarch seinen Stellvertreter, den Statthalter, stellte. In
der nichsten Amtsperiode mochte dann abgewechselt wer-
den.?” In seinem Landesteil konnte der Statthalter den Am-
mann vertreten, wenn es sich um Sachen von geringer Wich-
tigkeit handelte.?

24 M. L. Pr. 3. V. 1789. Ver. 24. V. 1590; Pf. T. Nvr.
25 M. Kop. pag. 343/1461, 51/6. III. 1693; M. D. Pr. 10. X.
26 Senn’ Urkunde Nr. 5/7. XL 1774; M. L. Pr. 15. X. 1774

1449; M. R. 1 fol. 78/26. V. 27 M. L. Pr. 26. VL. 1793.
1561; Z. A 342/1. IX. 1577; L 28 1. c. 4. V. 1794

c. 11. XI. 1572; 1. e 21. IV. 29 M. Kop. pag. 343/1461.
1580; 1. c. 11. IV. 1584; M. k. 30 M. L. Pr. 26. VI. 1793.
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Als Besoldung erhielt der Statthalter im 17. Jahrhundert
jahrlich ein Paar Hosen und 2 Gulden.3!

Der Sdickelmeister

Das Amt des Sickelmeisters wird zum ersten Mal 1522
erwihnt.32

Der Sickelmeister wurde von der Landsgemeinde auf vier
Jahre gewihlt. Mit dem Amt war der Ratssitz verbunden.
Da mit diesem Amt viel Miihe und verhiltnismiflig wenig
Einnahmen verbunden waren, gab der Sickelmeister nach
Ablauf der Amtszeit in der Regel das Amt auf.

Der Sickelmeister hatte, wie der Name sagt, die Finanzen
des Landes zu verwalten, das heif’t, die Landeseinnahmen
selbst oder durch Mittelspersonen zu beziehen und die Aus-
gaben auszuzahlen; dabei war er aber an die Instruktionen
von Landsgemeinde und Rat und an die sogenannte Hausord-
nung gebunden, welche die finanziellen Pflichten der Land-
schaft festlegte. Die Steuern wurden aber meist vom Siebner
und die Buflen vom Ammann eingezogen. Immerhin waren die
Kompetenzen nicht so scharf geschieden, daf} nicht auch der
S#ackelmeister einige Buflen fiir das Land eingenommen hiitte.

Ueber seine Einnahmen und Ausgaben legte der Sickel-
meister jdhrlich vor den sogenannten Amtsrechnern Rech-
nung ab, und wenn er das Amt niederlegte, erstattete er an der
Landsgemelnde tiber die Finanzlage der Landschaft Bericht.

Jeder Sickelmeister hatte die Pflicht, die unter seiner
Regierung aufgelaufenen Landesschulden vor Aufgabe des
Amtes zu bezahlen. Da dies aus offentlichen Mitteln nicht
immer moglich war, mufiten die Sidckelmeister der Landschaft
hidufig bedeutende Summen vorstrecken, so dafl nur reiche
Landleute ' dieses kostspielige Amt auf sich nehmen konnten.
Wohl schrieb dann die Landsgemeinde jeweilen Steuern aus,
aber diese geniigten selten, und so schuldete die Landschaft
ihrem Alt-Sdckelmeister oft jahrelang bedeutende Summen.?

Seit 1727 iibernahm der S#ckelmeister die Funktionen
des Baumeisters.’* Weiter hatte er die Oberaufsicht iiber die
obrigkeitlichen Waagen3> Andere Aufgaben, besonders Ge-
sandtschaften, wurden ihm nach Bediirfnis tibertragen.

Die Einnahmen des Sickelmeisters wurden 1522 von der
Landsgemeinde auf 8 Lib. festgesetzt.3¢ Seit dem 17. Jahr-

31 M. R. 5/3. XL 1661. 13 pag. 23/2. VIIL 1710; M. L.
32 1. c. 1 fol. 1/V. 1522, Pr. 26. VII. 1785.
33 Sz. 333/Landessteuer/6. VII. 3¢ M. R. 9/21. IV, 1727.

1729, 5. XI. 1750, 15. X. 1792; 3 M. L. Pr. 4. VI. 1759,

M. R. 3/13. X. 1611, 9. IIL 38 M. R. 1 fol. 1/V. 1522

1620, 4. XI. 1621; Sz. R. Pr.
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hundert bezog er 6 Gulden Wartgeld und von jedem Pfund
Zins, das er von den Landeskapitalien einzog, 2 sh.?’

Der Landschreiber

Das Amt des Landschreibers gehérte zu den bittenden
Aemtern.

Die Landschreiber blieben jahrelang im Amt, denn da
Ammann und Statthalter alle zwei Jahre wechselten, war es
von groflem Nutzen, wenn der Landschreiber die Konstanz
der Regierung ermdéglichte, wohnte er doch allen Ratssitzun-
gen und o6ffentlichen Geschéften bei und wufite deshalb iiber-
all Bescheid! Zudem stellte das Amt des Landschreibers ziem-
liche Anforderungen an die Bildung des Bewerbers. Schon
Hans Gugelberg, der erste urkundlich belegte Landschreiber,
ist 1447, 1451, 1454, 1458 und 1459 bezeugt.?® Im 17. und 18.
Jahrhundert blieb das Amt wihrend mehr als 100 Jahren
in der Familie Hegner, und auch die spiteren Landschreiber
amteten meist lebenslinglich, wobei auch etwa der Sohn
dem alten Vater als Substitut beigegeben wurde.3?

Der Landschreiber hatte den offiziellen schriftlichen Ver-
kehr der Landschaft March zu besorgen. Als Protokollfiihrer
wohnte er der Landsgemeinde, den Ratssitzungen, den giit-
lichen und peinlichen Verhoren, sowie den in Lachen statt-
findenden Seekonferenzen bei.

Alle von ,landeswegen gefiihrten Biicher und Schriften
mufiten vom Landschreiber acht Tage vor der Landsgemeinde

und an der Séckelmeisterrechnung im Rathaus aufgelegt wer-
den.40

Der Landschreiber besorgte auch den schriftlichen Ver-
kehr mit Schwyz, wobei er an die Instruktionen von Lands-
gemeinde und Rat gebunden war; da diese oft sehr allgemein
gehalten waren, blieb dem Landschreiber oft nicht nur die
Formulierung, sondern auch die Begriindung und Beweis-
fiihrung iiberlassen.t!

An der Landsgemeinde verlas er den Eid, manchmal auch
obrigkeitliche Erlasse.s

31 1, e. 3/7. X. 1626; 1. c. 4/22. V. 39 Styger, Wappenbuch pag. 201;
1641. M. L. Pr. 21, VIIL 1739, 8. V.
38 M. Nr. 7/7. XI. 1447; Sz. Nr. 1791.
512/2. IX. 1451; Senn Urkunde 40 1, e. 30. V. 1757.
Nr. 6/13. VII. 1454; UB R 3 41 ], e. 29. VI. 1764 Nr. 8, 5. VL

pag. 35 Nr. 246/8. VIL. 1458; 1786 Nr. 8, 3. V. 1795.
I. c. pag. 43 Nr. 250/21. IV. 42 1 c. 3. V. 1795, 5. V. 1793.
1459,
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Als Vorsteher der Landeskanzlei stellte der Landschreiber
die offiziellen Attestate aus,*® schrieb die Kiindzettel ¢¢ und
trug in die Artikelbiicher der Genossamen die neuen Satzun-
gen ein.#> Daneben amtete er als Notar.46

Kamen fremde Ehrengiste, war der Landschreiber regel-
miflig beim Empfangskomitee. Er schenkte den Ehrenwein
ein, wartete bei der Tafel auf und leistete den fremden Giisten
Gesellschaft.4” Als gebildeter Mann war er auch geeignet, an
der Landesgrenze dem Gast mit einer wohlgesetzten Rede
den Willkomm des Landes zu entbieten.t8

Andere offentliche Aufgaben, besonders Gesandtschaften
und Einziehen der Steuern, wurden dem Landschreiber nach
Bedarf zugewiesen.

Neben den Sporteln bezog der Landschreiber laut Lands-
gemeindebeschlufl von 1522 ein jihrliches Wartgeld von 8
Lib4* Wenn er einen neuen Mantel brauchte, wurde ihm
vom Rat ein Beitrag bewilligt.>

Der Landweibel

Auch der Landweibel mufite die Landsgemeinde jéhrlich
um sein Amt bitten, das er aber wenigstens im 18. Jahrhun-
dert lebenslinglich innehatte.

Das Amt des Weibels, welches zu den iltesten Aemtern
iberhaupt gehort, ist in der March seit 1424 wurkundlich
nachweisbar.5! '

Die wesentlichsten Funktionen des Landweibels als Ge-
richtsdiener erhielten sich unveridindert durch die Jahrhun-
derte. Er hatte den Angeklagten zu zitieren oder zu verhaf-
ten und war fiir den festen Gewahrsam verantwortlich. Wih-
rend der Gefangenschaft hatte er fiir den Gefangenen zu sor-
gen.”? Kam es zum Landtag, zeigte er diesen zusammen mit
Landschreiber und Liufer dem Angeklagten offiziell an.’
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13 M. Kop. pag. 168/XII. 1666; M.
L. Pr. 4 V. 1794 Nr. 3.

4] e 17. I, 1798.

5 ], c. 6. XII. 1776 Nr. 6.

6 M. Kop. pag. 107/11. X. 1738;
Sz. R. Pr. 23/pag. 301/30. III.
1780; Kothing Martin: Das Hy-
pothekarwesen im Kt. Schwyz.
Zeitschrift fiir schweizerisches
Recht Bd. 6/1857 pag. 176.

41 M. Kop. pag. 198/4. VIIL 1692
Nr. 1; M. L. Pr. 22. V. 1747,
M. D. Pr. 22. VIL 1777 Nr. 2.

48 Eins. R. A. 4/15. XI. 1695.

9 M. R. 1 fol. 1/V. 1522.

56 M. L. Pr. 22. V. 1741, 24. VI,
1768 Nr. 18.

51 Sz. Nr. 346 Mitte Marz 1424,

52 M. B. 5/22. X. 1571; M. D. Pr.
1/4. IL 1766 Nr. 6; Sz. R. Pr.
10 fol. 318 b/18. VIL. 1699; M.
D. Pr. 1/15. XII. 1772 Nr. 1;
1 c. 2/16. VIL 1718, 8. XIL
1783 Nr. 4; M. R. 1 fol. 10/4.
VIIL. 1557; M. L. Pr. 26. IIL
1754.

53 M. D. Pr. 8/21. I. 1793.



Dann wohnte der Weibel dem Verhor, sicher auch dem Ge-
richt bei und bereitete den Richtplatz vor.5

Bereits die zweite Hand des alten Landbuches zeigt uns
den Weibel in selbstindiger gerichtlicher Funktion, als Vor-
sitzenden des Siebnergerichtes.5?

Da der Weibel die Gerichtstage zu verkunden hatte, ist
es verstindlich, dafl er auch in anderen Geschiiften als Bote
und Auskiinder verwendet wurde. Aus der gerichtlichen Funk-
tion erwuchs dem Weibel auch die Aufgabe, Buflen einzu-
ziehen und fiir Fremde zu pfinden.’

An Markttagen zog der Weibel das Standgeld ein. Er
wachte auch iiber Mafl und Gewicht, d. h. er besorgte die
Eichung der Milchmafle und tiberpriifte die Gewichte. Von den
offiziellen Hohlmaflen befand sich eines auf dem Rathaus
und eines beim Weibel.5

Der Aufgabenkreis des Weibels b-eschrankte sich aber
nicht auf diese mehr untergeordneten Funktionen; urspriing-
lich war er Stellvertreter des Ammanns. Indessen erlangte
der Weibel der March nicht die Bedeutung des Weibels von
Schwyz, weil in der March der Statthalter schon 1463, also
etwa 50 Jahre friiher als in Schwyz, auftrat und diese Funk-
tion des Weibels iibernahm. Es ist uns nur ein Fall bekannt,
wo der Landweibel den Ammann im Neunergericht vertrat.5

Daf} in frither Zeit der Weibel den Ammann in allen Funk-
tionen vertrat, tritt an der Landsgemeinde deutlich in Er-
scheinung (falls wir es hier nicht einfach mit einer Ueber-
nahme des Schwyzer Zeremoniells zu tun haben); es war
der Weibel, der wurspriinglich die Landsgemeinde interi-
mistisch fiihrte, wenn der alte Ammann abgetreten und der
neue noch nicht gewihlt war. Der Weibel ,trat ans Schwert®,
wie es in den Protokollen heif3t, und hielt die Umfrage, wie
man ,die Landsgemeinde anfangen, mittlen und enden* wolle.
Im 18. Jahrhundert war aber die Bedeutung des Amtes schon
zu weit gesunken, als dafl die Weibel die nétige Befihigung
gehabt hitten, eine Landsgemeinde zu leiten. Darum wurde
entweder gleich der Ammann gewi#dhlt oder bestitigt, oder
aber der alte Ammann leitete die Gemeinde bis zur Neuwahl
des Ammanns. Alljihrlich begleitete der Weibel Ammann und
Statthalter an die schwyzerische Gemeinde.

54 ., 2 Art. 107; L. 3 Art. 85; 1778 Nr. 11; M. D. Pr. 1/10.
L. 4 Art. 84; M. R. 1 fol. 10/4. VIII. 1773 Nr. 5.
VIII. 1557. 87 1. e. 9. V. 1770 Nr. 11; M. L.

5 1., 1 Art. 31; L. 2 Art. 3; L. 3 Pr. 5. XII. 1740; M. D. Pr. 3/19.
Art. 3; L. 4 Art. 3. VII. 1791 Nr. 5.

5% L. 2 Art. 85; L. 3 Art. 68; L. 58 Reding pag. 22; Sz. Reg. K.
4 Art. 29; M. D. Pr. 2/10. VIL 29. X1. 1463, 9. IX. 1561.

1781 Nr. 12 M. L. Pr. 8. XIL
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Als der Landweibel seine vielen Aufgaben nicht mehr allein
bewiltigen konnte, wurde ihm der Liufer beigegeben, welcher
die untergeordneten Funktionen des Weibels iibernahm.

Der Weibel bezog keinen festen Lohn, sondern war auf
die Sporteln angewiesen. Wenn er einen neuen Mantel
brauchte, wurde ihm vom Rat ein Beitrag bewilligt.>

Der Baumeister

Der Baumeister hatte fiir die Instandhaltung der Landes-
bauten, d. h. der Straflen, Briicken, Wildbachverbauungen,
des Hafens und der Sust zu sorgen. Fiir diese Arbeiten konnte
er Taglohner anwerben.5

Das Hintersassengeld wurde dem Baumeister iibergeben,
damit er es zum Landesnutzen verwende.6t

Das Amt des Baumeisters treffen wir bereits 1542.62 1727
wurde es mit dem Amt des Sickelmeisters zusammengelegt.?

3. Abschnitt

Die innere Landesorganisation

1. Kapitel
Die rechtliche Gliederung der Bevélkerung

Die Landleute

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts war die Mehrzahl der
Mirchler Bevélkerung frei, wie das erste Landbuch und das
Wangener Hofrecht zeigen, doch wurden die altansifligen
Gotteshausleute ohne weiteres zu den Landleuten gerechnet.!

Der Mirchler wurde mit 16 Jahren volljahrig? und trat
dann in die politischen Rechte des Landmannes ein. Als
Freier unterstand er dem offentlichen Gericht,® genofl Ehe-
freiheit, hatte freie Disposition iiber seine Giiter* und unbe-
schrinktes Erbrecht® Das Land schiitzte ihn in seinen Rech-

5 M. R.; L. 2 Art. 85; L. 3 Art, 1 Ochsner, Altendorf 1 pag. 34.
68; L. 4 Art. 29, 4; M. L. Pr. 2 E. A. 1 Nr. 314 pag. 140/13. V.

24. VI. 1766 Nr. 10, 22. V. 1752. 1414,
60 M. R. 1 fol. 127/29. III. 1559; 3 L. 1 Art. 1.

L c. 9/12. III. 1715, ¢ 1 c. Art. 9. ;
61 L. 1 Art. 83. 51 c. Art. 5, 6, T, 8, 10, 19, 20,
62 M. R. 1 fol. 8/6. V. 1542. 21, 35, 66.

63 1. ¢. 9/21. IV. 1721,

116



‘ten und in seinem Besitz® Der Landmann iibte die Jagd
auf Niederwild aus,” war Nutzniefler der Landes- und Ge-
meindenutzungen und hatte wirtschaftlich vor dem Fremden
bedeutende Vorteile, indem er Vorkaufs- und Zugrecht aus-
tibte fiir Grund und Boden,® Kilber,® Korn,® Holz,* Heu,
Streue, Diinger,i? Butter, Kise und Ziger.® Die volle Frei-
ziigigkeit wurde durch das erste und zweite Landbuch, d.h.
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, garantiert. Das 3. Land-
buch hingegen, welches etwa 1580 geschrieben wurde, ver-
fiigte, dafi der Rat der March und die Obrigkeit von Schwyz
iiber den Abzug bestimmen sollten. Das hatte zur Folge, daf}
die Mirchler regelmidflig in Schwyz anfragen mufiten, wenn
sie aufler Landes ziehen wollten, und so die Freiziigigkeit
verloren.!* Zudem legten die Schwyzer im 17. Jahrhundert
den Artikel, welcher den freien Wegzug garantierte, dahin
aus, daf} die Marchler nicht mehr heimkommen durften, wenn
sie einmal das Land verlassen hatten.?®

Die wichtigste Pflicht des Landmanns war die Beschwo-
rung des Landrechtbriefes, so oft dies von Schwyz verlangt
wurde. Weiter durfte der Mirchler kein auswirtiges Biirger-
recht annehmen, aufler wenn er aufler Landes zog oder von
Schwyz eine besondere Erlaubnis erhielt.!®* Schwyzer durften
das Mirchler Landrecht annehmen, ohne ihr angestammtes
Biirgerrecht zu verlieren, treffen wir doch im 17. Jahrhun-
dert schwyzerische Landleute als Beamte der Landschaft, so-
gar als Landammann, was nicht denkbar wire, wenn sie
nicht das Landrecht der March besessen hitten.!” Der Land-
mann der March unterlag ferner der Militdr- und Steuer-
pflicht und war gehalten, an den Landeswerken (Straflen,
Briicken, Wildbachverbauungen) mitzuarbeiten.

Das Landrecht der March wurde in erster Linie durch

Abstammung von einem Landmann erworben, und zwar so-
wohl durch eheliche, als auch durch uneheliche Geburt.!®

Das Recht, einen neuen Landmann aufzunehmen, stand
ausschliefilich der Landsgemeinde der March zu, welche sich
1590 diese Befugnis ausdriicklich vorbehielt.’® Trotzdem ka-

6 1. c. Art. 15. 15 1, ¢. 10 pag. 267/14. VII. 1698,
" M. k. Ver. Nr. 23/6. IX. 1755. pag. 136/3. X. 1694.

8 L. 1 Art. 17. 16 Sz. Nr. 313/13. V. 1414.

" L. 4 Art. 89. 17 Sz, R. Pr. 6b/pag. 654/10. VL
10 ], c. Art. 88. 1662; 1. c. 9 fol. 327 a/28. VL
111 c. Art. 90. 1687, fol. 345a/26. IV. 1688;
12 1. c. Art, 94. 1. c. 10 fol. 128 a/11. IX. 1694;
13 1, c. Art. 81 M. k. Ver. Nr. 6/28. IV. 1691.

14 1,3 Art. 6; L. 4 Art. 8; Sz. R, 18 L. 3 Art. 99; L. 4 Art. 8.
Pr. 11 pag. 653/13. XI. 1697; 19 I, 3 Art. 109b.
1. c. 12 pag. 569/26. L. 1709.
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men zwischen 1597 und 1610, vereinzelt auch spiter, Land-
rechtserteilung durch den Rat vor.20

Noch von anderer Seite wurde der Landsgemeinde das
Aufnahmerecht neuer Landleute bestritten, némlich von
Schwyz. Um die Zeit der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert
hitte die schwyzerische Obrigkeit der March die Befugnis,
Leute ins Landrecht aufzunehmen, gern entzogen, doch wufite
sie, daf} sie die Mirchler dadurch zu sehr vor den Kopf
stoflen wiirde und unterlie es deshalb. Immerhin behielt sie
sich die Ratifikation vor,2! ja, es geschah sogar, dafl Schwyz
selbst das Landrecht erteilte!?? In der groflen Beschwerde-
schrift von 1712 forderten denn auch die Mirchler, neue
Landleute ohne Vorbehalt aufnehmen zu diirfen.?? Schwyz ge-
stand dieses Recht der March zu, allerdings mit der Klausel,
daf} die Obrigkeit mifiliebige neue Landleute wieder entlassen
diirfe,?* womit sich die Mirchler zufrieden gaben, da sie neue
Landleute ohnehin nur nach vorheriger Priifung annahmen.??
1729 bestiitigte Schwyz das Recht der Mirchler Landsge-
meinde, Landleute aufzunehmen;?¢ 1784 aber lief} der gesefine
Landrat von Schwyz wieder stillschweigend die Méglichkeit
offen, dafl auch der Rat mit Zustimmung der Hoheit das
Landrecht erteilen diirfe.?

Normalerweise mufite das Landrecht der March gekauft
werden. Die Landleute verschenkten es nur sehr selten, etwa
einem beliebten Priester,® oder fiir besondere Tapferkeit im
Kriege.?® Im 16. Jahrhundert war man mit der Verleihung
des Landrechtes noch ziemlich freigebig. Wenn auch bereits
1521 die Aufnahme von neuen Landleuten auf zehn Jahre ver-
boten wurde,® .so waren doch nachher die Landrechtsverlei-
hungen hiufig. Dem Zug der Zeit folgend, wurden sie in der
2. Hilfte des 17. und im 18. Jahrhundert selten.

Fiir den Preis des Landrechts galten keine festen An-
sétze, sondern die Landleute beriicksichtigten die person-
lichen Verhiltnisse des Bewerbers. Im 16. Jahrhundert mufiten
etwa 20 Pfund, im 17. Jahrhundert etwa 50—80 Kronen be-
zahlt werden.

Wer das Landrecht erwerben wollte, mufite sich beim
Rat anmelden, von der fritheren Obrigkeit ein Zeugnis des
Wohlverhaltens beibringen und bezeugen, dafl er personlich

20 ,, 1 Anhang. 26 M. Kop. pag. 151/28. IV. 1729.
21 M. Kop. pag. 249/28. V. 1701; 27 1. c. pag. 133/4. V. 1784.
Sz. Nr. 1533/9. V. 1701. 28 M. L. Pr. 13. V. 1764 Nr. 3.
22 Sz. R. Pr. 13/pag. 161/30. L 29 L. 1 Anhang; Sz. 332 Ehrer-
1712. bietige Vorstellung.

23 Sz. 332 Nr. 132/30. IX. 1712 30 L. 1 Art. 57.

2¢ ], e. 133/14. X. 1712; Sz. Nr. 31 .. 1 Anhang; Styger, Wappen-
1565/28. X. 1712. buch passim; M. R. 1 fol. 129 1.

26 Sz, 332 Nr. 134/9. 1. 1713.
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frei sei und keinen nachjagenden Herrn habe, worauf es der
Landsgemeinde iiberlassen war, den Bewerber anzunehmen
oder nicht.?? Die neuen Landleute wurden in das Landbuch ein-
geschrieben.?® Die March stellte auch Geburtsscheine aus, kraft
welchen sie einen Mann &6ffentlich als Landmann bekannte.?
Zog der Mirchler in die Fremde, lief er sein Landrecht von
Zeit zu Zeit erneuern.s’

Urspriinglich konnten geborene Landleute ihr Landrecht nur
durch Strafurteil verlieren.?¢ Im Lauf der Zeit &nderte sich dies
insofern, als Schwyz das Recht beanspruchte, das Landrecht
entziechen zu konnen, und darauf auch 1712 nicht verzichtete,
als es den Mirchlern doch mancherlei Konzessionen machen
mufite ;37 doch ist kein Fall von Entzug des Landrechtes durch
Schwyz bekannt. Dagegen machte die Hoheit dieses Recht im
Jahre 1730 geltend, als sie den Miirchlern bei Verlust des Land-
rechtes verbot, bei fremden Hauptleuten in Kriegsdienst zu
treten.3s

- Die Landsgemeinde der March behielt 51ch gegenuber den
neuen Landleuten Sanktionen- vor, falls sich diese nicht gut
hielten: ,, Item, wan einer das Landtrecht kauffte und sich nit
wohl unt Ehrlich hielte, und denen Landtrechten und Breiichen
nicht nachgienge, solle ein solcher des Landtrechts widerumb
beraubt und hinweg gewisen werden méogen.*3?

Auch durch Heirat konnte das Landrecht verloren werden.
Da man den Stand der freien Landleute nicht schwichen wollte,
wurde die Heirat mit einer leibeigenen Frau, die einen nach-
jagenden Herrn hatte, bei Verlust des Landrechtes verboten.
Eine leibeigene Frau, die einen Landmann heiraten wollte,
mufite sich vor der Heirat auskaufen. Diese Bestimmungen wur-
den jedoch erst zu Ende des 17. Jahrhunderts getroffen, und
daf} die Durchfiihrung mit Schwierigkeiten verbunden war, be-
weist die oftere Wiederholung.

Den Reichtum und Besitzstand des Landes sollte die Be-
stimmung schiitzen, daf} der Landmann nur dann eine fremde
Frau heiraten durfte, wenn sich diese iiber den Besitz von 200
fl. ausweisen konnte, wobei die Kleider in dieser Summe nicht
eingerechnet werden durften. Das Geld mufite Eigenbesitz der
Frau sein und durfte ihr nicht geschenkt werden. Dieser Be-

32 Sz. 332 Nr. 134/9. 1. 1713 Nr. 3¢ Sz. R. Pr. 28 pag. 113/5.VI. 1779,
7; Sz. R. Pr. 25/pag. 95/30. IV. 3% L. 1 Anhang.

1784. 3¢ Blumer 2 pag. 318.
33 L. 1 Anhang; M. D. Pr. 1/2. XL 37 Sz. 332 Nr. 133/14. X. 1712,
1773. 38 M. Kop. pag. 239/14. II1. 1730.

39 L. 3 Art. 89; L. 4 Art. 85; Steinauer gibt pag. 47 an (ohne Quellen-
beleg): ,,Da die neuen Landleute fortgewwse'n werden konnten, war es ihnen
verboten, Giiter zu kaufen oder lehensweise an sich zu brmgen“ Es ist
aber doch nicht denkbar, dafl die neuen Landleute noch schlechter als
die Hintersassen gestellt waren!
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stimmung waren auch die Tochter der tolerierten Fremden der
March, nicht aber die Frauen aus dem gefreiten Land unter-
worfen. Der Landmann, der sich diesem Gesetz nicht unter-
warf, wurde mit Verlust des Landrechtes, manchmal sogar mit
Landesverweisung bestraft, und 1687 stellte die Landsge-
meinde ein ausdriickliches Verbot auf, solche Leute je wieder
ins Landrecht aufzunehmen. Der Verlust des Landrechtes galt
nicht nur fiir den betreffenden Landmann selbst, sondern auch
fiir seine ganze Nachkommenschaft.

Aehnliche Bestimmungen galten in Schwyz und bei den iibri-
gen Angehorigen. Dort wurden die Frauen aus der March in
- Bezug auf das Vermogen wie die Fremden gehalten.+

Die Hintersassen 42

Leute, die in der March sitzen und nicht Landleute sind,
werden im ersten Landbuch schon zwischen 1466 und ca. 1480
erwihnt.#? Fiir Schwyz werden die ersten Bestimmungen, die
sich auf Hintersassen beziehen, auf 1502 angesetzt.4

In erster Linie wurde das Hintersassenrecht ¢ durch Geburt
erworben. Es war aber im 16. Jahrhundert auch sonst jedem
zugénglich, denn wer sich dauernd in der March niederlassen
wollte, resp. linger als Jahr und Tag in der March ansissig
war, mufte das Hintersassenrecht erwerben.6

Urspriinglich nahmen Ammann und zweifacher Rat die Hin-
tersassen auf,!’ spéter brachte die Landsgemeinde dieses Recht
an sich und hielt es 1706 im Landbuch fest.t® Zwar machte

10 L. 4 Art. 31, 75; Sz. R. Pr. 9 200 Gulden einbringen, ansonst
fol. 174 b/12. VI. 1683, fol. 327’ der Mann das Landrecht ver-
28. VI. 1687; M. L. Pr. 14. II lor. Gmiir pag. 260.

1758, 6. XII. 1775. Auch im 41 Sz. R. Pr. 16 fol. 166 a/20. XII.
Gaster mufite die fremde Frau 1755.

12 Es ist zu beachten, dafl in der March das Wort ,Beisasse” nicht
das gleiche bedeutet wie in Schwyz. In Schwyz ist ,Beisasse“ gleich-
bedeutend mit ,Hintersasse“. In der March wird jedoch unter Beisasse
der tolerierte Fremde verstanden. Die Quellen miissen darum nach dem
Herkunftsort verschieden interpretiert werden.

43 1.. 1 Art. 50. Terminus ante L. 1 Art. 53. Dieser Artikel verbot
die Heuausfuhr. 1521 schrieben die Mirchler an den Ziircher Rat, die
Ausfuhr von Heu sei seit mindestens 40 Jahren verboten: Z./A/253/1/30/4.
IX. 1521; Terminus post: L. 1 Art. 45 (1466).

4t Styger, Beisassen pag. 17.

45 Steinauer pag. 47.

46 .. 1 Art. 65. Auch in Saanen durfte sich niemand in der Land-
schaft aufhalten, der nicht wenigstens angenommener Hintersasse war.
Aebersold Gottfried, Studien zur Geschichte der Landschaft Saanen. Ab-
handlungen zum schweizerischen Recht Heft 66, pag. 106.

47 M. Hintersassenbuch; L. 2 Art. 67.

48 [, 3 Art. 137.
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der Rat 1740 den Versuch, diese Befugnis wieder an sich zu
ziehen, drang aber damit nicht durch.t* Die Obrigkeit von
Schwyz bestritt der Landschaft das Recht, Hintersassen auf-
zunehmen, nicht, sondern bestiitigte es 1729,5° doch behielt sie
sich 1701 die Ratifikation vor.3

Wer das Hintersassenrecht in der March erwerben wollte,
mufite vor Ammann und Rat erscheinen und sich ,,bezégen®,
d. h. sein Mannrecht vorweisen und beweisen, daf} er ein freier
Mann sei. Er hatte auch einen Schein seiner friiheren Obrig-
keit beizubringen, daf} er sich wohl verhalten habe. Dann mufte
er geloben, bei dem Landrecht und den Gerichten der March
verbleiben zu wollen.52

Auch die Hintersassen mufdten sich einkaufen. 1538 wurde
die Bestimmung ins Landrecht aufgenommen, dafl ein Hinter-
sasse, welcher Lehen empfangen wollte, 10 Pfund Einzug be-
zahlen sollte. Auch die alteingesefinen Hintersassen wurden die-
ser Pflicht unterworfen und ihnen im Unterlassungsfall mit
Ausweisung gedroht. 1544 wurde der Einzug fiir alle Hinter-
sassen eingefiihrt. Die Einkaufsumme betrug 10 Pfund fiir die-
jenigen, welche die fiir die Hintersassen zulissige Landes-
nutzung beanspruchten und 5 Pfund fiir diejenigen, welche dar-
auf verzichteten. Letztern stand es frei, die restlichen 5 Pfund
an einem spiteren Zeitpunkt nachzuzahlen und dann des Lan-
desnutzens teilhaftig zu werden. Der Einzug wurde in fiinf
Jahresraten bezahlt. Spiter wurde er auf 30 Gulden gestei-
gert, von denen 5 Gulden den Schiitzen zu bezahlen waren. Man
scheint zwar dem Einzug zuerst nicht viel Bedeutung beige-
messen zu haben. Im zweiten Landbuch wurde dieser Artikel
zuerst vergessen und erst von spiterer Hand nachgetragen. In
seltenen Fillen wurde das Hintersassenrecht auch ganz ge-
schenkt.53

Neben dem Einzug hatten die Hintersassen fiir 100 Gulden
Biirgschaft zu leisten. Urspriinglich war diese nur fiir diejeni-
gen erforderlich, welche Haus und Hof erwerben wollten, spi-
ter wurde sie von allen Hintersassen verlangt. Der Zweck die-
ser Biirgschaft war, die Landleute vor Schaden zu bewahren,
wenn ein neu Zugezogener dem [Land Kosten verursachte.’*

© M. L. Pr. 5. II. 1740; Sz. R. 51 ], c. pag. 249/28. V. 1701.
Pr. 25 pag. 95/30. IV. 1784. 52 M. Hintersassenbuch; L. 2 Art.
50 M. Kop. pag. 151/28. IV. 1729, 67, 72. L. 3 Art. 60.
53 M. Hintersassenbuch; M. R.; L. 1 Art. 76, 83; L. 2 Art. 67, 68, 69,
13, 74; L. 3 Art. 56. Der Schwyzer Rat verfiigte 1557, daBl die Méirchler
ein Ilinftel der Einziige nach Schwyz abliefern miifiten. Es findet sich
aber nur ein einziger Beleg dafiir, dal dieser Verordnung nachgelebt
wurde, und es scheint, dafl spiter die Mirchler den ganzen Einzug fiir

sich bezogen. M. Nr. 28/13. HI. 1557; M. R. 1 fol. 53b/3. VI. 1562.
54 1.. 1 Art. 64, 75; L. 2 Art. 67; L. 3 Art. 88.
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Bei der Aufnahme der Hintersassen behielten sich die Land-
leute vor, ihnen oder ihren Nachkommen das Hintersassen-
recht jederzeit wieder zu nehmen und sie ausweisen zu kénnen,
falls sie die Landesgesetze nicht hielten oder den Einzug nicht
piinktlich bezahlten.5®* Verlust des Hintersassenrechtes wurde
auch als Strafe verhiingt, wenn ein Hintersasse eine fremde
Frau heiratete, welche nicht 200 Gulden Mitgift besaf3.5¢

Hintersassen, welche vom gefreiten LLand zuwanderten, nah-
men eine Sonderstellung ein, da Schwyz seine Rechte iiber diese
Leute nicht preisgeben wollte. Den Einzug mufiten sie in
Schwyz erlegen und beim Giiterkauf einen Ehrschatz entrich-
ten, der gleichfalls' der Hoheit zufiel. 1752 verfiigte der schwy-
zerische Rat, daf} die angehérigen Landschaften die von Schwyz
zugewanderten Hintersassen ohne weiteres aufnehmen und nach
der schwyzerischen Hintersassenordnung halten sollten. Diese
Bestimmung wurde 1767 zuriickgenommen, und der Schwyzer
Rat sicherte der March zu, daf} sich alle ihre Hintersassen an
das Mirchler Recht halten mufiten, aber 1787 war die Ver-
fiigung von 1752 wieder in Kraft.’

Rechte und Pflichten der Hintersassen und der tolerierten
Fremden waren in der Hinter- und Beisassenordnung verzeich-
net, welche aber leider verloren gegangen ist.58

Die Hintersassen hatten das Recht, als freie Leute unter
obrigkeitlichem Schutz im Lande zu wohnen, und, wenn auch
mit bestimmten Einschrinkungen, Giiter zu besitzen und ihrem
Erwerb nachzugehen. Wie viel das bedeutet, 1ifit sich erst im
Vergleich mit der Stellung der tolerierten F remden ermessen.
In Recht und Gericht war der Hintersasse dem Landmann
gleichgestellt, aber selbstverstidndlich von den politischen Rech-
ten der Landleute ausgeschlossen.?

Hatte der Hintersasse 10 Pfund Einzugsgeld bezahlt, erhlelt
er Anteil am Landesnutzen, besonders am Holzre1chtum der
Landeswiilder, wo er nun fiir seinen Hausgebrauch Holz holen
durfte. Als sich dann im 18. Jahrhundert zunehmender Holz-
mangel geltend machte, wurden die Hintersassen fiir ihren Holz-
bedarf hinter die ,,Eggen‘ verwiesen, also an die abgelegenen
und unzuginglichen Orte.®® Auch genossen die Hintersassen in
den Landeswildern kein Atzungsrecht fiir ihr Vieh,% und jeg-
liche Jagd war ihnen und den Tolerierten verboten.®? Dagegen

55 M. Hintersassenbuch; M. R.; L. 1787.

2 Art. 67; L. 3 Art. 55. 5 M. L. Pr. 2. VIII. 1796 Nr. 11.
56 M. L. Pr. 28. VI. 1770 Nr. 11, 59 L. 1 Art. 77; L. 2 Art. T1; L.
M. Hintersassenbuch. 3 Art. 59, 61, 68; L. 4 Art. 28, 29.

57 Sz. R. Pr. 16 fol. 99 b/22. VL 60 1., 4 Art. 28; Styger, Beisassen

1752; M. L. Pr. 29, VI. 1767; pag. 109.

M. Kop. pag, 150/29. VIIL. 1767 6 L. 3 Art, 87; L. 4 Art. 30,
Sz. R. Pr. 26 pag. 306/28. IV.  © M. k. Ver. Nr. 23/6. IX. 1755.
1787; Sz. 333 Beisassen/28. IV.
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scheint es, daf man ihnen und den tolerierten Fremden Pflanz-
land anwies.$3

Alljahrlich am Dreifaltigkeitssonntag mufiten sich die Hin-
tersassen und die Tolerierten vollzihlig versammeln und der
Obrigkeit von Schwyz und der Landschaft March Gehorsam
schworen. Der Eid wurde im Rathaus zu Lachen, in der Ober-
march und im Woiggital abgenommen; in Unter- und Ober-
march durch den jeweiligen Landammann oder Statthalter, im
Wiggital durch den Siebner, welche vom Pfingstrat dazu ver-
ordnet wurden. Landschreiber und Landweibel wohnten dem
Eid bei. Diese Eidesleistung war als Gegenstiick zu dem Eid,
den die Landleute an der Maienlandsgemeinde zu schwéren
hatten, fiir die Hintersassen und Tolerierten obligatorisch. Wer
nicht erschien, ohne durch ehafte Not verhindert zu sein, sollte
um einen Taler gebiiit werden;é¢ 1769 drohte man sogar, den
Sédumigen das Hintersassen- oder Jahrgeldlerrecht abzuerken-
nen.%®

Seit 1758 hatten die Hintersassen anléfilich der Maienlands-
gemeinde 12 Mann zu stellen, welche, mit Degen und Gewehr
bewaffnet, zusammen mit den Jahrgeldlern die Ehrengesandten
zum Landsgemeindeplatz begleiten und daselbst Wache stehen
mufiten. Spiter waren alle Hintersassen gehalten, diesen Dienst
~ zu versehen. Da sie dafiir keine Entschiidigung erhielten,%¢ ver-
sahen die Hintersassen diesen Dienst nur sehr nachlissig und
der Rat sah sich gezwungen, die Nachlissigen mit 2 Talern,
spater mit 9 Pfund zu biiflen, zudem sollte der Ammann einen
kraft1gen Zuspruch halten.s” Schlief8lich wurde am Huldigungs-
tag ein eigener Wachtmeister bestellt, der Ordnung halten und
die Ungehorsamen dem regierenden Landammann verzeigen
sollte. Den Fehlbaren wurde der Verlust des Hintersassen-
oder Niederlassungsrechtes angedroht.5®

Der Steuerpflicht waren die Hintersassen gleich wie die
Landleute unterworfen. Eine besondere Hintersassensteuer gab
es nicht.

Die militidrische Dienstpflicht der Hintersassen und Tole-
rierten war insofern strenger als die der Landleute, als sie zu-
erst ausgezogen wurden.

Driickender als diese Pflichten waren fiir die Hintersassen
die Beschrinkungen, die sie in wirtschaftlicher Beziehung auf

6 M. L. Pr. 22. VL. 1746. Nr. 5.
641 ¢ 13. VI. 1791 Nr. 5; L. 1 67 1. e. 15. V. 1769, 20. V. 1771
Art. 83; L. 2 Art. 73; M. Kop. Nr. 3.
pag. 198/4. VIII. 1692. 68 1. ¢. 28. VI. 1770 Nr. 16, 12,
6 M. L. Pr. 4 VI 1769 Nr. 3. V. 1780 Nr. 5, 12. V. 1788 Nr. 4.

86 1. ¢. 6. IV. 1745 15. V. 1758, 69 1, e. 6. VI. 1792.
20. V. 1771 Nr. 3, 15. V. 1780
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sich nehmen mufiten. Die Landleute fiirchteten ihre Konkurrenz
und verboten ihnen im Jahre 1572, mehr als ein Handwerk zu
betreiben.” Eine analoge Verordnung wird fiir Schwyz bereits
in der Gewerbeordnung von 1523 bezeugt.”! In der March ge-
riet dieses Verbot in Vergessenheit, bis es die Maienlands-
gemeinde von 1705 neu ins Landrecht aufnahm und die Unge-
horsamen mit 9 Pfund Bufle belegte.” Das vierte Landbuch
(1756) verschiirfte die Strafe, indem es dazu noch den Verlust
des Hintersassenrechtes androhte.™

Besonders grofie Einschrinkungen waren den Hintersassen
im Giiter- und Lehenbesitz auferlegt. Schon 1532 wurde be-
stimmt, daf} der Landmann dem Hintersassen innerhalb eines
Monats das Lehen abziehen kénne. Das Zugrecht des Land-
manns galt aber auch, wenn der Hintersasse Giiter kaufen
wollte. Die Frist war urspriinglich auf Jahr und Tag ange-
setzt und wurde im 18. Jahrhundert auf drei Jahre ausgedehnt.
Der Hintersasse mufite deshalb Kauf oder Lehensiibernahme
dem Ammann und Rat der March anzeigen, worauf die 6ffent-
liche Auskiindigung erfolgte, damit der Landmann das Zug-

recht ausiiben konnte.?

Wihrend der Hintersasse den Kaufpreis fiir die erworbenen
liegenden Giiter in Jahresfrist bar erledigen mufite, konnte der
Landmann, der auf diese Giiter das Zugrecht ausiibte und die
notigen Barmittel nicht zur Hand hatte, dafiir Biirgschaft stel-
len. Der Landmann konnte auch Giiter ziehen, welche von einem
Hintersassen dem andern verkauft wurden. Grundsitzlich er-
folgte der Zug zu dem gleichen Preis wie der Verkauf, ohne
Entschddigung des Hintersassen. Da es aber sehr wohl mog-
lich war, daf} sich der Wert des Gutes innerhalb der drei Jahre
verinderte, mufite der Hintersasse beim Kauf das Gut auf seine
Kosten durch beeidigte Schitzer schitzen lassen. Wenn dann
das Gut gezogen wurde, war der Ziiger verpflichtet, dem Hin-
tersassen die Kosten der Schiitzung zuriickzuerstatten und ihn
fiir allfillige Verbesserungen zu entschidigen. Neue Gebiude
durfte der Hintersasse iiberhaupt erst nach Ablauf der drei-
jahrigen Frist erstellen. Vom Zug ausgeschlossen waren einzig
die ererbten Giiter."

Eine der lastigsten Bestimmungen aber war die Beschrin-
kung des Giiterbesitzes iiberhaupt. Im 16. Jahrhundert wurde
die Hochstsumme auf 1000 Pfund festgesetzt, wobei zwischen
Eigen und Lehenbesitz kein Unterschied gemacht wurde. Das

70 Sz. Nr. 1139/22. XI. 1572. 70; L. 3 Art. 36, 58; L. 4 Art.
"l Styger, Beisassen pag. 73. 25, 26.

2 .3 Art. 133. % L. 2 Art. 111; L. 3 Art. 86; L.
3 L.4 Art. 30. g 4 Art. 25; M. L. Pr. 2. VL
" L.1 Art.61, T1; L. 2 Art. 45, 1765 Nr. 3.
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4. Landbuch (1756) nennt den Betrag von 500 Kronen.’¢ 1787
war Giiterbesitz bis zum Wert von 4000 Pfund gestattet. Hin-
gegen gab es fiir tiichtige Hintersassen doch eine Moglichkeit,
grofleren Giiterbesitz zu erwerben: Die Landschaft pflegte nim-
lich den sogenannten Ueberkauf unter der Bedingung zu dulden,
daf} fiir die Giiter, welche den zuldssigen Wert iiberschritten,
dem Landessickel jiahrlich eine bestimmte Summe bezahlt
wurde. Wenn bewiesen wurde, daf} ererbtes Gut beim Kauf
nicht mehr als den erlaubten Wert gegolten hatte, verzichtete
die Landschaft sogar auf dieses sogenannte Jahrgeld.”

Wollte man einen ausgedehnten Grundbesitz der Hinter-
sassen verhindern, so geniigte es nicht, nur den direkten Giiter-
kauf zu verbieten, sondern man mufite auch die andern Mdg-
lichkeiten des Erwerbs zu verhindern suchen. Darum war es
den Hintersassen verboten, Geld auf Giiter zu leihen oder auf
Giitern stehendes Kapital zu erwerben, weil solche Anspriiche
leicht in Realbesitz umgewandelt werden konnten.?

Auf diese Weise erschwerte die March ihren Hintersassen
den wirtschaftlichen Aufstieg betrichtlich. Tatséchlich werden

die meisten Hintersassen wie in Schwyz Handwerker gewesen
sein.

Die Jahrgeldler

Jahrgeldler oder Beisassen hieflen jene Leute, welche in der
March wohnten, aber im Lande nur geduldet und als Fremde
betrachtet wurden. Wir finden sie zuerst am 29. Juli 1544 er-
wihnt,” in jener Zeit waren sie aber wohl sehr selten, denn
es ist anzunehmen, dafl im 16. und 17. Jahrhundert jeder, der
im Lande zu bleiben beabsichtigte, das Hintersassenrecht er-
langen konnte, einige Knechte und Migde ausgenommen. So
gewann die Klasse der Jahrgeldler erst im 18. Jahrhundert
praktische Bedeutung, als die Zuwanderung den Mirchlern
lastig wurde und sie das Hintersassenrecht nicht mehr allen
neu Zugezogenen erteilen wollten.®0

Zu den Jahrgeldlern wurden ferner auch diejenigen friihe-
ren Landleute gerechnet, welche eine leibeigene oder arme
Fremde geheiratet und dadurch das Landrecht verloren hat-
ten, aber wenigstens im Lande wohnen durften.®

Das Recht, an Fremde ‘die Niederlassungsbewilligung zu er-
teilen, war lange ein Zankapfel zwischen Schwyz und der

L. 2 Art. 67; L. 3 Art. 86; L. 8 1. 4 Art. 27.
4 Art. 25; Steinauer (pag. 48) 9 1.1 Art. 83.
nennt ohne Quellenangabe die 80 M. L. Pr. 29. VI. 1767; Sz. 333/

Summe von 100 Kronen. Beisassen/27. IV. 1787.

" Sz. R. Pr. 26 pag. 306/28. IV. 81 Sz. R. Pr. 9 fol. 174b/12. VI
1787; 1. c. 27 pag. 275/12. IX. 1683.
1788.
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March. Zwar sind in den Landbiichern keine Anhaltspunkte
zu finden, dafl Schwyz die Niederlassung bewilligen oder ab-
schlagen durfte, sondern das Recht, Fremde anzunehmen, er-
scheint als der March zugehorig.8? Erst in der zweiten Halfte
des 17. Jahrhunderts kamen vereinzelte Fille vor, in denen
Schwyz die Aufenthaltsbewilligung erteilte, und es scheint, daf}
der gesefine Landrat von Schwyz das Bestitigungsrecht fiir
die Niederlassungsbewilligung durchgesetzt hat.®® 1575, 1683
und 1687 liefien sich zwar die Méarchler das Recht, Fremde an-
zunehmen, bestitigen, doch scheint dies nicht viel geniitzt zu
haben, da sie sich 1712 wieder iiber die Verletzung dieses
Rechtes beschwerten.8¢ Die Schwyzer mufiten ihnen nun das
Recht, die Niederlassung zu bewilligen, zugestehen,% iibten es
aber in vereinzelten Fillen auch selbst.aus.8¢

Parallel zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung geht
deren Entzug. Die Mirchler vertraten die Ansicht, daf} sie die
geduldeten Fremden ohne weiteres des Landes verweisen konn-
ten, und zwar nicht nur, wenn sich diese iibel verhielten, son-
dern jederzeit ,mit oldt ohne Ursach®“.87 Schwyz bestitigte das
Ausweisungsrecht der March im Jahre 1575,58 aber im 17. Jahr-
hundert ging es der Landschaft verloren. Wohl beschwerten
sich die Mirchler am 28. November 1682 dariiber, erreichten
aber nur, daf} sie diejenigen Fremden, welche sich ohne Wissen
von Ammann und Rat der March bei ihnen aufhielten, des Lan-
des verweisen durften. Andern Fremden durften sie ohne Be-
griiBung der Obrigkeit von Schwyz das Niederlassungsrecht
nicht entziehen.®® 1687 bestitigte Schwyz das Ausweisungs-
recht, doch nur in dieser abgeschwichten Form.?® Allein die
Schwyzer hielten sich nicht einmal an diese Zusage und wollten
sich auch 1712 zuerst das Ausweisungsrecht allein vorbehal-
ten.®! Die Mirchler erreichten dann aber doch das Zugestind-
nis, auch bereits angenommene Jahrgeldler, welche sich nicht
wohl verhielten, des Landes verweisen zu diirfen.??

Im 18. Jahrhundert wurde das Ausweisungsrecht mit Aus-
nahme einiger Uebergriffe schwyzerischer Instanzen durch die
Behérden der March ausgeiibt.?

82 L. 2 Art. 67; L. 3 Art. 55; L. 4 88 Sz. 332 Nr. 132/80. IX. 1712

Art. 47. Nr. 6.
8 Sz. R. Pr. 9 fol. 148b/28. XI. 89 Sz. R. Pr. 9 fol. 148 b/28. XI.
1682; 1. c. 11 pag. 223/22. X. 1682.

1680; L. c. 12 pag. 502/6. X.1708. % M. Kop. pag. 174/28. VL. 1687.
4 Sz, 332 Nr. 132/30. IX. 1712 o Sz. 332 Nr. 132/30. IX. 1712

Nr. 6. Nr. 6; 1. e. Nr. 133/14. X. 1712,
85 1. c. Nr. 133/14. X. 1712. 92 Sz. Nr. 1565/23. X. 1712
8 M. L. Pr. 24. VL. 1773 Nr. 11; 9 Sz. R. Pr. 14 pag. 327/29. XL
Sz. R. Pr. 20 pag. 313/12. VL. 1727; Sz. 333/Beisassen/11. L
1773. : 1752; Sz. R. Pr. 16 fol. 92 a/11.
87 L. 1 Art. 83; L. 4 Art. 47. I. 1752; 1. c. 17 pag. 304/26. IV.
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In der March waren es urspriinglich Ammann und Rat, wel-
che den Fremden die Niederlassung bewilligten, wie auch die
Hintersassen von dieser Behdrde angenommen wurden. Allein
die Landsgemeinde beanspruchte 1706 dieses Recht fiir sich
und nahm einen entsprechenden Artikel ins Landrecht auf, eine
Regelung, welche indessen nicht lange Bestand hatte. Man er-
innerte sich daran, daf} alte Siegel und Briefe die Annahme
von Jahrgeldlern dem gesefinen Landrat zuschrieben,? und dem-
entsprechend verlangte die Beschwerdeschrift von 1712 diese
Kompetenz fiir den Landrat der March.% Das vierte Landbuch
wies die Annahme von Jahrgeldlern wieder der Landsgemeinde
lzu,;;G bis die Landsgemeinde von 1785 sie dem Dienstagrat iiber-
iefd.97

War dem Fremden zugesagt, in die March zu ziehen, so
war er gehalten, sein Mannrecht und eine Bescheinigung seiner
bisherigen Obrigkeit beizubringen, daf} er sich wohl verhalten
habe. Dann mufite er geloben, bei den Landrechten und Gerich-
ten der March zu bleiben.?

Als geduldeter Fremder hatte der Jahrgeldler gar keine
Rechte, ja, nicht einmal auf Recht und Gericht der March
konnte er einen Rechtsanspruch erheben. Theoretisch konnte er
jederzeit aus dem Lande gewiesen werden; praktisch erlangte
er durch piinktliche Zahlung des Jahrgeldes das Recht, in der
March zu wohnen und hier in den den Jahrgeldlern auferlegten
engen Schranken seinem Erwerb nachzugehen.

Alljahrlich mufiten die Jahrgeldler vor Ammann und Rat
erscheinen, um Erneuerung der Aufenthaltsbewilligung nach-
suchen und das Jahrgeld erlegen, worauf sie die Erlaubnis er-
hielten, wihrend eines Jahres im Lande zu wohnen. Am Drei-
faltigkeitssonntag schworen sie dann zusammen mit den Hin-
tersassen den Treueid.

Urspriinglich hatten die tolerierten Fremden keinen Einzug
zu bezahlen, entstand diese Klasse ja gerade dadurch, daf} nicht
alle ans#ssigen Fremden diesen bezahlen konnten oder woll-
ten; durch Leistung von Einzug und Biirgschaft konnte der
Fremde dann ohne weiteres in die Klasse der Hintersassen auf-
steigen. Spiter wurden auch den Tolerierten finanzielle Lasten
auferlegt; im 18. Jahrhundert hatten sie erst einen von Fall
zu Fall bestimmten Einzug und dann alljihrlich ca. 5 Gulden
Jahrgeld zu entrichten.?® Gelegentlich wurde das Jahrgeld ganz

1762; M. Kop. pag. 148/5. VL 6; 1. c. Nr. 133/14. X. 1712 Nr. 4.
1762, pag. 149/9. VL. 1765 und 2. % L. 4 Art. 417
VIL. 1765, pag. 151/12, VI, 1773; 9 M. L. Pr. 1. V. 1785 Nr. 2.
M.L. Pr. 24. VL. 1773 Nr. 11, 9 L. 4 Art. 47.
6. XII. 1775 Nr. 8, 2. VIIL 1796; 9 L. 1 Art. 83; L. 4 Art. 47; M.
M. D. Pr. 2/19. IX. 1786 Nr. 4. L. Pr. 5. II. 1752, 26. II1. 1754,
9% 1. 3 Art. 137. 5. IL. 1755, 24. I, 1758.
9% Sz. 832 Nr. 132/30. IX. 1712 Nr.
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oder teilweise nachgelassen.l® Im 18. Jahrhundert mufiten die
Jahrgeldler auch Biirgschaft leisten.19! Seit 1745 lag ihnen die
Pilicht der Begleitung zur Landsgemeinde ob, und zwar ur-
spriinglich nur ihnen allein, da die Hintersassen erst 1758 dazu
verpflichtet wurden.192 Die Jahrgeldler hatten beim Landtag und
nachher auf dem Richtplatz die Wache zu stellen. Sie erhiel-
ten dafiir keinen Lohn und waren dazu bei 9 Pfund Bufle ver-
pflichtet.1®* Im Kriegsfall wurden die Jahrgeldler zuerst aus-
gezogen, besonders diejenigen, welche wenig oder kein Sitz-
geld bezahlten.104 '

In wirtschaftlicher Hinsicht waren die tolerierten Fremden
sehr eingeengt. Als Fremde waren sie von jeglichem Landes-
nutzen ausgeschlossen. Nur Pflanzland fiir den Gemiisebau
scheint man ihnen zugeteilt zu haben. Vor einer etwaigen Kon-
kurrenz suchten sich die Landleute durch einschneidende Be-
schriankung der wirtschaftlichen Aufstiegsmoglichkeiten zu si-
chern. Der gesefine Landrat verbot den Jahrgeldlern 1748 und
1750 jeglichen Giiterbesitz und bald darauf sogar den Besitz
eines eigenen Hauses. Wer bereits Land oder Hiuser besaf,
mufdte diese innert Jahresfrist verkaufen. Nicht nur der Kauf,
sondern auch der lehensweise Empfang von Giitern wurde ihnen
untersagt. Wie den Hintersassen wurde auch den Jahrgeldlern
ausdriicklich verboten, Kapital auf Giiter zu leihen oder solches
zu kaufen, was sich logisch aus dem Verbot des Giiterbesitzes
ergab.1%% Da die Jahrgeldler als Fremde galten, wirkte sich auch
das Zugrecht ungiinstig gegen sie aus.

Selbstverstindlich durften auch die Jahrgeldler nur ei n
Handwerk betreiben.10¢

Am lastigsten aber war fiir die Jahrgeldler das génzliche
Verbot zu heiraten. Dieses Verbot wurde am 6. Juni 1740 vom.
zweifachen Landrat aufgestellt, von der Landsgemeinde 1741
bestédtigt und ins Landrecht aufgenommen.” Vom Heiratsver-
bot konnte nur die LLandsgemeinde dispensieren,i%® was sie aber
nur selten und ungern tat.1® Normalerweise muf}te ein Jahr-
geldler, der zu heiraten gedachte, das Land verlassen.110

Man machte aber doch einen Unterschied zwischen den alt-
eingesessenen und den neu zugezogenen Jahrgeldlern. Die stren-
gen Bestimmungen stammen erst aus dem 18. Jahrhundert, wo
der Zustrom Auswiirtiger fiir die Mirchler listig zu werden be-

100 1. ¢. 26. IIL. 1753, 24. IL. 1758, 10 L. 4 Art. 47; M. L. Pr. 3. VL.
1. V. 1785. 1748, 7. IV. 1750, 5. 1L 1752.

101 Sz 332 Nr. 133/14. X. 1712. 106 L. 3 Art. 133,

102 M. L. Pr. 6. IV. 1745, 15. V. 107 L. 3 Art. 147; L. 4 Art. 31.

1758. 108 M. L. Pr. 6. XII. 1749.

103 M. D. Pr. 24. V. 1793, 3. VIL 109 ], ¢, z. B. M. L. Pr. 6. V. 1759,
1795. 13. V. 1764.

104 M. L. Pr. 11, 1. 1798 . 110 I, 3 Art. 147.
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gann, und sie Ueberbevélkerung befiirchten mochten !t Das Hei-
ratsverbot wurde fiir die alteingesessenen Jahrgeldler nicht in
voller Strenge angewandt, sondern immer wurde eine gewisse
Anzahl verheirateter Jahrgeldler im Lande geduldet. Das 3.
und das 4. Landbuch reden von S6hnen und Téchtern der Jahr-
geldler. Letzteren war die Heirat mit Landleuten unter den glei-
chen Bedingungen wie den Fremden gestattet.!12

Als zu Ende des 18. Jahrhunderts in der Schweiz freiheit-
liche Ideen aufkamen, begannen auch die mirchlerischen Hin-
tersassen und Jahrgeldler, iiber ihr Schicksal nachzudenken.
Diesen benachteiligten Klassen verhiefs das Prinzip der Gleich-
berechtigung Befreiung von der bisherigen Bevormundung. Zei-
chen von Unzufriedenheit wurden sichtbar, und es zeigten sich
schwache Ans#tze von Widerstand. Einige Mirchler Jahrgeld-
ler und Hintersassen bezahlten das Jahrgeld oder die Gebiihr
fiir die iiberkauften Giiter nicht, vernachldssigten die Wache
beim Landtag und die Begleitpflicht an die Landsgemeinde und
verweigerten nachher die Bufle. Einzelne forderten dafiir einen
Lohn, weil dies in Schwyz so iiblich war. Die Obrigkeit der
March, die ihrerseits gegeniiber Schwyz iiber ihre Freiheiten
eiferstichtig wachte, war aber gegeniiber den Hintersassen und
Jahrgeldlern nicht gesonnen, die Vorrechte der Landleute ohne
weiteres preis zu geben, sondern erbat und erhielt von der
Hoheit zu Schwyz ,viiterliche protektion gegen solchen unge-
horsam.‘ 113

Erst die helvetische Konstitution brachte den Hintersassen
und Jahrgeldlern der March die Gleichberechtigung.

2. Kapitel: Die Gerichtsbarkeit

Die hohe Gerichtsbarkeit

Die Schwyzer erwarben den Blutbann im Jahre 1415 von
Kénig Sigismund, welcher ihnen die hohe Gerichtsbarkeit nicht
nur iiber Schwyz, sondern auch iiber die angehérigen Land-
schafter verlieh: ,,Und haben dorumb mit wollbedachtem mute,
gutem rate vnd rechter wissen in vnd iren ammann zu Switz

111 1759 verbot die Landsgemeinde der March die Aufnahme neuer
Hintersassen und Jahrgeldler auf 10 Jahre, und 1787 beklagten sich die
Mairchler iiber allzu hiufigen Zuzug von Schwyzern. M. L. Pr. 6. V. 1759;
Sz. 333/Beisassen/27. IV. 1787.

1z 1. 3 Art. 147; L. 4 Art. 31. 28. IV. 1787; M. L. Pr. 27. XL
ns M. L. Pr. 8. VI. 1778, 9. 1V, 1790, 7. VI. 1792, 26. VI. 1792,
1782; M. Kop. pag. 134/25. IV. 30. VII. 1792.

1787; Sz. 333/Beisassen/27. und
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~den ban uber das blut zurichten, vmb alle sache die dorzu not-
durfftig sint, mit den rechten, zu Switz, in der Mark, vnder
den Waldluten zu den Einsideln vnd vnder den kilchgenossen
zu kufinach gnediklich verliehen“.

Die Urkunde ist eindeutig. Daf} der Blutbann den Schwyzern
und nicht den Mirchlern verliehen wurde, bestritten die Land-
leute der March auch in den unruhigsten Revolutionszeiten
nicht, wohl aber bestanden sie hartnickig auf ihren sehr aus-
gedehnten Mitwirkungsrechten.

. Zum Hochgericht der March gehérte auch der Hof Reichen-
urg.?

Laut der verlorenen Blutgerichtsordnung von 1640 stand es
der Obrigkeit von Schwyz frei, einen Uebeltdter in der March
oder in Schwyz richten zu lassen. Dies wurde 1712 bestitigt,
aber die Schwyzer machten von dieser Méglichkeit nur selten
Gebrauch.?

'~ Das Blutgericht wurde in der March durch den dortigen
zweifachen Landrat gebildet, welcher in dieser Eigenschaft Ma-
lefizrat hief3. -

War ein Uebeltiter in der March verhaftet und gefangen
genommen, wurde er durch die Amtsleute und durch zwei vom
Rat dazu abgeordnete Examinatoren verhért. Zuerst wurden
drei giitliche Verhiore vorgenommen, und dann bis zu Ende des
17. Jahrhunderts auch die peinlichen. Der Prozefl wurde hier-
auf nach Schwyz iiberschickt, wo der gesessene Landrat ent-
schied, ob die Sache malefizisch sei; wenn ein Vergehen nicht
fiir malefizisch angesehen wurde, sprach der Rat sogleich das
Urteil, im andern Fall beschlofl er, den Landtag zu halten.
Zwei oder drei Tage zuvor wurde dies Ammann und Rat in der
March mitgeteilt, welche den Landtag auskiindigten und ihn
dem Angeklagten durch Landsehreiber, Landweibel und Laufer
anzeigen lieflen. Dem Angeschuldigten wurde die Wahl eines
Beistandes und eines Beichtvaters zugestanden, wobei man be-
strebt war, seinen Wiinschen Rechnung zu tragen, so daff man
eher einen Ersatzmann fiir gerichtliche Funktionen wiihlte, als
den Wunsch nach einem bestimmten Beistand abschlug.

Zu dem Landtag ordnete der Rat von Schwyz einen Rats-
boten (den Landsickelmeister) und den Schwyzer Landweibel
nach Lachen ab. Die schwyzerischen Gesandten wurden am
Geérichtstag feierlich im Wirtshaus abgeholt.

Der Landtag wurde urspriinglich unter freiem Himmel ab-
gehalten, spiter im Rathaus. In Erinnerung an die fritheren Zu-

1 Sz. Nr. 316/28. TV. 1415. Anna Michler aus der March
2 Sz. Nr. 541/7. III. 1463; Eins. als Hexe zum Tod verurteilt

J/N. 3/22, II. 1472. und auf dem Wintersried hin-
3 Sz. Nr. 1565/23. X. 1712. Am gerichtet. Dettling, Hexenpro-

17. V. 1650 wurde in Schwyz zesse pag. 39.
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stinde wurden die Tiiren offen gehalten, und erst 1793 wurde
bestimmt, dafl wegen Gedringe und Unordnung die Tiiren ge-
schlossen werden sollten. 16 mit Gewehren bewatfnete Hinter-
sassen und tolerierte Fremde hielten Wache.

Nachdem der Malefizrat sich versammelt hatte, setzte sich
der Abgeordnete von Schwyz nieder mit dem kaiserlichen
Schwert in der Hand. Dann wurde Gerichtstag gehalten mit den
althergebrachten Fragen und Antworten, ,,nach alten bréuchen
der landschaft March und nach den kaiserlichen rechten®. Die
Anklage wurde im Namen der Landschaft March gefiihrt.

Der 6ffentliche Ankliger war der Landweibel von Schwyz,
welcher dieses Amt auch im Blutgericht von Schwyz ausiibte,
doch fiihrte er die Klage nicht selbst, sondern durch einen
Fiirsprech. Der Verteidiger wurde dem Angeklagten ,,von den
richtern und landleuten®, mit andern Worten vom Rat, nach
dessen Wunsch gegeben.

Der Ammann der March hatte seinen Platz bei den iibrigen
Richtern, und zwar ob den Alt-Amminnern.

Das Urteil wurde im Namen der ,gnedigen herren vndt
obern vndt eines aus dero befelch angesteltn gerichts ge-
sprothen.

Nach dem Urteil wurden wieder die gewohnten Fragen ge-
braucht, ,,ob der richter genugsam gesessen, wieder aufstehen,
und das kaiserliche schwert von sich legen moge‘.

Langwierige Konflikte ergaben sich um die Frage, ob der
March das Recht zustiinde, das peinliche Examen, d. h. das
Verhér mit Anwendung der Tortur, vorzunehmen.

Aus den noch vorhandenen Akten und in Streitschriften zum
Teil wortlich angefithrten Urkunden geht zur Geniige hervor,
daf} im 16. und 17. Jahrhundert die Mérchler nach Gewohnheits-
recht nicht nur die giitlichen, sondern auch die peinlichen Exa-
men vornahmen; wenn ein peinliches Verhér fiir nitig befun-
den wurde, schrleb man an den Rat von Schwyz, welcher dann
den Scharfrichter schickte.? ,

1684 aber geschah es zum ersten Male, dafl zum peinlichen
Verhor nicht nur der Scharfrichter, sondern gleich auch der

¢ Sz. Nr. 1519/14. VIIL. 1693; 1543, 1641, 1642; Sz. 332 Nr.
Sz. R. Pr. 13 pag. 170/20. IL. 132/30, IX. 1712 Nr. 16 erwshnt
1712; Sz. 332 Nr. 132/30. IX. Urkunden von 1578, 1584, 1588,
1712; Sz. Nr. 1565/23. X. 1712 1602, 1637; 1. c. Nr. 138/7. VIIL
Nr. 14; Sz. 332 Nr. 153/2. X. 1713: Urkundenausziige von
1713; 1. ¢. Nr. 145/3. XIL 1731; 1593, 25. IV. 1643, 25. VII. 1643,
M. L. Pr. 6. XII. 1742; M. D. 15. VI. 1650, 2. VI. 1643, sowie
Pr. 7. X. 1792; 1. c. 21. 1. 1793; Kopien von Urkunden v. 27. IX.
M. L. Pr. 23. 1. 1793; M. D. Pr. 1602, 9. IV, 1614, 16. IV. 1614,
3. VII. 1795; Steinauer pag. 41. 4. 1X. 1637; Sz. R. Pr. 6 pag.

5 Sz. R. Pr. 9 pag. 251/9. XII. 168/7. XI. 1631.

1684 erwidhnt Urkunden von
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Richter, der Klidger und der Landschreiber (welcher bis dahin
auch dem Landtag nicht beigewohnt hatte, da der Landschrei-
ber der March das Protokoll gefiihrt hatte) abgeordnet wurden.
Die Proteste der March wurden mit der Entgegnung abgetan,
daf} sie keine Beweise fiir ihr Recht vorlegen kénne.® Im nich-
~ sten Jahr kamen die zur Landsgemeinde nach Schwyz Abgeord-
neten darauf zuriick, hatten jedoch keinen Erfolg.” Als die
Mairchler 1693 in der gleichen Angelegenheit in Schwyz wieder
vorstellig wurden, gab man ihnen eine neue Malefizordnung,
welche allerdings ihren Wiinschen gar nicht entsprach: Die
Amtsléute der March durften nur giitliche Examen vornehmen,
dann sollten die Aussagen nach Schwyz geschickt und die wei-
teren Verfiigungen von dort abgewartet werden. Wenn der ge-
sessene Landrat von Schwyz weitere Verhore fiir nétig erach-
tete, ordnete er dazu den Landsickelmeister und den Land-
schreiber von Schwyz ab. Der Landweibel sollte sich erst am
Blutgerichtstag einfinden und dort sein Amt als Kldger ver-
sehen. Die Schwyzer Abgeordneten mufiten vom Ammann und
den Amtsleuten gebiihrend abgeholt und bewirtet werden. Des
weiteren wurden die Kosten und Entschiddigungen geregelt:
Sie wurden fiir die schwyzerischen Gesandten wieder auf den
Stand von vor 1684 gesetzt, d. h. auf 2 Batzen pro Tag und
Person samt Vergiitung der Unkosten und Rof}lohn. Neben dem
Aerger iiber den Entzug alter Freiheiten waren die Mirchler
besonders iiber die dadurch entstandenen neuen Kosten so auf-
gebracht, dafl der Verdacht aufsteigt, sie hitten zum groflen
Teil aus finanziellen Griinden so viel auf ihre alten Freihei-
ten gehalten!8

Diese neue Ordnung konnte sich nicht lange halten.1712 for-
derten die Mirchler wieder ihre alte Blutgerichtsordnung, d. h.
die Vornahme des giitlichen und peinlichen Examens durch die -
Amtsleute der March ohne Landsickelmeister und Landschrei-
ber von Schwyz. Wie friiher sollten sich Landsickelmeister und
Landweibel erst am Malefiztag einstellen.® Die Obrigkeit von
Schwyz gab aber nur zum Teil nach, indem sie sich vorbehielt,
zum peinlichen Examen einen Ratsherrn abzuordnen. Immerhin
wird in der Blutgerichtsordnung, welche in dem 1712 den Mirch-
lern gegebenen Gnadenbrief genau festgelegt wurde, und die im
grofien und ganzen mit der Blutgerichtsordnung von 1693 iiber-
einstimmte,!® der Landschreiber von Schwyz nicht mehr er-
wihnt. Die Mirchler waren mit dieser Ordnung nur halb zufrie-
den. Als sie im Januar 1713 die Aenderungsvorschlige zusam-
menstellten, forderten sie zweierlei: erstens sollte der Ange-

61 c. 9 fol. 251a/9. XIL. 1684.  ° Sz. 332 Nr. 132/30. IX. 1712

7 1. c. fol. 267 b/30. IV. 1685. Nr. 16.

8 Sz. Nr. 1519/14. VIIL 1693; Sz. 10 Sz. Nr. 1565/23. X. 1712 Nr. 14.
R.Pr. 10 fol. 100b/14.VIII, 1693.

132



klagte nach den peinlichen Examen und dem Landtag nicht
mehr torturiert werden, da dies wider das Recht sei, und zwei-
tens wollten die Landleute der March ihren Landweibel zum
Amtskliger ernennen lassen. Dafl der Weibel der March diese
Funktion auch ausiibe, wurde jedoch nicht verlangt, sondern
vorgesehen, daf} er jeweilen den Landweibel oder einen Rats-
herrn von Schwyz als Fiirsprech erbitte.!! Indessen brachten
die Mirchler erst im November 1713 ihre Wiinsche in Schwyz
vor, und nun liefen sie diese Punkte fallen und verlangten le-
diglich das Recht, allein das peinliche Examen vornehmen zu-
diirfen. Die Schwyzer gingen jedoch nicht iiber die Konzessio-
nen von 1712 hinaus.!?

Schon vorher, im Sommer 1713, waren die Méarchler in den
Fall gekommen, die Blutgerichtsordnung anzuwenden. Einer
ihrer Hintersassen, Martin Holzmann, hatte sich mehrere Dieb-
stdhle zu Schulden kommen lassen. Die Mirchler verhorten
ihn, schickten den Prozef} nach Schwyz und ersuchten um den
Scharfrichter fiir das peinliche Verhér mit der Bemerkung, dafd
sie nach alten Uebungen, Rechten, Gewohnheiten und alten
Briefen dazu befugt seien.!® Dies Begehren kam den Riten von
Schwyz ,,frémbdt vnd suspect vor, sie wollten es nicht fassen,
daB} ein solches Recht den Mirchlern je urkundlich gegeben
worden war.!¢ Der Rat von Schwyz befahl den Mérchlern, eine
Deputation zu schicken, welche die Beweise dafiir vorlegen
sollte.’> Aber die Mirchler konnten keine Urkunde vorlegen,
in der Schwyz ihnen das Recht zum peinlichen Verhor aus-
driicklich zugestanden hiitte, sondern die beigebrachten Schrif-
ten bewiesen lediglich, dafl die March dieses Recht friiher tat-
sdchlich ausgeiibt hatte. Dies wurde von den gnidigen Herren
nicht als schliissiger Beweis dafiir anerkannt, daf} ein solches
Recht auch tatsiéchlich bestand. Der schwyzerische Rat ordnete
den Landsickelmeister ab,16 der zusammen mit den Amtsleuten
der March das peinliche Examen vornahm,!” worauf in gewohn-
ter Weise der Landtag verkiindet und gehalten wurde.'®* Martin
Holzmann wurde verbannt und das Urteil ,,im namen unser gné-
digen herren und obern und eines aus dero befelch angestelltn
malefiz gerichts® verkiindet. Der schwyzerische Landschreiber
Frischherz stellte auf Befehl des gesefinen Landrates iiber diese
Begebenheiten eine ausfiihrliche Schrift aus den Protokollen
und Briefen zusammen.1?

1 Sz, 332 Nr. 134/9. 1. 1713 Nr. 18 Sz. 332 Nr. 139/8. VIII. 1713.

14, 17 1. ¢. Nr. 140/11. VIIIL 1713.
12 1, e. Nr. 152/2. XI. 1713. 18], e¢ Nr. 152/12. VIII. 1713
13 ], e. Nr. 135/28. VII. 1713. (Kopie, falsch auf 12. VIL. 1713
14 ] ¢ Nr. 153/2. X. 1713, datiert).

15 1, c. Nr. 152/3. VIIL 1713; Sz. 12 1. e. Nr. 153/2. X. 17183.
R. Pr. 13 pag. 286/3. VIIL 1713. -
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Zwei Jahre spéter, 1715, wurde Jacob Bolliger aus Wildhaus
im Toggenburg wegen verschiedener Diebstidhle in der March
aufgegriffen und in Gefangenschaft gelegt. Und wieder versuch-
ten die Marchler, ihrer alten Blutgerichtsordnung Nachachtung
zu verschaffen, indem sie nach Schwyz nur um Entsendung
des Scharfrichters schrieben.?0 Dariiber herrschte in Schwyz
nicht geringe Emporung. Man erlief} ein sehr ungnidiges Schrei-
ben und ordnete den Landsiickelmeister nach Lachen ab.2! Der
Schwyzer Samstagrat erteilte ihm folgende Instruktion: 1.
sollte er wegen diesem respektlosen Brief ein ,,starkes resenti-
ment thuon“. 2. sollte er zu erfahren suchen, ob der Rat um
Information nach St. Gallen geschrieben hitte, was nach An-
sicht der Schwyzer ebenfalls nicht in seiner Kompetenz gelegen
wire. 3. sollte der Landsiickelmeister Ammann und Statthalter
im geheimen ausfragen, wer im Rat zu diesem unehrerbietigen
Schreiben geraten, und ob der Rat von der endgiiltigen Form
des Briefes unterrichtet worden sei. Alles dieses sollte der
Landséckelmeister in Erfahrung bringen und den gnidigen
Herren hinterbringen.?? Die Antwort der Miirchler war ein um
nichts ehrerbietigeres Schreiben; sie beriefen sich auf das Ver-
sprechen -von Schwyz nach dem Zwdlferkrieg, sie bei séamt-
lichen alten Freiheiten und Privilegien zu schiitzen, und darauf,
daf} ihre Vorfahren nicht nur das giitliche, sondern auch das
peinliche Examen vorgenommen hitten; man wolle jedoch den
zweifachen Rat abwarten, und dieser werde bestimmen, ob das
Geschift an die Landsgemeinde geschlagen werden solle. Offen-
sichtlich wollte der Rat diesmal nicht klein beigeben. Da voraus-
zusehen war, daf} eine unnachgiebige Haltung weitgehende Fol-
gen haben kénnte, wollte er sich zuvor des Einverstindnisses
und des Mitgehens der Landleute versichern.?? Was war das
Ende dieser Aktion? Die Obrigkeit von Schwyz schrieb zu-
riick, sie hoffe, ,,ihr werden in dieser sach euer schritt solcher-
maflen nehmen, und in den schranken euerer schuldigkeit ver-
bleiben, dafl wir nicht beursacht werden, deswegen andere re-
flectiones zu machen®. Da bekamen die M#rchler Angst; denn
schliefflich, — was hitten sie fiir Mittel gehabt, ihren Willen
gewaltsam durchzusetzen? Der Landtag wurde ausgekiindet
und abgehalten, — und kein Mensch verlor mehr ein Wort
iiber das peinliche Examen.?* Auch diesen Handel zeichnete
Landschreiber Frischherz in allen Einzelheiten auf.2?

Seither wurde noch mancher Landtag gehalten, aber die
Opposition wagte sich nicht mehr hervor.2¢

20 1, ¢. Nr. 141/21. VL. 1715, 2 1. ¢. Nr. 153/1715.

21 1. c. Nr. 143/22. VL. 1715. 26 Sz. R. Pr. 14 pag. 330/20. XIL
22 ], c. Nr. 142/22. VI. 1715, 1727; 1. c. 15 pag. 417/22. XIL
2 1, ¢. Nr. 153/27. VL. 1715. 1740; L c. 16 fol. 36 b/27. VIL
24 ], ¢. Nr. 144/28. VL. 1715. 1748; 1. c. 17 fol. 63b/5. III.
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Anléafilich des grofien. Memorials von 1790 brachten die
Mirchler ihre Wiinsche natiirlich wieder vor, indem sie acht
hoheitliche Missive anfiihrten, welche beweisen sollten, daf} die
March nicht nur die drei giitlichen, sondern auch die peinlichen
Examen vorgenommen hitte. Dabei betonten sie ausdriicklich,
daf} die Gegenwart des Landsickelmeisters ihnen an sich nicht
beschwerlich sei, sondern nur die damit verbundenen Kosten.2?
In der Antwort wies der Schwyzer Rat darauf hin, daf} das
Blutgericht allein Schwyz zukomme, und somit die March iiber-
haupt keine Rechte beanspruchen konne. Gewohnheltsrechbe
wurden eben nicht anerkannt.28

Die Kosten fiir das Malefizgericht trug die Landschaft, s0-
weit dieselben nicht durch das Vermogen des Angeklagten ge-
deckt werden konnten.?? Wurde ein Rechtsbrecher hingerich-
tet, so wurden aus seiner Hinterlassenschaft zuerst die Schul-
den und Gerichtskosten bezahlt; was iibrig blieb, fiel der Obrig-
keit von Schwyz als Inhaberin des hohen Gerichtes zu.}® Die
Kosten eines Malefizgerichtes setzten sich zusammen aus den
Kosten fiir den Unterhalt und die Bewachung des Angeklagten
im Gefiingnis,’? den festen Taxen fiir die Untersuchungsrich-
ter,> dem Lohn des Boten nach Schwyz,3* dem Unterhalt der
schwyzerischén Gesandten und dem Henkerlohn. Das war eine
ganz erkleckliche Belastung der Staatskasse; als driickend wur-
den nicht so sehr die eigentlichen Gerichtskosten empfunden,
als vielmehr die Kosten, die der Unterhalt der schwyzerischen
Gesandten verursachte.3

Die Last der Gerichtskosten beeinflufite zu Zeiten sogar
die Justiz; so beschlof} der gesessene Landrat von Schwyz 1718,
einen Dieb, der eigentlich vor den Landtag der March hiitte
gestellt werden sollen, wegen der grofien Kosten einfach zehn
Jahre zu verbannen, nachdem man ihn vorher in die Triille
gesteckt hatte.?® 1731 entlieffen die Mirchler kurzerhand eine
ertappte Diebin, weil ihnen der ordentliche Gerichtsgang zu
teuer war! % Allerdings gab es da ein fiir die Mérchler unlieb-
sames Nachspiel, denn die Hoheit von Schwyz sah dies als eine
grobe Kompetenziiberschreitung an. Ammann und Rat der
March mufiten sich héchlich entschuldigen, und dieses Schrei-
ben wurde wohl verwahrt ins schwyzerische Archiv gelegt.’?

1754; 1. c. 19 pag. 38/14. T1IL
1771; M. L. Pr. 19. V. 1777; Sz.
R. Pr. 22/pag. 534/31. IIL 1778.

27 Sz. 332 Ehrerbietige Vor-

32 1,, 2 Art. 107; L. 3 Art. 85; L.
4 Art. 84.

33 M. R. 1 fol. 15/21. VIII. 1561.

3¢ Eins. R./K. 4; Sz. 332 Ehr-

stellung. erbietige Vorstellung.
28 M. B./18. IV. 1792. 35 Sz. R. Pr. 13 pag. 675/22 X. 1718.
2 Eins. R./K. 4; M. L. Pr. T. 36 Sz. 332 Nr. 145/2. XI. 1731; L <.
VII. 1795. Nr. 145/3. XII. 1731.

30 Sz, Nr. 1565/23. X. 1712 Nr. 14.
31 M. R. 1 fol. 10 a/4. VIII. 1557.

37 1. e. Nr. 145/5. XIL. 1731; Sz
R. Pr. 14 pag. 607/22. XII. 1731,
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In der March fand die Hinrichtung urspriinglich in Alten-
dorf statt: ,,So man wolt vber bliit richten, so hat man das ge-
richt zum Alten Dorff an der Criitz stras vor Sant Kattrinen
pfrund huff. Vnd was der galgen vnder dem Alten Dorff vnd
hoptstat vor dem bildhus, da vnden®.

1543 wurde die Richtstatt in Altendorf aufgegeben und nach
Lachen verlegt. Fiir 36 lib. kauften die Landleute von den Ge-
nossen zu Lachen ein Stiick ihrer Allmend, auf dem die Richt-
statt und der Galgen errichtet werden sollten. Die Hinrichtung
mit dem Schwert sollte geschehen ,vor dem bild hufl vssert
miilline®.38

Als Henker? nahmen die Schwyzer und somit auch die
Mirchler den Scharfrichter von Ziirich, dessen Tétigkeit in den
katholischen Orten jedoch mit der Reformation aufhérte;
Schwyz berief nun den Scharfrichter von Luzern, bis Schwyz
und Glarus beschlossen, gemeinsam einen eigenen Henker an-
zustellen, dem der Wohnort in Lachen angewiesen wurde. 1541
kaufte der schwyzerische Trager fiir den Henker ein Haus samt
Garten und Hofstatt.# Die Verlegung der Richtstatt ist wohl
damit in Verbindung zu bringen.

Der Henker blieb nicht lange in Lachen stationiert. Zwar
wird noch 1597 ein neu installierter Scharfrichter in Lachen er-
wihnt, aber bald nachher wird sein Wohnsitz nach Uznach ver-
legt worden sein. Die drei Urkantone hatten néimlich 1573 be-
schlossen, zusammen einen eigenen Scharfrichter anzustellen,
dem zuerst auf Groflenstein, spiter auf dem Urmiberg bei
Schwyz der Wohnsitz angewiesen wurde. Wenn die Mirchler
in den Fall kamen, den Scharfrichter zu brauchen, so nahmen
sie fortan denjenigen von Schwyz.

Der Henker hatte seine festen Taxen, die von Schwyz fest-
gesetzt wurden und ihm von der Landschaft bezahlt werden
mufiten. Sie betrugen im 16. Jahrhundert 8 Batzen pro Tag;
hatte der Henker aber einen Uebeltiter hinzurichten, so gab
man ihm 15 oder 16 Schilling ,,fiir strick vnd hentsche‘.4! Aufier-
dem hatte er im 18. Jahrhundert freie Station, und er lief} sich
so kostlich bewirten, dafl dem Land darob grofle Kosten ent-
standen und der Dienstagrat den Wirt anweisen mufite, den
Scharfrichter biirgerlich und nicht allzu kostbar zu bewirten.*?

3% L.2 fol. 104/1543; Urbar Lachen pag. 150 ff.

39 Vgl. Dettling Alois: Die Scharfrichter des Kantons Schwyz. MHVS
Bd. 20/1909 pag. 125 ff. Steinauers Behauptung (pag. 41), die Mirchler
hitten den Scharfrichter von Fischhausen genommen, 14t sich aus den
von uns benutzten Quellen nicht belegen.

40 Urbar Schwyz pag. 136; Styger (Urbar Lachen, pag. 151) gibt fiir
den Hauskauf irrtiimlicherweise das Jahr 1544 an.

41 M. R. 1 fol. 9a/1544. .

2 M. D. Pr. 21. 1. 1793 Nr. 4, 24. V. 1793 Nr. 3.
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Zu den Pflichten des Henkers gehorte auch das Verscharren
toter Tiere. Dieses sogenannte Wasenrecht war ein hoheitliches
Recht. Den Wasen der March besorgte nicht der Scharfrichter
von Schwyz, sondern der Meister von Uznach. 1786 berief sich
der Scharfrichter von Schwyz darauf, da} das Wasenrecht ho-
heitlich sei, und bat die Obrigkeit von Schwyz um die Erlaub-
nis, einen Knecht als Wasenmeister zu den Angehdérigen in Ein-
siedeln, March und den Ho6fen schicken zu diirfen. Es wurde ihm
zugesagt, und der Schwyzer Rat wies die genannten drei Land-
schaften an, sich zu vereinbaren, um diesem Knecht einen
schicklichen Platz zur Wohnung anzuweisen. Auf die einmiitige
Bitte der drei Landschaften wurde dann gegen Bezahlung von
300 Gulden von dieser Neuerung abgesehen.*

Die Frevelgerichtsbarkeit

Die Schwyzer waren in ihrem Streben nach Ausbau der
Hoheitsrechte in der March auf dem Gebiet der Frevelgerichts-
barkeit besonders erfolgreich. Die Ausiibung der Strafgerichts-
barkeit gehérte néimlich im 15. Jahrhundert noch durchaus zu
den Rechten der Landschaft, wihrend sie im 18. Jahrhundert
grofitenteils an Schwyz iibergegangen war. Ausgangspunkt fiir
die schwyzerischen Tendenzen mochte der Besitz der Blutge-
richtsbarkeit sein; da aber das Blutgericht praktisch in den
Hénden der Landschaft lag, hatte eine Erweiterung von dessen
Kompetenzen den Schwyzern keinen wesentlichen Machtzu-
wachs gebracht. Die Zustindigkeit des Blutgerichts blieb auf
die malefizischen Fille beschrinkt, wihrend die Frevel in zu-
gehmendem Mafle schwyzerischen Instanzen zugewiesen wur-

en.

In erster Linie waren dies die schwyzerischen Ehrengesand-
ten, welche nach der Maienlandsgemeinde der March einige
Tage in Lachen blieben und dort iiber die filligen Strafsachen
richteten. Wihrend des Jahres wurden die Frevel vom ge-
sessenen Landrat von Schwyz abgeurteilt oder durch diesen
zur selbstéindigen Erledigung dem Landsickelmeister iibertra-
gen, welcher deshalb im 18. Jahrhundert auch der ,gesetzte
straf- und criminalrichter genannt wurde. Die Gerichtsbarkeit
iiber die kleinen Frevel blieb Ammann und Rat der March iiber-
lassen. Ehrverletzungen und dgl. wurden auch vom Neunerge-
richt der Landschaft beurteilt.

Der normale Gang der Strafgerichtsbarkeit vollzog sich in
der Weise, daf} ein zur Anzeige gebrachtes Vergehen durch den

3 Sz. R. Pr. 26 pag. 73/4. VIL 1721/28. IV. 1787; Sz. R. Pr.
1786; M. D. Pr. 19. IX. 1786; 26 pag. 321/12. V., 1787.
"M. L. Pr. 28. X. 1786; Sz. Nr.
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Ammann gebiifit oder durch diesen vor den Mirchler Rat ge-
bracht wurde. Dieser zitierte den Angeklagten, untersuchte den
Fall, und je nach der Schwere und Art des Vergehens sprach
er die Strafe aus oder erstattete dem gesessenen Landrat von
Schwyz Anzeige. Im letzteren Fall wurde der Schuldige nach
Schwyz zitiert oder durch den Liaufer hingebracht und dort
vom gesessenen Landrat abgeurteilt, falls dieser es nicht vor-
zog, den Fall dem Landsickelmeister zu iibergeben. Seit der
zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts kam der Landsickel-
meister bereits zur Untersuchung in die March, wenn ein ,ho-
heitlicher straffall“ vorlag. Unter Umstinden wurde dadurch
kostbare Zeit verloren, weshalb den Mirchlern gestattet war,
in dringenden Fillen ,,wann ein fremder etwas verfehlte und
»gefahr in verzug war, den Prozef unter der Bedingung selbst
zu fiihren, daf} sie nachher dem Landsickelmeister Bericht er-
statteten.

Halten wir uns vor Augen, dafl die Kompetenzen zwischen
Schwyz und der March nie ausgeschieden wurden, und daf} die
verschiedensten Instanzen (seitens der March der Ammann, der
Rat oder -das Neunergericht, seitens Schwyz der Rat, der Land-
sidckelmeister oder die Ehrengesandten) die Strafgerichtsbar-
keit ausiibten, wobei die Schwyzer bestrebt waren, die Rechte
der March einzuschréinken und es sogar vorkam, daf} sie, ent-
gegen dem mirchlerischen Gewohnheitsrecht, ohne Mithilfe der
Amtsleute der March Straffille heimlich beurteilten, so kénnen
wir daraus wohl auf miflliche Zustéinde des Gerichtswesens
schlieffen.#¢ Immerhin bestand die Moglichkeit, gegen die Ur-
teile der Ehrengesandten und des Landsickelmeisters an den
gesessenen Landrat von Schwyz zu appellieren.+

Zuerst gelang es den Schwyzern, die Beurteilung der Fried-
briiche schwyzerischen Instanzen zuzuweisen. Schon ein Fried-
brief von 1436 bestimmte, daf}. wenn eine Partei den Frieden
brechen wiirde, die andere dies mit redlicher Kundschaft vor
Ammann und Rat von Schwyz bringen sollte; diese hitten Ge-
walt, den Fehlbaren an ,,lib an er vnd an gut® zu strafen; die
Bufle aber sollte zwischen Ammann und Landleuten zu Schwyz
und Ammann und Landleuten der March geteilt werden.*6 1577
iibernahm die Landsgemeinde der March den Schwyzer Fried-
brief, welcher die schwyzerischen Satzungen iiber Aufnehmen
von Frieden und Friedbriiche enthielt. Die Lardleute be-

4 Eins. R. K. 4; Sz. R. Pr. 13 18/21.1V. 1722; 1. c. 15 pag. 555’
pag. 17/20. IL. 1712, pag. 825/ " 20. VII. 1743; 1. c. 27 pag. 434/
25. V. 1720, pag. 869/3. XI. 1720, 21. II. 1789; M. B. 18. IV. 1792;
l. c. 20 pag. 493/18. 1. 1774; Sz. Sz. R. Pr. 34 pag. 119/21. V.
332 Nr. 133/14. X. 1712; Sz. Nr. 1796. '

1565/23. X. 1712; Sz. R. Pr. 12 45 Reding pag. 162.
pag. 164/3. 1. 1705; 1. c. 14 pag. 46 Sz, Nr. 393/24. I 1436.
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schlossen, den Friedbrief alle zwei Jahre in den Pfarrkirchen
verlesen zu lassen und behufs dessen jeder Kirchhire eine Ab- .
schrift zuzustellen. Die Ehrengesandten, welche an die Maien-
landsgemeinde der March abgeordnet wurden, hatten die Fried-
brecher unter Mithilfe der Amtsleute der March zu ermitteln
und dafiir zu sorgen, dafl die Amtsleute der March sie vor
den Friedbruchrat von Schwyz zitierten. Dieser war der zwei-
fache Schwyzér Landrat, welcher in dieser Funktion Fried-
bruchrat genannt wurde und jahrlich einmal, und zwar 14 Tage
nach der Schwyzer Landsgemeinde, tagte. Auch die iibrigen
Angehérigen von Schwyz wurden vor den Schwyzer Fried-
bruchrat zitiert, so dafl wenigstens in diesem Punkt eine ein-

heitliche Regelung fiir das ganze schwyzerische Territorium
bestand.4?

Scheltungen nach Frieden wurden.im 15. und 16. Jahrhun-
dert von den Behorden der March gebiif}t. Im 17. Jahrhundert
nahm Schwyz diese Kompetenz an sich, woriiber sich die March

in der Beschwerdeschrift zu Ende des 17. Jahrhunderts be-
klagte.4®

Hausfriedensbruch, Verriicken von Marksteinen, Anfangen
von Streit, Waffenziicken und Schlaghindel wurden von der
Landschaft bestraft. Die Schlagbuflen nehmen in den Bufen-
rechnungen den weitaus grofiten Platz ein. Die Strafen wurden
verschirft, wenn ein Streit vor Gericht, an der Landsgemeinde,
an Wochen- oder Jahrmirkten und an Kirchweihen entfacht
wurde.4?

Scheltung wurde durch die Instanzen der March beurteilt.
Schwere Fille wurden der Obrigkeit gemeldet. Im 17. Jahrhun-
dert, besonders in der zweiten Hilfte, bestrafte Schwyz aber
auch die leichten Fille, und zwar strenger als die Behorden
der March es getan hatten. Was friither gar nicht beachtet oder
in Giite beigelegt worden war, wurde nun unverhiltnismafig
hoch gebiifit, was in der March viel boses Blut machte.?

Unzuchtvergehen wurden je nach der Schwere des Falles
von der March oder von Schwyz bestraft. Schwyz erlief} im 17.
Jahrhundert neue Verordnungen und behielt sich vor, deren
Uebertretung selbst zu bestrafen, wobei neue Buflen eingefiihrt
und spiiter noch erhéht wurden.5!

47 Pf. G. 37/23/b. V. 1577; Sz. 332 66; L. 3 Art. 7, 25, 50, 51, 53,
Nr. 129/2. V. 1658; Meyer v. 54; L. 4 Art. T, 21 23 46
Knonau pag. 189; Sz. R. Pr. 50 1. 1 Art. 27, 42 L. 2 Art. 29,
11 pag. 156/9. IV. 1680. -42; L. 3 Art, 33; L. 4 Art. 46‘

48 .. 1 Art. 14, 18; L. 2 Art. 41; Eins. R. K. 4.

L. 3 Art. 31; Eins. R. K. 4. 51 I, 1 Art. 26; Sz. R. Pr. 10 fol.

¥ 1.1 Art. 12, 25, 28, 32, 33, 40, 23 b/1. 1V. 1690 fol. 24 b/8. IV.
42. L. 2 Art..9, 34, 51, 63, 64, 1690; Eins. R. K. 4
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Die Mirchler behaupteten 1790, daf} sie frither Uebertretung
.kirchlicher Gebote selbst bestraft hiitten. Arbeit an Feiertagen
wurdc aber bereits im 16. Jahrhundert durch den Schwyzer
Landrat bestraft.5?
| Die Spielbuflen wurden urspriinglich von der Landschaft,

seit dem 17. Jahrhundert auch von Schwyz bezogen.?

Diebe, welche nicht vor Blutgericht gestellt wurden, be-
strafte Schwyz. Fiir die kleinen Felddiebstihle war die March
zusténdig.5¢

Die iibrigen kleinen Buf}en, besonders Markt-, Weg-, Vieh-,
Holz- und Allmendbuflen wurden von der Landschaft verhéngt
und bezogen. Dies wurde der March auch im .18. Jahrhundert
zugestanden.??

Uebertretungen der Mandate von Schwyz wurden aus-
schliefilich durch die schwyzerischen Instanzen beurteilt.’

Geldstrafen waren weitaus am hiufigsten. Die Strafkompe-
tenz der March reichte bis 9 Pfund,’” und da diese nie erhéht
wurde, mag auch die Geldentwertung zur Schmilerung der
mirchlerischen Strafgerichtsbarkeit beigetragen haben. Die Bu-
fien, welche die Instanzen der March aussprechen konnten, fie-
len der Landschaft allein zu. Es wurden dafiir von Zeit zu Zeit
durch den Ammann und die Amtsleute die sogenannten Buflen-
rechnungen gehalten, an denen alle Gebiifiten erscheinen und
ihr Teil erlegen mufiten.

Von den Buf’en, welche der Landsickelmeister bezog, er-
hielt die Landschaft einen Anteil von 9 Pfund, welchen sie nur
dann einholen konnte, wenn der Fehler durch die Amtsleute der
March dem Landsickelmeister gemeldet worden war.”s Diese
Buflen waren zum Teil sehr hoch, und es war fiir die March be-
sonders beschwerlich, dafl sie nicht fixiert, sondern dem Gut-
diinken des obrigkeitlichen Richters iiberlassen waren.5?

Der Ketzer- oder Schelmenturm war fiir die schweren Ver-
brecher bestimmt. 1572 gestattete die Obrigkeit von Schwyz
den Bau eines zweiten Turmes fiir minder Fehlbare.®® Im Rat-
haus gab es ein ,,Stiibli*, wo Strolche und ungefihrliche Leute,

52Sz. R. Pr. 1 pag. 90/3. IX. Ver. Nr. 6/28. TV. 1691; Sz. 332
1552; M. B. Nr. 5/22. X. 1571, Nr. 133/14. X. 1712; Sz. Nr.
Sz. 332 Ehrerbietige Vor- 1565/23. X. 1712.
stellung. 55 1, e. Nr. 1533/9. V. 1701; M.

53 L. 1 Art. 34; L. 2 Art. 50; L. 3 Kop. pag. 250/28. V. 1701.

Art. 43; Eins. R. K. 4. 36 Fisi 2 pag. 276.

5: .1 Art. 24; L. 2 Art 44; M. k.

57 Nur auf den Bruch des Friedens an Kirchweih oder Jahrmarkt war
eine Bufle von 10 Pfund gesetzt, welche die Landschaft bezog. L. 1 Art.
32, 33.

58 M. B./18. IV. 1792 Nr. 5; Sz. R. 5 Sz. 332 Nr. 133/14. X. 1712

Pr. 34 pag. 103/12. V. 1796. Nr. 18.
60 Sz, Nr. 1139/22. XI. 1572.
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sowie solche, deren Schuld noch nicht feststand, in Gewahr-
sam gehalten wurden 5!

Vor dem Rathaus standen der Lasterstein und die Triille.

Die Mirchler waren berechtigt, Fehlbare mit biirgerlichem
Gefdngnis oder mit der Triille zu bestrafen. Wenn ein Fremder
sich eines Frevels schuldig machte und ,,gefahr in verzug war®,
konnten sie ihn in das Diebsgefidngnis werfen, muften aber so-
fort nach Schwyz berichten. Die Kosten fiir Eintiirmung und
Triillle trug die Landschaft. Im 18. Jahrhundert war es den
Behorden der March nicht mehr gestattet, einen Uebeltiater an
den Pranger zu stellen.52

Ueber die Urfehde waren Schwyzer und Mérchler nicht glei-
cher Ansicht. Im 16. Jahrhundert konnte nicht nur Schwyz,
sondern auch die March einen Uebeltiter auf Urfehde ent-
lassen,®* spiter wurde diese Kompetenz der Landschaft ent-
zogen. Die letzte Urfehde wurde von den Mérchlern 1650 ohne
Vorwissen der Schwyzer Obrigkeit abgenommen; sie muften
deswegen um Verzeihung bitten, trotzdem sie sich darauf be-
rufen konnten, daf} ihre Vorviter dies auch getan hétten.®t Eine
Ausnahme bildete im 18. Jahrhundert die Urfehde, welche
fremde Bettler, die wider Verbot ins Land zuriickkehrten, ge-
loben mufiten. Schwyz sagte der Landschaft die Abnahme die-
ser Urfehde zu, ,,jedoch ohne konsequenz, und mit vorbehalt
unser hohen rechten.6> .

Das Recht, Ehr und Gewehr abzunehmen und das Verbot
des Weintrinkens auszusprechen, sowie Vorstrafen aufzuer-
legen, wurde der March 1693 genommen, wie die Beschwerde-
schrift von 1712 anfiihrte. Trotzdem der ,,Gnadenbrief* vom 23.
X. 1712 dariiber hinweggeht, sehen wir spiter, daf} der Rat der
March das Weintrinken verbieten konnte.5¢

Die Beeintrichtigung der gerichtlichen Kompetenzen for-
derte die Proteste der Mirchler heraus. Die Beschwerdeschrift
zu Ende des 17. Jahrhunderts bezog sich hauptséchlich auf die
Gerichte. Die Mirchler beklagten sich besonders dariiber, daf}
der Lands#ickelmeister und die Obrigkeit von Schwyz nun auch
Falle bestraften, welche friiher der Landschaft allein zufielen,
und es auf diese Weise méglich wurde, dafl Fehlbare wegen
kleiner Vergehen von beiden Obrigkeiten bestraft wurden.¢’

6t M. D. Pr./9. XI. 1773; M. L. Nr. 7/7. 1. 1588; Sz. Nr. 1139/
Pr. 25. XI. 1790. 22, XI. 1572.

62 M. k. Ver. Nr. 6/28. IV. 1691; 64 Sz. 332 Nr. 3/7. IV. 1650.
M. Kop. pag. 249/28. V. 1701 65 Sz, R. Pr. 15 pag. 399/23. VIL

Nr. 2; Sz, Nr. 1565/23. X. 1712; 1740, pag. 547/25. VI. 1743.
M. R. 1 fol. 15/21. VIII. 1561; 66 Sz. 332 Nr. 132/30. IX. 1712;
M. D. Pr. 30. VIII. 1791 Nr. 16; Sz. Nr. 1565/23. X. 1712; M. L.

Sz. 332 Nr. 145/3. XIL. 1731. Pr. 19. V. 1746, 4. VI. 1759
3 M. B. Nr. 6/10. V. 1568; 1. c¢. ¢ Eins. R. K. 4,
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1712 gab das Strafgericht wieder zu Klagen Anlafl. Im Land-
buch, welches Schwyz bestitigt habe, sei der March zugestan-
den: Die Kundschaft aufzunehmen, Turm und Triille zu ge-
brauchen, Wein zu verbieten, Ehr und Gewehr abzunehmen
usw. Zudem komme der Landsiickelmeister hiufig ins Land
fiir kleine Sachen, welche vordem die Marchler selbst bestraft
hitten. Erst wollten die Schwyzer die Mirchler mit unklaren
Versprechen abspeisen: dies alles seien Kompetenzen, die
Schwyz allein zufielen; aber zur Vermeidung der Kosten wolle
man ihnen zugestehen ,,was moglich“. Génzlich abgeschlagen
wurde ihnen, in Straffillen, die der Hoheit zustanden, Kund-
schaft aufzunehmen und diese dem Landsickelmeister vorzu-
legen, damit dessen kostspieliger Aufenthalt in der March ab-
gekiirzt werden mochte. Aber dann mufiten sich die Schwyzer
doch dazu verstehen, die Mirchler in der Handhabung der nie-
dern Strafgerichtsbarkeit ,,bei der bis dahin gewohnten iibung
noch fiirbas in gnaden verbleiben‘‘ zu lassen. Die Mirchler hat-
ten auflerdem feste Buflenansitze fiir die hoheitlichen Straffille
erbeten, was sich fiir die Rechtsprechung sicher nur vorteil-
haft ausgew1rkt hitte. Die Schwyzer gingen darauf nicht ein,
hatten sie sich doch lediglich zur Wiederherstellung fritherer
Zustinde und nicht zu gerichtlichen Reformen verpflichtet.68
1790 baten die Mirchler wiederum, sie bei den alten Rechten
zu belassen, worauf ihnen die Schwyzer 1792 die Ausiibung der
niederen Strafgerichtsbarkeit zugestanden, sich aber die Be-
strafung schwerer Fille vorbehielten.5?

Das Jahrgericht oder Neunergericht

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts gab es in der March neben
dem Jahrgericht zu Altendorf fiir die Untermarch’ und dem
Hofgericht zu Wangen fiir die Obermarch "* noch einige grund-
herrliche Gerichte, welche iiber Erb und Eigen grundherrlicher
Giiter richteten: Das Immunititsgericht des Abtes von Pfifers
in Tuggen, dasjenige der Aebtissin des Fraumiinsters in Gal-
genen "* und jenes des Abtes von Einsiedeln in Altendorf, wel-
ches zwar nicht gesondert, sondern zusammen mit dem Jahr-
gericht zu Altendort tagte.™* Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts
richtete ein von Schwyz ernannter Richter iiber die Landleute
der March, welche das schwyzerische Landrecht angenommen
hatten.’®

88 Sz. 332 Nr. 132/30. IX. 1712; L 1 ], c. pag. 360.
c. Nr. 133/14. X. 1712; Sz. Nr. 2 ], c. pag. 19.

1565/23. X. 1712. B Pf. G. 37/20 II1. 1434.
89 Sz. 332 Ehrerbietige Vorstel- 4 Kothing pag. 21.

lung; M. B./18. IV. 1792. 5 E. A. 1 Beilage 42 pag. 330/16.
7 Kothing pag. 21. VII. 1394
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Alle diese Gerichte verschmolzen im Laufe der Zeit zum
Jahrgericht der March. Ein besonderer Richter iiber die schwy-
zerischen Landleute der March eriibrigte sich, nachdem die
Unter- und Obermarch den Landrechtsbrief mit Schwyz be-
schworen hatten, und der schwyzerische Ammann ersetzte wohl
einfach den herrschaftlichen Richter. Hingegen blieb das Ge-
richt der Untermarch von dem der Obermarch mindestens bis
1449 getrennt.’® Heute ist es nicht mehr feststellbar, wann die
Vereinigung der Gerichte erfolgte, vielleicht 1450, da aus die-
]slem Jahr ein Urteil der ,,neun des gerichtes in der March* vor-
iegt.” ‘

Einsiedelns eigene Gerichtsbarkeit ging in der 2. Hilfte des
16. Jahrhunderts ein,”® wihrend die Rechte des Abtes von Pfa-
fers 1652 erloschen.” Das Gericht der Aebtissin des Frau-
miinsters wird nach 1434 nicht mehr erwiihnt.8

Die Kompetenzen des Jahrgerichtes der March waren fol-
gende: ,Vor selben soll man richten, aufitreiben undt Klagen
umb Ehr, Erb undt Eigen, worunder auch verstanden grundt
undt Bodten, Steeg undt Weeg*.8

Das Gericht bestand aus dem Ammann und neun Richtern,
weshalb es auch das Neunergericht genannt wurde. Der Wahl-
modus wurde erst 1710 schriftlich festgelegt: Die neun Rich-
ter wurden von den Gemeinden aus den Reihen ihrer Rats-
herren auf zwei Jahre gewihlt; nach der Amtszeit war der
Richter fiir die néchste Amtsperiode nicht wieder wihlbar. Da
es aber nur acht Gemeinden gab, wurde der restliche Rich-
ter wohl, — wie aus der Gerichtsordnung von 1826 ge-
schlossen werden kann, — vom Rat selbst ernannt. War ein
Richter verhindert, im Gericht zu sitzen, so wurde vom Am-
mann und den Amtsleuten aus den Riten des gleichen Kirch-
ganges ein Ersatzmann gewiihlt; wenn dieser einer Partei nicht
genehm war, konnte an den Rat rekurriert werden, welcher
dann die Besetzung der Richterstelle vornahm.®? Wie in an-
dern Landsgemeindedemokratien iibernahm in der March der
Rat oft zivilgerichtliche Funktionen.

Das Jahrgericht tagte urspriinglich in Altendorf, spiter in

6 Kothing pag. 22. ' " Kothing pag. 21. .
1 Sz. Nr. 506/2. X. 1450. 80 Pf G. 37/20. 1II. 1434.
8 Vgl. oben pag. 39; Sz. Nr. 1113/ 81 .. 4 Art. 1.

29. VI. 1565.

82 .. 3 Art. 142; L. 4 Art. 1. Blumer 2 pag. 218. Steinauer fiigt bei
g)ag. 40, ohne Quellenangabe): Auflerdem hatte den Verhandlungen dieses
erichtshofes der vom Landrat gewihlte sog. oberkeitliche Richter bei-
zuwohnen, dem die Pflicht oblag, jeden bei den Gerichtsverhandlungen
lzum Vorschein kommenden Frevel zu verzeigen und dem Strafrichter zu
eiten.
8 M. Kop. pag. 160/24. IX. 1661; Blumer 1 pag. 282 ff.
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Lachen: 1500 ist das Rathaus in Lachen bereits die ,,gewohn-
liche richtstatt‘.s

Im 15. Jahrhundert wurde zweimal im Jahr Gericht gehalten,
im Mai und im Herbst. In der zweitien Hilfte des 16. Jahrhun-
derts kam noch ein drittes Gericht dazu, welches an der Fast-
nacht stattfand. Konnten an einem Gerichtstag nicht alle Ge-
schiafte erledigt werden, so wurde ein Nachgericht gehalten.
Wer das ordentliche Gericht nicht erwarten wollte oder konnte,
hatte die Moglichkeit, vom Dienstagsrat oder dem gesessenen
Landrat ein auflerordentliches Gericht zu erbitten.®

Herzog Leopold von Oesterreich hatte den Mirchlern 1375
das Jus de non evocando gegeben.’ Schiedsrichterliche Titig-
keit der Schwyzer gewdhnte aber die Mirchler daran, das
Recht nicht nur in der March, sondern auch in Schwyz zu su-
chen, so dafl es im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts
dem Landmann der March freistand, das Mirchler oder das
Schwyzer Gericht anzurufen. Die Mdoglichkeit, das Gericht der
March zu umgehen, bedeutete natiirlich eine merkliche Ein-
schrinkung der mirchlerischen Autonomie, und dazu kam, daf}
sich die Gerichtskosten unverhiltnismiflig hoch beliefen, wenn
fiir geringfiigige Streitfille das Recht in Schwyz angerufen
wurde. Es gab zwar ein Gesetz, welches vorschrieb, dafl der
verlierende dem gewinnenden Teil Kosten und Schaden abtra-
gen mufite, wenn in Schwyz Recht gesprochen wurde, doch
wurde diesem nicht Folge geleistet, und der Verlierer mufite ge-
wohnlich nur das Gerichtsgeld ersetzen. Die Mirchler suchten
deshalb den schwyzerischen Einfluf} zuriickzudimmen und die
Geltung ihres eigenen Gerichtes gegeniiber Schwyz durchzu-
setzen. Nach 1533 verfiigten sie, dafl gekaufte Gerichte dem
Rat der March angemeldet werden mufiten, aber es stand immer
noch frei, das Recht in Schwyz oder in der March zu nehmen.
Zwischer: 1538 und 1543 verpflichteten sich die Miérchler, zu-
erst das Gericht der March anzurufen.

Entscheidend war nun die Stellungsnahme der schwyzeri-
schen Obrigkeit. Im Jahre 1545 trat eine Gesandtschaft aus der
March vor die Schwyzer Landsgemeinde. Folgendes sollten die
Schwyzer gewidhren: ,Diewil wir (d.h. die Schwyzer) jhnen
(d.h. den Mirchlern) vs gnaden vergunnt, ihr dmpter, gericht
und rat zu besetzen, das wir auch vs sémlichen gnaden des ge-
richts vertreuwen, und méinglich daran wisen, vnd darzu hal-
ten, das niemand den andern vmb keinerhand sachen willen
harin zum rechten citieren noch laden solt vor der vhrtel, suen-
der ménglich von dem andern recht geben vnd nemmen vmb

8¢ Kothing pag. 21; M. S./ingen- 8 L. 1 Art. 1 L. 2 Art. 1, 2; L.
ten abrellen 1500, 3 Art. 1, 2; L. 4 Art. 1, 2,
86 Sz, Nr. 212/4. VI. 1375.
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all sachen vor ihren rechten in der March, so welten sy ouch
minglich richten, das sy hoften vor Gott vnd der welt glimpf
und ehre davon zu haben — ob aber jemand ein vhrtelt ginge,
dero er beschwirt, das der wohl moge appellieren, vnd harin
fiir vns ziichen, doch mit dem vorbehalt, das man dann dem
wider teil, so da verliirstig wurd, mit vhrtel bekennen dem
gegentheil zimliche kosten abzutragen.“ Die Schwyzer Land-
leute hérten die Mirchler aufmerksam an, und weil ihnen das
Begehren ,ziemlich“ schien, gewihrten sie die Bitte. Fortan
konkurrierten die beiden Gerichte nicht mehr, sondern das Ge-
richt der March war die obligatorische erste Instanz und der
Schwyzer Rat das Appellationsgericht.s?

Nun kamen aber Fille vor, wo die Appellation so lange
hinausgezégert wurde, bis der Tatbestand fast vergessen war;
auf Bitten der Mirchler beschrinkte deshalb der Schwyzer Rat
1549 das Appellationsrecht auf die Frist von 14 Tagen nach der
Ausstellung des Urteils in der March.s®

Noch weiter gingen die Marchleute in der Tendenz, die
Appellation nach Schwyz einzuschrinken. Es stérte sie, dafd
die Nachbarn von Uznach und Rapperswil fiir sich von der
Appellation befreit waren, aber appellieren konnten, wenn sie
das Recht in der March brauchten. Wieder kam die Obrigkeit
entgegen, indem sie der March zusagte, daf} die Fremden, die
in ihrem Heimatort keine Appellation hatten, von den Gerich-
ten der March nicht mehr nach Schwyz appellieren konnten.
(1554) &°. -

1555 versuchten die Mirchler sogar, eine Appellation nach
- Schwyz ganz zu verbieten, wogegen dann die Obrigkeit aller-
dings scharfen Protest erhob und drohte, der Landschaft einen
Vogt zu schicken.® ‘ '

1667 wurde der March bestitigt, dafl ihr Gericht die obli-
gatorische erste Instanz sei und noch besonders betont, daf}
vor dem in Lachen gefdllten Endurteil nicht appelliert werden
diirfe; bei vorzeitiger Appellation sei der Zitierte nicht pflich-
tig, in Schwyz zu erscheinen und auch aller Kosten ledig. Die-
ser Brief wurde anldfilich eines Handels ausgestellt, bei dem
-zu frith appelliert worden war; er wurde 1677 bestitigt.”

Im 17. Jahrhundert schlichen sich Mifdstinde ein; es kam
vor, daf’ an den Landsiéckelmeister statt an den gesessenen
Landrat von Schwyz appelliert wurde,®® und der Trager ver-
suchte, den Gerichten als obrigkeitlicher Inspektor beizuwoh-
nen.” Besonders ungiinstig wirkte sich die einreiflende Gewohn-

81 L, 1 Art. 29, 67 (Art. 62: 1533), % 1. c. pag. 381/2. XI. 1555.
77 (Art. 76: 1538, Art. 81: 9 Sz Nr. 1435/24. IX. 1667.
1543); Sz. Nr. 1023/8. XI. 1545. 92 M. Ger. Pr. 1/27. IIL. 1691.
88 L. 2 fol. 64/31. III. 1549. 95 M. Kop. pag. 261/16. V. 1698.
89 Sz. R. Pr. 1 pag. 237/30. IV. 1554.
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heit der Ehrengesandten aus, von sich aus und unter Umgehung
der Appellationsinstanz von Schwyz Gerichtsurteile der March
aufzuheben, wenn eine Partei sich einschmeicheln konnte.%
Auch wurde trotz allen Briefen das Recht in Schwyz begonnen
oder vorzeitig appelliert. Sehr beschwerlich fiir die Landschaft
waren auch die langen Aufenthalte des Landsickelmeisters in
der March, deren Kosten in keinem Verhaltnis zur Wichtig-
keit des Streitobjektes standen. 1712 beklagten sich die Mérch-
ler iiber die Mif3stinde im Gerichtswesen,? und da sie sich auf
eindeutige alte Privilegien berufen konnten, wurde ihnen voll
entsprochen.’ Trotzdem gab es auch im 18. Jahrhundert Anlaf§
zu Klagen. Es war fiir die Marchler besonders beschwerlich,
daf} Zwischenurteile nach Schwyz appelliert wurden, bevor das
Endurteil in der March gefillt worden war. In der ,ehrerbie-
tigen Vorstellung® baten die Mirchler um Abhilfe, und diese
berechtigte Klage gehorte zu den wenigen Bitten, welche 1792
gewihrt wurden.®” Als die Mirchler einige Jahre spiter (1795)
die ginzliche Aufhebung der Appellation von Zwischenurteilen
verlangten, erhielten sie eine abschligige Antwort.?

Das Siebnergericht %

Das Siebnergericht war die unterste Gerichtsinstanz der
March. Die erste urkundliche Erwihnung geschieht 1461.100
Das Siebnergericht war jedem zuginglich, der sofort um
kleine Sachen gerichtet werden wollte. Es wurde vom Land-
weibel priasidiert, welcher sieben Richter zu sich nahm; waren
Ratsherren in der Nihe, wurden diese erwihlt, sonst konnte
jeder gut beleumdete Landmann ins Gericht berufen werden.
Jeder, den der Landweibel berief, war bei seinen Eiden ge-
halten, Gericht zu sitzen, sonst wurde er um 20 Schilling ge-
biif}t.
: Das Siebnergericht urteilte hauptséchlich iiber kleine Geld-
schulden, weshalb es auch das Schuldengericht genannt wurde.
Es muf3ten 10 Schilling Gerichtsgeld erlegt werden. Seine Straf-
kompetenz erstreckte sich bis auf 25 Schilling Bufle.

9% 1, c. pag. 157/27. X. 1621. 9% ], ¢. Nr. 133/14. X. 1712 Nr. 2;
95 Eins. R. K. 4; Sz. 332 Nr. 132/ Sz. Nr. 1565/23. X. 1712.
30. IX. 1712 '

87 Sz. 332 Ehrerbietige Vorstellung; M. B. 18. IV. 1792. Steinauers
Behauptung (pag. 40), dafl Zwischenurteile erst seit 1792 nach Schwyz
gpplelliert werden konnten, wird durch die ,Ehrerbietige Vorstellung® wi-

erlegt.

9 Sz. Nr. 1743/25. IV. 1795.

99 Vgl. Stockmann. Helen: Ueber die Gassengerichte von Uri, Schwyz,
Nidwalden und Appenzell. Jur. Diss. Ziirich. Lungern 1942, pag. 15 ff.

100 M. Kop. pag. 343/1461. '

146



Seit dem 16. Jahrhundert wurde das Siebnergericht fiir die
Einheimischen am Dienstagvormittag gehalten, fiir die Frem-
den aber auch unter der Woche.

Vom Siebnergericht ging die Appellation an das Neuner-
gericht der March, nachdem dem Siebnergericht 25 Schilling
Appellationsgeld erlegt worden waren.10!

3. Kapitel: Die Finanzen

Der Staatshaushalt der March war von demjenigen des ge-
freiten Landes Schwyz véllig getrennt.

Vermégen und ordentliche Einnahmen

Um die Finanzen in der March war es im allgemeinen herz-
lich schlecht bestellt. Von einer allgemeinen Schuldenwirtschaft
kann indes nicht gesprochen werden, denn jeder Landsickel-
-meister mufite vor der Uebergabe des Amtes an seinen Nach-
folger die wihrend seiner Amtszeit aufgelaufenen Schulden be-
gleichen.! Da die abgehenden Landsickelmeister dazu nicht
immer imstande waren, mufiten sie dem Landessédckel hidufig
bedeutende Summen aus eigener Tasche vorstrecken. Wenn
dann Steuern ausgeschrieben und Holz verkauft wurden, reichte
der Ertrag knapp zur Deckung der dringendsten Schulden, aber
nicht zu einem Vorschlag auf neue Rechnung

Das wichtigste Vermégen der Landschaft stellten zweifel-
los die den Landleuten gehérenden Waldungen und Alpen dar,
welche aber im allgemeinen nur dem Privatnutzen dienten. Erst
im 18. Jahrhundert begann man den Holzreichtum auch fiir
6ffentliche Zwecke zu verwenden, doch auch dann wurden die
Wiilder nicht als regelmiiflige Einkommensquelle betrachtet;
nur wenn kein anderer Ausweg mehr blieb, holten die Mirchler
in Schwyz die Erlaubnis, einen Wald abzuholzen und aufler
Landes zu verkaufen.

Zum Vermogen der March gehérte ferner eine Anzahl Giilt-
briefe, von denen der Sickelmeister die Zinsen einzog.

Die regierenden Landsgemelndedemokratlen legten im 17.
Jahrhundert den Grund zu einem Staatsschatz, der nur im
Kriegsfall verwendet werden durfte.

In Schwyz hief} der Schatz ,,der Kasten“ und die ihn ver-
waltenden Beamten die , Kastenvigte“.? Trotzdem die Land-

101 I, 1 Art. 31; L. 2 Art. 3; L. 3 1 Sz, R, Pr. 13 pag. 23/2. VIIL
Art. 3; L. 4 Art. 3; M. L. Pr. 1710.
11. VI. 1771; Steinauer pag. 39, 2 Blumer 2 pag. 306, 308.
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schaft March fiir die Kriegskosten selbst aufzukommen hatte,
legte sie keinen solchen Schatz an, da die Finanzkraft des Lan-
des kaum zur Deckung der ordentlichen Auslagen reichte.
Wohl finden wir auch in der March den Kasten und die Kasten-
vogte; doch ist in der March unter Kasten nicht ein Landes-
schatz, sondern das Vermdgen des Sondersiechenhauses zu ver-
stehen, welches zwar auch fiir Landesbediirfnisse herangezo-
gen werden konnte. In erster Linie waren die Zinsen des Son-
dersiechenhauses fiir die Armenpflege bestimmt, aber die Be-
horden der March waren froh, hier eine stets verfiigbare, kleine
Reserve zu besitzen, aus welcher unvorhergesehene Ausgaben
verschiedenster Art gedeckt werden konnten. Auch kam es vor,
daf’ der Staatskasse bei plotzlichem Geldbedarf aus dem Ver-
mogen des Sondersiechenhauses ein Vorschuf$ gewihrt wurde.?

Ganz fehlt der Staatsschatz aber auch in der March nicht.
1730 wurden der Rottenwald und der Felderdenwald abgeholzt
und aufler Landes verkauft; der Erlés bildete ein besonderes
Kapital, welches ohne Vorwissen der Obrigkeit von Schwyz
aber nicht angetastet werden durfte. Die Zinsen verwendete
man zur Deckung verschiedener Landesbediirfnisse.* Die durch
den Waldverkauf erhaltenen Kapitalbriefe und anderes Holz-
geld wurden in den Kasten gelegt, aber gesondert verwaltet.
Da die Kastenviogte den Schliissel zum Kasten verwahrten, er-
gab sich von selbst, daf} sie zur Verwaltung dieses Geldes auch
herangezogen wurden.’

Einen betrichtlichen Teil der Staatseinnahmen machten die
Buflen aus. Steuern wurden nicht regelmiflig erhoben.

Dem Lande gehorten ferner die Sust in Lachen, die Lan-
desmetzg und die Waage.®

Ordentliche Einnahmen ergaben sich auflerdem aus dem klei-
nen Zoll, dem Anteil am grofien Zoll und am Umgeld, sowie
zeitweise aus dem Angstergeld. Auch das Vermieten der Markt-
stdnde trug ein Weniges ein.’

Als weitere Einnahmequelle figurieren die Einkaufssummen
von neuen Landleuten und Hintersassen, sowie das Jahrgeld
der tolerierten Fremden. Der Abzug, d. h. die beim Wegzug
geschuldete Vermogensabgabe, wurde um die Mitte des 16.
Jahrhunderts eingefiihrt. Im 16. Jahrhundert mufite dafiir der

3 M. L. Pr. 28. IV. 1745, 22. V. 1791 Nr. 17, 26. VIL. 1791 Nr.
1747, 26. V. 1749, 25. VL. 1750, 1, 27. XIL. 1792 Nr. 8; Sz. 333
6. XII. 1750, 4. VI. 1759, 6. XII. Landessteuern/28. 1I. 1793.
1766 Nr. 3, 18. XII. 1770, 24. = ¢ L. 4 Art. 78; M. R. Pr. 12. VL
VIIIL. 1771 Nr. 6. 1742, 28. VI. 1770, 24. VI. 1778;

¢ Sz. Nr. 1620/23. XII, 1730; Sz, M. Kop. pag. 284/9. VII. 1587;
R. Pr. 14 pag. 514/23. XIIL. 1730. Sust: Oeifentliches Lagerhaus

§ M. L. Pr. 20. V. 1771 Nr. 6; fiir Durchgangswaren.

M. D. Pr. 20. X. 1778; M. L. TL. 2 Art. 91; L. 3 Art. 77; L.
Pr. 12. V. 1788 Nr. 15, 13. VL. 4 Art. 79, ‘
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5. Pfennig bezahlt werden. Im 18. Jahrhundert, so bestimmte
das vierte Landbuch, sollten der Miirchler Landrat und die
Obrigkeit von Schwyz die Hohe des Abzuges festsetzen. 1557

sagten die Schwyzer der March den fiinften Teil des Ertrages
zu.®

Die Steuern

Im allgemeinen versuchte die March wie die regierenden
Stinde, ohne direkte Steuern auszukommen. Dies war nur
darum moglich, weil die Aufgaben des Staates viel beschrink-
ter waren als heutzutage. Der Verzicht auf Steuern war zwar
in der March schwerer durchzufiihren als in den regierenden
Orten, weil weder Pensionsgelder noch Aemterauflagen oder
die allerdings nicht sehr bedeutenden Einnahmen aus den Vog-
teien das Budget entlasteten.® |

Im 15. Jahrhundert ist uns nur eine Steuer bekannt, welche
wegen der im alten Ziirichkrieg entstandenen Schéden erhoben
werden mufdte. Steuern blieben eine Seltenheit bis zum zwei-
ten Villmergerkrieg, welcher die Landschaft finanziell so
schwichte, daf} sie sich nie mehr richtig erholen konnte. Fortan
kam die March nicht mehr ohne héufige Steuern aus.

Daf} die March im 15. Jahrhundert die Steuerhoheit selbst

ausiibte, wird durch eine Urkunde von 1447 belegt: ,,. . . von
der steur vnd broiich wegen, die dan die lantlotith in der March
. . von gemeines lants kosten wegen geleit hattent . . .“10

1683 und im 18. Jahrhundert gab der schwyzerische Rat. seine
Einwilligung, wenn die Mirchler Steuern ausschrieben.!!

Steuern zu beschlieBen war in der March ausschliefflich
Sache der Landsgemeinde; wenn der zweifache Rat dies tat,
handelte er entweder im Auftrag der Landsgemeinde oder er
tat dies unter dem Vorbehalt, daf} die Landsgemeinde einver-
standen sei.

Die Steuer wurde auf Giiter und Kapitalien gelegt, welche
im Lande selbst lagen, und wer nichts besaf}, hatte eine geringe
- Kopfsteuer zu entrichten. Der Normalsatz betrug 20 Schilling
auf 100 Pfund, der Ertrag meist etwas iiber 1000 Pfund. Die
Steuer wurde kirchgangsweise von den Siebnern eingezogen,
wobei der Grundsatz der Selbsteinschitzung galt.1?

Die Steuern mufdten von allen Landleuten, Hintersassen
und tolerierten Fremden bezahlt werden, auch Giiter und Ka-
pitalien auswiirtiger Besitzer wurden besteuert.

$ M. R. 1 fol. 21 b/16. IV. 1550; 29 £f,
" Sz. R. Pr. 1 fol. 143d/8. II. 1 M. Nr. 7/7. XI. 1441.
1553; M. Nr. 28/13. IIL. 1557; 1 Sz. R. Pr. 9 fol. 188a/30. X. -

Sz. 502/17. VIII. 1593; L. 3 Art. 1683.
6; L. 4 Art. 8. 12 M. L. Pr. 6. XII. 1747, 4. IV,
9 Kothing, Staatsvermégen pag. 1774.
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Es war dabei zu entscheiden, ob der Besitzer des Gutes
oder Zinsbriefes oder aber sein Lehensmann die Steuer be-
zahlen sollte. Anliflich der ersten uns bekannten Landessteuer
anno 1447 erhoben sich darob Streitigkeiten zwischen dem Land
und einigen Giiterbesitzern. Das Neunergericht der March
wagte den Konflikt nicht zu entscheiden und gelangte deshalb
an Schwyz. Der Streit wurde nun einem von Landammann und
Ridten von Schwyz ernannten Ausschuff von fiinf Schwyzer
Ratsherren zum rechtlichen Entscheid vorgelegt. Diese ent-
schieden dahin, daf} die Steuer vom Lehenstriger nur dann be-
zahlt werden miisse, wenn eine besondere Klausel bestimme,
daf} die Zinsen ohne Abzug einkommen sollten. Sonst sé¢ien
die Steuern von den Inhabern der Briefe zu fordern. Wenn ein
solcher die Zahlung verweigerte, — bestimmten die Schieds-
richter weiter, — durften die Landleute der March zu einem
solchen sprechen: ,,Wir haben deine Zinse, Stiicke und Giilten
ebensogut geschirmt und schirmen sie noch, als den andern
Landeseinwohnern, und getrauen daher, dafl du uns die Stiicke
sollest versteuern, wie jeder im Land.“ Wenn einer dann das
Recht verlangte, sollten die Landleute und die Giiterbesitzer
das Recht nehmen, vor Ammann und Riten oder den Landleuten
zu Schwyz, oder wohin die in der March den Giilteninhaber
vor Gericht weisen wollten. Wenn der Rechtsstreit nicht innert
zwei Monaten erledigt wurde, durften die Landleute der March
das Gut nach ihrem Landesrecht verganten, aufler wenn jemand
fiir die Bezahlung der Steuer Biirgschaft einlegte.

Ein dhnlicher Streit entstand 1451 zwischen denen in der
March und den Héfen einerseits und den Rapperswilern ander-
seits, da die Giiterbesitzer von Rapperswil nun, nach dem Frie-
den, auch von der Steuer betroffen wurden. Dieser Streit kam
vor dem Altbiirgermeister von Ziirich, Jakob Schwartzmurer,
zum Austrag. Die Rapperswiler lieflen sich durch Alt-Schult- .
hei Johannes Villinger und Ratsherrn Heinrich Efllinger,
March und Héfe durch den Schwyzer Landammann Ital Reding
und Arnold Kupferschmid, des Rates von Schwyz, vertreten.
Streitsache und Urteile waren gleich wie 1447.

Nun ruhte diese Frage wiihrend langer Zeit, da die March
keine direkten Steuern mehr einzog. Inzwischen verinderten
sich die Besitzverhiltnisse insofern, als die March, die noch im
15. Jahrhundert wirtschaftlich besonders nach dem Ziirichsee
hin orientiert war, — da auswiirtige Kapitalien und Giiter na-
mentlich in den Hiénden von Rapperswilern, Ziirchern und Uz-
nachern lagen,”® — sich nun enger an Schwyz anschlofl. Kapi-
talien und Giiter in auswiirtigem Besitz gehorten spiter vorwie-

13 M. Nr. 7/7. XI. 1447; Sz. Nr. 510/20. VIII. 1451; Kilin, Steuerwesen
pag. 13 ff.
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gend Schwyzern. Immerhin wird schwyzerisches Kapital in der
March schon im 14. Jahrhundert erwihnt.’* Nun wurde dieser
schwyzerische Giiterbesitz im 17. und 18. Jahrhundert zum po-
litischen Problem.

1665 verfiigte der schwyzerische Rat, daf3, wenn das Land
Schwyz in den angehérigen Landschaften Kapltal besitze, die-
ses nicht bei den Untertanen, sondern in Schwyz versteuert
werden miisse. 1683 wurde diese Bestimmung auch auf die-
jenigen Kapitalien ausgedehnt, welche sich im Besitz von
Schwyzer Landleuten befanden.’® Es ist begreiflich, daf} die
Mirchler 1712 forderten, daBl die Schwyzer fiir ihr in der March
liegendes Gut und ihre Kapitalbriefe in der March steuern soll-
ten.l® Die Entscheidung iiber diesen Beschwerdepunkt wurde
wegen seiner Wichtigkeit von der schwyzerischen Kommission
der Landsgemeinde iiberwiesen,!” aber da es hier an den Geld-
sidckel der Schwyzer ging, gaben sie nicht nach.1®

1719 sah sich die Landschaft veranlaf’t, eine Steuer aus-
zuschreiben. Der Landschreiber wurde nach Schwyz geschickt,
um die Urkunden von 1447 und 1451 bestiitigen zu lassen.’® Die
Urkunden wurden als Priazedenzfille anerkannt, und es wurde
den Mirchlern zugesagt, daf} auch die Schwyzer, mit Ausnahme
der Pfarrkirche Schwyz, die Steuer bezahlen sollten, indem
diese vom Zins abgezogen werden durfte. Mit dieser Konzession
wurde aber die folgenschwere Weisung verbunden, daf} die
Mirchler von nun an ohne Bewilligung von Schwyz keine Steu-
ern mehr auflegen diirften. Somit war der March die Steuer-
hoheit endgiiltig entzogen! Die Landleute lieflen sich das merk-
wiirdigerweise ohne Protest gefallen, — wohl deshalb, weil
ihnen die Schwyzer finanziell entgegengekommen waren.?

Der Ertrag dieser Steuer reichte aber nicht weit, und be-
reits 1722 wurde eine neue Steuer aufgelegt und von Schwyz
bewilligt, in welcher aber die Landleute und Beisassen von
Schwyz nicht inbegriffen waren.?! Auch diese Steuer geniigte
nicht, das finanzielle Gleichgewicht wieder herzustellen. 1729
kam wieder ein Abgeordneter der March nach Schwyz, um eine
Steuer zu erbitten, welche auch von den Schwyzern zu be-
zahlen wire; dies kam der Regierung bedenklich vor, doch
wollte sie die Mirchler nicht vor den Kopf stoflen und beauf-
tragte eine Kommission mit der Untersuchung der alten Sie-

14 QOW. I, 2 Nr. 1152/30. III. 1323; 18 Sz. Nr. 1565/23. X. 1712,

Urbar Schwyz pag. 133 ff. 19 Sz. R. Pr. 13 pag. 796/13. L
15 Sz. R. Pr. 9 fol. 188 a/30. X. 1720.
1683; Kilin, Steuerwesen pag. 20 1. ¢, pag. 864/ 9. XI. 1720; Sz.
41 £, Nr. 1590/9. XI. 1720.
16 Sz. 332 Nr. 132/30. IX. 1712 21 Sz. R. Pr. 14 pag. 41/20 XL
Nr. 8. 1722,

17 ], e. Nr. 133/14. X. 1712 Nr. 17.

151



gel und Briefe;** die Steuer wurde bewilligt, auch die Schwy-
zer sollten sie bezahlen, ausgenommen die Pfarrkirche von
Schwyz. Ausdriicklich wurde nun aber das Recht der Steuer-
bewilligung vorbehalten und bestimmt, daff dem Lands#ckel-
meister iiber die Verwendung der Steuer Rechnung abgelegt
werden miisse.?? 1730 wurde zum letzten Mal der Steuerein-
zug auch von den Schwyzer Landleuten bewilligt.2¢ Drei Jahre
spiter aber weigerten sich die Schwyzer, den Mirchlern von
ihrem in der Landschaft liegenden Kapital Steuern zu zahlen.2
Von nun an wagten die Méarchler nicht mehr, in der gewohn-
ten Form um die Steuer zu bitten, und in der Folgezeit wer-
den die schwyzerischen Giiterbesitzer nicht mehr erwiihnt oder
ausdriicklich als von der Steuer befreit betrachtet.2¢ _

Die Beschwerdeschrift von 1790 erinnerte denn auch daran,
dafl die Schwyzer friiher die allgemeinen Landessteuern mitge-
tragen hitten. Dafl die Mirchler die Steuerhoheit eingebiif’t
hatten, wird nur beildufig erwihnt. Ueberhaupt fordert die Be-
schwerdeschrift keine neue Steuer, weil die Zeiten so schlecht
seien, dafl man sie doch nicht einziechen konne; sie fordert
lediglich die Ueberlassung des Angstergeldes, weshalb die Kla-
gen iiber die Steuern nicht die erste Stelle einnehmen.?’” In
ihrer Antwort vom 18. April 1792 schlugen die Schwyzer die
Besteuerung von schwyzerischem Kapital ab.2

Es erhebt sich nun die Frage, ob Schwyz fiir sich das Recht
beanspruchte, von den Mirchlern direkte Steuern fiir inner-
schwyzerische Bediirfnisse zu erheben. Prinzipiell mufl diese
Frage bejaht werden, doch ist nur ein einziger Fall bekannt,
wo die Schwyzer die Landleute der March zur Bezahlung einer
allgemeinen Steuer anhielten. Das war im Oktober 1633, als
der dreifache Landrat von Schwyz eine Steuer auf alle Land-
leute und Beisassen, sowie auf alle schwyzerischen Untertanen
legte, um die Kosten die der Auszug des schwyzerischen Kon-
tingentes zur Sicherstellung des Thurgaus veranlafit hatte, zu
decken.2?

Die Abrechnungen

Ueber die Landesfinanzen verfiigten je nach Wichtigkeit
Landsgemeinde, Rat und Dienstagsrat.

In der Woche vor der Landsgemeinde wurden die 6ffent-
lichen Buf!enrechnungen gehalten. Alle Landleute, welche an

22 1. c. pag. 410/10. IX. 1729. 21 pag. 441/31. VIL. 1775; M.

23 1. c. pag. 445/29. XIL. 1729; Sz.

Nr. 1619/29. XII. 1729.

2t Sz. R. Pr. 14 pag. 460/29. IV.

1730.
2% 1. c. pag. 768/22. X. 1783.

26 M. D. Pr. IX. 1774; Sz. R. Pr.

L. Pr. 13. VII. 1784.

21 Sz. 332 Ehrerbietige Vor-
stellung.

28 M. B./18. TV. 1792.

29 L. Sz. pag. 102; Kilin, Steuer-
wesen pag. 33 ff.



das Land eine Forderung zu stellen hatten oder etwas schul-
deten, waren verpflichtet, bei diesem Anlafl ihre Angelegen-
heiten zu regeln. Der Name ,,Buflenrechnung® kommt daher,
dafl die Bufdfilligen das weitaus grifite Kontingent stellten.?

Wer die Bufle nicht in Geld erlegen wollte, konnte statt
dessen an den Landeswerken arbeiten. Der regierende Ammann
mufdte seine Buflen wihrend der Amtszeit einziehen, da er sonst
seines Anteils verlustig ging.’* Riickstindige Buflen wurden
vom Liufer eingezogen, welcher den dritten Teil und seine
Entlshnung aufschlug.3? Wenn auch dies nicht zum Erfolg
fiihrte, bestraften die Mirchler Minderjahrige mit der Triille,
Volljahrige mit biirgerlichem Gefingnis.?

- Die Sickelmeisterrechnung wurde einmal jihrlich auf dem
Rathaus von den Amtsrechnern abgenommen, welche vom Jo-
hannisrat ernannt wurden. Es waren dies regelmiflig der Am-
mann (fand die Rechnung nach der Landsgemeinde statt, auch
der Alt-Ammann), Statthalter, Landschreiber und Landweibel.
Der Verfiigung von 1692, die Sickelmeisterrechnung vor ge-
sessenem Landrat zu halten, wurde nicht nachgelebt.?* Vor der
Sickelmeisterrechnung avisierten die Siebner die Rite, damit
diese nach Belieben der Rechnung beiwohnen konnten.? Fiir
gewdhnlich war der Landsickelmeister nicht anwesend, erst
im 18. Jahrhundert mufite er diec Rechnungen einsehen, weil
die Landschaft die Steuerhoheit verloren hatte.3® Weitere Ab-
rechnungen mit dem Sickelmeister und den iibrigen Beamten
fanden nach Bedarf statt.

Das Umgeld

Das Umgeld war eine Steuer, welche auf die alkoholischen
Getrianke gelegt wurde, und zwar muften die Wirte urspriing-
lich von jeder Mafl Wein, die sie ausschenkten, einen Angster
den beiden hiefiir bestellten Weinschitzern bezahlen. Die Um-
geldrechnung, bei welcher der Landsickelmeister von Schwyz
und die Amtsleute der March, zeitweilig auch der Trager an-
wesend waren, wurde jihrlich im Friihling gehalten und nach-
her mit dem traditionellen Umgeldmahl auf Landeskosten be-
schlossen.??

Dic schwyzerische Regierung fithrte das Umgeld auf das

30 L. 1 Art. 79. : 36 Sz. R. Pr. 14 pag. 460/29. IV.
31 M. L. Pr. 19. V. 1746. 1730; 1. c. 16 fol. 86 a/4. VIII.
52 ], e, 5. VI. 1786, 1751; Sz. Nr. 1619/29, XII, 1729,
32 M. Kop. pag. 249/28. V. 1701. 37 M. Kop. pag. 198/4. VIII. 1692;
3¢ 1 c. pag. 198/4. VIII. 1692 Nr. 9. l. ¢. pag. 201/16. VIII. 1710;
3 1. c. pag. 201/16. VIII. 1710 Sz. R. Pr. 13 pag. 648/30. VIL
Nr. 14. 1718; M. R. Z.; Eins. R. K. 4
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Jahr 1599 ein und billigte der March die Hilfte des Ertrages
Zu.38

Wegen der grofien Kosten, die Schwyz im Dreifligjihrigen
Krieg zu tragen hatte, wurde das Umgeld 1646 verdoppelt, wo-
bei Schwyz den zweiten Angster fiir sich behielt, so daf} die
March nur noch den vierten Teil des Umgeldes bezog. Als
Trost erhielt sie eine Urkunde, worin die Obrigkeit feierlich
versprach, das Umgeld wieder auf den alten Stand zu setzen.
Die Landschaft erhielt die Erlaubnis, fiir sich ebenfalls einen
weitern Angster aufzulegen, machte aber von dieser Moglich-
keit keinen Gebrauch.3?

Die Haufigkeit der Klagen iiber das Umgeld beweisen, daf}
diese Steuer von den Landleuten als driickend empfunden
wurde. 1649 baten die Mirchler, dafl ihnen wieder die Hailfte
des Umgeldes iiberlassen wiirde und erreichten die Erhéhung
ihres Anteils auf einen Drittel.4® 1654 begehrten sie erneut den
frithern Anteil; zu Ende des 17. Jahrhunderts beklagten sie sich
wieder iiber das Umgeld, aber die Zeiten waren nicht darnach,
Wi inschen nach Steuererleichterung entgegenzukommen.4! 1712
bat die March um Herabsetzung des Umgeldes, aber da die
Schwyzer nur versprochen hatten, die seit 1656 eingefiihrten
Neuerungen zuriickzunehmen, blieb es beim héheren Ansatz.s?

Das Angstergeld

Auch diese Steuer wurde auf Wein und andere alkoholische
Getrianke gelegt und betrug 1 Angster fiir jede Mafl Wein.
Das Umgeld wurde nur von den Wirten, das Angstergeld von
allen Verbrauchern gefordert; der in Wirtshiusern ausge-
schenkte Wein wurde somit zweimal besteuert.4

3 Ochsner (Zoll, pag. 1082) vermutet, daf} das Umgeld vor 1599 be-
standen habe und der March allein gehérte. Der Eintrag im Schwyzer
Ratsprotokoll: ,Den vnsern vss der March ist vff disen tag der halb
theyl des vmgelts, so by jnen jn der March méchte vifgenommen wer-
den, zur erhaltung irer stiire vnd briiche bil vff verners erkhantnufl vn-
serer herren vnd obern iibergeben vnd zuogelassen worden stellt kei-
nen Beweis dafiir dar. Dagegen spricht der Titel des Méarchler Umgeld-
buches: ,Der landliitte in der March buch, darin das vmgelt verzeichnet
ist, vnd ist angefangen vnd dz vmgeltt angegangen, vff das neuw jor
im 1599 Jar“. Die Mirchler datierten in spiteren Beschwerdeschriften den
Anfang des Umgeldes immer auf 1599 und behaupteten nie, daf} sie einst
das Umgeld allein bezogen hitten. Sz. R. Pr. 2 fol. 309 b/28. XIIL 1598;
M. R. Z.; Eins. R. K. 4; Sz. 332 Ehrerbietige Vorstellung.

3 FEins. R. K. 4 Nr. 1. 14, Nr. 133/14. X. 1712 Nr. 13;

10 Sz. Nr. 1382/30. XI. 1649. Sz. Nr. 1565/23. X. 1712.

41 Sz. Nr. 1398/26. IV. 1654; Eins. 4 M. B. Nr. 9/1. IL. 1721; Sz
R. K. 4. 332 Nr. 132/30. IX. 1712; Se.

iz Sz, 332 Nr. 132/30. IX. 1712 Nr. R. Pr. 13 pag. 895/28. IV. 1721.
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Wann das Angstergeld eingefiihrt wurde, ist nicht ersicht-
lich. Es bestand 1709.4 Das schwyzerische Angstergeld wurde
erstmals 1697 eingefiihrt, womit wohl auch die Einfiihrung des
Angstergeldes in der March in Beziehung steht.#® 1712 wurde
das Angstergeld eine seit wenig Jahren eingefiihrte ,novitet
genannt und Schwyz um Abschaffung gebeten.t® Die Antwort
lautete dahin, dafl die March gleich andern Angehorigen ge-
halten werden sollte, was die Beibehaltung des Angstergeldes
bedeutete.4” Die Erhebung des Geldes bereitete zwar Schwierig-
keiten, denn es sei ,,wegen strenge der zeiten dermahlen nit
zuo erheben®, berichtete die Einzieherin 1713.48 In Schwyz
wurde in diesem Jahr das Angstergeld aufgehoben, aber be-
reits zwei Jahre spiter wieder eingefiihrt.+®

Der Zweck des Angstergeldes war die Anlegung eines Re-
servefonds. Bei den Angehorigen war diese Steuer verhafit,
weshalb sie sich anerboten, einen Vorrat aus andern Mitteln
anzulegen. Die Schwyzer Landsgemeinde erklirte sich damit
einverstanden und erlief} 1715 allen Angehorigen das Angster-
geld.?® Die meisten Angehérigen erfiillten nun aber das gege-
bene Versprechen nicht.’! Einzig die March legte einige Ka-
pitalien in Schirm und bannte einen Wald auf zehn Jahre.??

Als dann der Landeshaushalt der March dringend einer zu-
siatzlichen Finanzquelle bedurfte, erinnerte man sich 1721 die-
ser damals ja auch in Schwyz wieder gebrduchlichen Steuer
und schickte ein Bittschreiben nach Schwyz, um die Wieder-
einfiilhrung des Angstergeldes zu erreichen. Die Obrigkeit von
Schwyz, die den Angehorigen schon half, wenn sie es ohne Ein-
bufle an Geld oder Machtbefugnissen tun konnte, willfahrte
der Bitte und bestimmte, dafl die Mirchler dieses Geld fiir
den Landesunterhalt verwenden diirften, unter der Bedingung,
dafl dem Landsickelmeister jiahrlich iiber die Verwendung des
Geldes Rechenschaft abgelegt werde.5 _

Nun hatte der M#rchler Rat aber die Rechnung ohne den
Wirt gemacht. An der Landsgemeinde erhob sich eine scharfe
Opposition gegen den Beschluf}, und es wurde der Antrag ge-
stellt, dariiber abzustimmen, ob man von den Ehrengesandten
die Nachlassung des Angstergeldes erbitten wolle. Der Antrag
drang allerdings nicht durch; der gesessene Landrat von
Schwyz schickte ein scharfes Schreiben in die March, worin

44 ] ¢ 12/pag. 591/9. IV, 1709. 49 Kothing, Staatsvermdgen pag.
45 Kothing, Staatsvermdgen pag. 40. .
39; Sz. L. Pr. 1 pag. 101 ££./28. 50 Sz. L. Pr. 1 pag. 434/12. V.
IV. 1697. 1715.
46 Sz, 332 Nr. 132/30. IX. 1712 51 Sz. R. Pr. 14 pag. 80/3. VIL
Nr. 12, 1723.
47 1. ¢. Nr. 133/14. X. 1712. 52 Sz, 333 Landessteuern/5. X.
8 Sz. R. Pr. 13 pag. 241/2. V. 1715. —
1713, : 53 M. B. Nr. 9/1. IL. 1721.
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das ungebiihrliche Verhalten der Landsgemeinde geriigt wurde,
und befahl, dieses 6ffentlich zu publizieren. So wurde das
Angstergeld beibehalten.5¢

1723 fiihrte die Schwyzer Landsgemeinde das Angstergeld
bei den iibrigen Angehérigen wieder ein,® aber diese mufiten
es zu Handen der Schwyzer Obrigkeit cinziehen. Gern hitte
diese nun auch das Angstergeld aus der March nach Schwyz
geleitet; aber da sie vor erst zwei Jahren der March zugesagt
hatte, daf} sie das Angstergeld fiir ihre eigenen Bediirfnisse ver-
wenden diirfe, mufite Schwyz doch einige Riicksicht walten
lassen. Man riumte der Landschaft deshalb noch eine Frist
von einem Jahr ein, wihrend der sie das Angstergeld beziehen
konnte; nachher aber muf}te auch sie dasselbe trotz ihrer Ein-
sprache zu Handen der Obrigkeit abliefern.5¢ Ein am 24. April
1729 an der Schwyzer Landsgemeinde gestellter Antrag, daf}
man den Bezug des Angstergeldes einstellen solle, weil man
den Angehorigen die Vertristung gegeben habe, ihnen diese
Beschwerde abzunehmen, wurde verworfen und der Fortbezug
beschlossen, bis die Kapitalsumme den Betrag von 20,000 Gul-
den erreicht hitte.?”

Bereits 1734 war der schwyzerische Angstergeldfonds auf
die in Aussicht genommene Summe von 20,000 Gulden ange-
wachsen. Dieses Kapital wurde als geniigend erachtet und das
Angstergeld fiir das freie Land aufgehoben.’® Die Angehorigen
sollten es weiter bezahlen, doch wurde ihnen der Ertrag tiber-
lassen, d.h. sie waren gehalten, daraus einen Kornvorrat fiir
Notzeiten anzuschaffen.’® 1739 wurde in Schwyz das Angster-
geld erneut eingefiihrt.s°

So erfreute sich die March wiihrend einiger Jahre dieser
zusitzlichen Finanzquelle, die aber nicht verbraucht, sondern
an Kapital gelegt wurde. 1752 betrug das Kapital etwa 3000
Gulden,®! die in einem ,,sondern Ghiiltli“ aufbewahrt wurden.5?

1753 wurde aber das Angstergeld den Mirchlern und den
Einsiedlern ohne triftigen Grund wieder genommen und ihnen
einzig der schwache Trost gegeben, dafl sie in zehn Jahren
wiederum darum anhalten diirften.6® Die Mérchler warteten mit
dieser Bitte nur fiinf Jahre, — doch ist es kaum nétig zu sa-
gen, daf} ihnen eine Absage zuteil wurde.5* 1764 wurde das

5¢ 1. c¢. Nr. 10/31. V. 1721. 39 1. c.; PL. G. Mappe 37/XIII 2
55 Sz. L. Pr. 1 pag. 503/25. IV. c/19. VI. 1734; M. Kop. pag.

1723. 122/19. VI. 1734.
5% Sz. R. Pr. 14 pag. 82/3. VIL 60 Blumer 2 pag. 290.

1723, pag. 133/2. IX. 1724, 6 Sz. R, Pr. 16 fol. 99a/16. V.
57 Sz. L. Pr. 1 pag. 549 11./24. IV. 1752.

1729; Kothing, Staatsvermdgen 62 M. L. Pr./26. VIII. 1749.

ag. 41. 63 Sz. L. Pr. 1 pag. 698/29. IV.
58 Blumer 2 pag. 290; Sz. L. Pr. 1753.

1 pag. 564 ££,/2. V. 1734. 6t M. L. Pr. 24. IL. 1758.
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Angstergeld der Landschaft in der Form iiberlassen, daf} sie der
Hoheit eine jihrliche, feste Summe von 100 Talern entrich-
tete, und den Rest fiir die eigenen Bediirfnisse verwenden
durfte. Der Versuch von 1790, das gesamte Angstergeld an die
March zu bringen, scheiterte.5t '

Das Angstergeld wurde vom Angstergeldeinzieher eingetrie-
ben, welcher erst vor dem gesessenen Landrat von Schwyz,57
spiter vom dJohannisrat der March auf ein Jahr gewdhlt
wurde.®® Nach 1764 wurde das Einzieheramt von den Amts-
leuten der March dem Meistbietenden fiir vier Jahre iibertra-
gen. Dieser hatte Kaution zu leisten und war verpflichtet, die
100 Taler ohne Landeskosten nach Schwyz zu tragen.®®

Das Angstergeld wurde in erster Linie an Kapital gelegt.?
Spiter war man damit nicht mehr so streng, sondern benutzte
diesec Steuer auch fiir gréflere Ausgaben, fiir die man sonst
kein Geld auftreiben konnte, besonders fiir Militdrausgaben 7!
und die Schaffung von Kornvorriten.”? Aus dem Angstergeld
wurde auch ein Beitrag an den kostspieligen Neubau der Aa-
briicke * und an die Linthverbauungen gewihrt.™

Das Verfiigungsrecht iiber das Angstergeld stand den
Maéirchlern nicht zu, sondern sie mufiten den Landsickelmeister
oder die Hoheit anfragen.” Die Rechnungen mufiten dem Land-
sickelmeister vorgelegt werden, denn der gesessene Landrat
von Schwyz hatte die Mirchler in Verdacht, dafl sie neben
den bewilligten Ausgaben noch andere Rechnungen einschmug-
gelten und aus dem Angstergeld bezahlten.’® Ob die Verwen-
dung der Zinsen aus dem Angstergeldfonds in den Hénden der
Landschaft lag, war den Mirchlern selbst nicht klar,”” doch
scheint es, daf} sie dariiber verfiigten.™

Die Zélle

Schwyz und die March hatten beide am Zoll Anteil; es ge-
lang also den Schwyzern nicht, in Bezug auf die Zoélle einen
Regalanspruch durchzusetzen.

6 M. Kop. pag. 124/12. VII. 1764.

6 Sz. 332 Ehrerbietige Vorstel-
lung; M. B. 18. IV. 1792.

67 Sz. R. Pr. 12 pag. 591/9. IV, 1709.

68 M. L. Pr. 19. V. 1746. 1750 und 10. XIIL. 1750.

8 1. c. 6. III. 1765; M. Kop. pag. 4 Sz, R. Pr. 27 pag. 75/8. IIL
125/12. III. 1765; M. D. Pr. 8. 1788.
V. 1773; M. L. Pr. 11. VIIL %1 c. 19 pag. 6/26. 1. 1771; M.
1778. L. Pr. 5. XII. 1768.

1781 Nr. 13, 11. IV. 1791, 3.
V. 1793.
2 Sz. R. Pr. 19 pag. 6/26. I. 1771.
3 Sz. 333 Landessteuern/5. XI.

0] e 22. VI. 1746; Sz. R. Pr.
16 fol. 99 a/16. V. 1752,

1T M. L. Pr. 26. V. 1760 Nr. 2;
M. D. Pr. 16. IV. 1765; M. L.
Pr. 29. VI. 1767 Nr. 3, 28. VL

%6 Sz. R. Pr. 20 pag. 430/18. XL
1773.

7M. L. Pr. 23. V. 1774.

8 1, ¢, 28. VL. 1781 Nr. 13, 11. IV.
1791. :
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Der bedeutendste Zoll im Gebiet des heutigen Bezirks wurde
bei Grinau erhoben; Grinau war indes schwyzerische Domiéne
und gehorte in dem hier behandelten Zeitraum nicht zur Land-
schaft March, die Behandlung des Zolles zu Grinau fillt somit
nicht in den Rahmen dieser Arbeit.™

In der March bestand 1553 der sogenannte kleine Zoll, der
auf die Kaufmannsgiiter gelegt wurde; er betrug an diesem
Zeitpunkt zwei Angster von einem Saum Teilgut.?® Dieser Zoll
gehorte der March, und die schwyzerische Obrigkeit sicherte
der Landschaft im Jahre 1654 ausdriicklich den alleinigen Be-
zug zu.8!

Den Tarif bestimmte im 16. Jahrhundert die Obrigkeit von
Schwyz, schlug sie doch 1553 den Mirchlern die Erh6hung des
kleinen Zolles ab. Eine Zeitlang setzten die Mirchler die Ta-
rife selbst fest, denn 1654 baten die Landleute der March die
Schwyzer Obrigkeit, daf} sie den Zoll ,,wiederum wie von alter
her auf- und absetzen, mindern oder mehren, vnd solche zue
handen ires landtseckels beziehn mochtn®, und der schwyzeri-
sche Rat bestitigte dieses Recht ausdriicklich. 1735 war es
aber der schwyzerische Rat, der einen Tarif erlieff, und 1781
nahm die Obrigkeit von Schwyz anlafilich der Verbesserung
der Hauptstrafie eine Erhchung dieses Zolles vor.8?

Der grofie Zoll wurde von dem Vieh bezogen, das aus der
March exportiert oder durch die March gefiihrt wurde, wobei
auslindische Kaufleute einen héheren Zoll als eidgendssische zu
bezahlen hatten. Dieser Zoll wurde 1649 auf Bitten der March
von Landammann und Rat von Schwyz gesetzt. Die Hoheit von
Schwyz betrachtete ihn als ihr Eigentum und behielt sich die
Festsetzung des Tarifs vor. Vom Ertrag iiberlieflen die Schwy-
zer der March einen Drittel, ,,weil sie mit dem Unterhalt der
Straflen grofie Kosten habe®.83

Um das Jahr 1686 begannen einige Schwyzer, das Vieh,
welches sie in der March gekauft hatten und nach Italien aus-
fiihren wollten, nicht mehr in Lachen, sondern in Brunnen zu
verzollen, und der Landsickelmeister bedeutete den M#rchlern,
daf} die Hoheit die Schwyzer Landleute von dem Lachner Zoll
befreit habe.?* Es wurde auf diese Art und Weise zur Regel,
da das fiir Italien bestimmte Vieh nur noch in Brunnen ver-
zollt wurde und die Landschaft dergestalt um ihren Anteil am

" Vgl. SpieBl, sowie Ochsner, 1735 und 1781 abgedruckt sind.

Zoll pag. 132 ff. 85 Sz. Nr. 1382/30. XI. 1649, Nr.
8 Sz. R. Pr. 1 fol. 143e/8. IIL 1398/26. IV. 1654; Eins. R. K. 4.
1553. 1649/50 und 1652 erhielt die
81 Sz. Nr. 1398/26 IV. 1654. March nur den vierten Teil des
82 1 c.; Sz. R. Pr. 1 fol. 159/1. Ertrages. Ochsner Zoll pag.
V. 1553 Ochsner, Zoll pag. 109 109.

ff.,, 113, wo die Zolltarife von 8¢ M. R. Z. 2/22. 1II. 1686.
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Zoll kam. 1712 wurde versprochen, diese Neuerung riickgéngig
zu machen, so dafl alles Vieh wieder in der March verzollt
werden mufdte.®> Aber es ging auch hier so, wie mit den meisten
Zugestiindnissen von 1712: sie wurden nicht gehalten; der
Zoll wurde weiterhin in Brunnen bezogen, und erst 1717 er-
reichte die March, dafl sie wieder einen Viehzoll beziehen
durfte, doch ohne Nachteil fiir den Zoll zu Brunnen.’¢ Ein 1735
aufgestellter Tarif zeigt, dafl fortan der von eidgendssischen
Kaufleuten erhobene Viehzoll zum kleinen, der von Ausldndern
erhobene Viehzoll aber zum grofien Zoll gerechnet wurde.

Der Zolleinnehmer wurde von der Landsgemeinde auf vier
Jahre gewihlt, mit Ausnahme der Jahre zwischen 1709 und
1713, withrend denen das Amt jihrlich vergeben wurde. Er
hatte 200 Gulden Kaution zu leisten. Die Zollstétte befand sich
zwischen Altendorf und Lachen.®8

Die Ausgaben

Die bedeutendsten Ausgaben der Landschaft werden in den
Bitten um Steuerbewilligung angegeben. Es sind dies: Der Un-
terhalt von Weg, Steg, Briicken, Wuhren,?? Schifflinden und
Kirchstraf3en.% ,

Dic Verwaltungsspesen der March waren verhiltnismafig
gering: Da waren die Kosten fiir die Landsgemeinde, die Ge-
hilter der Beamten und die bescheidenen Entschidigungen fiir
besondere Auftrige und Gesandtschaften, wobei jedoch meist
nur die Selbstkosten der Beamten ersetzt wurden.

Grofler waren die Auslagen, welche der Landschaft aus
dem Aufenthalt des Landsickelmeisters, der Ehrengesandten
und des Landeshauptmanns erwuchsen. Diese mufiten wohl un-
tergebracht und kostspielig bewirtet werden, wobei ithnen Am-
mann und Beamte der March Gesellschaft zu leisten hatten.
Auch fiir Diener und Pferde mufite gesorgt werden. Da der

8 Sz, 332 Nr. 132/30. IX. 1712, 86 Sz, R. Pr. 13 pag. 541/14. VI
Nr. 133/14. X. 1712; Sz. Nr. 1717.
1565/23. X. 1712. 87 Qchsner, Zoll pag. 110.

88 L. 3 Art. 138; L. 4 Art. 70. Fiir den Bezug des grofien Zolles erhielt

der Zolleinnehmer ein Viertel vom Bruttoertrag des grofien Zolles. Ochs-
ner, Zoll pag. 109.
. Ueber das nur 1647 erwihnte Weggeld in Tuggen vgl. Ochsner, Zoll
pag. 131#f. 1780 wurde die Verbesserung der Landstrafle von Reichen-
burg nach Pfiffikon beschlossen; hiefiir und zur Deckung der Unterhalts-
kosten bewilligte der Schwyzer Rat die Erhebung eines Weggeldes. Ochs-
ner Martin, Schwyz und der Verkehr iiber den St. Gotthard II. Das schwy-
zerische Straflenwesen. MHVS 35, pag. 90 ff. Ueber Zollerhshungen, Zoll-
befreiungen usw. vgl. Ochsner, Zoll pag. 106 ff.

89 Verbauungen von Bergbichen und Flufildufen.

% Sz. R. Pr. 16 fol. 86a/4. VIII. 1751.
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Aufwand schliefilich zu einer kaum noch tragbaren Belastung
der Staatskasse wurde, legte man die Pflichten der Landschaft
gegeniiber den schwyzerischen Beamten in der sogenannten
Hausordnung fest, in der genau bestimmt wurde, wie lange die
Landschaft die Gesandten unterhalten mufite, wer Gesellschaft
zu leisten hatte und wie viele Kannen Wein ausgeschenkt wer-
den sollten. Diese Hausordnung wurde vom gesessenen Landrat
von Schwyz ratifiziert.?? Es war zwar nicht immer mdoglich,
innerhalb der durch die Hausordnung gegebenen Grenzen zu
bleiben; Mehrausgaben mufiten vom Landammann dem gesesse-
nen Rat vorgebracht werden, der dariiber Beschlufl fafite.®2

Die Gerichtskosten sowie die Kosten des Strafvollzuges
waren der Landschaft iiberbunden, sofern sie nicht aus dem
Vermoégen des Delinquenten gedeckt werden konnten.

Die Militdarausgaben waren in Friedenszeiten verhéltnis-
miflig gering, da die Soldaten selbst fiir die Ausriistung zu sor-
gen hatten. Die Ausgaben bestanden im Unterhalt des Zeug-
hauses und des dem Lande gehorenden Kriegsmaterials, in den
Landesmusterungen und der Bewirtung und Unterkunft des
Landeshauptmanns.

Im Kriegsfall bildete der Unterhalt der Truppen eine grofie
Belastung, da die Landschaft auf eigene Kosten Krieg fiihren
mufite.

Bei groflem Landesungliick gab der Landessickel einen Bei-
trag; beispielsweise wurden 1744 auf Staatskosten Arzneimittel
gegen die Viehseuche angeschafft.® .

Wie in der iibrigen Schweiz bestand auch in der March die
Sitte, daf’ die 6ffentliche Hand bei Neubauten ein Fenster stif-
tete. Im 18. Jahrhundert kam diese Vergiinstigung nur noch
armen Leuten zu.%

Die betrichtlichen Kosten, welche der March im 18. Jahr-
hundert aus der Entfernung fremder Bettler erwuchsen, wur-
den durch eine besondere Steuer, die sogenannte Bettelsteuer,
gedeckt. Die Mirchler durften diese erheben, ohne vorher in
Schwyz anzufragen.

4. Kapitel: Das Militiirwesen

Die Militirhoheit tiber die March war im 15. Jahrhundert
noch geteilt: Die Kommandogewalt wiihrend des Krieges iib-
ten die Schwyzer bereits im alten Ziirichkrieg aus, das Auf-

91 M. Kop. pag. 198/4. VIIL 1692; 1795 Nr. 4.
Sz. R. Pr. 10 fol. 389 b/12. VIII, 93 1. e. 25. VIIIL. 1744.
1701; M. Kop. pag. 201/16. VIII. 9 M. D. Pr. 21. VI. 1774 Nr. 1.
1710; Sz. R. Pr. 13 pag. 26/16. % Sz. 333 Landessteuer/5. XI.
VIII. 1710. 1750; M. L. Pr. 14. II. 1758,
2 M. L. Pr. 23. V. 1774, 21, XIL 5. II. 1760, 29. VI. 1787,
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gebotsrecht gehérte aber noch 1531 zu den Kompetenzen der
Landschaft, da die Mirchler Landsgemeinde am 4. Juli 1531
den Beschlufl fafte, ,,stillzesitzen‘.! Die Verbindung zwischen
Schwyz und der March war indessen so eng, daf} die Mérchler
wohl nie zuriickstanden, wenn in Schwyz der Beschlufl zum
Aufgebot gefafit wurde. Nach den Kappelerkriegen kam voll-
ends einc eigene Auflenpolitik fiir die Mérchler gar nicht mehr
in Frage, so daf} sie das Aufgebotsrecht verloren, ja es sogar
génzlich vergaflen und in den spiteren Beschwerdeschriften
nie darauf zuriickkamen. Als ein Ueberbleibsel des ehemali-
gen Aufgebotsrechtes kénnte die Befugnis angesehen werden,
die Kompagnien zur Ehrenbezeugung gegeniiber einem Gaste
unters Gewehr zu rufen, ein Recht, das die Mirchler aber 1774
verloren.2

Im Kriege bildeten die Mirchler eine eigene Formation ? und
kamen selbst fiir die Kriegskosten auf.* Schwyz schickte ihnen
den Landeshauptmann, wéihrend Offiziere und Unteroffiziere
Mirchler waren. ,

Der schwyzerische Landeshauptmann wird schon im alten
Zirichkrieg erwihnt: ,,Die von Swytz gabend ouch denen uss
der March einen hoptman .. .“5 Im 17. und 18. Jahrhundert
wurde dieser vom schwyzerischen geseflnen Landrat erwihlt.®
Im Kriege fiihrte er den Oberbefehl iiber die Truppen der
March, im Frieden leitete er die Landesmusterungen. Wenn
sich der Landeshauptmann in der March aufhielt, kamen die
Mirchler fiir seinen Unterhalt auf.?

Die Landschaft hatte einen eigenen Kriegsrat, dessen Zu-
sammensetzung jedoch aus den Quellen nicht ermittelt wer-
den kann. Entweder iibernahm der Landrat diese Funktion und
nannte sich in dieser Eigenschaft Kriegsrat, oder der Kriegs-
rat wurde durch die Offiziere unter dem Vorsitz des Landes-
hauptmanns gebildet.® |

Nachk der Ordonnanz von 1714 wurde die Landschaft in die
beiden Quartiere Ober- und Untermarch eingeteilt. Jedes Quar-
tier hattc zwei Kompagnien, deren Stirke von der Bevolke-

1 ASR 3 Nr. 863/2. VII. 1531, Nr. 1659; 1. ¢. 12 pag. 186/11. IV.
902,2/5. VII. 1531. 1705; 1. c. 13 pag. 937/10. L
2 Sz. R. Pr. 21 pag. 156/5. IX. 1722; 1. e. ag. 865/25. 1X.
1774; M. L. Pr. 15. X, 1774. 1734 1, & 24 pag. 373/12. IX.
3 Tschudi 2 pag. 278, 280. 1782; 1. c. 31 pag. 150/8. V.
+t M. Nr. 7/7. XI. 1447; M. R. 1793.
5/30. IX. 1656; Sz. R. Pr. 13 pag. " M. Kop. pag. 201/16. VIIL
287/2. IX. 1713; Sz. 332 Ehrer- 1710 Nr. 16; Sz. R. Pr. 13 pag.
bietige Vorstellung; Eins. R. 921/1. X. 1721; M. L. Pr. 7. V.
K. 4. 1786; Eins. R. K. 4; L. 4 Art.
5 Friind pag. 24. Nr. 20; Klin- 103.
genberger pag. 75, 138, 68. 8 M. Kr. Pr.; vgl. Blumer 2 pag.
z. R. Pr. 6b pag. 565/28. X. 283.
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rungszahl abhing. Die Kompagnie wurde in 6 Rotten eingeteilt;
die Rotte wurde von einem Offizier befehligt, dem zwei Unter-
offiziere und ein Gefreiter zur Seite standen.?

Die Mirchler behaupteten 1790, laut alten Protokollen hitte
frither der Mirchler Rat die Hauptleute und diese wiederum
die Leutnants und Unteroffiziere ernannt.l® Die Schwyzer ver-
fiigten am 18. April 1792, es solle bei dem Recht des Landes-
hauptmanns, Hauptleute und Unteroffiziere allein zu ernennen,
sein Bewenden haben. Dem Kriegsrat verblieb nur ein unver-
bindliches Vorschlagsrecht fiir die Wahl der Unteroffiziere.}!

Wie in den freien Lindern galt auch in der March die all-
gemeine Wehrpflicht. Dienstpflichtig war jeder in der March
Wohnhafte,'? ausgezogen wurden zuerst die Hlntersassen und
J ahrgeldler 13

Grundsitzlich mufite jeder Wehrpflichtige fiir seine Be-
waffnung selbst aufkommen. Die Waffe wurde an 6ffentlichen
Anléssen getragen, so in der Kirche und am Markt. Mit der
Waffe erschien der Ratsherr zum Rat und zum Malefizrat, der
Landmann zur Landsgemeinde.’* Auch Hintersassen und Jahr-
geldler waren zum Waffenbesitz verpflichtet.’? 1553 wurde bei
Strafe verboten, den Panzer zu verkaufen.'® Im 18. Jahrhun-
dert besaf} die Landschaft einen gewissen Vorrat an Gewehren,
welche an Arme ausgeliehen wurden.”

Die Kontrolle der Bewaffnung geschah durch Hausvisitation
oder durch allgemeine Musterungen. Die Landesmusterungen
wurden vom gesefinen Landrat in Schwyz nach Gutdiinken an-
gesagt und vom Landeshauptmann durchgefiihrt. Sie dauerten
gewohnlich zwei Tage, wobei am ersten Tag die Untermarch
und am zweiten Tag die Obermarch gemustert wurde. Die Teil-
nahme war fiir die Wehrpilichtigen obligatorisch.!® Bei dieser
Gelegenheit wurde auch die Kontrolle des Zeughauses vorge-
nommen.?

Da trotzdem die Bewaffnung im 18. Jahrhundert bei Vie-
len mangelhaft war, verfiigte der schwyzerische Rat, daf} sich
die Angehorigen gleich den schwyzerischen Beisassen vor der
Hochzeit vor dem Ammann stellen mufiten, um ihr Gewehr

9 Styger, Militirmusterung pag. 16 Sz, R. Pr. 1 fol. 146r/18.V. 1553.

127 ff. 17 M. L. Pr. 4. VIII. 1743, 27. XI.
10 Sz. 332 Ehrerbietige Vor- 1790, 9. VI. 1792.

stellung. 18 ], ¢. 4. VIIL 1743; M. R. 5/17.
1t M. B. 18. IV. 1792. VIIL. 1653; 1. c. 9 pag. 36/28.
12 M. L. Pr. 4. VIII. 1743. X. 1710, pag. 41/2. L. 1711 l e
131 e 6. VI 1792, 11. I. 1798. 8/1723 nacher landsgmemd
14 Sz. R. Pr. 2 pag. 194/29. IV. Sz. 333 B/25. IX. 1704; Sz. R.

1595; M. L. Pr. 3. IX. 1791, Pr. 14 pag. 261/28. XI. 1726,

29. VI. 1795. pag. 683/1. IX. 1732; 1. c. 29
5], ¢ 5 IL 1752, 15. V. 1758, ag. 325/6. X. 1791.

12. V. 1788. 19 M. L. Pr. 7. V., 1786.

162



und die Munition vorzuweisen; dabei hatten sie zu geloben, daf}
dies ihr Eigentum sei. An Schiitzenfesten wurden die Schiitzen-
gaben nur denjenigen verabreicht, welche mit eigenem Gewehr
schossen.20

Die Mirchler zogen unter dem Hauptbanner von Schwyz
ins Feld. Thre eigene Fahne entstand wohl um die Wende des
16. Jahrhunderts, ungefihr zu der Zeit, als in Innerschwyz
der Landesfihnrich neben den Bannerherrn trat.2! Zum ersten
Mal wird der Landesfihnrich in der March im 2. Kappelerkrieg
erwihnt.22 Er hatte die Ehre, die Landesfahne bei sich zu
Hause aufzubewahren und sie beim Auszug zu tragen. Die
Wahl des Fahnrichs war der Landsgemeinde der March vor-
behalten. Mit dem Amt wurde der Sitz im Rat verbunden.?

1597 bauten die Mirchler ihr Zeughaus,?* in dem sie ihre
Mérser und Feldschlangen, sowie Munition und Gewehre auf-
bewahrten. 1767 besafl die Landschaft vier ,,stukken®, welche
sowohl mit dem Schwyzer, als auch mit dem Mirchler Landes-
schild geschmiickt waren, und 1773 wurden einige Mérser dazu
gekauft.?

Die Schliissel zum Zeughaus verwahrte der von der Launds-
gemeinde der March gewihlte Zeugherr, welcher fiir die In-
standhaltung des Zeughauses und der darin aufbewahrten Waf-
fen und Munition verantwortlich war.2¢ Zeitweise hatten die
schwyzerischen Angehéorigen eigene Biichsenschmiede ange-
stellt.2

Die Kosten fiir Neuanschaffung, Unterhalt und Ersatz von
Waffen und Munition hatte die March allein zu tragen.?® Auch
wenn Schwyz Pulver lieferte, hatte die Landschaft dieses zu
bezahlen.2?

Was die fremden Kriegsdienste betrifft, so wurde am 15.
Februar 1730 den Mirchlern verboten, unter andern als Schwy-
zer Hauptleuten Dienst zu nehmen, doch wurde ihnen zugesagt,
daf} die Hauptleute sie in allem den Schwyzer Landleuten gleich
halten sollten, und wenn einer bei fremden Hauptleuten mehr
Gliick zu machen hoffte, so war ihm eingerdumt, sich beim
schwyzerischen Rat zu melden, der dann das Weitere bestim-

20 Sz. R. Pr. 16 fol. 173 b/13. IV. 18. XI. 1773.
1756; 1. c. 12 pag. 291/28. VIIIL. 26 M. L. Pr. 1. V. 1785 Nr. 10,
1706. - 7. V. 1786 Nr. 4, 21. IX. 1787
21 Reding pag. 24, 152. Nr. 8.
22 ASR 4 Nr. 437/22. X. 1531. 27 1. e. 27. XI. 1790 Nr. 4; Sz. R.
23 M. D. Pr. 26. IV. 1774 Nr. 2; Pr. 31 pag. 307/7. IX. 1793.
M. L. Pr. 2. V. 1790 Nr. 3. 26 Sz. R. Pr. 6 pag. 258/28. IV.
2¢ Sz. 332 Ehrerbietige Vor- 1632; M. L. Pr. 24. VI. 1773
stellung. Nr. 10. ‘
2 M. L. Pr. 6. XII. 1749, 4. VL 2 Sz. R. Pr. 31 pag. 307/7. IX.
1759, 29. VI. 1767, 6. XII. 1791 1793.

Nr. 8; Sz. R. Pr. 20 pag. 430/
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men sollte.®® Ein Unterschied zwischen den Landleuten von
Innerschwyz und den Angehérigen bestand auch insofern, als
erstere die Anwerbung durch eine Geldzahlung riickgéingig ma-
chen konnten, was den letztern wie den schwyzerischen Tole-
rierten und Hintersassen untersagt war.5!

Fremder Kriegsdienst wurde auch etwa als Strafe ver-
hiangt.52

Von den Mirchlern, welche in fremde Dienste traten, wurde
besonders ein Zweig der Familie Schwiter bekannt. Johann
Franz Ludwig Schwiter kam 1702 in die Gardes Suisses, wurde
1709 bei Malplaquet verwundet, fiithrte 1710 eine Freikompagnie,
mit welcher er 1721 unter das Reglment Diesbach und 1723 un-
ter dasjenige von de Courten kam. 1725 mit dem Ludwigs-
orden ausgezeichnet, erhielt er 1727 die Gardekompagnie
Pfyffer in Kommission und starb als Kapitinleutnant zu Au-
rillac. Von seinen vier Schnen trat Henri Francois 1731 als
Fahnrich in die Kompagnie Pfyffer, durchlief alle Offiziers-
grade bis zum Kapitinleutnant, machte die Feldziige von 1734
bis 1747 mit und die Belagerungen von Philippsburg, Menin,
Ypach und Fraeyburg, das Treffen bei Richeveaux und die
Schlachten von Roncourt und Lawfeld und verlie} 1756 den
Dienst als Oberst und Ritter des Ludwigsordens. Sein Sohn
Henri Georges, geb. 1737 zu Argenteuil, trat 1753 in die Schwei-
zergarde, war 1760 Sergeant in der Kompagnie Surbeck, 1792
Leutnant in Versailles, 1793 Kapitéin in der Legion du Nord und
fiel 1795 bei Chattillon sur Sévre gegen dieVendéer. Henri César,
Baron. ein Sohn des vorigen, geb. 1768 zu Rueil, war 1807 Offi-
zier der Ehrenlegion und Ritter des Ludwigsordens, 1810 Gou-
verneur von Jaén und Cordova in Spanien, 1831 kaiserlich-

franzosischer Feldmarschall, 1808 Baron de ’Empire; er starb
1839 zu Nancy.?

In der March wurde das Schieflen wie in den freien Lin-
dern eifrig geiibt. 1562 iibergaben die Genossen von Lachen den
Biichsenschiitzen auf dem Ried am See einen Platz, wo letztere
ihre Schiefliibungen vornehmen und ein Schiitzenhaus erbauen
durften.’* Fiir dieses bat Landammann Biieler an der Jahrrech-
nung zu Baden 1600 um neue Fenster.?>

Im 18. Jahrhundert bestanden 2 Schiitzengesellschaften, eine
in der Unter-, die andere in der Obermarch. Diese hielten all-
jahrlich unter der Aufsicht der Hauptleute Freischieflen ab,3¢
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30 M. Kop. pag. 239/14. III. 1730.

31 Sz. R. Pr. 13 pag. 798/15. IL
1720.

32 M. L. Pr. zwischen 24. V. und
24. VI. 1790, 6. IX. 1796.

33 Styger, Wappenbuch pag. 220. -

3¢ Urbar Lachen pag. 151.

35 E. A. 5, 1 Nr. 414n pag. 546/
25. VI. 1600.

3 Sz. R. Pr. 12 pag. 380/27. VIIL
1707MLPrzB24VI
1757, 26. VI. 1759.



welche fiir alle Dienstpflichtigen obligatorisch waren.?” Sowohl
die Obrigkeit von Schwyz, als auch die der March stifteten
Schiitzengaben. In der March mufiten die Schiitzenmeister jahr-
lich am Johannisrat um die Schiitzengaben anhalten und erhiel-
ten dann abwechselnd 24 oder 48 Gulden.® Auch sonst lie}
man den Schiitzen gern etwas zukommen, indem man z. B.
neue Hintersassen oder Landleute anwies, den Schiitzen eine
gewisse Summe zu bezahlen.?® Der Abt von Einsiedeln stiftete
ihnen 1671 einen wvergoldeten silbernen Becher und Tuch zu
einer ganzen Kleidung.%

5. Kapitel: Die Gesetzgebung

Die iltesten erhaltenen Rechtssatzungen aus der March
iiberliefert das Hofrecht von Wangen, dessen Niederschrift auf
Ende des 14. Jahrhunderts angesetzt wird; die Satzungen selbst
sind aber weit dlter, heif3t es doch von diesem Hofrecht, es
sei ,,von alter har an vns bracht vnd komen*, und sechs Hoif-
leute schworen feierlich, ,,dz si disi stukki vnd rechti ir vordren
habint gehort eroffnen an allen iargerichten vnd och niit an-
ders wissen vnd nie anders vernomen heint, wen dz es vnsers
hofs recht sig vnd ist®.

Dieses Hofrecht enthilt in der Hauptsache Bestimmungen

iiber das Gericht, die Hofgrenzen, die Fihre, die Allmenden,
das Privatrecht und das Strafrecht.!
- Zum eigentlichen Gesetzbuch mit Landrechts-Charakter fiir
die March wurde das zu Anfang des 15. Jahrhunderts geschrie-
bene Landbuch. Dieses trigt auf dem vor dem eigentlichen
Text befindlichen Blatt die Jahrzahl 1427, es handelt sich dem-
nach vorerst um das Recht der untern March;? die Obermarch
hatte noch 1449 ihr eigenes Recht, wie Rudolf Schwendibiil vor
dem Jahrgericht zu Altendorf bezeugte: ,,Auch wir sach das
in der nider march nid der A — was obrenthalb war, darvmb
offnete er jetz niitt, das mécht man jn den obren jargerichten
offnen . . .3

Die Obermarch iibernahm dann das Landbuch der Unter-
‘march zu einem heute nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt.
Wenn auch die Rechtssatzungen im Hofrecht von Wangen im
grofier: und ganzen denen des Landbuches nicht widersprachen,

37 1. e. 25. VL. 1750, 24. VI. 1786 39 Styger, Wappenbuch passim.
Nr. 1. ¢ Eins. R. K. 5/6. X. 1681.

38 Sz. R. Pr. 1 pag. 328/29. 1V.
1555; M. L. Pr. z, B. 25. VI, 1 Kothmg pag. IV, 360 ff.
1750, 24. VI. 1786; Styger, Mi- 2 L. 1,
litirmusterung pag. 129. 8 Kothmg pag. 22 Nr. 19.
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so gab es doch auch Unterschiede; so erbte in Wangen die Frau
2/; der Fahrhabe, in der Untermarch nur Y34

Das alte Landbuch der March ist eines der iltesten Land-
blicher der Innerschweiz. Aelter sind einzig die Landessatzun-
gen von Glarus, welche aus dem Jahre 1387 stammen.5 Inner-
schwyz pflegte seine Satzungen in besonderen Urkunden zu
verzeichnen: das offizielle Schwyzer Landbuch wurde erst in
den Jahren 1620—1626 aufgezeichnet; immerhin existierte in
Schwyz eine private Zusammenstellung der Satzungen, welche
bereits 1524 begonnen worden war.$

Wer iibte in der March die gesetzgeberische Gewalt aus?
Twing und Bann unterstanden im Mittelalter den Inhabern der
Grafschaft Rapperswil, welche indessen wohl nur den Vor-
sitzenden der Gemeinde stellten. Die Gemeinde war im Spét-
‘mittelalter befugt, selbst Satzungen aufzustellen. Im Hofrecht
von Wangen heifdt es:,,Och ist vnsers hofs recht: was der mer-
teil vnser hofiiingern iibereinkoment vmb einung vmb vrsitz
vind vmb vnser allmeind, dz sol der minder teil war vnd stitt
lassen &n als widerreden“.” Seit dem 15. Jahrhundert war die
Landsgemeinde wie in den regierenden Orten die oberste Ge-
setzgeberin. Im Landbuch lesen wir: ,,Item aber haben Wir Vif
Vns genommen zuo Lantzrecht . . .“8 oder: ,,Dis Ist die Ord-
nung die Arnolt Hegner, ze disen Zitten Vnser Amman In der
March, vnd vnser Landliit gemacht vnd geordnet hand von des
marktz wegen‘?, Beispiele, die sich beliebig vermehren lieffen.

Der Einflufl von Schwyz beschriankte sich auf das Mit-
spracherecht der an der Landsgemeinde anwesenden Ehren-
gesandten. Indessen kommt ein Artikel, der 17., vor, welcher
die Mitwirkung der Ehrengesandten ausdriicklich erwihnt, ja
sogar als eine Art Vertrag zwischen Schwyzern und Marchlern
gedeutet werden kann: ,Item Es zuo wiissen Ist, das Vnser
Hern Botten von Schwitz vnd ein Amman vnd gemein land-
liit {ibereins sind komen vnd das uff genomen hand . . .“ Die
Nennung der Ehrengesandten erklirt sich aus dem Inhalt die-
ses Artikels, der das Vorkaufs- und Zugrecht des Landmanns
der March gegeniiber Auswiirtigen in Bezug auf liegende Giiter
und Giilten festlegte, wodurch auch Schwyzer direkt betroffen
wurden.10

Das alte Landbuch ist von verschledenen Hinden geschrie-
ben. Der spiteste Zusatz stammt aus dem Jahre 1544.11

Im selben Jahr, also 1544, wurde das zweite Landbuch vom
damaligen Landschreiber Gugelberg geschrieben. Im Anhang
stellte Gugelberg den Uebergang der Untermarch an Schwyz

4 1. c. pag. 360 Art. 3; L. 1 Art. 7. 8 L. 1 Art. 6.

65 Blumer 1 p? 392. 9 1. e. Art. 11.
‘6 L. Sz. p 10 ], c. Art. 17.
7 Kothing pag. 361, Art. 5. 11 ], c. Art. 83.
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dar; sein Bericht stimmt mit der Tschudischen Darstellung fast
}V(‘jrth'ch iiberein. Der spiteste Zusatzartikel wurde 1560 ange-
tigt.12

Auch hier ist zu sehen, dafl es der Landsgemeinde zustand,
Landrechtsartikel zu setzen und nach ihrem Belieben wieder
aufzuheben. .

Von dieser Regel wichen zwei Artikel ab. Der 91. Artikel
wurde ,,mit gunst, wiissen und willen unserer herren zu Schwitz
geordnet und gemacht®. Dieser Artikel betraf aber nicht die
Landleute der March, sondern die Fremden, welche am Lach-
ner Markt feilboten.’®* Der Artikel, welcher den Giiterbesitz
Auswiirtiger behandelte, erschien in verschirfter Form: Giiter-
verkauf an Auswirtige wurde ganz verboten, und wer in der
March Giiter bebauen wollte, mufite im Land sefhaft sein. Es
folgte der Zusatz: ,,Somliches hand vns vnsere herren von
Schwyz bestétt vnd zu glasen. Wiahrend also im ersten Land-
buch einfach das Einverstindnis der Schwyzer festgestellt
wurde, macht der Artikel im zweiten Landbuch den Eindruck
einer erbetenen Gunst. Dies wird nicht verwundern, wenn wir
bedenken, dafl dieser Artikel die wirtschaftlichen Méglich-
keiten der Innerschwyzer in der March wesentlich ein-
schrankte.14

Des weitern lieflen die Mérchler 1545 eine Satzung besté-
tigen, nach welcher kein Schuldner gendtigt werden konnte,
mehr als 10 Gulden auf einmal abzulésen, was die Interessen
der Schwyzer ebenfalls stark beriihrte.1

Auch im zweiten Landbuch wurden also die Satzungen im
allgemeinen aufgestellt, ohne dal Schwyz konsultiert werden
mufite. Nur fiir Artikel, durch welche die Schwyzer direkt be-
troffen wurden, versicherte man sich des hoheitlichen Einver-
stindnisses. Immerhin bot dieses Vorgehen fiir spitere Zeiten
eine Handhabe zur Einmischung.

Bald hielt man eine neue Redaktion des Landbuches fiir
notwendig. Das dritte Landbuch wurde ungefihr 1580 zusam-
mengestellt; der erste Zusatz stammt von 1587, der letzte von
1745.15

Dieses Landbuch ist in etwas anderer Tonart als die bei-
den vorhergehenden geschrieben; es fehlt die selbstherrliche
Einleitung, welche 1427 und 1544 gebraucht wurde: ,,Wir die
Nach Benempten Ammann vnd Rat vnd gemein Landliit jn der
March bekenen vnd tuond kund aller mengklichem mit Ur-
kund dis Buchs, das wir all gemeinlich mit ein hiligem Rat
Vnsers Lantes Recht an dis Buch verschriben hand, als es von

12 1., 2 Art. 112, 15 Sz. Nr. 1023/8. XI. 1545.
13 ] e. Art. 91 16 Kothing pag. 9.
. 141 c Art. 107b.
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allter her an Vns Ist kommen.“ 1" Das dritte Landbuch beginnt
einfach mit dem ersten Artikel. Zwar treten bis zuletzt die
Landleute der March als die eigentlichen Gesetzgeber auf:
»Anno 1741 ist dieser artikel vor gehaltener 6ffentlicher lands-
gemeind abgelesen und vor ein landrecht angenommen wor-
den . . .”“ oder: ,,Haben m.(eine) h(erren) und gemeine land-
leut an 6ffentlicher landgemeind ermehrt und . . . folgende er-
lauterung beigesetzt,”“ 18 und die Landsgemeinde hob auch Ar-
tikel auf.1

Stand also das Recht der Gesetzgebung der Landschaft
immer noch zu, so war ihre Landsgemeinde doch nicht mehr
die einzige Instanz, die Artikel setzen und erlidutern konnte.
Schon der 12. Artikel des 3. Landbuches zeigt, daf} auch die
gnidigen Herren von Schwyz dazu berechtigt waren: ,Dieser
artikel ist von unsern gnidigen herren und obern zu Schwyz er-
ldutert . . .“ Drei Artikel wurden von Schwyz bestitigt, trotz-
dem sie vorwiegend Dinge betrafen, welche die Mérchler allein
angingen. Der 109. Artikel begann folgendermaflen: ,Item es
ist auch unser gnédigen herren und obern zu Schwyz nach lut
ein genant missiv entlicher befehl und meinung . . .“, ebenso
war der 145. Artikel ein Missiv von Schwyz.20

Langsam verstirkte sich der Einflufl von Schwyz auch in
der Gesetzgebung. 1697 war es fiir das Herbstgericht der March
nichts Auffilliges, die Erlduterungen einer Rechtssatzung statt
von den Behérden der March von Schwyz zu verlangen,?! und
1722 wurde der March kurzerhand ein neuer Landrechtsartikel
zugeschickt.?? 1730 hob sogar eine schwyzerische Ratserkennt-
nis einen neuen Landrechtsartikel auf; aus dieser Ratserkennt-
nis geht zum ersten Mal hervor, dafl neue Landrechtsartikel
von der Obrigkeit ratifiziert werden mufiten.?

Eine Gesamtbestiitigung des dritten Landbuches fand aber
ebenso wenig statt wie bei den beiden ersten Landbiichern.?

In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde eine Neuredaktion
des Landbuches nétig, welche den veridnderten politischen Ver-
héltnissen Rechnung tragen sollte. Der Mirchler Rat beauf-
tragte damit Landammann Pfister und Landschreiber Hegner.?>
Dann wollte man einen zweifachen Landrat einberufen, um die-

17 L. 1, 2. 21 M. Ger. Pr. 27. XI. 1697.

18 L. 3 Art. 147, 148. 22 Sz. R. Pr. 13 pag. 944/21. II.

19 1. c. Art. 14, 97. : 1722,

20 I. c. Art. 12, 63, 103 b, 109, 119, 23 1. c. 14 pag. 468/24. V. 1730.
145.

2¢ Kothing behauptet (pag. 9), das 2. und das 3. Landbuch seien von
der Hoheit von Schwyz genehmigt worden. Diese Behauptung fufit aber
nicht auf den Landbiichern selbst, sondern auf dem Verzeichnis der Rechte
der March, Sz. 332 Nr. 132/30. IX. 1712 Nr. 5. Die dort angefiihrten Be-

stitigungen beziehen sich auf einzelne Artikel.
~ % M. L. Pr. 3. VL. 1748.
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sem das Landrecht vorzulegen, damit er die nétigen Erlduterun-
gen vornehmen und strittige Punkte der Landsgemeinde zum
Entscheid vorlegen kénne.?® Die Arbeit erforderte viel Zeit. Ein
erstes Mal wurde am 7. April 1750 ein zweifacher Landrat ge-
halten, welcher verschiedene Artikel erlduterte,?” aber erst im
Dezember 1754 war die Arbeit am Landbuch soweit fortge-
schritten, daf zur letzten Durchsicht eine Kommission bestellt
werden konnte. Der Revision wohnte auch der Landsickel-
meister bei.?® Die Marchler hofften, das Landrecht durch die
Schwyzer Landsgemeinde von 1755 ratifizieren lassen zu kon-
nen,? aber die Ratifikation erfolgte erst im Dezember, und zwar
durch den Rat von Schwyz, der verfiigte, daf} zwei gleichlau-
tende Landbiicher geschrieben werden sollten, von denen eines
in Lachen und das andere in der Kanzlei zu Schwyz aufbe-
wahrt werden sollte.?

Die Zeiten hatten sich sehr verindert! Das zeigt ein Ver-
gleich der knappen, der eigenen Wiirde und Rechte wohl be-
wufiten Einleitung der ersten Landbiicher mit der langatmigen
Einleitung des vierten Landbuches: ,,Wir Landtammann und
Gesessener Landtrath zue Schweytz Vhrkunden Hiermit: Das
vor Uns erschinen Jakob Antoni Ganginer, Ammann, Niclaus
Leonti Digen, alt Ammann, und Johann Melckhior Krieg,
Statthalter, in Namen Unser Getreuwen Lieben Angehérigen
der Landtschaft March, in Underthenigkeit vorbringende, das
wegen Verstrich langer Zeit eint und anderer Articul von ihren
Landtrechten . . . gantz confus, andere aber . . . besser zue er-
leutheren noéthig seyen ... Uns desswegen angelegenlich bit-
tende, das Wir lhnen zue erdaurung der alten und auch in eint
und anderem besser 7ue explicieren vorhabenden [.andtrechten
eine Commission aus unseren Ehren-Mitlen begiinstigen, und
so mithin sie zue kiinfftiger Threr Richtschnuer mit einem Neu-
wen Landtrecht-Buech begnaden wollten.

Wan Wir dan wohl betrachtet, das einer jeden Landtschafft
die gueth und deiittliche Einrichtung der Statuten so nothwen-
dig als erspriefllich seye; Als haben Wir nicht allein durch
anverlangte Ehrencommission die alte Landtrecht examinieren
und alles der erforderligkeit nach in eine Neuwe Verfassung
zusamentragen lassen, sonder nachstehende Landtrechte von
Articul zue Articul in Unser Raths-Versammlung selbst be-
dachtsam erdauret, mithin erkennt, das diss Neuwe Landtrecht-
Buech unseren getreuwen lieben angehorigen der Landtschaft
March kiinfftig zue einer Richtschnuer dienen und bestiittiget
sein solle, worbei Wir Uns aber Unsere Landsherrliche Rechte

26 1. c. 22. IV. 1749. 20 1. c. 28. IV. 1755.
27 1. e. 7. IV. 1750. 30 Sz. R. Pr. 16 fol. 165 b/20. XII.
28 1. e. 7. XII. 1754. 1755.
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und fehrnere Hochoberkeitliche Disposition je nach verinderung
der Zeits-Leiiffen in allweg reserviert haben wollen . . .31,

Es waren also nicht mehr die Landleute, die ihr Recht selbst
setzten, sondern die Untertanen, die ihr Recht von der hohen
Obrigkeit empfingen. Immerhin kénnte der Wortlaut der Ein-
leitung von 1756 irrefiihren, da darin der Anschein erweckt
wird, daf} eine schwyzerische Kommission die Artikel zusam-
menstellte, und die Behérden der March dazu nur Ja und Amen
sagen konnten. Dem war doch nicht so: Das neue mirchlerische
Recht wurde in Lachen ausgearbeitet und als abgeschlossenes
Werk der Regierung in Schwyz vorgelegt.s?

Dieses vierte Landbuch war nun die letzte Fassung des
Rechtes der March. Neue Artikel wurden spidter nicht mehr
beigefiigt, und sé@mtliche Erliuterungen mufiten nun der Ho-
heit von Schwyz zur Ratifikation vorgelegt werden.?* 1792 nahm
zwar die schwyzerische Landsgemeinde sowohl fiir das gefreite
Land, als auch fiir die angehorigen Landschaften einen neuen
Landrechtsartikel an, doch wurde er nicht ins Landbuch der
March eingetragen.3

Mit dem Verlust des Gesetzgebungsrechtes fanden sich die
Landleute der March ab; die Beschwerdeschrift von 1790 er-
wihnte wohl, daf} die Landschaft dieses Recht friiher ausgeiibt |
hatte, stellte aber diesbeziiglich keine Forderungen, vielleicht
aus dem Grund, weil der March durch den Verlust dieses Rech-
tes keine materiellen Nachteile erwuchsen.3?

Wie bereits gezeigt wurde, stand das Gesetzgebungsrecht
urspriinglich der Landsgemeinde der March zu. Im 16. Jahr-
hundert begann aber auch der Rat, in einzelnen Féllen Artikel
aufzustellen. Der erste vom Rat gesetzte Artikel begegnet uns
1538.% Rechtssitze und Erlduterungen wurden durch den Rat
am héaufigsten in der Zeit von 1580 bis 1600 gesetzt,’” seltener
im 17. und 18. Jahrhundert.?3 1781 nahm der schwyzerische
Rat eine vom gesessenen Rat der March vorgenommene Erlau-
terung nicht an, weil sie noch nicht von der Landsgemeinde
behandelt worden sei. Erst wenn die Gemeinde nichts gegen
diese Erlduterung hiitte, solle sie zur Ratifikation vorgelegt
werden.3?

Was den Inhalt der Landbiicher betrifft, so regeln sie haupt-
sdachlich das Privatrecht, das Strafrecht (ohne die Blutgerichts-

31 Kothing pag. 108. 35 Sz. 332 Ehrerbietige Vor-
32 1. c. pag. 108. stellung.
33 Sz. R. Pr. 24 pag. 15/30. IV. 3 1. 2 Art. 91.
1781, pag. 45/19. VI. 1781; M. 3" L. 3 Art. 47, 54, 63, 106, 107,

L. Pr. 7. V. 1786 Nr. 10; Sz. 108, 110.
R. Pr. 26 pag. 312/5. V. 1787. % L. c. Art. 38, 53, 69, 100, 103 b,
3¢ Sz. L. Pr. 2 pag. 406/29. IV. 123, 126, 129, 140, 141, 144.
1792, 31 Sz. R. Pr. 24, pag. 15/30. 1V.
1781.
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barkeit), Friede und Friedbruch, die wirtschaftlichen Verhilt-
nisse, die Wahl der Beamten und Richter, die Aufnahme von
Landleuten, Hintersassen und Fremden sowie deren Rechte.

Bei den vielfdltigen Beziehungen zwischen Schwyz und der
March dréngt sich die Frage auf, wie sich ihre beiden Rechte
zueinander verhielten.

In der friiheren Zeit gab es wenig Beriithrungspunkte, da die
Selbstverwaltung der March noch intakt war. Die Regierung
von Schwyz anerkannte das Landrecht der March und vertei-
digte es gegeniiber Ziirich 1530 mit folgenden Worten: ,,So
mag ii . . . woll gedenken, das wir die vnsern von irem lanndt-
recht nit trengen konnent, sunder sy daby zuhanthaben schiit-
zen vnnd beschirmen schuldig nach sag der piinde‘.# |

Spiter, als sich Schwyz immer mehr in die Angelegenheiten
der March einmischte, wurde die Verschiedenheit der Rechte
schon eher zum Problem.

Drei Tatsachen zeigen uns, dafl Schwyzer Recht ganz oder
teilweise von der March iibernommen wurde: vorerst die An-
nahme des sogenannten Friedbriefes. Die Landsgemeinde der
March beschloff am 5. Mai 1577 mit Mehrheit, den in Abschrift
vorliegenden Schwyzer Friedbrief auch fiir die March zum Ge-
setz zu erheben — ein weiterer Beweis dafiir, dafl Schwyz zu
dieser Zeit das Gesetzgebungsrecht nicht beanspruchte.t1

Die zweite Tatsache, die eine wenigstens teilweise Ueber-
nahme von Schwyzer Recht in der March erkennen lifit, ist
die Handhabung von Zins- und Schuldeintreibung. Wihrend
fiir die Mérchler und die meisten iibrigen Gliaubiger das Land-
recht der March Geltung besaf}, konnten Landleute von Schwyz
sich bei diesen Geldgeschiiften auf das schwyzerische Recht
stiitzen.4? 7

Endlich nahm die Schwyzer Landsgemeinde 1792 folgenden
Landrechts-Artikel auf, der nicht nur in Schwyz, sondern auch
bei den Angehérigen gelten sollte: Wenn einer wegen zer-
riitteten Verhiltnissen aufler Landes geht und seine Familie
den Verwandten zur Last fallen lifdt, soll ihn die Obrigkeit
heimrufen. Leistet er innert bestimmter Frist dem Ruf nicht
Folge, so wird er des Landes verwiesen und verliert sein Land-
oder Hintersassenrecht.4

Im Jahre 1690 wurde sogar ein ernsthafter Versuch zur
Vereinheitlichung des Rechtes unternommen, indem man an der
Landsgemeinde eine Umfrage vornahm, ob das schwyzerische
Landrecht in globo angenommen werden solle. Es wurde aber
beschlossen, nichts zu unternehmen, sondern sich der Hoheit
in Gehorsam zu unterwerfen: ,,Namlichen, daf}, wenn unsere

s Z. A. 253/1 Nr. 151/28. V. 1530, 2 1. 8 Art. 145; L. 4 Art. 57.
41 Pf. G. 37/XXIII/5. V. 1577. 43 Sz. L. Pr. 2 pag. 406/29. 1V. 1792.
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hochgedachten u(nsere) g(nidigen) h(erren) u(nd) o(bern) ihr
recht uns vssen geben und iiberschicken werden, wir es gern
werden annemen; wann aber, wie bis dahin, deswegen nichts
einlangte, wir dannethin bei unsern alten jeweilen und bis da-
hin geiibten rechten verbleiben wollen. Weil minniglich bei
denselben sich wohl consoliert befunden.“# So blieben die
Mirchler weiterhin bei ihrem eigenen Recht.

Bot und Verbot

Die Landrechtsbiicher stellten die eigentliche Verfassung
des Landes dar. Da es sich hier hauptsichlich um allgemeine
Rechtssitze handelt, war die Gefahr des Zusammenstofles mit
Schwyz nicht sehr grofi.

Problematischer war fiir die beiden Linder die Frage, ob
die March auch Bot und Verbot aufstellen diirfe, d. h. ob sie
befugt sei, die prinzipiell weniger wichtigen, aber in das tig-
liche Leben tief eingreifenden Dinge zu ordnen.

Fir das 15. und 16. Jahrhundert diirfen wir ohne weiteres
annehmen, daf} dies der Fall war. Die Quellen flieflen hier spér-
lich, doch ist dies nicht verwunderlich, da solche Polizeiver-
ordnungen, als fiir den tiglichen Gebrauch bestimmt, meist
nicht in die Landbiicher eingeschrieben wurden. Aus den Land-
biichern ist uns die Marktordnung von 1435 bekannt, welche
Ammann und Landleute aufstellten,*> und dann ist uns noch das
Reglement der Schiffleute von 1587 iiberliefert.4* Wir wissen
auch, dafd der Rat der March Spielen und Tanzen erlaubte oder
verbot.4” Die Miarchler behaupteten spiiter, diese Rechte seien
ihnen im 16. Jahrhundert bestitigt worden.4®

Im Verlauf des 17. Jahrhunderts kam den Mirchlern mit
vielen andern Kompetenzen auch diejenige zur selbstéindigen
Aufstellung von Bot und Verbot abhanden.

1701 wurde der March auf ihre Bitten von Schwyz eine
neue Polizeiordnung gegeben, weil die alte nicht mehr gehalten
wurde; vorher waren die alten Siegel und Briefe der March
begutachtet worden. Diese Ordnung enthielt in Bezug auf Bot
und Verbot folgende Bestimmungen: Es war der Landschaft
iiberlassen, alle zwei Jahre einen zweifachen Landrat in Bei-
sein des Schwyzer Landsickelmeisters abzuhalten, der dann
Bot und Verbot erlassen sollte. Diese Ratsversammlung konnte
auch Buflen auf die Uebertretungen ihrer Anordnungen setzen,

4 1. 3 Art. 125. 47 Sz. 332 Nr. 128/7. VI. 1584; Sz.
45 L. 1 Art. 11; L. 2 Art. 92—100. 332 Ehrerbietige Vorstellung.
46 M. Kop. pag. 284/9. VII. 1587, 48 1. c. Nr. 132/30. IX. 1712 Nr. 5.
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wobei deren Hohe nach oben nicht begrenzt war; allerdings
beanspruchte dann die Hoheit alle Buflen, welche 1 Dukaten
iiberstiegen !

Auch unterm Jahr konnten Ammann und Rat Bot und Ver-
bot erlassen, doch durften die Buflen in diesem Falle 9 Pfund
nicht iibersteigen. Im besondern dachte man an die Ordnungen
fiir Bicker, I'uhrleute und Schiffleute, an Anordnungen in
Schuldsachen und an Wegverbote, an Erlasse iiber Kauf und
Verkauf von Friichten, Bodengewichsen und dergleichen. Alle
diese Verfiigungen muften aber nach Schwyz zur Ratifikation
eingeschickt werden. Erlasse iiber Holz-, Heu-, Streue- und
Diingerverkauf hatte sich die Hoheit ausdriicklich vorbehal-
ten.*?

Eine solche ,Landsatzordnung‘, welche der zweifache Rat
der March zusammen mit dem Landsickelmeister aufstellte,
ist uns aus dem Jahre 1702 erhalten. Sie enthilt: eine Bicker-
ordnung, Vorschriften iiber Spiel, Tanz, nichtliche Ruhestd-
rung, Kleidertracht, Wegme1stern, Kirschenverkauf, Ausschank
von Alkohol, Wemschatzen, ein obrigkeitliches Mandat tber
Jagd und F1schere1, Erlasse iiber die Wirtsrechnungen Unmiin-
diger und Landleute, welche die Bufien nicht bezahlten.50

Die Mandate mufiten iibrigens im Namen der Hoheit oder
des Lands#dckelmeisters ausgekiindigt werden.5!

Wie lange die Regelung von 1701 Geltung hatte, ist nicht
bekannt, wahrscheinlich wurde sie durch die dramatischen Er-
eignisse von 1712 iiber den Haufen geworfen.

Die Forderung, Bot und Verbot zu erlassen, findet sich auch
in der groflen Beschwerdeschrift von 1712, wobei Spiel und
Tanz noch besonders erwihnt wurden.?? Nach einer auswei-
chenden Antwort wurde der March von Schwyz in diesem
Punkte entsprochen.

Grundsitzlich blieb aber Schwyz trotzdem dabei, dafl Bot
und Verbot der March nicht zustehe, und diese mufite bereits

1716 bekennen: ,,dz seye nit praetendirt bott vndt verbott zuo
machen, was immediate von der hochheit auskomme®.5

1790 tauchte diese Klage wieder auf.?> Die Antwort von
Schwyz war kurz: ,,wir uns das hohe recht bott und verbott zu
machen feierlich verwahrt haben wollen‘.?%

49 Sz, Nr, 1533/9. V. 1701; M. Kop. 53 1. ¢. Nr. 133/14. X. 1712 Nr. 3;

pag. 249/28. V. 1701 Nr. 1. Sz. Nr. 1565/23. X. 1712 Nr. 3.
50 ], c. pag. 244/13. XII. 1702. - 5 Sz. R. Pr. 13 pag. 443/20. II
51 Sz. R. Pr. 10 fol. 338 a/6. IL 1716.

1700. 5 Sz. 332 Ehrerbietige Vor-

52 Sz. 332 Nr. 132/30. IX. 1712 stellung. ‘
Nr. 5. 56 M. B. 18. IV. 1792 Nr. 5.
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6. Kapitel
Regalien und Grenzziehung

Die Schwyzer beanspruchten die Regalien in der March. Sie
leiteten die Berechtigung dazu wohl von den Privilegien ab,
die ihnen Ko6nig Sigmund 1415 und 1424 erteilt hatte. 1415 er-
laubte er den Schwyzern die Errichtung eines Marktes, 1424
die Errichtung zweier Zglle. Spiter erhoben die Schwyzer auch
auf die tibrigen Regalien Anspruch.!

Der Markt

Der Wochenmarkt in Lachen wurde bald nach 1405 auf-
gerichtet und als wirksame Konkurrenz dem Markt von Rap-
perswil entgegengestellt. 1415 gelang es den Schwyzern, den
Markt in Lachen zu legalisieren, indem ihnen Ko¢nig Sigismund
das Marktrecht fiir Lachen verlieh: ,,Ouch haben wir den egen.
von Switz gnediclich gegeben, daz sy alle czinstag einen wo-
chenmarkt in der Mark halden vnd haben mogen, mit allen
friheiten vnd gnaden, als andere vinbgelegen wochenmerkte ge-
halden werden, vad daz ouch alle kouf lute vnd andere lute
sicher vnd fry dahin wandern vnd ziehen vnd denselben wo-
chenmarkt suchen mogen, von allermeniglich vngehindert, doch
vnschedlich andern vmbgelegen wochenmerkten an iren rechten
vnd friheiten . . .“2

Wenn auch das nachtriglich erteilte konigliche Privileg die
Markthoheit den Schwyzern iibergab, so war doch tatsichlich
der Markt in Lachen von den Mirchlern selbst auf Anregung
der Schwyzer und mit deren Bewilligung aufgerichtet worden.
Die Rapperswiler klagten 1411: ,,Item so hand Die Eydgenossen
und sunderlich Die uss Der Marck, Die Unser Herschafft recht
Eigen sind und Die alle in Disem Frid wider Unser Herschafft
geschworn hand, einen Markt in Der March uffgesetzt zc
nidchst bi Rapreschwil.“? Heini Ganzenberg von Siebeneich
sagte 1416 aus, dafl die Landleute der March einen eigenen
Markt griindeten, sich untereinander an diesen Markt banden
und festsetzten, daf} niemand mehr nach Rapperswil zu Markt
fahren diirfe.*t Daf} die Mirchler im 15. Jahrhundert frei iiber
ihren Markt verfiigten, beweist auch die Tatsache, dafl sie
selbst die Marktordnung aufstellten: ,Dis Ist die Ordnung, die
Arnolt Hegner, ze disen Zitten (1435) Vnser' Amman In der

1 Sz. Nr. 316/28. IV. 1415; Ochs- 3 Beschwerdeschriften pag. 154.

ner, Zoll pag. 6. ¢+ Sz. Nr. 321/3. III. 1416; Kai-
2 Sz. Nr. 316/28. IV. 1415. lin, Fahr pag. 62.
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March, vnd vnser Landliit gemacht vnd geordnet hand von des
- marktz wegen.“5

Allmihlich setzten die Schwyzer den Anspruch auf die
Markthoheit wenigstens teilweise durch. 1538 wurde eine den
Markt betreffende Verfiigung nur noch ,mit gunst, wiissen und
willen unserer h(erren) zu Schwitz“ getroffen.® Als dann zu
Ende des 17. Jahrhunderts der Rat der March selbstéindig einen
Jahrmarkt errichten wollte und dies publizieren lief}, erregte
diese Verfiigung in Schwyz einen Sturm der Entriistung, weil
sich die March ein Regal anmasse. Die Hoheit hob -den Jahr-
markt auf, jeder Ratsherr wurde um einen Dukaten gebiifit
und mufite jedem der ,,gnidigen Herren* dazu noch einen hal-
ben Louis Sitzgeld geben.” Nicht einmal den Markttag durften
die Mérchler im 18. Jahrhundert selber ansetzen,® geschweige
denn einen wegen Viehseuche gesperrten Markt wieder 6ffnen.?

Neben dem Wochenmarkt wurden in der March Jahrmirkte
abgehalten; 1522 waren es vier, spiiter fiinf.10

Die Landleute der March schiitzten den Marktfrieden mit
hoher Bufle.l!

Auf dem Markt wurden besonders die Landesprodukte feil-
geboten. Als solche zi#hlt die Marktordnung auf: Molkerei-
produkte, Garn, Tuch, Fische, Heu und Vieh. Von auswirts
kamen besonders Korn, Salz und Handwerksgeriit.

Grundsiitzlich mufiten alle Waren zuerst auf dem Lachner
Markt feilgeboten werden, bevor sie auswiirts verkauft werden
durften. Fiirkauf war verboten.? | .

Bis 1538 war das Feilhalten am Markte frei; spiter mufdte
jeder Fremde, der auf dem Lachner Markt verkaufen wollte,
ein Standgeld entrichten, welches vom Weibel eingezogen
wurde. Das Standgeld der Stinde unter dem Rathaus und
dessen Abdachung gehérte der Landschaft, das der Stidnde auf
dem Platz dem Dorf Lachen. Der Johannisrat pflegte zwei
Ratsherren zu ernennen, welche die Aufgabe hatten, die Stinde
zu verleihen.1?

Molkereiprodukte und ,,andere éflige Speisen, dafy im Landt
wachf3t", welche fiir die Ausfuhr bestimmt waren, muflten ge-
gen Entrichtung einer Gebiihr auf der dem Lande gehorenden
Butterwaage gewogen werden. Die Einnahmen der Butterwaage
teilten der Landesséickel und der Waagmeister. Dieser hatte

5 L. 1 Art. 11. Von L. 2 Art. 92 11 ], e Art. 32, 42; L. 2 Art. 64,
auf 1435 datiert. 66; L. 3 Art. 51, 53; L. 4 Art.

6 L. 2 Art. 91. 46.

7 Sz. 332 A 105 I ad 18. TV. 1790, 12 1, 1 Art. 11, 54.

8 Sz. R. Pr. 15 pag. 100/29. IV. 13 1. 2 Art. 91; L. 3 Art. 77; L.

1737. 4 Art. 79; M. R. 1/1540; Sz.
9 1. c. 19 pag. 47/1. IV. 1772. R. Pr. 13 pag. 818/29. IV.
10.L. 1 Art. 32, 33, 59. 1720.
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ein bittendes Amt inne und wurde von der Landsgemeinde nach
der Wahl des Landschreibers und Landweibels ernannt. Er
hatte 200 Gulden Biirgschaft zu leisten.

Den Bediirfnissen des Marktes diente auch die Sust in La-
chen, welche den Landleuten gehérte. Der Sustmeister wurde
von der Landsgemeinde gewihlt. Das Sustgeld, von dem aber
die Landleute der March befreit waren, fiel dem Landessickel
zu.1®

Zwischen den Handwerksziinften und dem freien Wochen-
markt bestand eine gewisse Rivalitit. 1662 versuchten die Bik-
ker der March, den Auswirtigen den Lachner Markt zu
sperren; dagegen protestierten die Landleute, und der schwy-
zerische Rat schiitzte die Marktfreiheit. Bald aber verbot die-
ser selber den Ziircher Bauern, ihr Brot auf dem Lachner
Markt feilzubieten, doch war ihnen der Markt im 18. Jahrhun-
dert wieder offen.!¢ 1724 trugen die Hutmacher einen Streit
vor den geseflnen Rat von Schwyz, weil sich einer von ihnen
den Zunftregeln nicht unterwerfen wollte und am Jahrmarkt
statt nur selbstverfertigte 'auch zugekaufte Hiite feilbot. Auf
Befehl des Rates mufiten die Hutmacher ihre Zunftordnung da-
hin abiéndern, daf’ der Markt frei sei.!” Auch 1764 schutzte der
schwyzerische Rat die Freiheit des Wochenmarktes, als die
Handwerker keine Fremden auf dem Markt zulassen wollten.1®

Die Jagd

Die Jagd auf Hochwild galt als hoheitliches Regal. Die Er-
laubnis zur Hochwildjagd mufite von Schwyz gegeben werden,
das erlegte Wild war Eigentum der Hoheit. Dieses Gebot wurde
nur einmal iibertreten, und zwar 1714, als allgemein grofle Un-
sicherheit dariiber herrschte, welche Befugnisse der Hoheit zu-
standen.-Damals erteilte der Ammann der March einem Mirch-
ler die Erlaubnis, einen Hirsch zu schieflen und diesen auszu-
wigen, trotzdem die Jiger vorher angefragt hatten, ob der
Hirsch nicht der Hoheit zu iiberbringen sei. Deswegen wurde
der Ammann gebiifit, ,,vndt nachdeme seye hieriiber ihr ver-
antwortung gethan vndt auch oberkeithlich befragt worden, ob
seie vermeinen wollen den wildpahn vndt die iagbarkeith ihnen

4L, 2 Art. 90; L. 3 Art. 120, 16 Pf. L. 17. VI. 1662; Sz. R. Pr.

126; L. 4 Art. 70, 78, 81. 7 pag. 714/14. III. 1676; L. 3
15 1, 3 Art. 138; L. 4 Art. 70; M. Art. 139/9. V. 1713; Sz. Nr..

Kop. pag. 2849 VII. 1537; M. 1580/3. 1. 1719.

L. Pr. 12. VI. 1742 23. VL 17 Sz. R. Pr. 14 pag. 95/11. 1IL

1770, 3. V. 1778, 24. VI 1778, 1724; Sz. 333/Handel und Ge-

2. V. 1790. werbe/20. V. 1724,

18 Sz. Nr. 1662/26. VI. 1764.
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oder der hochheit zuogehorig seie, haben seye geantwortet seye
begehrer danachen gar kein recht zuo suochen.“1?
Es stand denn auch dem Rat oder dem Landsiickelmeister
von Schwyz zu, Verordnungen iiber die Jagd zu erlassen.2¢
Die niedere Jagd konnten die Landleute der March aus-
iben. Den Hintersassen und den tolerierten Fremden aber war
sie verboten 2!

Das Bergwerkregal

Schwyz konnte in der March das Bergwerkregal ausiiben,
da im Wiggital Wetzsteine gewonnen wurden und sich in der
Nihe von Altendorf ein kleiner Steinbruch befand.

Die Gewinnung von Steinen wunterstand hoheitlicher Be-
willigung. Von den Wetzsteinen mufiten im 16. Jahrhundert der
10. Teil der Ausbeute nach Bergrecht abgeliefert werden. Im
18. Jahrhundert war es dem Landsickelmeister iiberlassen, die
Auflage fiir die Steinausfuhr zu bestimmen. 1764 baten die
Mirchler, gleichzeitig mit der Holz-, Heu-, Streue- und Dung-
auflage mochte auch die Auflage fiir Wetzsteine abgeschafft
werden.2?

Das Salzregal

Urspriinglich bezog sich das Salzregal nur auf die Gewin-
nung des Salzes; erst im 17. Jahrhundert wurde auch der Han-
del mit Salz monopolisiert.

In Schwyz erklirte die Landsgemeinde im Jahre 1685 auf
Antrag der Kastenviogte den Salzhandel als Regal. 1686 konnte
dann der hallische Salzvertrag zwischen Schwyz und der Hof-
kammer von Innsbruck abgeschlossen werden, welcher genii-
gende Salzlieferungen sicherstellte und dem Beschlu{S der
Landsgemeinde die materielle Unterlage gab.

Die 1685 aufgestellte Salzordnung verbot den Landleuten
und Angehorigen, anderes als obrigkeitliches Salz fiir den Wei-
terverkauf zu erhandeln. Damit untersagte sie den Salzhiéndlern
jeden Bezug von auflen, doch blieb den Landleuten der kleine
Kauf fiir den Hausgebrauch in den Kantonen gestattet, die dies
ihrerseits in Schwyz zulieflen.2* 1699 wurde den Untertanen
auch dies verboten.?

19 Sz. R. Pr. 13 pag. 358/13. VIII. 8. VIII. 1522; Sz. R. Pr. 15 pag.
1714. 639/8. V. 1745; M. Kop. pag.
20 M. L. Pr. 7. V. 1780 Nr. 6; 124/13. V. 1764; Sz. R. Pr. 24
M. k. Ver. Nr. 23/6. IX. 1755; pag. 171/22. XII. 1781.
M. Kop. pag. 244/13. XIL 1702 23 Kothing, Staatsvermégen pag.
Nr. 11. 57 1f.; Hauser pag. 54 if.
2t M. k. Ver. Nr. 23/6. IX. 1755, 2¢ Sz. R. Pr. 10 fol. 298 a/7. IIL
22 Fasi 2 pag. 232; Sz, Nr. 923’ 1699.
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Fir den schwyzerischen Salzhandel kamen besonders die
Mirkte von Ziirich und Weesen in Betracht. Das von Schwyz
und den abhingigen Landschaften benétigte Salz kam auf der
Zirich-Walensee-Route und wurde in Bich ausgeladen, wo
sich die fiir den Salzhandel wichtigste Sust befand.

Die Mirchler bezogen das Salz von Biich, durften aber ihr
fiir den Hausgebrauch bestimmtes Salz bis 1697 nicht einmal
mit eigener Fuhre holen und mufiten zudem wie die anderen
Untertanen das Mafl Salz um 10 Schilling teurer kaufen .als
die Innerschwyzer.2?

1697 stellte der gesefine Landrat der March fiir die Land-
schaft eine Salzordnung auf, welche bestimmte, dafl der Rat
einen Salzfactor mit einjihriger Amtsdauer bestellen sollte.
Dieser sollte das Salz fiir die Mirchler ausmessen, dafiir den
Kastenvogten von Schwyz Rechnung ablegen und dem Ammann
der March die Quittung bringen. Die Salzordnung setzte den
Gewinnanteil des Factors fest und bestimmte, daf3 er 2000 fl.
Biirgschaft leisten mufite. Der Landmann der March durfte fiir
den Hausgebrauch, aber nicht fiir den Weiterverkauf das Salz
in Bich selbst holen.?6 Der Salzhandel der Privaten, welche
obrigkeitliches Salz verkauften, wurde indessen erst 1782 ab-
gestellt.27

Der Salzfactor unterstand zunichst einem schwyzerischen
Salzdirektor. Der Stand Schwyz hatte meist zwei Salzdirek-
toren, einen fiir Schwyz und Kiifinacht, den andern fiir Ein-
siedeln, Hofe, March, Gaster und Uznach. Diese Salzdirektoren
gehorten der Salzkommission an, welche aus den schwyzeri-
schen Kastenvigten bestand und die Angelegenheiten des Salz-
wesens regelte.

Der Uebergang vom freien zum staatlichen Salzhandel voll-
zog sich nicht ohne Reibungen und Konflikte, waren doch zu
Ende des 17. Jahrhunderts die Gemiiter ohnehin durch den
Entzug verschiedener alter Freiheiten erregt. Da der Salzpreis
seit der Monopolisierung gestiegen war, traf diese Neuerung
jeden einzelnen Bauern schwer, und der einfache Mann aus
dem Volke wurde dadurch noch viel mehr erbittert als durch
den Verlust politischer Freiheiten. Es war nicht klug, daf} die
Schwyzer gerade diese Forderungen der Marchleute abwiesen.

Zwar wurde 1712 das Begehren, dafl der Salzkauf wie frii-
her frei sein solle, nicht in die Beschwerdeschrift aufgenom-
men; aber die Mirchler vertraten die Auffassung, der 1686
mit Innsbruck abgeschlossene Salzvertrag gehore zu den seit
1656 eingefiihrten Neuerungen und werde deswegen durch die

26 Sz. R. Pr. 10 fol. 90a/8. V. 332 A 105 I ad 18. IV. 1790.
1693; M. Kop. pag. 278/31. VIIIL. 21 M. Kop. pag. 277/17. IX. 1697;
1697. Sz. R. Pr. 24 pag. 268/24. IV.

26 1. c. pag. 277/17. IX. 1697; Sz. 1782.
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erhaltenc Freiheitsurkunde aufier Kraft gesetzt. Dafl die Schwy-
zer anderer Ansicht waren, erbitterte die Mirchler mafilos.

Die Schwyzer hofften, die Mirchler wiirden sich von selbst
beruhigen und gaben den Gesandten fiir die Maienlandsge-
meinde von 1713 keine klaren Instruktionen mit. Es hief} ein-
fach, man wolle die Landleute das Salz betreffend ,,vitterlich
considerieren®.2?> Mit diesem Bescheid gaben sich die Mérch-
ler nicht zufrieden. Die aufgebrachte Landsgemeinde fafite den
Beschluff, dem Befehl von Schwyz zu trotzen, erklirte kur-
zerhand den Salzhandel fiir frei und beschlof, daﬁ die March
durch den Salztraktat nicht gebunden sei.

Zwei Verbote der Obrigkeit wurden in den Wind geschla-
gen. Hansjorg Fader von Lachen begann sofort, fremdes Salz
in die March einzufiihren und auszumessen.

Eine Mirchler Gesandtschaft sollte in Schwyz erwirken,
daf} entweder der Salzhandel freigegeben werde, oder daf} das
Salz zu einem méfligen Preis geliefert werde. Die Hoheit lenkte
nun insofern ein, als sie einen bescheidenen Preisabschlag ge-
wihren wollte und den Mirchlern zusagte, zwei oder drei
Salzausmesser selbst zu ernennen, unter der Bedingung, daf}
die Landschaft March ,,dahinter stehen‘ solle, und daf} kein
fremdes Salz ausgemessen werde.

Es gelang dann den schwyzerischen Gesandten, die in La-
chen zur Behandlung der Salzfrage einberufene Landsgemeinde
zu bestimmen, das obrigkeitliche Salz bis zum Ende des Salz-
vertrages anzunehmen.2?

Unter der Hand wurde trotzdem mit fremdem Salz wei-
tergehandelt; sonst wire das obrigkeitliche Mandat von 1718
nicht nétig gewesen, laut welchem alles fremde Salz als ,,con-
trebandn wahr‘ dem Fiskus zuerkannt wurde,*® und auch spé-
ter scheint der Schleichhandel mit Salz weiterbestanden zu
haben.3!

Mit der Zeit gewshnten sich die Mirchler daran, dafl der
Salzhandel ein obrigkeitliches Regal war, und 1790 hatten sie
fast vergessen, daf} er ehemals frei gewesen war.

Die Forderung nach freiem Salzhandel wurde nicht ins Me-
morial aufgenommen. Erst nachtriglich wollte der Mirchler
Rat diese Bitte beifiigen, doch unterblieb es; die schwyzeri-
sche Antwort beriihrt diese Frage nicht.32

28 1. c. 13 pag. 242/2. V., 1713, 30 M. k. Ver. 30. VII. 1718,
29 1. ¢.; L. c. pag. 287/2. IX 1713, 31 Sz. R. Pr. 24 pag. 261/17. V
ag. 290/9. IX. 1713, 291, 1782; 1. c. 33 pag. 180/1. IX.
16 IX. 1713; Sz. 332 Nr 152 1795.
g. 28/6. IX. 1713, pag. 29/6 32 Sz. 332 Ehrerbietige Vorstel-
IX 1713; 1. «c. Nr. 153/2. X. lung; M. B. 18. IV. 1792; M.

1718. L. Pr. 9. XII 1790.
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Grenzziehung

Das Setzen neuer Grenzsteine war Sache der Hoheit; 1468
wurde die Grenze zwischen der Landschaft March und dem
Hof Reichenburg erstmalig durch eine Delegation des Rates
von Schwyz geschieden.33

Markstreitigkeiten wurden von schwyzerischen Abgeord-
neten entschieden und Landmarkerneuerungen durch schwy-
zerische Ratsboten vorgenommen. Natiirlich konnte dabei die
Mithilfe der Landeskundigen nicht entbehrt werden; die March
pflegte dazu den Ammann und andere Vertrauenspersonen ab-
zuordnen.34

1591 fand eine Grenzbegehung zwischen Einsiedeln und der
March statt, bei der Schwyz nicht vertreten war.3? Erneuerung
der Landmarken wurde in der Folge von den Mirchlern als
y,ohnperturbiertes Recht genossen,®® eine Gepflogenheit,
welche die Schwyzer ihren Angehorigen am Ende des 17. Jahr-
hunderts aber nicht mehr zugestehen wollten. Als die Mirch-
ler 1694 einen Markstein setzten und dazu den Abt von Ein-
siedeln einluden, wurde der Rat der March empfindlich ge-
biif’t, und der Landsickelmeister wurde extra in die March be-
ordert, um den fraglichen Markstein neu zu setzen.’?

Nach dem Zwéolferkrieg setzten die Mirchler auch die For-
derung auf die Traktandenliste, daf} sie wie frither die Land-
marken erneuern diirften.3® Die Antwort war: ,Landtmarchn
sein ein oberkeitliche sach, so ein oberkeit ihro allein vorbe-
haltet,?® und dabei blieb es. Das Einzige, was die Mirchler er-
reichten, war, daf} sie alle zehn Jahre die Marken besichtigen
mochten. Wurden dabei Grenzsteine schadhaft oder strittig
erfunden, mufite die Hoheit benachrichtigt werden.*® Diesen
Nachsatz wollten die Mirchler im Januar 1713 nicht anneh-
men;' doch lieflen sie diese Forderung fallen, als sie am 2.
November 1713 ihre Beschwerden vorbrachten.s

Die Marksteine, welche die Grenze zwischen der March und
einsiedlischem Gebiet bezeichneten, trugen auf der einen Seite
das Wappen der March, auf der andern das von Einsiedeln
und oben den Schwyzer Schild, ,diewyl die landschaft an bei-
den seiten unseren herren und obern von Schwiz zugetan.* 4
1746 kam der Befehl von Schwyz, auf neuen Marksteinen das

33 Reg. Eins. Nr. 946/4. X. 1468, 37 Sz, R. Pr. 10 fol. 128 a/11. IX.

M. Kop. pag. 333/4. X. 1468. 1694,

34 Sz. Nr. 590/24. IX. 1472; M. 38 Sz. 332 Nr. 132/30. IX. 1712

Nr, 26/21. V. 1551; Sz. Nr. Nr. T.

1073/17. VIII. 1559. 39 1. ¢. Nr. 133/14. X. 1712 Nr. 6.
35 M. Nr. 45/8. VII. 1591. 40 Sz. Nr. 1565/23. X. 1712 Nr. 8.
36 Sz, 332 Nr. 132/30. IX. 1712 41 Sz, 332 Nr. 134/9. 1. 1713.

Nr. 7. 42 ], c. Nr. 152 pag. 29/2. XI. 1713.

43 Sz, Nr. 1169 a/5. IX. 1581.
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Wappen der March wegzulassen,*t aber bereits 1767 schmiickte

man die neuen Grenzsteine wieder mit dem Mirchler Ring.*
Der Landesbesitz wurde vom privaten erst 1562 geschie-

den und die Grenzen in einem eigenen Lochenbuch festgelegt.

Angeschwemmtes Land

Schwyz erhob Anspruch auf herrenloses Land; die Ge-
nossame Lachen mufite 1743 der Hoheit 300 Miinzgulden, die
Genossame Wangen 1746 450 Gulden fiir angeschwemmtes
Land bezahlen.4

7. Kapitel
Schiffahrt und Fischerei

Zirichsee und Linth waren ,Reichsstrafie und unterstan-
den als solche den Inhabern der Regalien, doch schlof3 dies
die allmendschaftliche Nutzung durch die Anwohner nicht aus.

Die Rechte iiber den Untersee wurden 1362 von Karl IV.
der Stadt Ziirich verliehen.! Auf dem Obersee erhoben die In-
haber der Grafschaft Rapperswil Anspruch auf das Regal, ver-
kaufte doch Graf Gottfried seine Rechte mit der ,,obern herr-
schafft uff wasser und uff lande“.? Dafl jedoch dieser An-
spruch praktisch nicht durchgesetzt wurde, beweist der Um-
stand, daf} bei der Teilung von 1354 irgendwelche Rechte iiber
den See nicht erwihnt werden.? Spiter entwickelte sich die
Lachner Lokalschiffahrt, ohne dafl Schwyz hier Hoheitsrechte
geltend gemacht hitte.

Hingegen setzten die Grafen von Toggenburg in der Ober-
march das Schiffahrtsregal durch; sie besaflen die Fihre zu
Widen, welche in der Obermarch allein die Fahrberechtigung
innehatte und von den Grafen als Erblehen verlichen wurde.
1436 ging das Eigentum iiber die Fihre an Schwyz iiber.

Ueber den Durchgangsverkehr verfiigten die Stiinde Schwyz,
Glarus und Ziirich kraft landesherrlichen Rechtes.

Im 18. Jahrhundert war es selbstverstindlich, daff Schwyz
sich wenigstens theoretisch alle Rechte iiber den See zuschrieb:
,Der see verbleibt ohndisputierlich der hoheit;> oder es wur-

# Fins./J/E 11/1. VL. 1746. 2 Herrgott Nr. 812/8. IX. 1358
1, e 13/22. X. 1768. 31 e Nr 808/30. XII. 1354.
46 M. Lochenbuch. ¢ Kothing pag. 366 Art. 25; Vgl
47 Sz. R. Pr. 15 pag. 538/20. V. Kilin, Fahr.

1743; Hettlingen pag. 17. 5 Sz. R. Pr. 15 pag. 538/20. V.
1 Wiesendanger pag. 4 ff. und - 1743 Nr. 2.

pag. 10 ff.
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den die ,hochheitlichen jurisdictions- territorial- und disposi-
tionsrechte iiber see und Linth‘ vorbehalten.®

Die Lachner Lokalschiffahrt

Durch die Aufrichtung des Marktes in Lachen nahm der
Flecken einen groflen wirtschaftlichen und politischen Auf-
schwung, und im Zusammenhang damit entwickelte sich eine
rege lokale Schiffahrt. Lebhafter wurde auch der Verkehr mit
Ziirich, wo die Mirchler ihr Korn einkauften.

Urspriinglich war die Schiffahrt zwischen Lachen und Zii-
rich frei, doch gelang es den Lachner ,geschworenen Schiff-
leuten®, eine Art Monopol zu gewinnen. Wie auf dem Unter-
see die Ziircher Oberwasserfahrgesellschaft? alle Transporte
iibernehmen wollte, trachteten die Lachner im 16. Jahrhundert
darnach, als einzige Schiffleute alle auf dem Lachner Markt
gekauften Waren zu fiihren.

1579 begannen die Mirchler Schiffleute, den Giiterlohn auch
von solchen Leuten zu beziehen, welche Waren fiir den Haus-
gebrauch auf eigenen Schiffen selber heimfiihrten, was die iib-
rigen Seeanwohner, besonders die Leute von Minnedorf, Mei-
len und Erlenbach nicht dulden wollten. Die Streitigkeiten
kamen vor die beiden Obrigkeiten und wurden durch einen
Kompromif gelost: Waren fiir den Hausgebrauch durften von
den Ziirchern und denen, ,,so hinder ihnen sitzen“ ohne Entgelt
fiir die Mérchler auf eigenen Schiffen fortgefiihrt werden. Auch
Gut, welches die Ziircher spiter verkaufen wollten, durften sie
auf eigenen Schiffen fortfithren, mufiten aber von jedem Zent-
ner 4 alte Angster den Mirchlern abgeben, welche das Geld
zum Unterhalt der Sust und Hab verwenden sollten, die ja
auch von den Ziirichbietern benutzt wurden. Das Fahren um
Lohn aber blieb den Miirchler Schiffleuten vorbehalten. Damit
endeten die Versuche, ein Schiffahrtsmonopol fiir den Lach-
ner Markt aufzurichten, mit einem Miflerfolg der Mairchler;
wie hitten sie auch gegen die michtige Stadt aufkommen kon-
nen!8 '

Eine &hnliche Regelung galt auch fiir die Landleute der
March: Fiir den Hausgebrauch durften sie die Waren selbst
fiihren, wenn sie aber Gut nach Ziirich, d. h. wohl zum Verkauf
auf dem dortigen Markt, transportieren wollten, muf}ten sie
das offizielle Marktschiff beniitzen.

Wie bereits angedeutet, entwickelte sich die Lachner Lo-

61 c. 26 pag. 299/21. IV, 1787. :
" Die Oberwasserfahrgesellschaft besorgte den Giiterverkehr von Zii-

rich an seeaufwiirts, die Unterwasserfahrgesellschaft limmatabwirts.
- 8 Z. A, 82/2/12. V.—12. X. 1579.
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kalschiffahrt ohne Zutun von Schwyz, welches deren Belange
auch im 18. Jahrhundert ginzlich der Landschaft tiberlief3.

Die Schiffleute wurden vom Johannisrat der March bestellt,
wo sie jahrlich um ihre Stelle anhalten mufiten. Die Zahl der
Schiffleute war nicht konstant; 1587 waren es ihrer acht, spé-
ter weniger. Die Schiffleute hatten Biirgschaft zu leisten, wa-
ren an die Schiffsordnung gebunden und konnten von jedem
Dienstagsrat des Amtes entsetzt werden, wenn sie sich nicht
an die Ordnung hielten oder sich sonst unziemlich auffiihrten.
Derart scharfe Drohungen waren sehr nétig, da 6fters Klagen
gegen die Schiffleute vorkamen. 1762 muf’te man sogar samt-
liche Schiffleute entlassen.®

Die Schiffleute wurden durch zwei Schiffschitzer beauf-
sichtigt, welche ebenfalls vom Johannisrat gewiihlt wurden.
Diese hatten iiber die Innehaltung der Schiffsordnung zu wa-
chen und zweimal jihrlich das Marktschiff zu inspizieren, wo-
fir sie von den Schiffleuten wochentlich einen kleinen Ent-
gelt erhielten.10

Ammann und Rat der March bestimmten die Rechte und
Pflichten der Schiffleute. Aus der Schiffsordnung von 1587 er-
hellt folgendes:

Die Schiffleute hatten das Marktschiff gut zu unterhalten.
Wenn sie es nicht brauchten, waren die Landleute und Hin-
tersassen berechtigt, das Schiff von den Schiffleuten um ge-
ziemenden Lohn auszuleihen.

Die Schiffleute hatten die Pflicht, jede Woche das Markt-
schiff piinktlich nach Ziirich und zuriick zu fithren, waren fiir
die im Schiff befindlichen Waren verantwortlich und muf}ten
das Ein- und Ausladen personlich iiberwachen. War zu we-
nig Platz vorhanden, mufiten sie den Waren der Landleute den
Vorzug geben. Das Marktschiff diente sowohl dem Personen-
als auch dem Warenverkehr.

Aus der Schiffsordnung geht hervor, daf8 die Schiffleute fiir
die Landleute der March das Korn einzukaufen pflegten, so
daf} diese nicht selbst nach Ziirich zu fahren brauchten. Die
Landleute iibergaben den Schiffleuten einfach Sack, Band und
Geld, und diese besorgten den Einkauf, wofiir sie entsprechend
entschidigt wurden. Die Schiffleute brachten jeweilen auch den
Schatzzeddel vom Ziircher Kornhaus mit, nach dem in der
March der Brot- und Mehlpreis reguliert wurde.

Der Rat setzte den Schiffleuten auch die Preise fest.!!

Im 18. Jahrhundert gingen die Schiffleute in Ziirich auch
zur Post, um dort die fiir die March bestimmten Briefe abzu-

9 M. Kop. pag. 284/9. VII. 1587; 11 M. Kop. pag. 284/9. VIIL. 1587;

M. L. Pr. 6. VL. 1751, 26. VL M. L. Pr. 24. VI. 1740, 26. VL
1759, 26. XI. 1762, 24. V1. 1775. 1759, 24. VI. 1766 Nr. 3, 26. VL

10 ], c. 24. VI, 1768 Nr. 6. 1783.

183



holen, spéter ernannten die Amtsleute der March einen eigenen
Postmeister. 1795 wihlte die schwyzerische Regierung plétz-
lich, ohne Konsultation der Landschaft, einen Postmeister fiir
die March, entlief} ihn aber wieder, als die Marchler dagegen
protestierten.1? '

Neben den offiziellen Marktschiffleuten gab es noch pri-
vate Schiffbesitzer, welche Weidlinge besaflen. Diese durften
um Lohn fahren, wenn auf dem Marktschiff kein Platz mehr
vorhanden war.13

Von weit geringerer Bedeutung als die Linie Lachen—Zii-
rich war die Linie Schmerikon—Lachen oder Altendorf, welche
besonders von Einsiedler Pilgern benutzt wurde,!! sofern diese
nicht den Weg iiber die Hurdnerbriicke bevorzugten.

Der Transitverkehr 1%

Es wurde bereits erwihnt, dafl die Stidnde Ziirich, Glarus
und Schwyz als Landesherren den Transitverkehr auf dem
Ziirichsee, der Linth und dem Walensee regelten. Bei ihren
Schiffahrtskonferenzen wihlten sie hiufig Lachen als Tagungs-
ort.16

Trotzdem die March an der groflen Handelsstrafle lag,
welche von Ziirich nach den Biindnerpissen fithrte, nahm sie
am Durchgangsverkehr nicht groflen Anteil. Der internationale
Giiterverkehr war seit 1532 durch die Gesellschaft der Schiff-
meister monopolisiert, und den Personenverkehr besorgten die
Ziircher Oberwasserfahrgesellschaft und die Schiffer von Wal-
lenstadt und Weesen.!” Die Lachner Schiffleute blieben also
auf den Lokalverkehr zwischen Ziirich und Lachen beschrinkt.
Der lebhafte Durchgangsverkehr brachte aber wenigstens indi-
rekten Gewinn; besonders profitierte das Gastgewerbe vom
Transitverkehr.18

Die Schiffe mufiten von Lachen an gereckt, d. h. mit Pfer-
den gezogen werden. Dieses Geschift betrieben vorziiglich

12 M. Kop. pag. 284/9. VII. 1587 16 Lachen Tagungsort: E. A. 4/1/

(Nachtrag 1715); Sz. R. Pr. 33 D pag. 352 Nr. 168/25. II. 1544;
pag. 124/1. VIII. 1795; M. L. l. e. 5/1/Nr. 320 pag. 429/30.
Pr. 29. VI. 1795 Nr. 7; Sz. R. XII. 1596, Nr. 399 pag. 523/14.
Pr. 33 pag. 154/22. VIII. 1795; I1. 1600; 1. c¢. 5/2/Nr. 619 pag.
M. D. Pr. 25. VIIL. 1795 Nr. 2; 735/8. III. 1633, Nr. 689 pag.
M. L. Pr. 24. VI. 1797. 871/20. VI. 1634, Nr. 718 pag.
131 e 22. V. 1741, 12. VI. 1742. 912/17. 1. 1635, Nr. 769 pag.
14 Sz. Nr. 1319/13. V. 1631; Pf. A. 975/(?) 1. 1636, Nr. 1023 pag.
Nr. 55/14. V. 1672, 1298/Ende Nov. oder anfangs
15 Vgl.Vollenweider; Gubser, Ver- Dez. 1643.
kehr; Ochsner, Zoll pag. 120 ff.; 17 Vollenweider pag. 485 ff.
Wiesendanger. 18 1, c. pag. 496; Gubser, Verkehr

pag. 655; Fisi 2 pag. 277.
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Leute aus dem Gaster.!® Tuggen begegnet im 16. Jahrhundert
ofters- als Stapelplatz an der Linth-Verkehrslinie. Es befand
sich hier eine Sust, da die Schiffe fiir die mithsame Fahrt linth-
aufwiérts entlastet werden mufdten, falls die Schiffmeister zu
viel Waren aufgenommen hatten, was offenbar hiufig vorkam.
Diese Sust diente dem Transitverkehr und gehérte infolge-
dessen der Hoheit von Schwyz, welche sie zu Lehen gab.20

Die Féhre zu Widen 21

Die friihesten Nachrichten, welche die Schiffahrt der March
betreffen, stammen von der unweit Nuolen gelegenen Fihre zu
Widen.

Diese Fihre war Eigentum der Grafen von Toggenburg und
ging von diesen auf den Stand Schwyz iiber. Die Fihre wurde
als Erblehen verliehen.22

Die Rechte und Pflichten des Fihrmannes sind im Wan-
gener Hofrodel aufgezeichnet:

Der Fihrmann war verpflichtet, stindig drei gute Schiffe
in Bereitschaft zu halten, und bei Bedarf, z. B. am Rappers-
wiler Jahrmarkt, entsprechend mehr. Er hatte die Pflicht, auf
Anruf jeden, der es verlangte, iiberzusetzen. Eine eigenartige
Bestimmung réumte dem Totschliger einen gewissen Vorteil
ein, wenn er sich auf der Flucht vor den Blutsverwandten des
Erschlagenen befand: Der Fihrmann mufite ihn moglichst rasch
iiberfithren und am andern Ufer zum vordern Gransen hinaus-
lassen. Den nachsetzenden Blutsverwandten mufite er ebenfalls
sofort iiberfithren, aber vor dem Landen sollte er das Schiff
umdrehen und ithn zum hintern Gransen hinauslassen, was fiir
den Fliichtigen einen kleinen Zeitgewinn bedeutete.

Der Fiahrmann zu Widen hatte von der Mitte der Linth bis
zur Mitte der Aa, d. h. in der Obermarch, das Schiffahrts- und
das Wirtemonopol.

Neben dem Fihrlohn bezog er einen Jahrlohn, den ihm die
Hofleute zu Wangen bezahlten. Dafiir mufite er die Hofleute
innerhalb der Hofgrenze umsonst fiihren, und auch fiir die
Ueberfahrt hatten sie weniger als die Fremden zu bezahlen.?

19 Gubser, Verkehr pag. 658 ff., 666, 677; Albert Gmiir: Recker-Ord-
nung auf der Linth aus dem Jahre 1584, Mirz 31. Heimatkunde vom
Linthgebiet 1936. Uznach 1936.

20 Vollenweider pag. 503 ff.; Sz. 538/26. X. 1462, Nr. 1149/22. 1X.

R. Pr. 2 pag. 607/9. II. 1608; 1575.

Ochsner, Zoll pag. 129. 23 Kothing pag. 364 ff. Kothing
21 Vgl. Kilin, Fahr, M.: Die Blutrache nach szhwy-
22 UB SG V Nr. 2619/21. IX. 1414; zerischen Rechtsquellen. Gfr.

Sz. Nr. 494/15. X. 1449, Nr. 12/1856 pag. 150.
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Diese Fihre zu Widen war fiir die Obermarch von grofier
Bedeutung, solange der Markt von Rapperswil das Zentrum
des Obersees war, und die Mirchler ihre Produkte dort ab-
setzten. Als aber der Markt in Lachen aufgerichtet wurde, ging
die Frequenz der Fihre rapid zuriick. Die Leute der March sa-
hen nicht mehr ein, wofiir sie einen Jahrlohn zahlen mufiten,
da sie die Fihre kaum mehr brauchten. Die Parteien kamen
vor die Obrigkeit von Schwyz, welche 1416 den Fiahrmann bei
seinen Rechten schiitzte, 1449 aber den verinderten Verhilt-
nissen Rechnung trug und folgenden Kompromif$ herbeifiihrte:
Das Schiffahrtsmonopol von der Mitte der Aa bis zur Mitte der
Linth blieb dem Féhrmann zu Widen. Der Jahrlohn wurde auf-
gehoben, doch mufiten die Leute der Obermarch dem Fihrmann
eine Entschidigung geben und sollten in Zukunft die gleichen
Taxen wie die Fremden bezahlen. Wenn sich aber die Zeiten
dnderten und die Obermirchler die Fahre wieder wie vor al-
tem gebrauchen wollten, so sollten sie vor Landammann und
Rat von Schwyz kommen, welche die Fihre nach altem Ge-
brauch um den Jahrlohn aufrichten, dem Fahrmann den Lohn
bestimmen und die iibrigen Vorschriften geben sollten.2

Im 17. Jahrhundert war die Fihre so in Abgang gekommen,
dafl nur noch die mit der Fihre verbundenen Fischenzen dem
Besitzer einigen Nutzen brachten.?

Die Fischerei 2t

Als Graf Gottfried von Habsburg-Laufenburg 1358 seine
Rechte in der untern March an die habsburg-ésterreichische
Linie verkaufte, zdhlte er unter anderm auch die Fischenzen
auf, und der Verkauf der obern March geschah mit ,wilpan,
fliegenden und flieffendem* .2

Demnach beanspruchten die Grafen das Fischereiregal; doch
konnten sie den Anspruch wohl nicht durchsetzen, was wie-
derum aus der Teilungsurkunde von 1354 hervorgeht, die kei-
nerlei Rechte auf dem Ziirichsee erwiihnt.?8 Denn allen Regal-
anspriichen stand das uralte Gewohnheitsrecht gegeniiber, daf}
der See Allmend sei und daher die Fischerei im Triechter
(Seetiefe) frei.

2+ Sz. Nr. 321/3. III. 1416, Nr. 494/15. X. 1449,

2 Sz. 333 B/4. IX. 1602.

26 Vgl. Blochlinger; Helbling Carl: Die geschichtliche Entwicklung der
Fischereiverhiltnisse im Ziircher Obersee. Archiv fiir Fischereigeschichte
Heft 8/1916.

27 Herrgott Nr. 812/8. IX. 1358; Reg. Habsb. L. 2 Beilage zu Regest
Nr. 377/16. XII. 1343.

28 Herrgott Nr. 808/30. XII. 1354.
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Die Fischerei auf dem Obersee wurde durch die sogenann-
ten Einungen geregelt. Die ilteste dieser Urkunden stammt
zwar erst aus dem Jahre 1493, lif3t aber Schliisse auf friihere
Zustinde zu.

Urspriinglich regelten Schulthei und Rat von Rapperswil
die Fischerei allein, ohne Mithilfe von Schwyz und Glarus.
Die Befugnis dazu leitete die Stadt wohl weniger von der
Rechtsnachfolge der Grafen ab, als vielmehr von ihrer tatsich-
lichen politischen und wirtschaftlichen Ueberlegenheit gegen-
iiber den iibrigen Seeanwohnern. Rapperswil stellte den See-
vogt, welcher die Seepolizei ausiibte; da die See-Einung von
allen Fischern des Obersees jihrlich beschworen werden mufite,
unterstanden ihm auch die Fischer der iibrigen Seegemeinden.
Fischer, welche den Vorschriften der See-Einung zuwiderhan-
delten, wurden dem Seevogt gemeldet, welcher die vorgeschrie-
benen Buflen einzog. Y3 der Buflengelder fielen dem Seevogt
zu, 15 dem Angeber und 15 urspriinglich vielleicht Rapperswil
allein, spiter der Herrschaft des Gebiifiten. Diesen letzten
Drittel hitten die Rapperswiler nach der See-Einung von 1493
nicht aus Recht, sondern aus Gunst der Herrschaft des Ge-
biifiten iiberlassen, damit diese ihnen hiilfen, dafl die Einung
gehalten werde. Eine andere Notiz meldet: vordem hitte der
Seevogt 2/; der Buflen bezogen. Schultheifs und Rat hétten ,mit
der weidliit rat* Gewalt gehabt, die Einung abzuindern.

Die Stadt Rapperswil nahm auch sonst eine Sonderstellung
ein: Die Einung sollte in Rapperswil beschworen werden. Zur
Eidgebung ordnete der Rat zwei Ratsherren ab, wiithrend die
Anwesenheit des Obervogts von Uznach in dessen Belieben ge-
steﬁ wurde. Eine Abordnung aus der March wird nicht er-
wahnt. '

Auf die Linge konnte Rapperswil seine Autoritét nicht hal-
ten. Die iibrigen See-Anstéfler, besonders die March, erstark-
ten sowohl politisch als wirtschaftlich und begannen, Rappers- -
wil den Vorrang streitig zu machen.

Verschirft wurde der Gegensatz durch den alten Ziirich-
krieg, wihrend dem die Einung jahrelang nicht beschworen
wurde. Das Schirmverhiltnis zu den Eidgenossen verminderte
das Ansehen der Stadt ebenfalls. So konnte Rapperswil seine
Autoritdt auf dem Ziirichsee gegeniiber den Fischern nicht
mehr wahren, und es kam zu Miflstinden. Die Stadt mufite
Schwyz und Glarus um Hilfe bitten und ihnen ein Drittel der
Buflen iiberlassen, falls der Gebiifite auf ihrem Gebiet wohn-
haft war.

So waren die vertragschlieBenden Parteien, welche 1493
die See-Einung aufstellten, je ein von der Obrigkeit von Schwyz
und Glarus abgeordneter Ratsherr, .sowie Schultheiff und Rat
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von Rapperswil. Schwyz berief dazu seine Angehérigen aus
der March, von Hurden und von Schmerikon, aber nur zur Be-
ratung.?’

Schwyz erachtete sich also bereits im 15. Jahrhundert fiir
berechtigt, Fischereigesetze zu erlassen.

1568 wurde die Erneuerung der See-Einung notwendig, denn
es hatten sich im Obersee ,,Spén, kligt, mifbriich und unord-
nunger . .. mit vischen zugetragen ...“, woriiber sich be-
sonders die Leute aus der March beklagten. Sie beschwerten
sich aber nicht etwa bei der Obrigkeit der March, was sie
zweifellos getan hitten, wenn sie selbst fiir die Fischerei zu-
stindig gewesen wiren, sondern bei ihrer Obrigkeit von
Schwyz. Sie baten sie auch, ihnen Artikel zu setzen, damit die
Mifistinde abgestellt wiirden.

In dieser Zeit herrschte noch ein schénes Vertrauensverhilt-
nis zwischen Schwyz und den Angehérigen. Deshalb erlieflen
die Obrigkeiten nicht einfach ein Mandat, sondern sie lieflen
sich einen Entwurf vorlegen, welcher von denen ausgearbeitet
wurde, die dazu am ehesten in der Lage waren: ,,Und diewil
dann niemant bas der sachen wiissendt, denn die sélliches vi-
schen tiiglich bruchen und des sees erfahrnuf} tragen, alls vn-
sere vischer in der March, habendt wir von Schwyz den vnsern
in der March den befelch geben, daf} sy sich mit vnsern beider
orten Schwyz vnnd Glarus getreuwen, lieben vnd gueten friin-
den vnd nachparen vonn Rapperschwil, auch vnnsern beden
orthen lieben vnnd getriiwen vnderthanen von Schmerikon vnd
der grafschaft Uznen der sachen halben beratschlagint vnd inen
allen, ouch jren nachkommenden lidentliche mittelt vnd arti-
kell vif vnser beiden orthen gefallen geseztt hetintt. Das ge-
schah; die Artikel wurden durch die Réite von Schwyz und
Glarus ratifiziert und die Briefe mit den Landessiegeln von
Schwyz und Glarus besiegelt.?°

Den Inhalt der Einung bilden wiederum Bestimmungen iiber
den Fischfang. In der Seevogtei fand insofern eine Aenderung
statt, als der Seevogt nun nicht mehr ausschliefllich von Rap-
perswil gestellt wurde, sondern abwechslungsweise von den
drei wichtigsten Gemeinden: Rapperswil, Lachen und Schme-
rikon. Die Amtsdauer betrug zwei Jahre. An den beiden an-
dern Orten hatte der Seevogt einen Stellvertreter.

Die Stellung Rapperswils hatte sich also zu Gunsten der
andern Seegemeinden verschlechtert, deren Interessen durch
Schwyz und Glarus geschiitzt wurden. Die Urkunde ist ledig-

2% UB R 4 pag. 63 Nr. 403/28. XII. 1493; Z. A. 82/1/11/28. XII. 1493;
Tschudi 2 pag. 487; Bléchlinger pag. 18 ff.

30 Durch diese Tatsachen wird die Ansicht Bléchlingers (pag. 23), diese
See-Einung sei ,kein obrigkeitlicher Erlaff von Schwyz“, widerlegt.
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lich durch diese beiden Stiinde ausgestellt, was ebenfalls den
Riickgang des Einflusses von Rapperswil bezeugt.?

Die nichste Einung stammt aus dem Jahre 1601; sie brachte
die Neuerung, dafl von nun an drei Seevigte zu wihlen waren,
je einer in Rapperswil, Lachen und Schmerikon.

Die Aufgabe der Seeviogte war die Ausiibung der Seepoli-
zei. Sie konnten jedem, der im Obersee fischte, iiber den Gran-
sen gehen und dessen Fische, Garne und Seile inspizieren;
ein Fischer, der das nicht zulassen wollte und sich titlich
wehrte, sollte als Friedbrecher behandelt werden.?? Im 18. Jahr-
hundert entschied der Seevogt der March zum Unwillen der
Marchler auch Streitigkeiten iiber Fischenzen, welche noch im
15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts, vielleicht sogar noch
spiter, von den Gerichten der March beurteilt worden waren.3?
Die Entscheide des Mirchler Seevogtes konnten an den ge-
seffnen Landrat von Schwyz weitergezogen werden.?*

Die Besoldung des Seevogtes bestand in seinem Bufienanteil ;
da dieser spiter nicht mehr ausreichte, wurde von den Fi-
schern eine Abgabe erhoben.

Wer den Seevogt in Lachen gewihlt hat, ist aus den Einun-
gen nicht ersichtlich; die Miarchler behaupteten 1790, dafy ihnen
frither die Wahl zugestanden sei, 3 aber mindestens seit 1683 .
wurde der Seevogt durch den Rat von Schwyz ernannt 3¢ und
nach der Wahl durch den Landsickelmeister vereidigt.’” Als
Stellvertreter des Lachner Seevogtes amtete der sogenannte
Unterseevogt oder Seestatthalter, welcher von den Fischern ge-
wihlt wurde; im 18. Jahrhundert entzog die Schwyzer Obrig-
keit den Fischern das Wahlrecht und iibertrug es dem von ihr
ernannter. Seevogt.8

Zur Regelung der Fischerei wurden von den Fischern nach
Bedarf die Seekonferenzen abgehalten. In erster Linie kamen
die Fischer zusammen, um die Einung zu beschwéren. Dann
wurden die Richtlinien aufgestellt fiir die Schonzeiten, Fang-
arten, Fischpreise usw. Jeder Fischer war zur Teilnahme ver-
pﬂichtet da ihm sonst das Recht zu fischen entzogen wurde.
Die Seekonferenzen wurden durch einen oder alle Seevégte ab-
wechslungsweise nach Rapperswil, Lachen und Schmerikon ein-
berufen und vom Stadtschreiber von Rapperswil oder dem
Landschreiber von Uznach oder der March protokolliert.3?

31 Rapp A. 18 A Fasc. 5 Nr. 8/ 36 Sz. R. Pr. 11 pag. 471/30. IIL

Anfang April 1568. 1683.
52 Sz. Nr. 1233/28. XII. 1601. 87 1, c. 22 pag. 264/2. V. 1771.
33 M. S. 38 M. S. 20. V. 1725; Sz. Nr.1599/
% 1. e 11. VI. 1778. 20. V. 1724.
3 Sz. 332 Ehrerbietige Vor- 39 Rapp. A/18 A/Fasc. 5 Nr. 37/
stellung. 13. VII 1779; M. S.
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Daneben hielt sich Schwyz fiir berechtigt, die Fischerei be-
treffende Mandate zu erlassen..40

Nicht nur der Ziirichsee war der allgemeinen Fischerei
offen, sondern auch die Linth, welche zwar nicht mehr zu dem
Amtsbezirk der Seevigte gehorte. Eine Aufsichtsbehorde war
aber auch hier sehr nétig, da zwischen Fischern und Schiff-
leuten haufig genug Streit entstand, wenn die Fischer ihre
Fachen in zu grofler Zahl oder zu weit in die Linth hinaus bau-
ten und so die Schiffahrt hemmten.#

Zwei vom Johannisrat der March jidhrlich ernannte Fach-
schitzer sorgten dafiir, dafl die Linth in geniigender Breite
offengehalten wurde und bezogen die Buflen, welche je zur
Hailfte der Obrigkeit von Schwyz und den Landleuten der March
zufielen. Die Fachschitzer werden zum ersten Mal 1485 er-
wihnt.*2

Der Fischverkauf wurde durch verschiedene Einungen und
Mandate geregelt. Die Fische mufiten zuerst in Lachen, Schme-
rikon, Rapperswil, spiter auch in Uznach feilgeboten werden,
und durften erst nach auswirts verkauft werden, wenn sie vor-
her an einem dieser Orte zum Verkauf geboten worden waren.*3
Ein obrigkeitliches Mandat von 1612, welches den Fischver-
kauf nach auswirts ganz verbieten wollte, mufite zurtickge-
nommen werden, da die Fischer alte Urkunden vorlegen konn-
ten, welche dies gestatteten.t* Im Jahre 1700 sprach der Wo-
chenrat von Schwyz dann doch ein Fischausfuhrverbot fiir d1e
March aus.*

Zusammenfassend ist zu sagen, daﬁ sich im Obersee die
freie, allmendschaftliche Auffassung der Fischerei weitgehend
erhalten konnte. Die Anwohner genossen das freie Fischerei-
recht, und die Fischer iibten durch die Seekonferenzen auf die
Fischereigesetzgebung mafigebenden Einfluf} aus. Die Seevigte
wurden immer aus den Reihen der Seeanwohner genommen.

Der Hoheit von Schwyz stand das Recht der Gesetzgebung
und die Wahl der Seevogte zu. Daf} die Fischerei im Obersee
deswegen ein Regal sei, haben selbst die Schwyzer nie be-
hauptet.

40 1. ¢. 3. VII. 1792, 18. VIII, 1792; E. A. 7, 1 Nr. 254 pag. 297/14.
Sz. Nr. 1599/20. V. 1724. bis 18. X. 1726; E. A. 7, 2 Nr.

4 ASR 2 Nr. 1132/14. IL 1530; 199/10. bis 12. IV. 1760 pag.
Gl 1625; Z. A. 82/3/3/24. 11., 6. 219.

IIT. 1629; E. A. 6, 1, I Nr. 130 22 M. Kop. pag. 346/13. X. 1485.
pag. 234/3. 1X. 1654 Nr. 9, Nr. 43 7. A. 82/1/VIL 1568; Sz. Nr.
624 pag. 977/56. VIII. 1675, 1. c. 1233/28. XII. 1601.

6, 2 I Nr. 88 pag. 146/9. X. 1685, 4 M, S, 12. V. 1612, |

Z. A. 253/3/17. VIII. 1705; Sz. 46 Sz. R. Pr. 11 pag. 715/6. IX.
R. Pr. 13 pag. 24/2. VIIIL. 1710; 1700.
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8. Kapitel
Landesbesitz und Ausfuhr landwirtschaftlicher Produkte

Der Landesbesitz

Den Hauptreichtum des Landes bildeten die ausgedehnten
Landeswiilder. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts besaf} die
Landschaft 45 Wilder.! Der Forst gehorte im Mittelalter dem
Grafen,? spiter den Landleuten der March. Die Schwyzer mach-
ten den Mirchlern den Besitz der Landeswiilder nie streitig,
wohl aber iibten sie mafigebenden Einflufl auf die Verwaltung
und besonders auf die Holzausfuhr aus.

Auch die Kirchgemeinden besaflen eigene Wilder, die ihnen
vielleicht in frither Zeit von der Landschaft geschenkt worden
waren, wie aus dem Beispiel von Altendorf geschlossen wer-
den kénnte. Diese Gemeinde kam am spitesten zu ihrem Bann-
wald. Im Jahre 1620, so berichtet eine Urkunde im Bezirks-
archiv in Lachen, bedachten sich die Altendorfler, dafl jede
Kirchhére in der March mit eigenen Bannholzern begabt und so
im Falle der Not versorgt war, und nur Altendorf besaf} bis
dahin keinen eigenen Wald. Darum ordneten die Altendorfler
zwei Altamminner, Christoffel Steinegger und Gregorius Gu-
gelberg, ab, um an der Landsgemeinde die Landleute zu bitten,
ihnen den Wald an dem Berg ob Lachen und Altendorf zu iiber-
lassen. Die Landleute schlugen die Sache an den zweifachen
Landrat, welcher der Bitte willfahrte. Zwei Bedingungen wur-
den dabei den Altendorflern gestellt: Sie durften den Wald
nicht abholzen, und jeder Mirchler, der in Altendorf Wohnsitz
nahm, sollte den Bann brauchen diirfen.?

1798 wurde an der Landsgemeinde sogar der Antrag ge-
stellt, alle Landeswilder unter die Kirchginge zu verteilen,
doch wurde er verworfen .t

Die Landeswaldungen kamen sowohl dem Landeshaushalt,
als auch dem Privatnutzen zugute.

Mit der Forstwirtschaft befafiten sich verschiedene Instan-
zen. In erster Linie war es die Landsgemeinde der March, wel-
che als Markgemeinde die Wilder verwaltete, d.h. iiber alle
wichtigeren Angelegenheiten, besonders die Bannung von Wil-
dern, selbst entschied. Der Rat iibernahm die untergeordneteren
Geschiifte, indem er z. B. Holzordnungen aufstellte oder Holz-
schlag in Bannwiildern erlaubte, kurz, die allgemeine Aufsicht
fithrte. Im Verlauf der Zeit iibte Schwyz einen immer grifieren
Einfluf} auf die Bewirtschaftung der Wilder aus, nicht ohne

1 Meyer v. Knonau pag. 125. 3 M. Nr. 60/17. VI. 1620.
2 Herrgott Nr. 812/8. %X. 1358. + M. L. Pr. 5. V. 1793.
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sachliche Berechtigung, da die Méarchler an ihren Wildern
eigentlichen Raubbau trieben. Der schwyzerische Landrat
sprach sich das Recht zu, Wilder zu bannen, die dann nur
von der Hoheit wieder gesffnet werden konnten,> verlangte die
Ratifikation der Holzordnungen¢ und verfiigte insbesondere
iiber die Holzausfuhr. Auch dem schwyzerischen Landsickel-
meister wurden verschiedene Aufgaben iibertragen.”

Eigentliche Waldbeamte scheint es bis zum 18. Jahrhun-
dert nicht gegeben zu haben. Solange genug Holz vorhanden
war, wurde eine sachgemiifie Pflege des Waldes nicht fiir no-
tig gehalten, und ebensowenig bedurfte man einer Aufsicht ge-
gen Holzdiebe. Im 18. Jahrhundert wurde das Amt der Wald-
vogte und des Holzdirektors eingefiihrt. Ein Aufseher wird zum
ersten Mal 1704 erwihnt.s

Die Waldvégte wurden vom Rat der March auf ein Jahr
gewihlt; meist waren es ihrer zwei, einer fiir die Ober- und
einer fiir die Untermarch. IThre Aufgabe war die Ausiibung der
Waldpolizei.? Der Holzdirektor fiihrte den staatlichen Holzhan-
del, d.h. er lie3 die Badume fillen und fl688en und ordnete den
Verkauf. Da grofle Summen durch seine Hinde gingen, mufdte
er ein vermdglicher und vertrauenswiirdiger Mann sein.1® Seine
Wahl erfolgte durch die Landsgemeinde.!! Er hatte Kaution zu
leisten 1> und war dem Lande Rechenschaft schuldig, weshalb
alljahrlich an der Landsgemeinde die Holzrechnung abgelesen
wurde.’® Der Holzdirektor wurde durch die Holzkommission be-
aufsichtigt und unterstiitzt, welcher nur sehr angesehene Min-
ner angehorten, so der regierende Ammann, der Statthalter oder
Altammiénner.'* Die Holzkommission hatte zusammen mit dem
Holzdirektor das Recht, Verfiigungen iiber die Bewirtschaftung
der Wilder zu erlassen, war aber dem Rat und der Landsge-
meinde unterstellt.1?

Bis zum 18. Jahrhundert konnten die Landleute ohne beson-
dere Formalitdten fiir den Hausgebrauch Holz schlagen, und
nur wer gar zu unbescheiden Holz nahm, wurde von Ammann
und Rat bestraft.!'® Im 18. Jahrhundert aber mufiten die Leute,

5 Sz. Reg. K. 1520; M. L. Pr. 1. 9 M. L. Pr. 3. VL. 1740, 27. V.

V. 1763; Sz. R. Pr. 25 pag. 141/ 1776.
15, VII. 1784. 1 M. D. Pr. 20. X. 1778, 16. XL
¢ M. Kop. pag. 194/4. II. 1772; 1779, 22. V. 1780.
Sz. R. Pr. 31 pag. 444/23. XII. 11 M. L. Pr. 1. V. 1774, 7. V. 1775.
1793. 12 ], e 5.V, 1776, 4. V. 1777.
" M. Kop. pag. 182/27. XI. 1724, 131 e 7. V. 1775, 3. VI 1781,
pag. 184/23, VIII. 1726; M. L. 4. V. 1783.
Pr. 8. VL. 1778; Sz. R. Pr. 28 4] e 3. VL 1781, 9. VI. 1783,
pag. 669/19. I. 1791; 1 ¢ 30 16. V. 1796.
pag. 265/11. VIIIL. 1792; 1. ¢. 31 %] e 7. V. 1786, 28. X. 1797.
pag. 444/23. XII. 1793. 16 .. 1 Art. 50; L. 2 Art. 54; L.
§ M. Kop. pag. 176/21. IV. 1704, 3 Art. 45.
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welche Holz brauchten, vor dem Rat darum anhalten, welcher
zum Holzschlag nur dann die Erlaubnis gab, wenn die Ge-
meindevorsteher oder Waldvégte sich an Ort und Stelle iiber-
zeugt hatten, dafl das Gesuch begriindet war. Der Rat oder
.die Landsgemeinde bezeichnete die Wilder, in denen Holz ge-
schlagen werden durfte; die Waldvigte erhielten eine Liste
des bewilligten Holzes und bezeichneten die Bidume, die ge-
fallt werden durften. Der Landmann féllte den Baum und hieb
sein Zeichen darauf, um so sein Eigentumsrecht an diesem
Baum zu dokumentieren. Nach ciner bestimmten Zeit machten
die Gemeindevorsteher oder die Waldvégte an den Hausern
die Kontrolle, ob das bewilligte Holz auch wirklich verbaut
worden war.l? Jihrlich zweimal, im Friihling und im Herbst,
wurde durch die Waldvogte alles gefillte Holz aufgezeichnet
und dem Landsickelmeister bekannt gegeben, damit dieser
einen Ueberblick iiber den Holzbestand gewinnen konnte.!®

Im Gegensatz zu Innerschwyz gehérten der Landschaft nur
wenige Alpen, da diese schon friih an verschiedene Genossamen
gekommen waren. Die wichtigsten Genossamen der March wa-
ren die zu Altendorf, Lachen, Wangen, Tuggen, Holeneich, Gal-
genen, Siebnen, Schﬁbelbach, Buttikon und Wiggital, daneben

gab es noch kleinere, nur einzelne Geschlechter umfassende
Korporationen.1?

Die Landsgemeinde befafite sich nicht mit der Alpwirtschaft,
sondern bestimmte lediglich, ob ein sogenanntes Hubgericht zu-
sammentreten solle, welches den Zeitpunkt der Alpauffahrt und
die Art der Alpnutzung bestimmte, und dessen Weisung die
Alpgemeinden unterstanden. In der Regel verfiigte jedoch die
Landsgemeinde, daf} kein Hubgericht abgehalten werden sollte,
sondern daf} die Alpgemeinden ihre Angelegenheiten kraft Hub-
gericht selbst regeln sollten.20

Dem Lande gehorte ferner ein Teil des Staffelriedes, wo
die Landleute ihr Vieh auf die Weide geben konnten; eine Ent-
schidigung wurde nur verlangt, wenn gemeinsame Auslagen zu
bestreiten waren.?! Die Aufsicht iiber das Staffelried fiihrten
der Staffelriedvogt und ein bis zwei Staffelriedachter, welche
vom Dienstags- oder Landrat der March gewi#hlt wurden.?? Der

Pr. 5. V. 1771, 4. V. 1717,
4 Art. 42; M. L. Pr. 24. IL 1779, 6. V. 1781, 4. V.
1746, 22. V. 1747, 3. VL. 1748, 2. V. 1790, 5. V. 1793.
4. VI 1759, 81. V. 1773, 5. VL. 2t 1 ¢. 11. V. 1761; M. D. Pr. 17.

17 L. 1 Art. 43; L. 2 Art. 53; L. 20 M. L.
9 V.
1788,

1775, 28. X. 1775, 8. VL. 1778. V. 1768, 20. IV. 1772, 15. V.
18 Sz. Nr. 1606/23, VIII. 1726. 1792.
2 Meyer v. Knonau pag. 110 ff., 22 M. L. Pr. 23. III. 1745; M. D.
121 ff.; Blumer 2 pag. 345. Pr. 20. IV. 1772, 20. IV, 1773;

M. L. Pr. 24, XI. 1789,
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Staffelriedvogt fiihrte die Rechnung und kontrollierte die Ach-
ter. Der Achter war Hirte; zu seinen Pflichten gehérte das
Fihren genauer Viehlisten und das Ziunen gegen das Benkener-
ried. Die Viehbesitzer, welche ihr Vieh auf das Staffelried
gaben, entrichteten dem Achter eine kleine Entschidigung, und
seine Behausung, das Achterhiittlein auf dem Staffelried, wurde
auf ihre Kosten unterhalten.??

Die Ein- und Ausfuhr von Vieh

Fir die Vieh-Ein- und Ausfuhr muf3ten die Mérchler eine
behordliche Bewilligung einholen, welche vom gesef3nen Land-
rat der March erteilt wurde, bis der Schwyzer Landrat dieses
Rech: wohl im Verlauf des 17. Jahrhunderts an sich nahm.
1712 verlangten die Mirchler das Verfiigungsrecht iiber die
Vieh-Ein- und Ausfuhr zuriick, was ihnen von den Schwyzern
mit gewissen Einschrinkungen zugestanden wurde.?

Dessen ungeachtet stellte der schwyzerische Rat bereits
17%4 ein Ausfuhrverbot fiir das freie Land und die Angehorigen
HIEL A~

Als dann aber die Schwyzer 1715 schon wieder ein Mandat
ausgaben, welches fiir das ganze Land und Botmifigkeit die
Viehausfuhr nach Martini verbot, lieflfen sich die Mirchler
dies nicht gefallen, sondern verldngerten kurzerhand die Frist -
fir die Viehausfuhr bis zum Nikolaustag, worauf die Bauern
in der March von dieser Erlaubnis ausgiebig Gebrauch machten.
Natiirlich konnte die Obrigkeit von Schwyz diese Miflachtung
ihrer Mandate nicht ungestraft lassen. Die vier rebellischen
Ratsherren, die den Mirchler Rat zu diesem Beschluf’ veran-
laf3t hatten, wurden vom Landsickelmeister mit 100 Gulden
Bufle belegt. Der zweifache Rat der March stellte sich aber
hinter seine Ratsmitglieder und schrieb nach Schwyz, die Vieh-
ausfuhr sei Sache der March und nicht der Hoheit. Nun erlief}
Schwyz ein ernstes Schreiben mit dem Resultat, daBl der Wi-
derstand der March sofort zusammenbrach. Es erschien eine
Delegation aus der March, welche sich héchlich entschuldigte,
bekannte, dafl der March Bot und Verbot nicht zustehe, ver-
sprach, inskiinftig den hochobrigkeitlichen Befehlen gehorsam
nachzuleben und schluflendlich demiitig um Erlassung der Bufle
bat. Die Verzeihung wurde denn auch grofimiitig gewihrt und
die Bufle zum Teil erlassen. So endete auch dieser Versuch,

23 1. e. 17. IV. 1750, 29. IV. 1760; 24 Sz, 332 Nr. 132/30. IX. 1712;

M. D. Pr. 20. IV. 1772, 14. III. Sz. Nr. 1565/25. X. 1712 Nr. 16.
1780, 18. III. 1783, 23. 11I. 1790, 2% Sz. R. Pr. 13 pag. 374/17. XII.
15. V. 1792, 16. V. 1797. 1714.
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die 1712 zugestandenen- Rechte praktisch auszuiiben, mit einem
géanzlichen Miflerfolg.26

Offizieller Widerstand wurde den schwyzerischen Manda-
ten von nun an nicht mehr entgegengesetzt, jedoch dauerte die
Unzufriedenheit im Volke an. Die Bauern hielten sich mog-
lichst wenig an die von Schwyz erlassenen Vorschriften, und
der Rat der March driickte gern ein Auge zu.?”

Die Ausfuhr von Heu, Streue und Diinger

Der Verkauf von Heu, Streue und Diinger aufler Landes
war in der March schon frith verboten, um die Viehzucht zu
schiitzen. Ueber die Tatsache, daf} diese fiir die Viehwirtschaft
primédr notwendigen Produkte nur unter obrigkeitlicher Kon-
trolle ausgefiihrt werden durften, waren sich die Obrigkeiten
in der March und in Schwyz einig, nicht aber dariiber, wer das
Recht hitte, die Ausfuhr zu bewilligen oder zu verbieten.

Das erste Ausfuhrverbot stammt von 1435 und wurde von
Ammann Arnold Hegner zusammen mit den Landleuten auf-
gestellt.28 Ungefidhr um das Jahr 1480 wurde es von der Mirch-
ler Landsgemeinde unter ausdriicklicher Billigung von Schwyz
wiederholt und ins Landbuch geschrieben. Die Nachbarn, be-
sonders die Ziircher, waren immer gern Abnehmer des Heues
aus der March, und 1521 schrieben Biirgermeister und Rat von
Ziirich an den Rat der March, um die Ausfuhr wieder zu er-
wirken, erhielten aber eine Absage.2*

Die Ausfuhr von Heu, Streue und Mist wurde auch durch
das zweite und dritte Landbuch verboten, wobei die Bufle auf
9 Pfund erhéht wurde.3°

Das Ausfuhrverbot war nicht beliebt, denn es nahm dem
Bauern eine eintrigliche Einnahmequelle; es war aber nétig,
um den Viehbestand zu sichern. Der Landmann hatte indessen
ein probates Mittel, das generelle Ausfuhrverbot zu umgehen;
er wandte sich einfach an den schwyzerischen Rat und holte
sich dort eine Spezialerlaubnis. Dies war natiirlich eine Schmi-
lerung der Autoritit der mirchlerischen Behérden, welche sich
diese nicht ohne weiteres gefallen lassen konnten. Es setzte ein
hartnickiger Kampf ein, ob dem Rat der March die Verfiigung
iitber die Heuausfuhr zustehe oder nicht, und dieser Kampf en-
dete erst mit der volligen Freierklirung der Landschaft.

% M. B. 2. X. 1713; Sz. R. Pr. 27 Sz. R. Pr. 14 pag. 276/1. IIL
13 pag. 406/5. VIIL 1715: S-. 1727; 1. c. 35 pag. 286/5. XII. 1797.
332 Nr. 153/5. VIIL 1715; Sz. R. 28 L. 1 Art. 11; L. 2 Art. 92.

Pr. 13 pag. 440/4. 1L 1716, pag. 2 L. 1 Art. 53; Z. A. 253/1/Nr.
443/29. 1I. 1716, Sz. 332 Nr. 30/4. IX. 1521.
152/pag. 38/29. II. 1716. 30 L.'2 Art. 30; L. 3 Art. 22.
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Anfinglich schien es, als ob die ‘Landschaft in diesem
Kamp{ den Sieg davon tragen wiirde, denn die Obrigkeit von
Schwyz sah die Unhaltbarkeit der Zustinde ein und stellte der
March verschiedene Urkunden aus, welche ihr Recht bestitig-
ten. Die erste derartige Urkunde datiert vom 15. Oktober 1606.
Sie ist uns nicht erhalten, wohl aber kennen wir den ungefiéhren
Inhalt, der dahin lautete, daf} ,,die hoheit den rat in der March
von der heukaufbewilligung nicht dringen wollte“.3? Am 26.
April 1621 erwirkten die Mérchler einen Brief, welcher be-
stimmte, daf} der schwyzerische Landrat keinen Gesuchsteller
mehr anhoren solle, der nicht zuvor in der March angefragt
hitte.3? Aber auch diese Urkunde hatte nicht den gewiinschten
Erfolg, denn hinter dem Riicken der Landschaft waren der ge-
sene Landrat von Schwyz, der Landséckelmeister und die
Ehrengesandten weiterhin gern bereit, Spezialerlaubnisse zu er-
teilen, vorausgesetzt, daf} der Bittsteller mit dem nétigen Gelde
kraftig genug nachhalf. Die Regierung von Schwyz kam den
Mirchlern 1660 deshalb weit entgegen und wollte die Mifistéinde
abstellen. Die Mirchler erhielten eine Urkunde, in welcher der
Rat der March als einzige Instanz fiir die Ausfuhr landwirt-
schaftlicher Produkte anerkannt wurde, und ihm das alleinige
Recht zugesprochen wurde, die Ausfuhr zu bewilligen oder ab-
zuschlagen. Eine Appellation nach Schwyz sollte nicht méglich
sein, und den von Landsickelmeister oder Ehrengesandten hin-
terriicks ausgestellten Erlaubnissen wurde die Giiltigkeit ab-
gesprochen. Dem Rat der March wurde einzig auferlegt, der
Regierung von Schwyz Mitteilung zu machen, wenn er grofle
Quantitidten auszufithren erlaubte.3?

Dessen ungeachtet liefen die Mirchler weiter nach Schwyz,
um Spezialerlaubnisse zu holen. Dies taten 1666 mit Erfolg
auch dic Genossen von Tuggen, welche von ihren Riedern
immer betrachtliche Mengen Streue ernten konnten. Sie brach-
ten eine Ausfuhrbewilligung von Schwyz, und als die Mérchler
deswegen vorstellig wurden, erhielten sie eine Urkunde, welche
wohl den Brief von 1621, nicht aber den von 1660 bestitigte
und dic Kompetenzen des Mairchler Rates bedeutend ein-
schrinkte. Dieser durfte nun von sich aus nur noch iiber die
Ausfuhr von geringen Mengen verfiigen, und auch da war die
Appellation nach Schwyz moglich unter der einzigen Bedin-
gung, dafd der appellierende Landmann ein vom Landschreiber
ausgefertigtes Schreiben mitbrachte, worin der Standpunkt des
Rates begriindet war. Ueber die Ausfuhr von grofleren Quanti-
titen muf’te Schwyz von nun an jedesmal zuerst befragt wer-
den.?* Die March mufite sich diese Schméilerung ihrer Kompe-

31 Sz.332 Ehrerbietige Vorstellung. 33 1. c. pag. 166/23. X. 1660.
32 M. Kop. pag. 172/26. IV. 1621. 3¢ 1. c. pag. 168/XII. 1666.
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tenzen gefallen lassen, denn die Mirchler hatten sie durch ihre
Disziplinlosigkeit zum groflen Teil selbst verschuldet.

Wohl bestiitigen Landammann und Rat zu Schwyz 1670
noch einmal das Recht der March, Holz-, Heu-, Streue- und
Mistausfuhr zu verbieten oder zu erlauben und versprachen
sogar, solche, die unter Umgehung der Obrigkeit in der March
nach Schwyz kimen, mit Gefangenschaft und Geldbufle zu be-
strafen.’> Allein schon 1673 erlie3 der Rat von Schwyz zum
ersten Mal fiir die March ein allgemeines Ausfuhrverbot,?® und
1681 entzog der dreifache Landrat von Schwyz den Untertanen
das Recht, iiber die Ausfuhr landwirtschaftlicher Produkte zu
verfiigen, giinzlich.’” Auch die Polizeiordnung von 1701 schrieb
die Verfiigung iiber Holz, Heu, Streue und Mist ausdriicklich der
Obrigkeit von Schwyz zu.38 _

Aber die Mérchler vergaflen ihr altes Recht nicht, 1712 for-
derten sie es wieder zuriick, indem sie sich auf die Urkunden
von 1621, 1666 und 1670 beriefen.?? Diese Beweise mufite die
Schwyzer Landsgemeinde anerkennen, und das Recht, iiber die
Ausfuhr dieser landwirtschaftlichen Produkte zu verfiigen,
- wurde der March zuriickgegeben. Allerdings #duflerten die
Schwyzer die ,,Zuversicht, dafl die Behorden der March die
Ausfuhr nur sparsam bewilligen wiirden, ,,das wir nicht beur-
sachet weren, die néthige remedur zu verschaffen®. Mit die-
sem Vorbehalt hatte Schwyz bereits eine Handhabe zu kiinftiger
Einmischung. Auch sollten die Giiter von Schwyzer Landleuten,
welche nicht in der March, sondern in Schwyz wohnten, in Be-
zug auf die Heuausfuhr dem Rat von Schwyz unterstehen.*

Wic wenig ernst es der Hoheit mit ihren Versprechen war,
zeigt die Tatsache, daB® an eben dem Tag, wo der March diese
Konzession gemacht wurde, die Schwyzer Landsgemeinde ein
allgemeines Ausfuhrverbot fiir Heu, Streue, Holz und Diinger
verfiigte, dem alle Angehdrigen unterworfen wurden.*! So iiber-
rascht es nicht, dafl Schwyz in der Folgezeit iiber die Ausfuhr
dieser landwirtschaftlichen Produkte verfiigte. Das Landbuch
von 1756 iiberlief die Veifiigung dariiber ganz selbstverstind-
lich der Hoheit.4?

Nun aber hatten sich die wirtschaftlichen Verhiltnisse im
18. Jahrhundert gewandelt. Durch Verbesserung der Landwirt-
schaft wire die March jetzt fihig gewesen, Heu zu exportieren,

35 Sz. Nr. 1448/13. XIL. 1670. 41 Sz, L. Pr. 1 pag. 408/23. X.

3% Sz. R. Pr. 7 fol. 655b/13. V. 1712.

1673. 42 Sz. R. Pr. 13 pag. 729/1. VIL
57 1. ¢, 9 fol. 49 a/10. IIL. 1681. 1719, pag. 749/4. 1X. 1719; 1. c.
38 M. Kop. pag. 249/28. V. 1701. 14 pag. 114/12,V, 1724; M. Kop.
39 Sz, 332 Nr. 132/30. IX. 1712. pag. 192/10. XI. 1751; L. 4 Art.
40 1. ¢. Nr. 133/14. X. 1712; Sz, Nr. 94.

1565/23. X. 1712.
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und vor allem waren viele Bauern durch Geldmangel einfach
zur Ausfuhr gezwungen. Aus diesen Griinden waren die mehr
hemmenden als férdernden Ausfuhrverbote so schwer durchzu-
fiihren. Dafl man dem Rat der March das Verfiigungsrecht iiber
die Ausfuhr dieser landwirtschaftlichen Produkte genommen
hatte, dinderte néimlich an den tatsichlichen Verhaltnissen nicht
viel ;¥ Uebertretungen waren immer noch hiufig, und Land-
séckelmeister und Ehrengesandte fuhren fort, hinterriicks Aus-
fuhrbewilligungen zu erteilen.4* Nicht einmal die Drohung,
Riickfillige vor dem Malefizrat zur Verantwortung zu ziehen,
verschlug etwas.4®

1790 entlud sich der Unwille der Mirchler in der grofien
Klageschrift. Hier steht die Klage iiber die Heuausfuhr und das
dafiir erhobene Strafgeld an erster Stelle. Energisch wurde die
Vertiigung iiber die Ausfuhr von Heu, Streue und Diinger ge-
fordert, wobei die Urkunden von 1606, 1621, 1669, 1670 und
1712 zum Teil im Wortlaut angefiihrt wurden. In zweiter Linie
wurde die Aufhebung des Strafgeldes verlangt.*¢é In der Ant-
wort von Schwyz wurde das Hauptanliegen, nimlich die Ueber-
lassung des Rechtes, die Ausfuhr zu bewilligen oder abzuschla-
gen, einfach iibergangen; statt dessen erging man sich in weit-
schweifigen Begriindungen iiber die Notwendigkeit der Aus-
fuhrverbote. Immerhin wurden einige Konzessionen gemacht,
so daf} jetzt der Verkauf von Heu im Lande selbst an fremde
Héndler gestattet wurde unter der Voraussetzung der vorheri-
gen Publikation, um dem Landmann sein Zugrecht zu wahren.¥

Als die March noch selbst iiber die Ausfuhr verfiigte, be-
zog sie auch die auf die Uebertretungen gesetzten Bufien. Dann
aber nahm Schwyz mit der Verfiigung iiber die Ausfuhr auch
die Bestrafung der Uebertreter und die Buflen an sich. 1692
wurde die Bufle auf 100 Taler festgesetzt. Nun wurde aber
das Ausfuhrverbot so hiufig iibertreten, daff man nach der
Schwyzer eigenen Worten die Leute hitte bettelarm strafen
miissen, wenn man nach Gesetz verfahren wire, und so biif3-
ten die Landsickelmeister nicht nach Strenge, sondern je nach
Umstinden und Verhiltnissen. Nach 1776 wurde es zur Ge-
wohnheit, von jedem guten Gulden Heuerlés 4 Luzerner Schil-
linge einzuziehen. Es wurde aber so hidufig Heu ausgetfiihrt,
daf} die Leute vergaflen, daf} diese 4 Schillinge eigentlich eine
Bufle darstellten; vielmehr betrachteten die Mirchler die Heu-
auflage einfach als eine neue, driickende Steuer.t® Sie wurde

43 Sz. 332 Ehrerbietige Vorstel- 46 Sz. 332 Ehrerbietige Vorstel-
, lung. lung.
4 M. Kop. pag. 189/12. V. 1735; 47 M. B. 18. IV. 1792
Sz. R. Pr. 23 pag. 287/2. III, 48 Sz. 332 Ehrerbietige Vorstel-
1780. lung; Sz. 332 A 1051 ad 18.
5 M. Kop. pag. 192/10. XI. 1751. IV. 1792,
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1792 nicht aufgehoben, aber der vierte Teil der Landschaft iiber-
lassen.? Auf Bitten der Mirchler wurde 1795 die Heuauflage
auf drei Schillinge gesenkt, von denen der March ein Drittel
zugesprochen wurde.?

Zur genauen Kontrolle des Heues waren im 18. Jahrhundert
zwel eigens von Schwyz instruierte Beamte bestellt, welche die
Heuvorridte untersuchten, Listen erstellten und diese der Ho-
heit iiberschickten.’ 1792 verfiigte Schwyz, dafl der Landrat
der March zwei Miénner ernennen sollte, welche zusammen mit
dem Landséckelmeister den Heupreis zu bestimmen und die
sonstigen Verfiigungen zu treffen hatten.’? Diese Mafiregel er-
regte in der March starken Unwillen, da der Heupreis bis an-
hin frei gewesen war. Als die Miarchler deswegen erst beim
Landséckelmeister und dann in Schwyz Vorstellungen erhoben,
anderte der Schwyzer Rat die Verfiigung dahin ab, daf} die
Maérchler Bauern zwar den Preis selbst festsetzen durften, aber
verpflichtet waren, diesen den Heuschiitzern mitzuteilen. Die
Heuschitzer erstellten von dem zur Ausfuhr bestimmten Heu
Listen und gaben diese dem Landsédckelmeister ein; dieser iibte
somit die Kontrolle iiber Ausfuhr und Preis aus, und der schwy-
zerische Rat behielt sich ausdriicklich weitere Mafinahmen vor,
falls die Mérchler den Heupreis zu niedrig ansetzten.’?

Die Holzausfuhr

Die Holzausfuhr war in der March seit jeher beschrinkt.
Aus den Landeswildern durfte Holz nur ausgefiihrt werden,
wenn es hinter den Eggen, d. h. an den abgelegenen Orten, ge-
hauen worden war,’ und auch die Ausfuhr von Eigenholz war
zeitweise verboten.? Schon im 16. Jahrhundert iibte Schwyz die
Oberaufsicht iiber die Holzausfuhr aus. Zu Konflikten kam es
nicht, indem sowohl die Landschaft, als auch Schwyz die Aus-
fuhr von Holz mdéglichst zu beschrinken suchten, weil schon
‘damals Holzmangel drohte.?

In den folgenden Jahren gab es aber Mlﬁstlmmlgkelten
offenbar darum, weil Schwyz allzu ausgiebig von seiner Kom-
petenz, Dispensen vom Ausfuhrverbot zu erteilen, Gebrauch
machte.’” Im 17. Jahrhundert versuchten die Mirchler, den Ein-
fluf} von Schwyz auszuschalten und iiber die Holzausfuhr allein

9 M. B. 18. IV. 1792. 1792; Sz. 333/B/16. II. 1793.
50 Sz. R. Pr. 33 pag. 39/25. IV. 5 L. 1 Art. 43.

1795. 55 E. A. 4, 1c Nr. 605b pag. 999/
501, c. 13 pag. 721/23. V. 1719; 17. VIIL 1538.

1. c. 14 pag. 114/12. V. 1721, 5 Z. A. 253/1 Nr. 271/9. IL. 1551;
52 M. B. 18. TV, 1792. M. Nr. 34/16. VII, 1564.

53 M. L. Pr. 19. IX. 1792, 21. IX. 57 Sz. 833 B/4. IX. 1602.
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zu entscheiden. Zugleich mit dem Verfiigungsrecht iiber die
Holzausfuhr forderten sie das Recht, iiber die Ausfuhr von Heu,
Streue und Mist zu bestimmen. Auf Einzelheiten einzugehen
eriibrigt sich, weil die Akten von 1621, 1660, 1670, 1673 und
1681 sowohl von der Ausfuhr von Heu, Streue und Mist, als
auch von Holz handeln.5®

1712 wurde dann der March das Recht, iiber die Holzaus-
fuhr zu befinden, zugebilligt,’ doch wurde auch dieses Ver-
sprechen nicht gehalten. 1723 iiberlief} die schwyzerische Lands-
gemeinde die Disposition iiber die Holzausfuhr dem Landrat
von Schwyz, ohne dabei irgend eines Rechtes der Landschaft
zu gedenken.®® Infolgedessen erlief? der schwyzerische Rat 1724
eine Holzordnung, befragte aber doch vorher den Mirchler Rat
um seine Meinung. Die Holzausfuhr aus den Landeswéldern
wurde verboten; Eigen- und Genossamenholz auszufithren war
erlaubt, wenn der Landsickelmeister es gestattete und dem
Landmann das Zugrecht gewahrt blieb, doch durfte das Holz
nicht auf Fiirkauf aufler Landes verfiithrt werden.t! 1737 ver-
bot die Landsgemeinde die Holzausfuhr génzlich und lieff den
Beschlufl vom schwyzerischen Rat ratifizieren. Es wurde so-
gar eine Bufle von 100 Talern darauf gesetzt, an der Lands-
gemeinde der March zur Aufhebung dieses Verbotes zu raten,
und wer in Schwyz um eine Spezialbewilligung zur Ausfuhr
bat, mufite einen Thaler Sitzgeld bezahlen.?? Das Holzausfuhr-
verbot wurde 1757 vom Rat der March w1ederholt und von
Schwyz bestiitigt.53

Durch grofle Abholzungen sah sich die Landschaft im 18.
Jahrhundert von Holzknappheit bedroht, d. h. der Holzbestand,
welcher zur Deckung des Hausbedarfs der Landleute benétigt
wurde, war gefidhrdet, und zudem kamen viele Giiter durch
Erdschlipfe und Risse in Gefahr, da ein grofler Teil des Wal-
des Schutzwald war. Trotzdem konnte das Holzausfuhrverbot
ebensowenig durchgefiihrt werden wie das Verbot der Heu-
ausfuhr. Der Mirchler Rat klagte iiber ,,unordentliches holz-
gewirb® oder dariiber, daf3 wegen des Landesholzes eine ,un-
ordentliche ordnung“ herrsche.®* Die Ehrengesandten lieflen
durchblicken, sie wiirden gnddig mit den Leuten umgehen, die
Holz ausfiihrten.®> Zur Unklarheit trug auch bei, dafl neben
dem schwyzerischen Rat, der eigentlich allein vom Ausfuhrver-
bot dispensieren konnte, auch der Landsickelmeister Gewalt

58 Vgl. oben pag. 196 {f. 6 M. L. Pr. 12, V. 1757; Sz. R.

59 Sz. Nr. 1565/23. X. 1712. Pr. 17 fol. 161a/16. XI. 1757.

60 Sz, L. Pr. 1 pag. 503/25. IV. 64 1, ¢. 15 pag. 116/15. VI. 1737,
1723. pag. 614/24. X. 1744; M. L. Pr.

61 Sz. Nr. 1602/27. XI. 1724. 18. XI. 1744.

62 Sz. R. Pr. 15 pag. 116/15. VI, 65 Sz, R. Pr. 47 fol. 174 b/11. VIIL.
1737. 1758.
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hatte, ,,etwas® zu bewilligen.é6 Da das Holzausfuhrverbot immer
haufiger umgangen wurde, baten die Mirchler 1774, daf} sich
niemand in Schwyz melden sollte, ohne vorher in der March
davon Anzeige erstattet zu haben und die Schwyzer gestan-
den ihnen dies zu.¢

Nachdem das Holzausfuhrverbot eine Zeitlang nicht sehr
streng gehandhabt worden war, beschlofl die Landsgemeinde
der March 1785 wegen der allgemeinen Holzknappheit und dem
allzu ausgedehnten Holzhandel, unter Vorbehalt der Ratifika-
tion von Schwyz, alles Holz auf 12 Jahre ins Land zu bannen.58
Gegen diesen Beschlufl erhob sich eine betrichtliche Oppo-
sition von Seiten der Landleute, die ihr Eigenholz ausfiihren
wollten. Es gelang dem Landsiickelmeister nicht, eine Einigung
herbeizufiihren,® so dafl der Samstagrat von Schwyz die strei-
tenden Parteien vorlud.”” Dann aber besann sich der schwy-
zerische Rat eines andern, verbot den Parteien zu erscheinen
und befahl kurzerhand, die L.andsgemeindeerkenntnis zur Ra-
tifikation einzuschicken.™

So wurde denn die Holzausfuhr bei 100 Talern Bufle auf
12 Jahre verboten.” Die Opposition ruhte aber nicht, und die-
ses Ausfuhrverbot trug viel zur Verschlechterung der Stim-
mung bei, trotzdem es ja zuerst von der Landsgemeinde der
March aufgestellt. worden war. Bald ersuchte die March um
Lockerung des Verbotes;™ 1788 wurde der Bitte insofern ent-
sprochen, als Rinde, Reiswellen sowie Weif- und Kiiferholz
wieder ausgefiilhrt werden durften,”* doch schon 1790 wurde
das Ausfuhrverbot in vollem Umfang wiederhergestellt.”

In der Beschwerdeschrift von 1790 wurde lediglich iiber die
Ausfuhrgebiihr Klage erhoben, wihrend das Verfiigungsrecht
tiber die Ausfuhr nicht verlangt wurde.” Ratsherr Schorno riet
dann an der n#chsten Landsgemeinde, dafiir besorgt zu sein,
dafl das Holzausfuhrverbot aufgehoben wiirde und die Dispo-
sition tiber die Holzausfuhr wieder an die Landschaft kime,
wie dies 1712 verbrieft worden war. Die Landsgemeinde folgte
seinem Antrag nicht, sondern begniigte sich mit der Erklarung,
daf} die Holzausfuhr mit Genehmigung der Hoheit verboten sei;
indessen hege man die Hoffnung, daf} in kiinftigen Zeiten die
Disposition iiber die Holzausfuhr der Landschaft iiberlassen
werde.”” Diese Hoffnung erfiillte sich nicht, denn in der den

66 1. c. 15 pag. 704/21. V. 1746; 1. % M. L. Pr. 6. V. 1787.

c. 23 pag. 287/2. III. 1780, “ Sz. R. Pr. 27 pag. 100/5. IV.
67 ], ¢. 21 pag. 197/20. X. 1774, 1788.
6 M. L. Pr. 1. V. 1785 Nr. 3. 1. c. 28 pag. 327/24. IV. 1790.
69 1. ¢, 13. IX. 1785. 6 Sz, 332 Ehrerbietige Vorstel-
0 Sz, R. Pr. 25 pag. 463/8. X. lung.

1785. " M. L. Pr. 8. V. 1791; Sz. 332 Nr.
1 1. c. pag. 470/15. X. 1785. 13/8. V. 1791.

2 Sz. Nr. 1716/22. X. 1785.
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Mirchlern am 18. April 1792 zugestellten Urkunde wurden we-
der Holzausfuhr noch Ausfuhrgebiihr auch nur erwihnt.™

Es wurde nun einfach gegen das Verbot Holz ausgefiihrt,
bis der Rat von Schwyz schliefilich einsah, dafl es nicht so
weitergehen konnte. Er lud die Landschaft im Januar 1795 ein,
innert Monatsfrist eine schriftliche Eingabe einzureichen, falls
eine Aenderung gewiinscht werde.” Die’ Mirchler lieflen sich
das nicht zweimal sagen. Um ihren Standpunkt erfolgreicher
vertreten zu kénnen, sandten sie nicht nur einen schriftlichen
Bericht ein, sondern sie ordneten Ammann Michler nach
Schwyz ab. Dieser sollte nun nicht nur die Authebung des Holz-
ausfuhrverbotes erwirken, sondern auch die Disposition iiber
die Holzausfuhr und den Schutz des Holzzuges verlangen und
einige andere alte Beschwerden vortragen. In der Bittschrift
selbst wurde zwar die Forderung iiber die Disposition der Holz-
ausfuhr fallen gelassen, weil man zunichst das néchstliegende
erreichen wollte.80 Wirklich gab Schwyz in diesem Punkte nach,
hob das Holzausfuhrverbot fiir Eigenholz auf und schiitzte den
Holzzug.8!

Die Holzauflage war die Taxe, welche bei der Ausfuhr von
Holz erhoben wurde. Wahrscheinlich war sie urspriinglich
gleich wie die Heuauflage Bufle fiir unerlaubte Ausfuhr und
wurde spiter eine Gebiihr, welche auch erhoben wurde, wenn
die Ausfuhr bewilligt worden war. Die Holzauflage war nicht
eine feste Steuer, sondern wurde von Fall zu Fall vom Land-
sickelmeister festgesetzt, was ihre Unbeliebtheit noch ver-
mehrte.’? Wohl erzwangen die Mirchler 1712 die Aufhebung
dieser erst seit wenig Jahren eingefiithrten Neuerung,®® doch
hielten die Schwyzer auch hier ihre Zusage nicht. Die Holz-
auflage war eine driickende Besteuerung, aber trotzdem im
Memorial eindringlich um Abschaffung gebeten wurde,* er-
wihnte die Antworturkunde diese Klage nicht einmal.%

Die Buflen fiir widerrechtlich gehauenes Holz fielen der
March auch im 18. Jahrhundert zu. 1681 wurde bestimmt, daf}
solche, die gebanntes Holz vom Spreitenbach nihmen und die
Bufie nicht bezahlen wollten, mit Turm und Triille bestraft
werden konnten, doch kam diese Strafe bald aufler Gebrauch,
obwohl man weiter Miihe hatte, die Buflen einzutreiben.s¢

s M. B. 18. IV. 1792. 1739; 1. c. 30 pag. 265/11. VIIL.

9 Sz. R. Pr. 32 pag. 397/15. L 1792.
1795. 8 Sz. Nr. 1565/23. X. 1712.

8% M. L. Pr. 1. IV. 1795; Sz. 332 8¢ Sz. 332 Ehrerbietige Vorstel-
Nr. 14/1. IV. 1795. lung.

81 Sz. Nr. 1743/25. IV. 1795. 8 M. B. 18. IV. 1792

2 Sz. R. Pr. 14 pag. 504/11. X. 6 Sz. Reg. K. 6. IX. 1764; M. D.
1730; 1. c. 15 pag. 291/31. L Pr. 18. III. 1777.
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9, Kapitel: Die Kollaturrechte

Als die March zu Beginn des 15. Jahrhunderts an Schwyz
kam, bestanden die Pfarreien Altendorf, Galgenen, Wangen und
Tuggen In den n#ichsten Jahrhunderten wurden selbstidndig:
Nuolen 1482, Lachen 1520, Schiibelbach 1536, Innertal (?),
Vordertal 1816.

Die March stand unter dem Bistum Konstanz und gehorte
zum Dekanat Ziirich (Ziirich-Rapperswil). Sie wurde dem 1638
errichteten Kommissariat Schwyz zugeteilt und erhielt 1745
einen Stellvertreter des Kommissars.!

Die Wahl des Pfarrers stand den meisten Gemeinden der
March wenigstens zeitweilig zu. Nur den Pfarrgemeinden Gal-
genen und Nuolen ging dieses Recht ganz ab; in Galgenen
wurde der Pfarrer durch die Familie Reding, in Nuolen durch
den gesefinen Landrat von Schwyz gesetzt. Alljahrlich muf-
ten die Pfarrer bei der Gemeinde um ihre Pfriinde anhalten,
was von ihnen als Demiitigung empfunden wurde. Um die
Mitte des 17. Jahrhunderts erhob sich deshalb aus den Reihen
der Geistlichen Widerstand gegen diese Pflicht. Aber Schwyz
schiitzte 1648 auf Bitten einer GGesandtschaft die Gemeinden in
ihren alten Rechten.?

- Die Pfarrwahl mufte urspriinglich nicht nach Schwyz ge-
meldet werden, da sie einzig der Kirchgemeinde zustand. Nur
wenn sich keine Landleute der March um die Pfriinde bewar-
ben, wurde die Vakanz der Schwyzer Obrigkeit angezeigt, um
auch Schwyzern Gelegenheit zur Anmeldung zu geben. Daraus
wollten die Schwyzer die Pflicht der Mirchler ableiten, jede
bevorstehende Pfarrwahl in Schwyz anzuzeigen, doch mufiten
sie 1712 von dieser Forderung abstehen und den alten Brauch
anerkennen.? Bereits 1723 kam aber der Befehl in die March,
dafl die Wahlen in Schwyz angemeldet werden miifiten.t Die
Frist wurde 1695 auf vier Wochen, im 18. Jahrhundert auf 14
Tage festgesetzt, aber nicht immer eingehalten, da die Mérch-
ler den Wahltag lieber im letzten Augenblick meldeten.’ Die
Wahl war 6ffentlich, die Stimmabgabe geschah durch offenes
Handmehr. Eine geheime Wahl wurde 1778 durch den Schwy-
zer Rat fiir ungiiltig erklért.s

Ein Verbot, fremde Priester anzunehmen, bestand 16957 und

L Vgl. Mayer pag. 9, 26. 5 Sz, 530/56. XI. 1695; Sz. R. Pr.
2 Pf. A. Nr. 44/20. XI. 1648. 14 pag. 874/16. XI. 1734; M.
3 Sz. 332 Nr. 132/30. IX. 1712 Nr. B. Nr. 14/16. XI. 1734; 1. c. Nr.
8; 1. c¢. Nr. 133/14. X. 1712 Nr. 17/6. VIIL. 1750.
7; Sz.' Nr. 1565/23. X. 1712 ¢ M. Kop. pag. 1565/23. VIL 1778.
Nr. 9. 7 Sz. 530/5. XI. 1695

4 Sz. R. Pr. 14 pag. 73/4. V. 1723.
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wurde 1701 und 1723 erneuert.®! Ausnahmsweise dispensierte
davon der Rat von Schwyz.?

Auch in der March wird die Tendenz sichtbar, die Geist-
lichen dem weltlichen Gericht zu unterstellen; so mufite sich
1461 der Pfarrer von Altendorf verpflichten, in weltlichen Hén-
deln das Gericht der March anzurufen,’® und im Zeitalter der
katholischen Reform machten sich die Behérden der March kein
}?ewissen daraus, fehlbare Geistliche zur Rechenschaft zu zie-

en.!!

Desgleichen wurden die Geistlichen zu den weltlichen Steu-
ern herangezogen. Als die Miarchler 1720 eine allgemeine Lan-
dessteuer beschlossen, kamen sie im folgenden Jahr in Kon-
stanz um die Erlaubnis ein, auch die Geistlichen zu besteuern,
und begriindeten ihr Begehren damit, dafl die Steuer zum Un-
terhalt und zur Verbesserung der Kirchenstrafien diente. Das
Gesuch wurde denn auch bewilligt. 1747 verweigerten aber die
Geistlichen die Steuer, da diese zur Bezahlung der Landes-
schulden und nicht fiir die Kirchenstraflen verwendet werden
sollte. Die Geistlichen wandten sich an den bischéflichen Rat
zu Konstanz, die Mirchler an den Rat von Schwyz. Der bischof-
liche Rat von Konstanz protestierte in einem Schreiben an
Schwyz erfolglos gegen die Besteuerung von Geistlichkeit und
Kirchengut; als die Geistlichen nicht zahlten, wiesen die Schwy-
zer die Maérchler an, die Steuer einfach von denjenigen Ab-
‘gaben abzuziehen, welche sie den Kirchen schuldig waren.
Wenn in Zukunft Steuern ausgeschrieben wurden, ernannte der
Mérchler Rat einen Ausschuf}, welcher den Steuerbeitrag der
Geistlichen mit diesen vereinbarte.!

Dic Abnahme der Kirchenrechnungen war Sache der Ge-
meinden. 1685 erlief3 der geseffne Landrat von Schwyz eine
Verordnung, laut welcher der Landsickelmeister allen Kir-
chenrechnungen beiwohnen sollte. Dies stellte eine Neuerung
dar, und es war vorauszusehen, dafl von der March dagegen
opponiert wiirde, weshalb der Rat von vorneherein eine Bufle
tiir denjenigen festsetzte, welcher gegen diesen Beschluf} einen
Antrag zu stellen wagte; die Bufle betrug 1% Louis-Taler Au-
dienzgeld der Obrigkeit und 100 Kronen dem Landessickel.!?
Aber diese Verordnung lief sich nicht durchfithren. Tuggen
wurde nach wenigen Wochen,'t die iibrigen Pfarreien im fol-

8 Sz. R. Pr. 12 pag. 567/26. I Landessteuern/9. XII. 1747; M.
1709; 1. c. 14 pag. 713/4. V. 1723. B. Nr. 15/23. XII. 1747; Sz.
9 Sz. 332/9/9. 1IV. 1763. 333/Landessteuern/9. II. 1748,
16 Urk. 1. XI. 1461 Mitgeteilt von 28. VI. 1748; M. B. Nr. 16/13.
Martin Ochsner. MHVS 15/1905 VIIL. 1748; Sz. 333/Landessteu-
pag. 219 ff. ern/6. IX, 1749; M. L. Pr. 13.
1t M. B. Nr. 6/10. V. 1588; 1. c. VII. 1784. ’
5/22. X. 1571. 13 Sz. R. Pr. 9 fol. 280 b/1. X. 1685.

12 M. L. Pr. 25. VII. 1747; Sz. 333/ 1« Pf. T. Nr. 50/23. X. 1685.
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genden Jahr von dieser Verpflichtung befreit, aber die Gemein-
den mufiten sich fiir jeden Schaden, der den Kirchen durch
den Fehler eines Pflegers erwiichse, hafthar erkldren.!s

Altendorf 1

Der Kirchensatz von Altendorf wurde im Jahre 1380 von
Herzog Leopold von Oesterreich dem Gotteshaus St. Johann
im Thurtal gegen Abhaltung einer Jahrzeit geschenkt.'” 1423
wurde die Kirche dem Kloster inkorporiert.!® ,

Zwischen dem Kloster St. Johann und den Leuten von Al-
tendor! herrschte nicht immer Einigkeit, denn die Kirchge-
nossen wollten offensichtlich die Kollatur an sich bringen.

Als 1456 die Pfarrpfriinde durch den Tod des bisherigen
Inhabers Johann Bischof erledigt war, wollte sie der Abt von
St. Johann einem seiner Monche, namens Kaspar Gamps, iiber-
geben. Dagegen erhob Rudolf Mag im Namen der Kirchgenossen
Einspruch, da diese offenbar das Prisentationsrecht fiir sich
beanspruchten. Der Generalvikar von Konstanz erkliarte die
Priasentation des Abtes fiir rechtmiflig und wies die Alten-
dorfler ab, worauf Mag in Mainz Berufung einlegte.l® Der Streit
wurde aber durch ein weltliches Schiedsgericht, bestehend aus
Petermann von Raron und Ital Reding, giitlich beigelegt. Die
wichtigsten Bestimmungen des Schiedsspruches lauteten dahin,
dafl Kaspar Gamps zwar an der Kirche Altendorf investiert
werden sollte, diese aber gegen finanzielle Entschidigung einem
vonB den Kirchgenossen vorgeschlagenen Priester verleihen
mulfdte

1461 gerieten Abt und Kirchgenossen ,,von eines kilchherren
wigen” erneut in Streit. Wiederum suchte man Recht in
Schwyz, und eine schwyzerische Ratsordnung brachte in einem
giitlichen Vergleich die Kirchgenossen von Altendorf dazu, den
Priester Meister Oswald anzunehmen, dem. Abt und Kapitel
von St. Johann die Pfriinde geliehen hatten. Von den iibrigen
Artikeln seien folgende hervorgehoben: Meister Oswald soll
die Kirchgenossen bei ihren Freiheiten und dem Brief von 1456
bleiben lassen. Will er nicht selbst auf der Kirche bleiben,
soll er sie aufgeben oder den Kirchgenossen einen andern
Priester geben, um den sie bitten; fiihrt er sich aber unpriester-
lich auf, sollen Abt und Kapitel einen andern Priester setzen.
Wenn sich Streitigkeiten in weltlichen Sachen ergeben, soll

16 Sz. 529/6. XII. 1686. 18 UB SG Nr. 3108/11. V. 1422

16 Niischeler pag. 507 ff. und 27. VL. 1423.
17 Sz. Nr, 223/8. IX. 1380. 19 Reg. Const. 4 Nr. 12004/20. VII.
1456.
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sich Meister Oswald an das Gericht der March wenden, oder
wohin ihn dieses weist.20

Schon 1473 entzweiten sich Kloster und Kirchgenossen aufs
neue, diesmal wegen der Wahl eines Kaplans; in Konstanz
wurde dem Abt Recht gegeben, und als die Kirchgenossen ein
weltliches Schiedsgericht anriefen, wurde das Urteil besti-
tigt.?!

1505 hatten es die Altendérfler durchgesetzt daf} sie den
Pfarrer selber wihlten und ihn nachher dem Abt von St. Johann
prisentierten.??

Indessen rifl im Kloster St. Johann immer mehr eine eigent-
liche Mifwirtschaft ein.?? Viele Rechte des Klosters kamen in
Abgang, so auch die Kollatur von Altendorf, welche an Schwyz
tiel. Wann dies geschah, ist nicht genau anzugeben; 1520 wird
der Abt Kollator von Altendorf genannt;* 1555 wurde St. Jo-
hann dem Kloster St. Gallen inkorporiert, und dieses machte
nie irgendwelche Rechte auf den Kirchensatz von Altendorf gel-
tend. Demnach ging dieser zwischen 1520 und 1555 an Schwyz
iiber.

Die Kollatur iibten Ammann und Rat von Schwyz in der
Weise aus, dafl der von der Kirchgemeinde erwihlte Priester
sich in Schwyz melden und dort miindlich oder schriftlich das
Placet einholen mufte. Dies kam allmihlich aufler Gebrauch,
so daf} weder die Pfarrer von Altendorf das Placet einholten,
noch das Land Schwyz den finanziellen Pflichten des Kolla-
tors, ndmlich Kirchendach und Chor zu unterhalten, nachkam.
So wurde 1716 die ,,iiber menschengedenken ruhig gehabte be-
sitzung" der Kollatur von den Kirchgenossen als Beweis ange-
fithrt, ja sogar behauptet, die Leute von Altendorf hitten seit
dsterreichischen Zeiten den Pfarrer selbst gesetzt! 25

1655 erinnerte sich Schwyz seiner Rechte als Kollator in
Altendorf. Die zur Maienlandsgemeinde delegierten Ehrenge-
sandten beriefen den neu erwihlten Pfarrer Johann Ulrich
Schiirer zu sich und befahlen ihm, sich in Schwyz zu stellen
und das Placet einzuholen. Dabei betonten sie, mit der Ein-
holung des Placet bezwecke man nicht, eine Neuerung einzu-
fithren, sondern dies sei sowohl von den Kirchgenossen als
den Pfarrherren immer als Zuflucht und Trostmittel in all-
falligen Streitigkeiten angesehen worden.

20 Urk. 25. X. 1456 wund 1. XI. 21 Reg. Const. 4 Nr. 14084/24. XI.
1461, Mitget. von Martin Ochs- 1473, Nr. 14166/22. VII. 1474,
ner, MHVS 15/1905 pag. 217 1. 22 Pf. A. Nr. 22/23. IX. 1505.
28 Vgl. Keckeis Johann: Das Kloster St. Johann im Thurtal 1520—
1555. Ursachen und Verlauf seines Verfalls. ZSKG Bd. 37/1943..
2¢ Pt L. 7. XII 1520.
2 Sz. R. Pr. 13 pag. 432/7. und 8. I. 1716.
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Die Kirchgenossen von Altendorf konnten die Berechtigung
dieses Befehls nicht leugnen, so ungern sie ihn hatten. Sie ba-
ten deshalb die Obrigkeit von Schwyz, ihnen das Placet und
die Prisentation bei der Besetzung ihrer Pfarrei- und Kaplanei-
piriinde nachzulassen, — oder zum mindesten Kirchendach und
Chor als Kollatoren zu unterhalten.26

Sei es, daf} die Obrigkeit von Schwyz wegen des eben be-
endeten Krieges sich in finanziellen Schwierigkeiten befand
und sich nicht mit neuen Pflichten belasten wollte, sei es, daf}
die Griinde der Altendorfler (welche u. a. namhaft machten,
dafl die Wiedereinfiihrung des Placet das gute Einvernehmen
zwischen Pfarrer und Pfarrkindern gefihrde) die gniadigen
Herren von Schwyz wirklich zu iiberzeugen vermochten, — je-
denfalls kam die Schwyzer Obrigkeit so weit entgegen, daf} sie
den Altendérflern Pridsentation und Placet nachliel und sich
nur nominell die Kollatur vorbehielt. Die Altendérfler benutz-
ten die gute Stimmung in Schwyz und erwirkten bereits einen
Monat spiter die Erlaubnis, auch die Kollatur auszukaufen.
Die Kirchgenossen iibernahmen die finanziellen Pflichten des
Kollators und bezahlten noch im gleichen Jahr der Obrigkeit
von Schwyz die vereinbarte Summe von 397 Gulden.?

Es zeigte sich aber, dafl die Altendérfler nicht imstande
waren, das Regiment ihrer Pfarrei in Ruhe und Ordnung aus-
zuiiben. 1677 entstand ein erbitterter Streit. Es handelte sich
darum, ob der Bruderschaftssonntag der 1674 gegriindeten Bru-
derschaft des Namens Jesu am 4. oder einem andern Sonntag
des Monats gehalten werden sollte. Der Anlaf} scheint uns ge-
ringfiigig, aber der Streit zog sich jahrelang hin, verursachte
der schwyzerischen Obrigkeit ldstige Schreibereien, und es ent-
zweiten sich dariiber nicht nur die Kirchgenossen von Alten-
dorf und Wangen (da die Wangener nicht wollten, dafl der
Bruderschaftssonntag von Altendorf mit dem ihren zusammen-
falle), sondern auch die Gemeinde Altendorf mit dem Pfarrer.
Dieser drohte mit Verweigerung der Absolution, jene mit Ab-
setzung. ,,Es ist... wool zu erbarmen, das man die priester von
Schwytz von den vnderthanen last also geprest, verschimpft
vnd verspottet werden, man erfahret itz wie wool man gethan,
daf’ man die collatur verkauft®, schrieb Pfarrer Schorno an
Statthalter Jost Rudolf Reding in Schwyz.2® Dieser Notschrei
wurde in Schwyz nicht vergessen.

26 Pf. A. Nr. 46/22. V. 1658, Nr. 11. 23. IV., 29. V., 5. VL. 1683;
47/VIIL. 1658. Pf. A, Nr. 56/8. VIL 1674, Nr.
211 'c. Nr. 49/3. VIIL 1658, Nr. 62/26. IV. 1677, Nr. 63/16. IV.
50/7. IX. 1658, Nr. 51/1658; Sz. 1680; Sz. R. Pr. 9 fol. 162 a/13.
R. Pr. 9 fol. 317a/8. I1I. 1687. IIL 1683, fol. 167b/10. IV. 1683;
28 Sz. 528/3. 4. 10. 17. IIL, 1. 7. 1 c. 11 pag. 161/16. IV. 1680.
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Als die Kirchgenossen 1687 einen necuen Pfarrer wihlen
wollten, wurde ihnen von Schwyz der Befehl iiberschickt, mit
der Wahl einzuhalten und ihre Rechtstitel dem schwyzerischen
Landrat vorzulegen.2? Am 5. und 8. Mirz 1687 wurde dann in
Schwyz iiber die Kollatur von Altendorf verhandelt und be-
schlossen, dafl Pfarrei und Kaplanei zu Altendorf mit allen
Zugehorigkeiten dem Stand Schwyz zustehe, und die Ernennung
der Priester ein Recht des schwyzerischen Landrates sei. Samt-
liche Urkunden der Altendérfler, welche die Kollatur betrafen,
wurden ihnen abgenommen und ins schwyzerische Archiv ge-
legt, die Auskaufsumme zuriickerstattet.’® Die Ernennung des
Kaplans wurde den Kirchgenossen 1689 wieder zugestanden.®

Die Leute von Altendorf waren iiber das Vorgehen der
Schwyzer nicht wenig empért, und der damals gewihlte Pfarrer
Ehrler mufdte des oftern horen, er sei nicht von den recht-
méfligen: Kollatoren ernannt worden. Diese Anfeindungen und
~andere Griinde bewogen ihn 1715 zur Resignation.’? Da die
Kirchgenossen unterdessen Akten gefunden hatten, welche zu
ihren Gunsten sprachen, nahmen sie die Gelegenheit wahr und
schickter im November 1715 eine Zweierdelegation nach
Schwyz, diese erreichte auch, dafl den Altendérflern die Wahl
eines Substitutes gestattet wurde, und Schwyz mit der Neu-
wahl des Pfarrers einhielt, bis die Kirchgenossen ihre Doku-
mente vorgelegt hatten.®

Die vorgewiesenen Urkunden waren denn auch derart, dafd
der Rat eine Revision fiir angezeigt hielt; weil aber 1687 der
dreifache Rat entschieden hatte, wurden die Altendorfler wie-
derum an diese Instanz gewiesen,®* welche am 23. Dezember
die Revision bewilligte; die Kirchgenossen konnten jetzt nim-
lich Urkunden beibringen, die 1687 noch nicht zum Vorschein
gekommen waren.3?

Waihrend zwei Tagen, am 7. und 8. Januar 1716, unterhan-
delte nun der dreifache Rat von Schwyz iiber das Kollatur-
recht von Altendorf. Die vorgewiesenen Urkunden iiberzeug-
ten den Rat, und er anerkannte die Kirchgenossen von Alten-
dorf als Inhaber der Kollatur der Pfarr- und der St. Jérgen-
pfrund. Die den Altendorflern 1687 zuriickgegebenen 397 Gul-
den mufiten neuerdings an Schwyz bezahlt werden. In Bezug
auf das Placet nahm der Rat an, dafl dieses Recht vom Le-
hensherrn auf den Landesherrn iibergegangen sei, da es aber
1658 an Altendorf gekommen war, sollten die Kirchgenossen

29 1. c. 9 fol. 316a/1. IIL. 1687. 1715,

30 1. c. fol. 316 b/5. IIL 1687, fol. 3% Pf. A. Nr. 84/29. XI. 1715,
317 a/8. II1. 1687. st Sz. R. Pr. 13 pag. 425/19. XIL.

31 Pf. A. Nr. 76/27. IX. 1689. 1715.

32 Sz. R. Pr. 13 pag. 423/12. XII. % I. c. pag. 429/23. XIL 1715,
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dabei verbleiben diirfen.3¢ Die 1687 in Schwyz zuriickbehal-
tenen Urkunden wurden den Kirchgenossen wieder ausgelie-
fert.3?

Von nun an iibten die Altendorfler ihr Kollaturrecht unge-
stort aus.

- Lachen 8%

Urspriinglich gehorte Lachen zur Pfarrei Altendorf. Ein eige-
ner Kaplan wird 1456 bezeugt.? Papst Leo X. sprach am 4.
Mai 1520 die Trennung der Filiale Lachen von der Mutter-
kirche Altendorf aus und erhob sie zur selbstindigen Pfarrei.
Die Bedingungen der Loslésung wurden am 7. Dezember 1520
festgesetzt, aber Jahrzehnte vergingen, bis alle Fragen zwi-
schen den Gemeinden endgiiltig geregelt waren.

1520 behielt sich der Abt von St. Johann im Thurtal, Kolla-
tor der Mutterkirche Altendorf, das Prisentationsrecht des
Pfarrers vor, doch sollte dieser ein Weltpriester sein.® Es ist
fraglich, ob der Abt von St. Johann seine Rechte auch nur
ein einziges Mal ausiibte. 1638 wurde der Lachner Pfarrer von
den Kirchgenossen gewiihlt und vom Schwyzer Rat bestitigt.t
1695 schlugen die Schwyzer vier Kandidaten vor, aus denen
dann die Lachner einen wihlten, doch scheint man dieses Ver-
fahren nicht wiederholt zu haben.t? 1788 gab Pfarrer Ganginer
die Pfriinde auf und stellte sie den gesamten Kirchgenossen
zu Handen; darauthin gestattete der Rat von Schwyz “die Neu-
bes-etzung.43 Die Leute von Lachen iibten demnach das Kolla-
turrecht selber aus.

Galgenen 4

Die Kollatur von Galgenen gehérte 1355 dem Grafen Gott-
fried von Habsburg-Rapperswil,** wurde von diesem 1358 an

die Herzige von Oesterreich verkauft* und kam mit andern
Rechten in der March 1417/24 an Ital Reding den Aelteren.t’

36 Pf. A. Nr. 87/7. 1. 1716, Nr. 88/ 432/7. und 8. I. 1716.
8. I. 1716; Sz. R. Pr. 13 pag. 37 L c. pag. 456/3. VIL 1716.

38 Niischeler pag. 514 ff.; Landolt pag. 1{f. Seine Numerierung der
Urkunden im Pf. A. stimmt mit der heutigen nicht mehr iiberein, da das
Archiv unterdessen neu geordnet wurde.

3 Urk. 25. X. 1456, Mitgeteilt von Martin Ochsner MHVS 15/1905 pag.

217 ff.
40 Landolt pag. 26 ff., 108 ff. 4 Niischeler pag. 505; Beck pag.
41 Sz. R. Pr. 6 fol. 674/19. VI. 67.
1638. 45 Reg. Habsb. L. 1/Nr. 571/26.
42 Landolt pag. 58. IV. 1355.
43 Sz. 529/30. VII. 1788; Sz. R. Pr. 46 Herrgott 8. IX. 1358. Nr. 812.
27 pag. 234/5. VIII. 1788. 47 siche oben pag. 20.
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1459 verpfindete Reding seine Giiter in der March, behielt sich
aber den Kirchensatz von Galgenen vor, so daf} die Familie
Reding auch weiterhin die Kollatur von Galgenen ausiibte.*8

Die Leute von Galgenen standen mit der Familie Reding in
gutem Einvernehmen bis 1784, in welchem Jahr sich ein von
beiden Seiten mit Hartnickigkeit verfochtener Streit erhob.
Die Familie Reding versuchte nimlich, mehrere Neuerungen ein-
zufiihren. Diese Neuerungen waren jedoch nur der unmittelbare
Anlaf}, denn es hatte ,,schon lange bey den Galgenern die
aschen geglimmt®, und nun geschah es, daf} ,,endlichen aber ein
fiir ausgebrochen®. Den wahren Ursprung des Streites sah die
Familie Reding wohl mit Recht nicht in den Neuerungen, son-
dern in der ,,abneigung und ,,anderen verderbten absichten*
der Kirchgenossen, d.h. dem Mifdtrauen, das die Leute aus der
March allem, was aus Schwyz kam, entgegenbrachten, und
ihrem Willen, die alten Rechte nicht preiszugeben.

Die Neuerungen waren folgende:

- 1. Errichtung einer neuen Kaplaneipfriinde. Das Kapital dazu
sollte aus den Vermogen der Kirche, der Jostenkapelle und
des Beinhauses genommen werden. Zudem wollte man die
Sigristenwiese verkaufen.

2. Die Kapitalien der Kirche, des Beinhauses und der St.
Jostenkapelle sollten in eine Lade gelegt werden, zu wel-
cher drei Schliissel gemacht werden sollten. Ein Schliissel
sollte dem jeweiligen Pfarrer, der zweite dem Kollator und
der dritte dem Kirchenpfleger ausgehindigt werden. Eine
Neuerung fand sich hier nur insofern, als der Kollator bis
jetzt anscheinend keinen Schliissel gehabt hatte.

3. Ohne Erlaubnis des Kollators sollte iiber die Kapitalien nicht
mehr verfiigt werden.

4. Erhéhung der Taxe, die bei der Rechnungsablage dem Kolla-
tor bezahlt werden mufdte, von 2 auf 6 Krontaler.

5. Der Sigrist sollte inskiinftig das Placet von dem Kollator
einholen.

D1e Leute von Galgenen bestritten nicht, dafl eine zweite
Pfrund wiinschbar gewesen wire. Aber die Familie Reding
nahm als selbstversténdlich an, daf} sie auch den zweiten Geist-
lichen einsetzen wiirde, hatte auch bereits von Konstanz die
Erlaubnis dafiir eingeholt, und damit waren die Leute von Gal-
genen nicht einverstanden. Trotzdem die Familie Reding aus
dem Kirchengut prozessieren konnte und die Kirchgenossen zur

8 M. Nr. 8/1. IV. 1459.
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Deckung der Prozeflkosten eine Steuer aufzulegen gezwungen
waren, suchten sie das Recht in Schwyz. ,

Hier, vor dem gesessenen Landrat, bestritten die Galgener
nicht nur das Recht der Familie Reding, diese Neuerungen ein-
zufithren, sondern sogar ihr Recht auf die Kollatur in Gal-
genen iiberhaupt. Diese Zumutung kam den Kollatoren so un-
geheuerlich vor, dafl sie den Leuten von Galgenen Red und
Antwort verweigern wollten, doch wurden sie vom Rat dazu
befohlen.

Die Schlufiverhandlungen fanden am 8. April 1785 statt.
Beide Parteien brachten ihre Sache vor und stiitzten sich dabei
auf Urkunden. Das Urteil lautete folgendermafien: Die Familie
Reding wurde bei ihrem Kollaturrecht geschiitzt. Die Pfarr-
kollatur durfte jedoch nicht ausgedehnt werden, so daf} der
Familie Reding einzig gestattet war, die Pfarrstelle zu besetzen,
das Pfarrgut als Kollator zu besorgen und die Rechnung davon
abzunehmen, wofiir sie zwei Krontaler einziehen durfte. Die
Kapelle zu St. Jost und das Beinhaus sollten Filialen der Pfarr-
kirche verbleiben. Den Kirchgenossen war gestattet, das {ibrige
Kirchengut, Pfleg und Bruderschaften, sowie Vermégen und
Stiftungen der Jostenkapelle und des Beinhauses allein zu be-
sorgen. Sie mochten auch aus diesen Vermogen eine zweite
Pfrund stiften und den Pfrundherrn selbst setzen, doch ohne
Vorwissen und Erlaubnis der Hoheit sollte dieser kein Frem-
der sein. Den Sigristen durften die Kirchgenossen wie bis an-
hin allein wéhlen.

Somit war die Streitsache im wesentlichen zu Gunsten der
Kirchgenossen entschieden. Die durch diesen Handel entstan-
denen Kosten deckten sie durch eine dreifache Steuer.¢?

Die zweite Pfrund, mit der eine Schule verbunden wurde,
errichteten die Leute von Galgenen vor 1799.50

Wangen 5!

Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg-
Rapperswil verkauften am 16. Dezember 1343 den Hof und
Kirchensatz zu Wangen, welche sie vom Kloster St. Gallen
zu Lehen trugen, an Friedrich V. von Toggenburg.5?

4 Pf. G. Mappe 12/VII/3; Sz. R. Pr. 25 pag. 240/11. XIL. 1784, pag.
248/23. XII. 1784, pag. 306/7. IV. 1785, pag. 310/8. 1V. 1785.

5 Steinauer pag. 45; Ochsner Martin: Die schwyzerischen Schulbe-
richte an Minister Stapfer. MHVS 20/1909 pag. 293.

51 Rudolf Greminger: Die Giitergeschichte der Praemonstratenserabtei
Riiti im Kanton Ziirich. Phil. Diss. Ziirich. Affoltern 1950, pag. 96 ff.; Beck
pag. 127, 1291; Niischeler pag. 499; Marbach pag. 14, 18 ff., 63; Kilger
pag. 45; Siehe auch unten Anmerkung 88. -

52 Reg. Habsb. L. 2/Beilagen zu Reg. Nr. 377/378/16. XIL. 1343.
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Pflichten und Rechte, welche Kirchherr und Kirchgenossen
in toggenburgischer Zeit gegenseitig zu erfiillen hatten, wur-
den in der ersten Hilfte des 15. Jahrhunderts aufgezeichnet:

Der Patronatsherr mufte die Kirche demjenigen weltlichen
Priester leihen, fiir den die Mehrheit der Kirchgenossen bat.
Kirchenchor und Pfarrhaus wurden vom Patronatsherrn, Kir-
chenschiff und Kirchturm von den Kirchgenossen unterhalten.
Der Patronatsherr erhielt den groflen und kleinen Zehnten;
diese mufdte er jahrlich vor der Kirche Wangen ausbieten, und
nur, wenn niemand den Zehnten empfangen wollte, zog ihn der
Patronatsherr selber ein. Wenn der Zehnte verliehen wurde,
gab der Patronatsherr den Zehntbauern 1 Malter ,,vesan* (Korn
samt der Hiilse) zu ,,vertrinken. Kam der Patronatsherr seinen
Pflichten nicht nach, so waren die Kirchgenossen befugt, den
Zehnten zuriickzuhalten, bis ihnen ihr Recht zuteil wurde. End-
lich war der Patronatsherr verpflichtet, fiir die Untertanen
einen Hengst, einen Stier, ein Wucherschwein und einen Hahn
zu halten; auch mufite er ihnen einen Kessel zur Verfligung
halten, welcher ein Miitt Hafer faflte und nach Bedarf den
Kirchgenossen ausgeliehen wurde.

Laut diesem Rodel, welcher allerdings wihrend spiteren
Streitigkeiten mit dem Kollator aufgezeichnet wurde, wihlten
also die Kirchgenossen von Wangen ihren Pfarrer selbst und
gestanden dem Patronatsherrn nur die formelle Leihe zu.?

1407 schenkte Graf Friedrich VII. von Toggenburg den Kir-
chensatz und das Kirchwidum von Wangen mit allen dazu-
gehorigen Rechten dem Priamonstratenserkloster Riiti, sobald
die Kirche ledig sein werde; dafiir wurde das Kloster zu einer
taglichen heiligen Messe fiir des Grafen Seelenheil verpflich-
tet. Der friihere Lehensherr, das Kloster St. Gallen, wird nicht
einmal erwihnt; unter den Toggenburgern war Wangen vom
Gotteshauslehen zum Eigen geworden.

Die Kirche Wangen wurde 1426 dem Kloster Riiti einver-
leibt.55

Zwischen dem Kloster Riiti und den Kirchgenossen kam es
bald zu Konflikten. Aus einer spiteren Urkunde geht hervor,
dafd Streitigkeiten um die Pfriinde bis nach Rom gezogen und
dann vom pipstlichen Beauftragten Heinrich Anastetter, Sin-

53 Kothing, Rechte der Kirchgemeinde von Wangen pag. 211 ff. Kothing
datiert den Rodel nach 1436, da dieser die Zustéinde wiedergibt, wie sie
unter den Grafen von Toggenburg bestanden. Nun verschenkten diese die
Kirche schon 1407. Anderseits wird auf die Streitigkeiten der Kirchge-
nossen von Wangen mit dem Abt von Riiti angespielt, also wurden die
Rechte nach 1426 oder 1428 aufgezeichnet. Da Ital Reding auf ‘den Rodel
Bezug nimmt, wurde er vor 1441 geschrieben. Die Niederschrift fillt dem-
nach in die Jahre zwischen 1426 oder 1428 und 1441.

54 7. C 12 Nr. 277/21. 1. 1407.

5 1. e. Nr. 399/15. XI. 1426.
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ger am Grofmiinster in Ziirich, geschlichtet wurden. Dieser
setzte das Pfrundeinkommen des Geistlichen fest.

Aber der Spruch Anastetters legte die Zwistigkeiten nicht
endgiiltig bei. Als das Kloster einen Ordensgeistlichen nach
Wangen schicken wollte, erklirten die Kirchgenossen, das sei .
ihnen ,,gantz vnlidenlich®, und die Kirche von Wangen sei stets
mit einem weltlichen Priester besetzt worden. Der Abt ver-
trat den Standpunkt, Kirche und Kirchenlehen seien dem Klo-
ster mit allen Rechten geschenkt worden; deshalb seien Abt
und Konvent von Riiti befugt, die Kirche einem Weltpriester
oder einem Priester ihres Ordens zu iibergeben, diesem von
dem Nutzen der Kirche nach Gutdiinken einen Anteil zu iiber-
lassen und den Rest zu des Gotteshauses Handen zu nehmen.
Die Parteien boten sich Recht vor .Landammann und Rat von
Schwyz, welche Ital Reding zum Schiedsrichter einsetzten. Die-
ser fillte am 10. April 1441 in Pfiffikon folgenden Schieds-
spruch: In Bezug auf die Pfriinde soll es beim Spruch Ana-
stetters bleiben; Abt und Konvent von Riiti diirfen die Kirche
von Wangen nicht gegen den Willen der Untertanen verleihen;
sie sollen die Pfriinde mit einem weltlichen Priester besetzen,
,da ein decin vnd capitel der vorgenannten decanie bedunk®.
Diesen Zusatz, welcher dem Dekan und Kapitel einen gewissen
Einfluft auf die Wahl sichern wollte, brachten wohl die bei-
den Geistlichen in die Urkunde, welche Ital Reding nach Pfaffi-
kon gebeten hatte: Herr Reinhart in der Vifnow, Dekan von
Ziirich, und Heinrich Abbo, Pfarrer von Freienbach. Von einem
Mitspracherecht des Kapitels héren wir allerdings nachher
nichts mehr.5¢

Doch auch nach diesem Schiedsspruch gab es in Wangen
keine Ruhe. 1463 brach ein neuer Konflikt aus, und die Kirch-
genossen von Wangen lieflen vor Gericht iiber eine friither ge-
troffene Uebereinkunft Kundschaft aufnehmen, laut welcher sie
keinen Priester annehmen wollten, der ihnen nicht verspreche,
sie bei ihren Briefen bleiben zu lassen.’” 1464 klagten sie vor
Ital Reding, Landammann von Schwyz, und dem Ziircher Alt-
biirgermeister Rudolf von Cham, der Abt von Riiti nihme den
Ertrag der Pfriinde von Wangen fiir sich und lasse dem Leut-
priester nicht genug zum Leben. Der Abt antwortete, er habe
die Pfriinde von Wangen auf Bitten des Bischofs und des Ge-
neralvikars von Konstanz verliehen, und der Leutpriester habe
sich noch nie beklagt. Das Kloster nehme nur etliche Kise aus-
dem Wiggital und 6 rheinische Gulden. Die Schiedsleute ent-

5¢ 1. c¢. Nr. 399/10. IV. 1441. Der erste Streit wird von Niischeler (pag.
449) auf den 8. II. 1423, von Marbach (pag. 33) auf 1426 datiert. Das Ori-
ginal der Urkunde befindet sich vermutlich im Pfarrarchiv Wangen, war
mir aber nicht zuginglich.

57 Sz. Reg. St./29. XI. 1463.
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schieden zu Gunsten des Abtes, es solle bei den Abmachungen
zwischen dem Kloster und dem Leutpriester sein Bewenden
haben; gleichzeitig wurden einige nicht niher bezeichnete
Streitpunkte zwischen dem Kloster und den Kirchgenossen be-
glichen.’8 _

Daf} die Leute von Wangen auf ihre Rechte bedacht waren,
zeigt auch die Tatsache, dafl 1486 die Pflichten des Leut-
priesters schriftlich niedergelegt wurden.5?

Damals stand Wangen bereits nicht mehr unter Riiti. Der
Streitigkeiten satt, hatten Abt Ulrich und Konvent des Got-
teshauses Riiti Kirchensatz mit Widum und Lehen, den grofien
und den kleinen Zehnten zu Betnau samt 103!> Kisen jahr-
lichen Zinses aus dem Wiggital den Landleuten von Schwyz im
Jahre 1477 um 450 Pfund Haller Ziircher Wihrung verkauft.t

Da die meisten Kirchgemeinden der March die volle Kolla-
tur innehatten, bemiihten sich auch die Leute von Wangen, die-
ses Recht zu erhalten. Nach dem ersten Villmergerkrieg war
die Stimmung in Schwyz giinstig, da die finanziellen Aufwen-
dungen fiir den Krieg eine zusitzliche Einnahme als sehr wiin-
schenswert erscheinen lielen. So willfahrte der gesessene Land-
rat von Schwyz den Bitten der Kirchgenossen von Wangen
und verkaufte ithnen am 12. Oktober 1658 die Kollatur, deren
Preis er auf 221 Kronen 20 Schillinge angesetzt hatte.6! Das
Geld fiir den Auskauf nahmen die Kirchgenossen aus dem
Kirchengut, mufiten es aber spiter auf Geheifs des gesefinen
Landrates von Schwyz samt Zinsen wieder ersetzen.é?

Es ging aber nicht lange, so bereuten die gnidigen Herren
ihr Entgegenkommen. Am 26. September 1662 schickte Land-
sdckelmeister Ehrler an Landschreiber Hegner die vertrauliche
Mitteilung: Vogt Dettling hiitte einen geistlichen Sohn, wel-
cher Kaplan in Aegeri sei; minniglich stelle ihm ein gutes Zeug-
nis aus. Wenn die Wangener ihn auf ihre erledigte Pfarr-
pfriinde wihlten, konne das in Schwyz gutes Blut schaffen.
Man denke dort ernstlich daran, den Kirchensatz wieder an
sich zu ziehen, weil man sich sage: Die in der March ndhmen
ohnehin keinen Schwyzer als Pfarrer an. Bezeichnend fiir die
Stimmung in der March! Am 12. Oktober empfahl der Rat von
Schwyz diesen Kandidaten in einem offenen Brief, und Dett-

58 Z. C 12 Nr. 467/21. IV. 1464. Die bischéfliche Empfehlung war einem
Wiirdigen zugute gekommen; Hans Tiirk, der damalige Leutpriester, war
der Wohltiter Nuolens (siehe unten pag. 216 ff.) und Ibergs: Niischeler
Arnold: Die Gotteshduser der Schweiz. Bisthum Constanz. Gfr. 45/1890
pag. 324.

59 Sz. Reg. St. 1486; Marbach pag. 52.

60 Sz. Nr. 602/15. VI. 1477; Marbach pag. 34; Niischeler, pag. 500, gibt
irrtimlicherweise das Datum 5. Juni und 102!/, Kise an.

61 Sz. Nr. 1423/12. X. 1658; Marbach pag. 36.

62 Sz. R. Pr. 9 fol. 281 a/1. X. 1685.
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ling wurde wirklich gewihlt.®? Diese kriftige Empfehlung war
eigentlich von der Ausiibung des Kollaturrechtes der Wirkung
nach nicht sehr verschieden. Daf die Herren von Schwyz es
mit der Unterscheidung dieser Rechtsbegriffe nicht so genau
nahmen, bezeugt denn auch ihr BeschluBl von 1695, welcher
bestimmte, dafl Pfarrer Dettling von Wangen dem Spltal aus
seinen Mitteln einen Beitrag entrichten sollte, ,,da er seine
pfarrei ja auch durch das kollaturrecht von Schwyz hat*.6
1698 zog sich Pfarrer Dettling zuriick und der neue Pfarrer,
Johann Dominikus Gembsch, wurde von der Kirchgemeinde ge-
wiithlt, — aber auf Ratifikation der gnidigen Herren und Obern,
deren Kollaturrecht ausdriicklich vorbehalten wurde! 65

Die nédchste Pfarrwahl war 1707 fillig, und diesmal schei-
nen die Kirchgenossen von Wangen auf ihrem Kollaturrecht
bestanden zu haben, denn es wurde ein Ausschuf} bestellt, der
die im Archiv befindlichen Schriften durchgehen sollte; aber
der Rat von Schwyz entschied, dafl die Kollatur von Wangen
ebenso wie das ius spolii daselbst der schwyzerischen Obrig-
keit zustehe.¢ Die Auskaufsumme wurde den Kirchgenossen
erst 1716 zuriickbezahlt; die Schwyzer verwendeten dazu das
Geld, das die Kirchgenossen von Altendorf fiir ihre Kollatur
an Schwyz bezahlt hatten.5?

Nun standen die Kirchgenossen von Wangen noch schlech-
ter da als vor 1658; denn damals hatten sie das ius ehgench
ausgeiibt, und die Obrlgkelt von Schwyz hatte sich einzig das
Placet vorbehalten. 1718 wurde ihnen aber dieses Recht nicht
mehr eingerdumt.s®

Nuolen®®

Den Kirchensatz von Nuolen hatte das Kloster Schéannis
inne. Da aber das Kloster durch Miflwachs, Krieg und anderes
Ungemach , kumberhaft“ geworden war, verkauften Aebtissin
und Kapitel 1362 mit dem Einverstindnis Bischof Heinrichs
von Konstanz Kirchensatz, Giiter und Zehnten von Nuolen an
Johans Schriber v der Ouw fiir 100 Pfund Ziircher Pfennige.”
Die Klosterfrauen mufiten in der Bedriingnis das Angebot Schri-

63 Marbach pag. 36, 54. 67 1. ¢. 13 pag. 456/3. VII. 1716;
64 Sz. R. Pr. 11 pag. 660/21. VI. Sz. Nr. 530/1. VI. 1716.

1605. 68 Sz. 530/Wangen/28. VI, 1718;
85 1. c. pag. 689/19. XI. 1698. Sz. R. Pr. 13 pag. 637/30. VL
66 1. c. 12 pag. 309/22. 1. 1707, 1718, pag. 639/7. VIL. 1718;

pag. 313/12. II. 1707, pag. 318/ Marbach pag. 54.

19.II. 1707, pag. 350/21.V. 1707.

8 Beck p 98; Niischeler pag. 504 ff.

70 Urk. N I Nr, 1/26. IX. 1362. Eine Familie Schriber ist seit Ende
des 14. Jahrhunderts in der Obermarch nachweisbar. Styger, Wappenbuch
pag. 218.
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bers annehmen; dieser verkaufte drei Jahre spiter, 1365, die
nidmlichen Rechte mit gutem Gewinn um 140 Pfund weiter, und
zwar dem Spital zum heiligen Geist in Rapperswil, vertreten
durch den Spitalmeister Hesso und zwei Spitalpfleger, Berch-
told Honburger und Johann Hegdorn. Auch zu diesem Kauf
gab der Bischof sein Einverstindnis.™

Die Einkiinfte der Kirche Nuolen waren aber so gering, daf}
sie zum Unterhalt eines Priesters nicht ausreichten. Deshalb
vereinigte Bischof Heinrich von Konstanz 1379 die Pfarrei, de-
ren Kollaturrecht jhm iibergeben worden war, mit der eben-
falls geringen Pfriinde der heiligen Katharina zu Rapperswil
und iibergab den Kirchensatz Nuolens dem Schultheiflen und
Rat des Stédtchens als den Kollatoren der genannten Pfriinde.”

Da sich die Leute von Nuolen iiber Vernachldssigung der
Seelsorge beklagten, setzte ein Schiedsgericht 1427 die Pflich-
ten des Priesters fest, der u. a. gehalten war, an wenigstens
zwei Wochentagen in Nuolen die Messe zu feiern; auch mufite
er Chor und Kirchendach unterhalten. Dagegen wurden die
Kirchgenossen ermahnt, dem Priester die Einkiinfte der
Piriinde richtig zugehen zu lassen. Es war aber nicht nur
schlechter Wille des Pfarrers, wenn die Seelsorge von Nuolen
zu wiinschen iibrig liefl, mufite doch der Geistliche iiber den
See fahren, um zu seiner Gemeinde zu gelangen, was durch
Sturm oder Eisgang oft verunmdoglicht wurde.™

1448 sollte die Pfarrpfriinde von Nuolen, welche durch den
Tod des bisherigen Inhabers frei war, neu besetzt werden. Die
_Schwyzer wollten aber nicht zugeben, daf3 Schultheifs und Rat
der osterreichischen Stadt Rapperswil, mit der sie nominell
noch im Kriege lagen, eine Pfriinde in der mit Schwyz ver-
landrechteten March besetzten. Es kam deshalb zu einer Dop-
pelwahl, indem Schultheiff und Rat von Rapperswil Heinrich
Gaissinger, Ital Reding Peter Swager wihlten und dem Bi-
schof prisentierten. Der Generalvikar von Konstanz entschied
zu Gunsten von Rapperswil. Daraufhin legte Redings Kandi-
dat Berufung nach Mainz ein,’* ohne Erfolg; der von Rappers-
wil gewihlte Priester Gaissinger wird 1449 als Pfarrer von
Nuolen bezeugt.?

Die Doppelwahl zeigt die Pline, welche die Schwyzer in
Bezug auf Nuolen hegten; es vergingen aber noch mehr als
dreiflig Jahre, bis sie zum Ziel gelangten. Unterdessen verwahr-
loste die Pfarrei; die Kirche zerfiel, und die Pfriindner von St.
Katharina lieen ihren Pfarrkindern ennet dem See keine re-
- gelmiiflige Seelsorge angedeihen.’® Das sah Johannes Tiirk, Leut-

= -
1 Urk. N. 1 Nr. II/21. V. 1365. 4 1. e. Nr. VI/27. IX. 1448; Reg.
2 1, e. Nr. I1I/6. VI. 1379. Const. 4/Nr. 11334/27. IX. 1448.
3 1. e. Nr. V/5. VII. 1427. 7 1. ¢. Nr. 11381/31. V. 1449,
6 Urk. N. 2 Nr. XI/6. XII. 1482.
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priester im benachbarten Wangen. Er suchte der Notlage ab-
zuhelfen, indem er den Kirchensatz von Nuolen und alle dazu-
gehorigen Rechte am 3. Mai 1477 um 500 Pfund Haller Ziir-
cher Wiahrung kaufte; die Zahlung sollte in vier Jahren ge-
leistet werden, withrend denen der Pfriindner von St. Katharina
zur Seelsorge verpflichtet war. Nachher sollte Johanns Tirk
die Pastoration der kleinen Gemeinde iibernehmen. Der Kauf
geschah mit Gunst und Willen von Landammann und Rat zu
Schwyz, welche wenige Wochen spidter den Kirchensatz zu
Wangen erwarben.”” Der zwischen Schultheis und Rat von
Rapperswil und Johannes Tiirk geschlossene Vertrag kam in-
dessen nicht zur Ausfithrung, da der Pfarrer offenbar sein
Geld lieber der Kirche selbst zuwenden wollte. Vielleicht war
er es, der die Schwyzer auf die Moglichkeit eines Kaufes auf-
merksam machte. Diese kauften am 4. Januar 1482 mit dem
Einverstindnis des Bischofs die Kollatur von Nuolen von
Schultheifl und Rat von Rapperswil. Der Preis betrug 500 Pfund
Haller Ziircher Wihrung und wurde bar erlegt. Die Rappers-
wiler iibergaben die Summe der Pfriinde von St. Katharina,
deren Pfriindner auf alle Rechte an der Kirche Nuolen ver-
zichtete.”™ Bischof Otto sprach am 19. Januar 1482 die Tren-
nung der Pfriinden aus und iibertrug die Seelsorge in Nuolen
dem Pfarrer von Wangen.”

Der seeleneifrige Pfarrer von Wangen, Johannes Tiirk, hatte
schon 1477 sein Interesse fiir Nuolen bezeugt, indem er die
Kollatur erwerben wollte. Jetzt unternahm er es, die Pfarrei
Nuolen wiederherzustellen. Das Problem war weitgehend finan-
zieller Natur, war doch die Pfriinde von Nuolen zu arm, um
einen eigenen Geistlichen zu unterhalten. Es galt also, das
Pfrundvermogen zu dufnen. Almosen sollten der Bediirftigkeit
Nuolens abhelfen. Im Juli 1477, also kurze Zeit nachdem Pfar-
rer Tiirk den Kaufvertrag abgeschlossen hatte, empfahl Her-
zog Sigmund von Oesterreich, der von der schwierigen Lage
der Kirche unterrichtet worden war, Nuolen der Mildtatigkeit
seiner Untertanen.®® Der Abt von Einsiedeln stellte 1482 ein
Empfehlungsschreiben aus,®' und der Generalvikar von Kon-
stanz gewithrte 1484 jenen Gliubigen, welche innert Jahresfrist
der zu gering dotierten Kirche zu Nuolen ein Almosen gaben,
einen Ablaf} von 40 Tagen.’? Aber Pfarrer Tiirk begniigte sich
nicht damit, die Mildtétigkeit anderer in Anspruch zu nehmen,
sondern ging selbst mit gutem Beispiel voran; er opferte sein
ganzes Vermogen, unternahm den Neubau der Kirche und be-
schenkte die Pfriinde so reichlich, daf sie nun einen eigenen

7 Urk. N. 1 Nr. VII/3. V. 1477. % Urk. N. 1 Nr. VIII/24. VII,

8 Urk. N. 2 Nr. IX/4. 1. 1482. 1477. :

™ 1, c. Nr. X/19. L. 1482. st Urk. N. 2 Nr. XI/6. XIL 1482.
82 1. ¢. Nr. XII/21. IL. 1484.
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Priester unterhalten konnte.?* 1487 wurde Nuolen von Wangen
getrennt und zur selbstindigen Pfarrei erhoben.’t Pfarrer
wurde der Wohltiter der Pfarrei, Johannes Tiirk.%

Den Kirchensatz von Nuolen iibte der Landrat von Schwyz
aus, welcher aber gehalten war, die in der March wohnhaften
Priester zuerst zu beriicksichtigen.s¢ _

Als die Schwyzer 1658 den Kirchgenossen von Wangen die
Kollatur der dortigen Pfarrkirche verkauften, trugen sich auch
die Leute von Nuolen mit dem Gedanken, ob ihnen der Erwerb
der Kollatur wohl méglich sei. Private Erkundigungen lieflen
erkennen, daf} die Leute von Nuolen den von den Schwyzern
ins Auge gefafiten Preis zu hoch fanden; zu offiziellen Ver-
handlungen kam es nicht.s?

Tuggen ®°

Tuggen war die grofite Pfarrei der March. Urspriinglich
waren auch Reichenburg, Schiibelbach und die Kapelle im
Wiggital nach Tuggen pfarrgentssig. Reichenburg wurde 1500,
Schiibelbach 1536 selbstindig; wann sich Wiggital losloste, ist
nicht genau anzugeben.

Den Kirchensatz von Tuggen hatte das Kloster Pfifers inne,
welches in Tuggen einen Kelnhof besafl und durch seinen Kel-
ner die niedere Gerichtsbarkeit iiber die Gotteshausleute aus-
iibte. Laut einem Urteil von 1534 standen dem Abt als Kolla-
tor ein Drittel der Zehnten und das ius spolii zu. Dafiir mufite
er das Pfarrhaus unterhalten.®

Zweimal, am Ende des 14. und am Ende des 15. Jahrhun-
derts, mufite sich der Abt von Pfifers Eingriffe in sein Kolla-
turrecht gefallen lassen, was beide Male langjihrige Streitig-
keiten um die Pfriinde zur Folge hatte.

83 1. e. Nr. XI/6. XII. 1482, Nr. XIII/5. V. 1487; Birchler Linus: Die
Kunstdenkmiler des Kantons Schwyz. Bd. 1 Basel 1927, pag. 422
8¢ Urk. N.2 Nr. XIV/16. VL. 1487, 8 Sz. R. Pr. 12 pag. 242/6. I1IL
Nr. XV/18. VI. 1487. 1706.
8 1. ¢. Nr. XVI/10. XI. 1488; Mar- 87 Sz. 530/25. X. 1658.
bach pag. 51/52.

88 Niischeler pag. 503; Beck pag. 116; Zur Friihgeschichte vgl.: Mon.
Germ.: Script. Rer. Mer. IV. Ed. Bruno Krusch, Hannover 1902, pag. 259,
265, 283, 287, 296; P. Kilger Laurenz: Kolumban und Gallus in Tuggen.
Heimatkunde vom Linthgebiet. Uznach 1939; Marbach pag. 11 ff.; Blanke
Fritz: Kolumban und Gallus, Urgeschichte des schweizerischen Christen-
tums. Ziirich 1940; P. Kilger Laurenz: Die Sendung von Kolumban und
Gallus nach Alemannien. ZSK Bd. 34/1940; Blanke Fritz: Erwiderung. ZSK
34/1940; P. Kilger Laurenz: Die Quellen zum Leben der heiligen Kolumban
und Gallus. ZSK 36/1942.

89 Sz, 530/2. IX. 1534. Urbare Pfifers pag. 21, 34, 36.
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Im Jahre 1390 war Petrus von Griffensee Pfarrer der Kirche
Tuggen; er hatte diese nach dem Tode seines Vorgingers, eines
gewissen Bertholdus, iibernommen und besaf} die Pfriinde wih-
rend geraumer Zeit ungestort, bis sie ihm ein Kleriker der
Diézese Konstanz, Rudolfus Hiisli von Ziirich, streitig machte.

Peter von Griffensee wandte sich nach Rom und Papst Bo-
nifaz IX. gab einem (ungenannten) Dekan der Diézese Kon-
stanz den Auftrag, die Angelegenheit zu untersuchen und nach
kanonischem Recht zu entscheiden (18. Januar 1390).9° An-
scheinend fiel der Entscheid zu Gunsten Peters von Griffen-
see, — auf alle Fille gelangte Rudolf Hiisli nicht zum Ziel.
Hiisli, welcher behauptete, die Kirche von Tuggen sei frei und
Peter von Griffensee halte sie unrechtmiflig besetzt, gab séine
Sache jedoch nicht verloren. Er erfreute sich nimlich der Gunst
des Papstes Bonifaz IX., und dieser war gewillt, ihm ,jum sei-
ner Verdienste willen* eine besondere Gnade zu erweisen. Am
23. Februar 1392 wies er den Abt von Kappel und zwei nicht
niher bezeichnete ,,Kollegen“ an, nach Ueberpriifung der Sach-
lage die Pfriinde Rudolf Hiisli zu iibertragen, falls kein Son-
derrecht bestehe und sie frei sei, — auch wenn Petrus von
Griffensee sie innehabe.9!

Der Abt von Kappel iibergab das Geschift dem Cantor Gre-
gor an der Kirche St. Johannes in Konstanz. Dieser iibergab
die Pfriinde unter der unrichtigen Angabe, dafl die Kirche frei
sei, ,,ex abrupto dem Rudolf Hiisli, trotzdem die Kollatur dem
Abt von Pfifers zustand, die Piriinde gar nicht frei war und
Rudolf Hiisli das kanonische Alter noch nicht erreicht hatte;
denen, die sich widersetzten, wurden geistliche Strafen ange-
droht.

Daraufhin appellierte Abt Burcard von Pféfers nach Rom.
Der Papst ernannte den Offizial in Basel als Richter ad hoc.%?

Unterdessen scheint Petrus von Griffensee gestorben zu
sein, denn noch wihrend der Streit anhingig war, setzte der
Abt von Pfifers Heinrich von Schiénenwerd als Leutpriester
von Tuggen ein und wies Georg Keller, Leutpriester in Rap-
perswil, und andere Personen an, die Ertrignisse der Pfriinde
einzuziehen; 1395 wird Georg Keller als Pfarrer von Tuggen
genannt. Rudolf Hiisli beschwerte sich am 3. Juli 1394 beim
Offizial in Basel iiber das Vorgehen des Abtes von Pfifers.
Der Offizial gab unter Androhung der Exkommunikation den
Pfarrern von Zirich, Rapperswil, Tuggen und Freienbach den

% Wirz B. Nr. 17* pag. 564/18. I. 1390; vgl. Reg. Pf. Nr. 313/18.
1. 1393; Casutt pag. 28. Die Datierung auf 1390 ist einleuchtender, da der
Papst wohl kaum an demselben Tag den gleichen Auftrag zwei verschie-
denen Instanzen iibergab. Die Lesart Hiisli ist die richtige.

91 Reg. Pf. Nr. 308/23. II. 1392.

92 Wirz B. Nr. 18* pag. 564 £f./18. I. 1393; Reg. Pf. Nr. 312/18. 1. 1393.
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strikten Befehl, dafiir zu sorgen, daf} die Einkiinfte zuriick-
gegeben wiirden, oder aber am 21. Juli vor ihm als dem zu-
stindigen Richter mit Beweisen zu erscheinen, daf} zur Riick-
gabe keine Verpflichtung bestehe. Am anberaumten Tage er-
schienen die Parteien vor dem Richter, und die Partei des Ab-
tes versprach, bis zum 24. Juli den Beweis leisten zu wollen,
worauf der Prozef} bis zu diesem Termin vertagt wurde.?”

Das Ergebnis des Urteils ist nicht bekannt; es wurde nach
Rom appelliert, und hier entschied der p#pstliche Kaplan und
Auditor Johannes Prene am 23. Juli 1395 endgiiltig zu Gunsten
des Rudolf Hiisli.

Abt Burcard scheint dem Spruch des papstlichen Gerichtes
nicht Folge geleistet zu haben; am 13. Juni 1397 beauftragte
nédmlich der Papst den Bischof von Konstanz, den Dekan von
St. Verena zu Zurzach und den Thesaurar von St. Felix und
Regula in Ziirich, Rudolf Hiisli in den Besitz der Pfarrei Tuggen
einzufiihren, die ihm durch pépstlichen Spruch zuerkannt wor-
den sei. Georg Keller, der diese Pfriinde unrechtmiflig besetzt
halte, solle entfernt werden.? Diethelm, der Thesaurar von St.
Felix und Regula in Ziirich, gab am 18. August gleichen Jah-
res Weisung, das pipstliche Breve auszufiihren.’

Nun endlich gelangte Rudolf Hiisli in den Besitz der Pfriinde;
1399 wird er als Pfarrer von Tuggen bezeugt.?”

Hundert Jahre spiter nahm der Streit um die Pfriinde
Tuggen einen andern Verlauf.

Zu Ende des 15. Jahrhunderts hatte der nachmalige Dekan
von Zurzach, Rudolf von Tobel, ein gewiegter und erfolgrei-
cher Pfriindenjiger, sein habgieriges Auge auf die Pfriinde von
Tuggen geworfen. Rudolf von Tobel war ritterlicher Abkunft
und hiefy urspriinglich Rudolf Windegger von Wald. Er fiihrte
ein ziigelloses und ausschweifendes Leben, und Bischof Hugo
von Konstanz nannte ihn einen Mann, ,,der seiner hergebrach-
ten Gewohnheit nach geneigt ist, Irrungen zu stiften®, ein Ur-
teil, das durch die zahllosen Hindel und Prozesse von Tobels
bestatigt wird. Tobel war in Rom gut angeschrieben und er-
reichte als ,,Commensalis® und ,,Familiaris* des Kardinals und
pipstlichen Kammerers Raphael von S. Georgius ad velum
aureum alles, was er wollte.?s Im Verlauf der Zeit lief’ sich

93 1. e. Nr. 322/3. VII. 1394. % Reg. Pf. Nr. 333/18. VIII. 1397.

9 1. ¢. Nr. 324/23. VII. 1395. 971, ¢. Nr. 345/3. VI. 1399; Sz,

9 1. ¢. Nr. 332/13. VL. 1397; Reg. 530/3. VI. 1399; Z. C II 12 Nr.
Const. 3 Nr. 7486/13. VI. 1397. 249/28. VIII. 1399.

9% Huber Johann: Geschichte des Stiftes Zurzach. Klingnau 1869 pag.
61 ff.; Huber Johann: Die Urkunden des Stiftes Zurzach. Aarau 1873 pag.
430 ff.; Rohrer Franz: Reformbestrebungen der Katholiken in der schwei-
zerischen Quart des Bisthums Konstanz 1492—1531. Gfr. 33/1878 pag. 16;

Wirz Reg. 5 Nr. 255/18. II. 1489, Nr. 360/17. VIL 1490; 1. c. 6 Nr. 370/
30. IV. 1497.
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von Tobel durch piapstliche Bullen neben Tuggen Pfriinden in
Altdorf, Pfiffikon (Zirich), Fehraltorf, Uznach, Salux, am
Grof- und Fraumiinster in Zirich (wo auBler der Aebtissin und
den Klosterfrauen einige Kanoniker Pfriinden besaflen), sowie
am Chorherrenstift von Zurzach iibertragen und kiimmerte sich
dabei weder um die Rechte der eigentlichen Kollatoren, noch
erfiillte er die Bedingungen, die an die Verleihung der Piriin-
den gekniipft waren. Wenn dann die Benachteiligten in Rom
den Prozefl gegen von Tobel anstrengten, wurde fast immer
zu Gunsten des Kardinalsgiinstlings entschieden.?

Als die Pfarrei Tuggen durch den Tod des bisherigen In-
habers, Conrad Neun, frei wurde, wufite sich Rudolf von To-
bel im Jahre 1486 die Pfriinde durch pipstliche Verleihung
zuzuhalten.10 Offenbar war der Abt von Pfifers, welcher die
Kollatur von Tuggen innehatte, damit nicht einverstanden und
setzte Udalricus Fischmann als Pfarrer ein; Tobel sah sich
gezwungen, in Rom um die Pfriinde von Tuggen Zu prozessie-
ren, gewann auch gliicklich den ProzeB (Mai 1490) und lief}
Fischmann wegen Nichtbeachtung des Urteils exkommunizie-
ren. Aber in den wirklichen Besitz der Pfriinde kam er trotz-
dem nicht. Der Abt stellte die Angelegenheit den Eidgenossen
anheim. Innocens VIII. ermahnte diese in einem Breve, dafiir
zu sorgen, dafl von Tobel zu seinem Recht gelangen konne.101
Die Tagsatzung stellte sich aber auf den Standpunkt des Abtes,
der sich auf romische Bullen berief, welche ihn vor solchen
Zumutungen sicherten; sie sagte ihm Schutz seiner Rechte zu
und bewilligte ihm einen Brief nach Rom. Ziirich wurde er-
sucht, mit Tobel und andern Piriindenjigern zu reden, damit
sie von ihren Bullen und Breven keinen Gebrauch machten;
falls sich von Tobel widerspenstig erzeigte, sollte er vor die

Tagsatzung zitiert werden.102
' Am 26. Médrz und am 2. April 1492 wurde dann in Schwyz
und Luzern iiber die Angelegenheit verhandelt; der Entscheid
ist nicht bekannt, von Tobel bekam aber offenbar die Pfriinde
nicht.10 _

Dann starb der Pfarrer von Tuggen, noch bevor er Kenntnis
von seiner Exkommunikation erhalten hatte, und wurde kirch-

9 1. ¢. 5 Nr. 255/18. II. 1489, Nr. Nr. 360/17. VII. 1490; 1. c. 6
536/1. VI. 1492; 1. c. 6 Nr. 95/ Nr. 239/6. VI. 1495,
5. VIL 1493, Nr. 138/15. I. 1494, 102 E. A. 8, 1 Nr. 392 d/pag. 359
Nr. 300/22, IV. 1496, Nr. 357/ ff./24. VIII. 1490, Nr. 393 a/
6. III. 1497, Nr. 368/29, IV. pag. 363/24.—26. VIII. 1490,
1497, Nr. 509/26. 1. 1499, Nr. Nr. 406 a/pag. 378/7. 1IL. 1491,
510/27. 1. 1499, Nr. 523/12. TIL. Nr. 416x/pag. 389/1.VIIL. 1491, .
1499, Nr. 430/pag. 402/26. ITI. 1492,

100 1, e. 5 Nr. 72/16. VI. 1486. 103 1, ¢, Nr. 431hh/pag. 405/2. IV.

101 ], e. Nr. 255/18. II. 1489; Sz. 1492,

530/14. V. 1490; Wirz Reg. 5
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lich bestattet. Nun stiirzte sich von Tobel auf die Pfriinde und
nahm sie mittelst seiner pépstlichen Bulle in Besitz. Die Tugge-
ner bekamen seine Rache zu fiihlen: er tat sie in den Bann,
versperrte die Kirche und verweigerte den Leuten das Sakra-
ment, woriiber in Tuggen grofle Not herrschte. Die Leiche des
verstorbenen Pfarrers wurde ausgegraben und in ungeweihter
Erde beigesetzt. Der Ammann der March brachte die Klagen
der Tuggener 1494 vor die Tagsatzung, welche Tobel erneut
vorlud und drohte, falls er nicht erscheine, wolle sie sich direkt
an den Bischof von Konstanz wenden.1?* Trotzdem leistete
von Tobel der Vorladung nicht Folge. Die Tagsatzung wollte
den Leuten von Tuggen helfen, war sich aber nicht klar dar-
iiber, wie dies geschehen konnte. Einige Boten stimmten da-
fiir, nach Konstanz zu schreiben und den Bischof zu bitten, dem
Treiben von Tobels Einhalt zu gebieten, da man nicht gewillt
sei, solches in der Eidgenossenschaft zuzulassen. Dagegen
wurde der Einwand erhoben, der Bischof hitte keine Gewallt,
gegen eine Verfiigung Roms einzuschreiten. Schliefilich wurde
der Beschluf} gefafit, Rudolf von Tobel freies Geleit zuzusagen
und einen giitlichen Vergleich zwischen ihm und dem Abt von
Pfifers anzustreben,9® was aber nicht gelang. Die Eidgenossen
sandten nun dem Bischof von Konstanz ein Schreiben, in wel-
‘chem ihre Verlegenheit deutlich zum Ausdruck kommt: sie
schrieben dem Bischof, er méchte, wenn es in seiner Macht
und Gewalt stehe, einen Priester auf die Pfriinde von Tuggen
setzen, der bis zum Austrag des Streites die Seelsorge ver-
sehe. Jeder Bote aber solle heimbringen, ,,wie man fiirhin dz
anfallen der pfrunden abstellen welle”. Ziirich im besondern
wurde gebeten, die auf seinem Gebiet gelegenen Pfriinden von
Tobels in Haft zu nehmen, bis der Entscheid um die Pfriinde
von Tuggen gefallen sei.1%¢

Tobel blieb aber hartniickig, denn scheinbar genof} er einen
gewissen Riickhalt an Ziirich; dieses wurde wiederholt beauf-
tragt, bei von Tobel zu intervenieren und bei ihm anzuhalten,
daf} er auf Tuggen verzichte und iiberhaupt keine Pfriinden in
der Eidgenossenschaft anfalle. Aber auch die Eidgenossen wa-
ren nicht gewillt, nachzugeben. Sie bewilligten dem Abt eine
Empfehlung an den Papst und an den Herzog von Mailand.
Falls von Tobel immer noch nicht nachgebe, baten die Eid-
genossen die Ziircher, ,ihre Hand ganz von dem von Tobel
abzuziehen® und seine Einkiinfte aus den eigenen Giitern oder
den Ueberschuf} seiner Pfriinden in Haft zu legen und aus die-
sem Geld eine Gesandtschaft nach Rom, oder wohin es sonst

10¢ ] c. Nr. 476g/pag. 453/11. IV. IV. 1494, Nr. 479a/pag. 455/20.
1494; Wirz Reg. 6 Nr. 239/6. V. 1494,
VI. 1495, 106 ], c. Nr. 480bcd/pag. 456/26. V.
105 E.A.83, 1 Nr.477e/pag. 454/25. 1494,
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noétig scheine, reisen zu lassen, damit die Sache endlich in Ord-
nung komme.107

Aber die Eidgenossen mochten einsehen, dafl der Abt in
Rom nicht viel zu erhoffen hatte, und strebten deshalb einen
giitlichen Vergleich an; an einem Tag in Einsiedeln gelang es
den Eidgenossen endlich am 16. Oktober 1494, einen Vergleich
zustande zu bringen, der nachtriglich von beiden Parteien an-
genommen wurde.1%8 Rudolf von Tobel verzichtete auf die
Pfriinde von Tuggen und empfing dafiir eine jahrliche Pension
von 20 Gulden. Dem verstorbenen Tuggener Pfarrer wurde von
der pipstlichen Kurie Absolution und ein christliches Begrib-
nis bewilligt. Tobel mufite zwar nochmals in dieser Sache zur
Ruhe gemahnt werden, und weder der Pfarrer von Tuggen, noch
der Abt von Pfifers zeigten Lust, Tobels Pension regelmiiflig
zu entrichten, umso mehr, als sich das Kloster in finanziellen
Schwierigkeiten befand; die Tagsatzung mufite sich deshalb
noch 5mal mit dieser Angelegenhelt beschaftigen, das letzte
Mal 1525.109

Ein Vergleich des Pfriindenstreites von 1390—97 mit dem-
jenigen von 1486—1494 zeigt, daf} im ersten der Abt von Pfi-
fers unterlag, weil er in Rom gegeniiber dem pé#pstlichen Giinst-
ling sein Recht nicht fand. Hundert Jahre spéter wurde ein
Kompromif geschlossen, in dem der Abt im wesentlichen den
Sieg davontrug, denn der Pfriindenjiger Rudolf von Tobel er-
hielt schluflendlich die Pfriinde nicht. Jetzt hatte der Abt eben
Riickhalt bei den Eidgenossen, und der Streit fand nicht in
Rom, sondern durch die Tagsatzung seine endgiiltige Regelung.

Als der Abt von Pfifers 1652 seine sdmtlichen Rechte in
der March verkaufte, wurden die Kirchgenossen von Tuggen
rechtméflige Inhaber der Kollatur. Die Obrigkeit von Schwyz
hat nie in diese ihre Rechte eingegriffen.!1?

Schiibelbach

Schiibelbach wurde am 18. X. 1536 von der Mutterkirche
Tuggen losgetrennt. Die Kollatur hatte der Abt von Pfifers
inne, der 1621 darauf verzichtete. 1625 erkannten Landammann
und Rat von Schwyz, dafl die Kirchgenossen bei ihrem lang-
jahrigen Besitz des Kirchensatzes bleiben sollten.!!!

107 ], ¢, Nr. 481pp/pag. 459 ff./ 1 Nr. 524a/pag. 495/5. I1. 1496,
Ende Mai oder Anfang Juni Nr. 549f/pag. 518/20. XI. 1496;
1494, Nr. 486g/pag. 464/4. VIIL. 1 c 3, 2 Nr. 231a/pag. 327/19.
1494, Nr. 487a/pag. 464/1. IX. XIL 1505; 1. c. 4, 1 a Nr. 168b;
1494, pag. 371/16. 1I. 1524, Nr. 248g/

108 1. ¢, Nr. 490d, h/pag. 467/16. pag. 584/15. II. 1525.

X. 1494. 110 Sz, 530/27. V. 1652.
109 Sz, 530/17. 1. 1495; Wirz Reg. 111 Niischeler pag. 512; Casutt

6 Nr. 239/6. VI. 1495; E. A, 3, pag. 15.

223



Innertal 112

Es geht aus den Quellen nicht eindeutig hervor, wem die
Leute des Wiiggitales im 14. Jahrhundert kirchlich unterstan-
den. 1364 meldet eine Urkunde, dafl sie nach Tuggen, Gal-
genen, Altendorf und Wangen pfarrgendssig seien; es lafit sich
denken, daf} dies der urspriingliche Zustand war; das Hochtal
wurde sicherlich relativ spét besiedelt, und die Ansiedler moch-
ten ihre Zugehorigkeit zu den urspriinglichen Heimatpfarreien
beibehalten haben. Wegen der weiten Entfernung und den
schwierigen Wegverhiltnissen bauten die Wiggitaler dann eine
eigenc Kapelle und brachten die Mittel zum Unterhalt eines
eigenen Priesters auf. Der Bischof erteilte ihnen hiezu nach-
triglich die Genehmigung, unterstellte 1364 den zu wihlenden
Kaplan den Pfarrern der genannten Kirchen und gestattete ihm
1365 die Spendung der Sakramente und den Bezug der Opfer.113

Die eigene Kapelle mochte das Zusammengehorigkeitsgefiihl
gestirkt und die Loslosung der Bewohner des Tales von den
fritheren Pfarrkirchen herbeigefithrt haben. Die Kapelle er-
scheint 1345, 1397 und 1477 als Filiale von Tuggen.l* Wenn
im liber marcarum des Bistums Konstanz (1370) das Wiggital
eine Filiale von Wangen genannt wird, erklirt sich dies dar-
aus, daf} laut Urkunde vom 8. Juni 1364 einzelne Bewohner
des Tales nach Wangen pfarrgenissig waren.!1?

1502 wurde die Kapelle durch den Generalvikar von Kon-
stanz rekonziliert.!16

1545 erteilte der Rat von Schwyz den Leuten von Wiggital
die Genehmigung, die Naturalzinse der Kirche Wiggital in
Geld umzuéindern.!1” 1568 anerboten die Tuggener den Wiggi-
talern, ob sie nicht ihre Leistungen, welche sie der Kirche
Tuggen schuldeten, ablésen wollten, und die Talleute, welche
in Schwyz um Erlaubnis eingekommen waren, gingen gern
darauf ein. Die Leute vom Wiggital bedungen sich aus, daf}
der Pfarrer von Tuggen bei ihnen die Seelsorge iibernehmen
mufdte, wenn sie keinen eigenen Geistlichen hatten.!1® Diese
Urkunde konnte mit der kirchlichen Trennung zusammenhén-
gen; wahrscheinlich fand diese aber frither statt, da 1481 in
einem Schreiben des Generalvikars von Konstanz an die Pfar-

112 Niischeler pag. 513 ff. 1345; Sz. 530/9. VIII. 1397, 14.
113 Sz, 530/8. VI. 1364; Reg. = III. 1477.
Const. 2 Nr. 5851/8. VI. 1364; 115 Sz. 530/8. VI. 1364; QW Abt. .
Casutt pag. 16. (Reg. Const. II Urbare und Rédel bis zum
2 Nr. 5909/8. VI. 1365 =zitiert Jahre 1400 Bd. 2 pag. 311.

Casutt [pag. 16] ungenau); 116 Sz, 530/17, VI. 1502.
Ochsner, Altendorf 1 pag. 12. 17 1, c. 28. XI. 1545.
114 Casutt pag. 12, 16, 93/2. VI 118 ], ¢. 1. VIIIL 1568.
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rer der March der Pleban des Wiggitals neben den Pfarrern
von ‘Altendorf, Wangen und Tuggen genannt wird.11?

Die Wiggitaler wurden selbst Inhaber der Kollatur. Des-
halb waren sie nicht wenig emport, als ihnen 1670 der Dekan
einen Vikar schickte, da der Pfarrer wegen eines ,,schweren
Zustandes® eine Zeitlang der Pfarrei nicht vorstehen konnte.
Die Wiggitaler empfanden diese Maflnahme des Dekans als
Eingriff in ihr Kollaturrecht, der Rat von Schwyz protestierte
und drohte am 28. Januar 1670 den Dekan hoheren Orts zu
verklagen, falls er sich derartige Eingriffe weiterhin anmasse.12

Noch im gleichen Jahr mufiten die Kirchgenossen ihre
Rechte anscheinend auch gegen Schwyz verteidigen. Land-
schreiber Hegner aus der March erschien vor dem Schwyzer
Rat und sagte namens des Wiiggitales aus, dafl die Kirche von
Wiggital, ehedem Filiale von Tuggen, mit Bewilligung des Bi-
schofs selbstindig geworden wire, und daf} die Kollatur dieser
von den Talgenossen selbst gestifteten Pfarrei ihnen jederzeit
gehort hatte. Weil jetzt ,,ungleiche Meinungen* iiber die Kolla-
tur herrschten, baten die Kirchgenossen um Bestitigung die-
ses Rechtes. Der Rat von Schwyz ersah aus miindlichen und
schriftlichen Informationen, dafl dem so war, liel seine Zwei-
fel fallen und anerkannte das Kollaturrecht der Wiggitaler
ohne Einschriéinkung.!?! 1695 wurde diese Urkunde bestitigt.*2

Vordertal 123

Ueber die Trennung wurde zwischen den beiden Gemeinden
des Tales am 2. August 1776 ein vorldufiges Abkommen ge-
troffen. 1777 gestattete der Landrat von Schwyz den Bau einer
Filialkirche und bewilligte ein Empfehlungsschreiben nach
Konstanz.1?¢ Der Bau wurde noch im gleichen Jahr begonnen.
Am 23. Juli 1778 sagte der Schwyzer Rat den Vordertalern zu,
daf} sie fiir ihre neu gestiftete Pfarrpfriinde das Kollaturrecht
ausiiben diirften, gleich wie die Leute des hintern Wiggitales.
Doch sollten sie vorlidufig in Schwyz die Vakanz anzeigen, da-
mit man ihnen den Wahltag ansetzen konne, und nach der
Wahl das Placet einholen.1?5 1785 erhielt Vordertal die Be-
willigung des Taufsteins und Kirchhofs, und zwar vom Rat
von Schwyz am 8. Juni und vom Bischof von Konstanz am
3. August 1785. Die Abkurung der Filialkapelle von der Mutter-
kirche fand am 22. Oktober 1785126 und am 25. Januar 1786
statt. 1816 wurde Vordertal zur Pfarrei erhoben.

119 Landolt pag. 232. 121 Sz, R. Pr. 22/pag. 255/26. IV.
120 Sz, 530/28, 1. 1670. 1777.

121 ], e. 2. VIIIL 1670. 125 1. c. pag. 624/23. VII. 1778.
122 | c. 5. XI. 1695. 126 | ¢, 25/pag. 476/22. X. 1785.

123 Niischeler pag. 514.

15 995



	Die Rechtsverhältnisse
	Die schwyzerische Oberhoheit
	Die obrigkeitlichen Organe der March
	Die innere Landesorganisation


